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Vorwort 
Einer ~ von mehreren Seiten, insbesOndere der Wieiler Daeh

deekergenoeeeruiehaft folgend, habe ich mich entachlo88en, das seit einer 
Reihe von Jahren ve~ene Handbuch "Der österr.-ung. Dachdecker
meister" einer gründliChen Umarbeitung zu unterziehen. 

Die neue AUflage habe ich hierbei eo gehalten, daß sie nicht nur für 
den Dachdecker alles Wissenswerte bringt, eondern auch allen übrigen 
Baugewerbetreibenden, ja selbst Fernerstehenden (Hausverwaltern usw.) 
als wertvoller BeheH dienen kann. 

Im ersten Teil .,Die Arbeiten des Dachdeckers" beschreibe ich 
nicht nur die Deckungen, sondern bringe auch Analysen, Materialkunde, 
Stückzahltabellen, Lattun.gseinteilungen, Material- und Zeitaufwand, kurz 
allea, wae zur Durchführung und Berechnung der zeitgemäßen Dachdecker
arbeiten erforderlich ist. 

Den zweiten Teil "ber Dachdecker als Gewerbetreibender" werden 
gewiß alle Fachkollegen besonders begrüBen. Ein kurzer Blick in diesen 
.Abechnitt wird aber den Leser iiberzeugen. daß dieser Abschnitt auch für 
jeden anderen Baufachmann von Interesse und Wichtigkeit ist. 

Der dritte, an Umfang kleinste Teil .,Der Dachdecker als Geno88en· 
echafter" betriHt nur die Dachdecker allein. 

Ich hoffe, mit diesem Buch eine empfindliche,Lücke auszuflillen und 
nehme Wiinsche und Anregungen fdr Ergänzungen und Verbesserungen 
für spatere Auftagen gerne entgegen. 

Herrn log. Arnold Ilkow sowie Herrn Oberbuchhalter Johann 
Frühauf sage 'ich an dieser Stelle fiir die Unterstützung bei der Arbeit 
meinen herzlichsten Dank. 

Wien, Januar 1928. 
Der Verfasser 
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Erster Teil 

Die Arbeiten des Dachdeckers 

Meyer, Dachdecker 2. Auß. 



Einleitung 
Das Wichtigste bei einem Hausbau ist nächst den Fundamenten 

unzweifelhaft das Dach, denn es dient nicht nur zum Schutz, sondern stellt 
anch die Krönung des Hauses dar. .Jeder Bauherr sollte sich daher vor 
Augen halten, daß es das zweckentsprechendste und rationellste ist, hiezu 
nur das beste Material zu verwenden. Aus demselben Grunde ist es Pflicht 
jedes ordentlichen Dachdeckermeisters, sieb nicht immer "Widerspruchslos 
zur Verarbeitung jeden Materiales herzugeben, weil dasselbe etwas billiger 
zu stehen kommt, denn den Schaden hat nicht nur der Bauherr, sondern 
auch der Dachdecker, der die Arbeit ausführt, weil der Bauherr hernach 
mit Recht behaupten wird, als Fachmann hätte der Dachdeckermeister 
wissen müssen, ob das Material dem Zweck entsprechend war oder nicht. 

Jeder Dachdeckermeister soll daher traehten, solchen Einfluß bei 
seinem Bauherrn zu erlangen, daß ein inniges Zusammenarbeiten schon 
bei der Auswahl des zu verarbeitenden Materiales entsteht, damit die Qualität 
der Ausführung nicht leidet. Für steile Dächer wird sich leichter jedes 
Material verwenden lassen als für solche mit ~eringerer Neigung, bei welchen 
die Oberfläche des Materials viel glatter sem muß, um ein rascheres Ab
fließen des Wassers zu erzielen. 

Von den zwei Arten von Deckungen: 
1. Weiche Bedachungen (leicht brennbare), 
2. harte Bedachungen (feuersichere), 

ist nur die zweite für den Dachdecker von Interesse, daher wird im folgenneu 
auch nur diese besprochen. 

Zu den harten oder feuersicheren Bedachungen gehören die Deckungen 
mit allen Arten von Dachziegeln (Strang-, Preß- und Doppelfalz-, Hohl-, 
Mönch- und Nonnenziegel, Zementplatten), Natur- und Kunstschiefer, 
Holzzement, Preßkies und Dachpappe. 

Für Flächen, welche nicht leicht abgedeckt werden können, wie runde 
Kuppeln, gebogene Mansarden, Erker, sind meist nur ganz kleine Formate 
von Schiefer oder Biberschwänzen zu verwenden. 

Das größte Augenmerk beim Bedachungsmaterial ist immer auf dessen 
Dichtigkeit zu verwenden, da es besonders bei Dachziegeln sehr häufig vor
kommt, daß sie im neuen Zustand wasserdurchlässig sind. Wenn dies in einer 
nicht gerade übermäßigenWeise der Fall ist, so verschwindet diese Erscheinung 
in einiger Zeit von selbst, da sich die Poren mit der Zeit durch S~~ub !illd 
Ruß verlegen. Es kann diesem l.tbelstand aber auch durch kunstliehe 
Mittel abgeholfen werden, indem man solche Ziegel mit einer dünnflüssigen 
Imprägnierungsmasse überstreicht. 

1. 
2. 

ziegel. 
3. 

I. Das Ziegeldach 
Gewöhnliche Dachziegel, Flach-, Segmentziegel, Biberschwänze. 
Hohlziegel (Harken und Preißen), Mönch- und Nonnen-, Pfannen-

Strangfalz-, Preßfalz-, Doppelfalz- und Zementfalzziegel. 
1* 



4 Flachriegeln, Spließdach, Überdeckung, Lattung 

A. Die Flachziegeldeckung 
Zu den Flachziegeln gehören die verschiedenen For.men von Biber 

schwanzziegeln (in Halbkreis~ un<1: Segmentform), facettiert. oder gerade 
abgeschnitten, von welchen die klemeren Formate Schuppenziegel genannt 
werden, rlie Rechteckziegel (Wiener Format), auch Taschenziegel oder Dach
platten genannt, die gotische Form (Fünfeckziegel) usw. 

Gute Flachziegel müssen leicht, wetterbeständig, vollkommen eben, 
frei von Feuerrissen, hellklingend, möglichst gleichfarbig sein. Die Güte 
erkennt man an hellem Klang, geringem Wasseraufsaugungsvermögen und 
einer von Sprüngen und Haarrissen freien Oberfläche. 

Die Entfernung der Dachsparren voneinander darf bei schweren 
Ziegeldächern nur zwischen 0,90 bis 1,25 m wechseln. 

Die zirka 4 x 6 cm starken Latten erhalten eine Länge von 6 bis 7,50 m. 
Die unmittelbar am Firste liegende Latte wird nur höchstens 5 cm von d~r 
Kante entfernt, bzw., wenn ein Polsterholz zur Befestigung der Hohlziegel 
angebracht wird, knapp an demselben befestigt, damit dif' den First abschließenden Hohlziegel die letzten Scharen Flachziegel so weit als möglich 
übergreifen. 

Man unterscheidet hauptsächlich dreierlei Eindeckungsarten mit 
Flachziegeln, und zwar: I. Das Spließdach; II. das Doppeldach; Ill. das 
Kronen bzw. Ritterdach. 

1. Das Spließdach 
Dasselbe verlangt eine Dachneigung von 35 bis 45°, eine Sparrenweite von 110 bis 125 cm. 
Die Eindeckun~ kann mit jeder Flachziegelgröße und Form geschehen. 

Abb. 1. Das Spließdach 

Das M~ß der Überdeckung soll mindestens 12 cm · d h · ht mehr als die halbe Län~e der Ziegel betragen Bei eine~ ~ o~ _mc unter 4_5• soll <!-er Übergriff mindestens 15 cm sein. ac ne•gung 
teil Bel f~C~legeln: normaler Größe von 45 X 21 cm Wfude die Latten-ung e1 emer Erndeckung von 12 bis 22 cm Üb iff 23 b · betrag~n, wovon jedoch meistens 26 cm , als Regel g!{f:'n Is :l3 cm 

Mit Ausnahme der untersten und de b t R ih · · · 
schar :J?achzi_egel tra~en, ~rägt j~de Latte ~~r ~~~:~ch:r. e, die eme Doppel-

Die Spließen, d1e eme Länge gleich der Ziegellänge und eine Breite 
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von 5 bis 6 cm haben, können aus Holz, Blech oder Pappe bestehen und 
werden unter die Stoßfugen geschoben. 

.. Diese. Art der Dec~ung ist jedoch selbst bei der sorgfältigsten Aus
führung memals ganz dicht, weshalb sie bei besseren Bauten (wie Wohn
häusern) nicht angewendet wird. Siehe Abb. 1. 

2. Das Doppeldach 

D~ese Deckung ist ebenfalls mit jedem Flachziegel durchführbar. 
Dw D~chneigung soll möglichst 45°, nicht aber weniger als 28°, betragen. 

Sp~rrenwelte 90 bis 110 cm von Mittel zu Mittel, bei genügender Ver
~teüung, ~e nach der Sp~rrenlänge, da ~ieses Dach sehr schwer ist. Di& 
ubergreifung soll mmdestens 5 bis 7 cm betragen. 
.. Die. Lattenteilung (Weite) ergibt sieb nach .Abzug der verlangten 
Ubergreifung aus der Hälfte des übrigbleibenden Längenmaßes der zur 

Abb. 2. Das Doppeldach 

Verwendupg gelangenden Ziegel, z. B. bei Normalziegel von 45 cm Länge, 
bei einer Überdeckung von 7 cm . 45 cm ab 7 cm- 38 cm, daher zur Hälfte 
19 cm Lattenteilung. 

Die .Ausführung kann verschieden sein, je nachdem jeder Ziegel ganz 
in Mörtel oder das Dach nur an den Rändern (Fuß, First, Ort, Ichsen und 
Fenstersäumen) auf zwei Ziegel breit in Mörtel verlegt wird oder wo auch 
diese Teile vollkommen trocken verlegt bzw. genagelt werden. 

Flächen oder Einfassungen, welche in Mörtel verlegt sind, werden 
nach den hierorts üblichen Gepflogenheiten mit ihrer vollen inneren Fläche 
in Mörtel eingebettet (eingerieben), wobei darauf zu achten ist, daß der 
Mörtel an den Stoßfugen beim .Anstoß richtig austritt (ausspeit), um keine 
leeren Räume (sogenannte Schwell-Larsen) zu erhalten, weil dort immer 
das Wasser eindringen würde. 

Der Hoch- und Querschlag (Ritzen) kommt bei uns selten zur .An
wendung. 

Die trocken eingehängten Ziegel werden im Dachinnern mit. extra
feinem, etwas fetterem Mörtel, welchem Kälberhaare beigemengt smd, an 
ihren Fugen verstrichen (lnnenverstrich). 
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.. hli h D k gsart wo außen am ganzen 
Die. neu~_re, jetzt gebrauc c ~:mm~~ ;_;ordert Ziegel, die schon V(_)ID 

Dach kem Morte! zur Verwendnrf hdecker gelocht werden müssen, eme 
Werke g~ocht smd oder .vttoml .aces Bohrers vorgenommen werden soll, Arbeit, dxe am besten mx e s em 

Abb. 3. Böhmische Kehlendeckung eines Doppeldaches 

/tnlrsansletjendes rec!Jisanst<?igendes 

ffehlbrelf 

Abb. 4. Kehlbretter für böhmische Kehlendeckung 

da das seitliche Einpecken mehr Material und Zeit erfordert und der Ziegel 
auch schwerer befestigt werden kann. 

Meist werden nur die Ränder auf zwei Ziegelbreiten genagelt, doch 
kann auch vorgeschrieben werden, daß ganze Flächen genagelt werden. 

Ichsen (Kehlen), welche nur von wirklich guten Dachdeckern aus
gedeckt werden können, sind vorerst mit einem sogenannten Kehlbrett zu 
versehen, welches die schärfste Einbuchtung in den beiden Flächen etwas 
vermindert, hernach auszumitteln und vom Mittel nach links und rechts 
wegzudecken, so daß in jeder Schar mindestens drei bis fünf Dachziegel, 
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o~e b~a.uen zu -..yerden, ohne zu st~zen (gaffen) oder zu reiten, die ganze 
Lange _hinauf zu liegen kommen. Dw Scharen sind so einzuteilen, daß sie 
b~d links und bald rechts unter der anderen Dachfläche einschwärmen. 
Stehe Abb. 2-5. 

Der Patent-Anker-Dachziegel 
Unter allen Ziegeleindeckungsarten, die im Gebrauche sind ist das 

dopp~lt gedeckte Biberschwanzdach das relativ billigste und beste Dach. 
N ~ m Gegenden, wo sehr starke Stürme die Regel bilden, konnte sich das 
~tberschwanzda:ch, da es meist nur gehängt wird, nicht einbürgern; daran 
anderte auch eme Nagelung aus dem Grunde nichts, weil der Wind bei 
dem langen Hebelarm der gewöhnlichen 
Biberschwanzformate (20/40 cm), welcher 
meist . 33 bis 35 cm beträgt, die Ziegel zu 
stark m Bewegtmg setzt und ein Ausreißen 
der Nagellöcher verursacht. 

Diesen Übelstand hat man durch ver
schiedene Hilfsinittel (wie Drahtklammern, 
Blechklammern usw.) sowie durch Mörtel-
legung zu beheben versucht. Sie haben 
jedoch alle nur die Arbeit vermehrt und da-
durch die Kosten der Eindeckung erhöht, 
ohne einen dauernd günstigen Erfolg zu 
bieten. 

Der Herrschafts- und Ziegelwerks
besitzer Franz Kandler .in Launach (Steier
mark) suchte diesem Übelstand durch die 
Patent - Ankerdachziegel (österr. Patent 
Nr. 50216 und D. R.-G. Nr. 243093) abzu
helfen. 

" I• 
IL •• .., 

Der Patent-Ankerdachziegel hat eine 
dem gewöhnlichen Biberschwanzziegel ähn
liche Form, nur sind die beiden seitlichen 
Kanten von oben nach unten abgeschrägt, 
so daß zwischen zwei nebeneinanderliegen
den Ziegeln eine nach unten breiter werdende 
Nut entsteht. In diese Nut wird bei der 
Eindeckung die in der Mi.-te jedes Ziegels 
gegenüber der normalen (zum Hängen be- Abb. 5. Das Ankerdach (Eine 
stimmten) Nase befindliche schwalben- Spezialart des Doppeldaches) 

schwanzförmige Nase eingeschoben, wo-
durch eine kompakte ziegelgedeckte Fläche erzielt wird, da bei dieser 
Art der Eindeckung der Sturm überhaupt keinen Hebelarm vorfindet und 
daher keinen einzigen Ziegel heben kann. 

Die abgeschrägten Seitenkanten der Ziegel sind vorn am unteren 
Teil des Ziegels, soweit derselbe in der Eindeckung von außen sichtbar 
bleibt, ausgeschnitten, so daß durch Herunterschieben einzelner Ziegel in 
der Längsrichtung um die Länge der Ankernase die Verankerung aufgehobE'n 
und die schadhaften Ziegel leicht ausgewechselt werden können. 

Die oben dargestellte Abbildung gibt ein Bild dieser Pate?t-An~er
dachziegel im Querschnitt, Längsschnitt und Draufsicht, ferner dte Ansicht 
einiger Scharen einer solchen Eindeckung. . . . . 

Das Aussehen einer Patent-Ankerdachziegeldeckung 1st bei richtiger 
und sorgfältiger Ausführung ein schönes; eine solche Eindeckung unterliegt 
selten einer Reparatur, da die originelle Art der Eindeckung nur fehlerlo~es 
und gutes Material, wie das aus den Lannacher Werken zuläßt und eme 
genaue Eindeckung erfordert. 
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Die Eindeckung ist nur von einer Seite aus zu beginnen und hat von 
unten nach oben zu geschehen; der Fußsaum wird mit speziellen Trauf-
ziegeln, der Firstsaum mit Abschlußziegeln gedeckt. . 

Die Einlattung ist wie bei gewöhnlichen Biberschwanzziegeln \·or
zunehmen. 

Um vollkommen luft- und Staubsicheren Abschluß der Eindeckung 
zu erzielen, kann der im Dachinnern ersichtliche Zwischenraum zwisdwn 
zwei Ziegeln, durch Verstreichen mit Mörtel abgeschlossen werd.en. . 

Ein bei der Kalkulation stark ins Gewicht fallender Faktor hegt be1 
den Patent-Ankerdachziegeln darin, daß für diese Eindeckung weniger 
Ziegel benötigt werden, als für jene mit gewöhnlichen Biberschwanzziegeln. 

Es erfordern Doppeldeckung 

mit Patent-Ankerdachziegeln 
bei 8 cm Übergreifung per m 2 Stk. 27,77 

5 " " 25,38 

mit gew. Biberschwanzziegeln 
Stk. 31,25 

28,57 

. Es sin~ daher bei 8 cm Übergreifung um 3,48 Stück, d. i. 3 ~ Ziegel, 
be1 5 cm Ubergreifung um 3,19 Stück, d. i. etwas mehr als 3 Ziegel, 
b~i Ein~eckung mit Patent-Ankerdachziegel weniger erforderlich als bei 
emer Emdeckung mit gewöhnlichen Biberschwanzziegeln desselben 
Formates. 

Außerd~m ist zu bedenken, daß bei einer Eindeckung mit Patent
Ankerdachziegel, dort wo mit gewöhnlichen Biberschwanzziegeln eine 8 cm 

Abb. 6. Das Kronen- oder Ritterdach 

Übergreif.!lllg nötig ist, _infol~e seiner Verankerung nur eine solche von 
5 c~ genugt und daher mgentlich um 6 Stück Dachziegel per Quadratmeter 
weniger gebraucht werden. 

. Es ist daher die Bedachung mit Patent-Ankerdachziegeln billiger sie 
wG1rd. shchnelle~ hergestellt, und ist wegen der geringen Ziegelanzahl im 

eww te germger . 
. Die Da~h_~iegel aus d~m Ziegelwerke Launach in Steiermark sind von 

pnma Qualitl.!'~· haben .emen hellen, metallischen Klan e · . 
staugkungsvermogen, spez~ell die Patent-Ankerdachziegel ~inä ~~e~a~'! s ar . 

n Erw~hnen. wollen wir noch, daß diese Ziegel bei Staatsbauten unter 
Vederen;J m Tfnest (k. k. Lagerhäuse~. des neuen Freihafens, zirka 20000 ml) 

rwen ung anden und den Borasturmen glänzend standhielten. 
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3. Das Kronen- oder Ritterdach 

Bei diesem Dach trägt jede Latte zwei Scharen Ziegel. 
Die Latten teilungbei diesem Dach soll gleich der Dachziegellänge 

weniger mindestens 8 cm sein, das entspricht bei einem Ziegel 36 x 18 
einer Lattenentfernung von 24 cm. Bei Dachneigung unter 35° sind anstatt 
8 cm sogar l 0 cm abzuziehen. 

Dieses Dach ist etwas schwerer wie das Doppeldach, jedoch bedeutend 
dichter, läßt sich durch die weitere Lattung leichter ausbessern und kann 
ansonsten genau so billig wie ein Doppeldach hergestellt werden. 

Diese Deckung kann ebenfalls, wie vor beschrieben, in Mörtel oder auch 
trocken hergestellt werden. Siehe Abb. 6. 

B. Die Falzziegeldeckung 

4. Strangfalz-, Preß.. oder DoppeHalzziegel 

Das sind Ziegel, welche an den Rändern Falze und Nuten (Rillen) 
haben, welche genau ineinander passen, was folgende große Vorteile hat. 

a) Dichter Zusammenschluß in den Falzen. 
b) Bester Abschluß gegen Regen, Schnee und Staub. 
c) Sehr großer Widerstand gegen Sturm bei richtiger Verlegung. 
Es ist daher besonders darauf zu achten, daß nur tadelloses Ziegel

material verwendet wird. Die Ziegel dürfen weder geworfen, noch verzogen, 
oder in den Falzen ausgesprengt sein, müssen in diese sehr gut einfallen 
(passen), dürfen weder zu weit noch 
zu eng verlegt werden. Bei gewöhn
lichen Strangfalzziegeln ist die ge
wünschte Überdeckung (mindestens 
7 cm) abzuziehen, bei den anderen Falz
ziegelgattungen wird meist schon vom 
Ziegelwerke aus die verlangte Latten
weite in den Ziegeln an der Innenseite 
eingebrannt und ist nach diesen An
gaben zu verfahren, da sonst die Ziegel 
niemals passen WÜrden. 

Strangfalzziegel können durch
wegs genagelt und außerdem von innen 
mit ausgeglühtem Draht an den Lat
ten niedergezogen werden. 

Preßfalz-, Doppelfalzziegel werden 
nur von innen mit Draht an den Abb. 7. Das Falzziegeldach 

Latten befestigt und zwar wird je (Doppelfalzziegel) 

nach Auftrag jeder dritte oder vierte 
Ziegel niedergebunden. 

Innenverstrich wie beim Doppeldach. Siehe Abb. 7. 
Die Unterdachkonstruktion "Patent Haussen". Diese macht 

speziell Doppelfalz (Patentfalz-, Preßfalz)ziegel und Strangfalzzieg;el
deckung vollkommen dicht, sodaß hiebei der innere Mörtelverstnch 

entfällt. . · k 
Sie wird derart ausgeführt, daß vorerst in einer Entfernung von z~r a 

50 bis 60 cm patentierte Blechstreifen (sogenannte Haussenf~dern, zu~a 
29 bis 31 cm lang) auf der zweiten Latte, von der :rraufe begmnend, m1t 
flachköpfigen Nägeln derart befesti~ w~rden, daß sie, v~n L~tte zu Latt~ 
reichend, auf der unteren Latte frei aufliegen. Sodann wud die Unterlags 
dachpappe in Streifen von zirka 33 / 3 cm paral!el zur T~aute abg~_rollt und 
ebenfalls nur auf der höherliegenden Latte mit flachkopftgen Nageln an-
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It Die Haussenfedern haben nur den Zwec~, die D~chpappe zu 
ge!.lage .. Nunmehr wird die erste Schar Doppelfalzziegel gebangt un~ es 
~~~~~·der obere mit seiner Unterkante frei aufl~egende DachtaPJ'es.tre~en 
sowie die Hauss~nfedern mit ihrem unteren, emgeboge~en n e m ~n 
äußeren oberen Querfalz der Ziegelschar eingebogen zu }I1en, wor:~ :•e 
zweite Zie elsebar wieder über den von den Haus~en e ern ges u.z en 
Dach a e~treifen gehängt, eventuell auch g!'lnagelt wud "';1-Sf. Da~ bei den 
Stoßf~g~~ der Ziegel eindringende Wasser Wird nun auf die.se WeiSe durch 
die Pappe wieder auf die tmtere Ziegelschar nach außen gel~Itet. 

Zur größeren SICherung gegen 
Stürme bringt Haussen ebenfalls pa ten · 
tierte Sturmklammern aus Draht zur 
Anwendung, welche auf die Lattung 
geschoben den Falzziegel von außen 
an der unteren Kante festhalten. 

Da aber diese Drahtklammer bei 
vollständiger Nagelung des Ziegels 
nicht vollkommen knapp auf der Lat· 

llavssenscJ;e__. tung ansitzt, sondern etwas absteht 
Mer und daher kein unverrückbares Gefüge 

bildet empfiehlt es sich, die Sturm
klam~ern außerdem von innen noch 
mit einem sogenannten Hakennagel 
(Stukkaturnagel) zu befestigen. . 

Mit dem Bezuge der für diese 
Unterdachkonstruktion erforderlichen 
Blechfedern entweder von dem Er
finder, Sigmund Haussen in Nürnberg 
oder seinen Vertreter, und der Be
zahlung der Lizenzgebühr an ilm oder 
seinen Vertreter ist auch das Ausfüh. 
rungarecht dieser gesetzlich ge· 
schützten, sehr vorteilhaften Unter· 
deckung für Falzziegel erworben. 

Selbstanfertigung von Blechstreifen zu diesem Zwecke wird gericht
lich bestraft. 

Die Unterdachkonstruktion "Patent Haussen" läßt eine Dachneigung 
von 22° zu. 

Abb. 8. 

C. Die Hohlziegeldeckung 

5. Italienische Deckung 

Diese wird heute selten ausgeführt, da sie durch die modernen Formen 
(Mönch und Nonnen) ersetzt wurde. Sie wird mit konisch verlaufendem 
First- oder Gratziegel (Haken oder Preissen, Skobie) ausgeführt, welche 
mit den entsprechend notwendigen kleinen Nasen versehen sind. 

Die unteren, Nonnen genannt, hängen mit den Nasen an den Latten 
und fallen mit dem schmalen Ende in das weitere Ende der vorhergehenden 
Scharen ein .. Sie sind durch Auslegung der seitlichen Zwischenräume, ent
weder mit etwas Mörtel oder mit Ziegelstücken an ihrer Basis festzuhalten. 
Hernach werden die oberen (Mönche}, breites Ende unten, schmales oben, 
so gelegt, daß durch das genaue Einfallen des weiteren Endes in das schmale 
der Ziegel seine Hauptstütze findet. 

Es ist daher bei Arbeitsbeginn notwendig, die Ziegel nach ihren 
konischen V erhältniesen zu sortieren und einzuteilen. 
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_ Um di~s D~ch sturmsicher zu machen, ist es meist notwendig, die 
Monehe ganz m Mortel zu verlegen, wodurch das Dach aber ein sehr bedeu
tendes Gewicht erhält. 

6. Mönch- und Nonnendach (Klosterdach) 

Im Prinzipe gleich ist das Mönch- und Nonnendach, nur sind die 
einzelnen Ziegel besser durchkonstruiert. Es kommt in neuerer Zeit wieder 
häufiger zur Anwendung, wo eine kräftige Profilierung gewünscht wird. 
Die Nonnen sind breiter als die Mönche. Die Lattenlänge beträgt Ziegel-

länge weniger mindestens 8 cm. (Beim Wienerberger Fabrikat 34% bzw. 
2072 cm.) Der Abstand der Nonnen ergibt sich aus der Breite der Mönche 
und ihrer sachgemäßen Mörtelbettung. 

Mönch und Nonne erg~ben, ein herrliches Dach, welches durch sein 
Aussehen, der sinnreichen Übergreifung bei tadelloser Lagerung dt>r ein
zelnen Scharen auf der Unterkonstruktion, leichter Handhabung beim 
Verlegen, beinurgeringem Mörtelverbrauch und wenig Gewicht, sturm sicher 
und haltbar ist. 

D. 7. Pfannenziegeldeckung 
Dies sind jene Ziegel, die im Querschnitt einer rollenden Welle gleich

sehen, seit neuerem auch bei uns Eingang gefunden haben und auf 
einigen Gemeindebauten oder in 
der Provinz, auch bei kleineren 
Privatbauten, verwendet wur
den. 

Die Deckung ist eine sehr 
hübsche, mit sehr raschem Wasser
a.bfluß, welcher durch die Form 
des Ziegels (Doppelgefälle) in der 
Quere und durch die Neigung des 
Daches in der Längsrichtung her
beigeführt wird. 

Abb. 11 



12 Holländische Pfannendeckung, Naturschiefersorten 
Die, Befestigung ist ana;Iog der anderer Ziege~?edachungen vorzuneh_men, die Lattungsweite richtet Sich ebenfalls nach Große der verwendeten Zwgel. (Siehe A.bb. 11). 

8. Das s- und Hohlpfannendach 
(Holländische Pfannen) 

Diese in Holland Norddeutschland und Belgien seit vielen_ Jahren verwendete Type, wird in letzter Zeit auch bei uns ausgeführt, msbesondere um größeren Bauten eine wirk~ngsvoll~ Bed~ch~g zu geben. Die holländische Pfanne besitzt an JC zwei Seiten Falze, sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite, ferner Anhängenase und Nagelloch. . Die Lattenweite beträgt Pfannenweite weniger höchstens 7 cm. Be1 dem Wienerbarger Fabrikat mit 40 X 247'2 cm beträgt sie 3_47'2 cm. _Der Übergriff auf den Nachbarziegel ist sehr. gering! so daß 15 Stuck auf eme_n Quadratmeter Dachfläche zu rechnen smd. ~Ie we~~en trocken ~der. mit Innenverstrich verlegt. Statt des Innenverstnches konnen unter dte Ziegel auch Pappstreifen gelegt werden. 

II. Das Zementplattendach 
Die Deckung mit Zementplatten geschieht analog d~n vorher besprochenen Ziegelarten, wobei Größen und Fabrikate verschiedener Behandlung unterworfen sind, welche aber jeder Dachdecker ohne weitere Erläuterung sofort treffen wird. 

111. Das Schieferdach 
A. Naturschiefer 

Von den zur Dachdeckung in Betracht kommenden Schiefersorten unterscheiden wir nach Qualität und Dauerhaftigkeit folgende: Rot englischen Schiefer: Penryhn, prima Qualität; Carnavon, II. Qualität; 
blau englischen Schiefer: Oakeley, Palmerston, prima Qualität, Neugruben, n. Qualität; 
deutschen Schiefer: rheinischen, blauen Lehestener, Thürin.~er, Mayener usw.; 
französischen Schiefer: dunkelblauen Angerschiefer, roten Fumav-schiefer, blauen und grünen Rimognerschiefer; • mährischen Schiefer (schwarzblau), deutschen Moselschiefer (schwarzblau), böhmischen Schiefer (grün und blaugrün) aus der Eisenbroder Gegend. Englischer Dachschiefer, entschieden der beste, zeichnet sich durch seine. lan~~n gleichmäßigen Fasern aus, läßt sich daher yiel leichter ·spalten und m großeren Platten verwenden als der deutsche Schiefer. Der englische Schiefer kommt in schwächeren und daher auch leichteren Platt~n vor wird mit der .Anzahl der Jahre immer härter und blättert nicht ab. Sein~ Farbe ist meist rotviolett oder tiefblau. 
Französischer Schiefer ist etwas weicher und lichter in der Farbe ist elastischer und schmiegt sich daher allen Dachneigungen und Verwen: dungsarten leichter an. 
D~ss~lbe gilt f~r sä:r_ntlich~ deutsche Schiefergattungen. Mahnscher Schtefer Ist _meist sehr stark und spröde, die Plattenstärke daher .sehr wechselnd und Ist stark verschieden im Gewichte . . Em guter Dachschiefer muß folgende Eigenschaften besitzen: 
Glatte Oberfl~che, feines gleichmäßiges Korn, keine Wasseraufnahme ll!ld schnelle .Ablmtung von Wasser, _reinen ~eilen Klang beim .Anschlag, mcht gar zu dunkle Farbe, da derartige Schiefer zu viel Kohlenstoff ent-



Fehlerhafte Dachschiefer, Schalung, Lattung, Nagellöcher 13 

halten, Farbenbeständigkeit, leichte Spaltbarkeit in dünnen Platten und 
die Möglichkeit, die Platte zu durchlochen. 

Fehlerhaft sind Dachschiefer, welche zuviel Schwefelkies oder 
kohlensauren Kalk enthalten; es läßt sich dies am leichtesten feststellen, 
wenn man solche Schiefer in Salzsäure taucht; Aufbrausen zeigt das Vor
handensein von kohlensaurem Kalk an. 

Schwefelkies ist mit freiem Auge an den gelbglänzenden Flecken er
kennbar. 

Qualitätsware in dieser Beziehung liefern fast alle Schieferbrüche und 
sind speziell die deutschen Gruben, welche alle gangbaren Sorten er
zeugen, von uns stets den anderen ausländischen Werken, mit Rücksicht 
auf die Transportspesen und Zollsätze vorzuziehen. Alle Deckungen, 
welche einfach durchgeführt werden sollen, lassen sich mit deutschem 
Schiefer, vermöge seiner größeren Stärke auch sicherer durchführen als mit 
englischem oder französischem Schiefer. 

Solche Schiefer sind in Waggonladungen am besten aus den Schiefer· 
gruben von Obermosel der Gehrüder Rother in Frankfurt a. M., der Schiefer· 
berghau A.-G. in Nuttlar a. d. Ruhr, Westfalen, den Schieferbrüchen bei 
Lehesten in Sachsen-Meiningen, Lehestener Schiefer von M. J. Helff, 
G. m. b. H. in Köln usw., zu beziehen. 

Schiefereindeckungen werden im Deutschen Reiche fast ausschließlieb 
auf Schalung hergestellt, während bei uns die Ausführung auf Lattung 
üblicher ist. 

Bei verschalten Dächern ist es gleichgültig, welche Größe der ver
wendete Schiefer hat. Es ist leichter zu arbeiten und die Dächer werden 
homogener, zumal wenn gleich mit einer Unterlagspappe vorgedeckt wird. 
Nun ist es aber auch im Reiche üblich, trotzder Verschalung, Latten darüber 
anzubringen, wenn ein größeres Schieferformat in Anwendung kommt. 
In diesem Falle werden Latten zuerst vertikal zum Dache befestigt und her
nach den Schiefern entsprechend die Lattenteilung, diagonal oder hori
zontal, darüber verlegt, so daß eindringendes Wassernicht durch die Latten 
am Abflusse behindert wird, da die Schiefer hohl liegen. 

Bei Einlattungen der Dächer, wie sie bei uns üblich ist, kommt immer 
ein Innenverstrich wie beim Ziegeldache. Dort wo jedoch Schalbretter zur 
Verwendung kommen, wolle man sogleich Dachpappe unterlegen, da der 
Verstrich bei Schalbrettern nicht von Dauer ist. 

Die Schalungsbretter sollen nie schwächer als 25 mm und nicht breiter 
als 16 cm und an den Sparren sehr gut und möglich weit an der Außenkante 
genagelt sein; Bretter, welche breiter sind und solche, welche oft nur mit 
einem Nagel in der Mitte befestigt werden, werfen sich sehr leicht und 
sprengen mitunter sogar die aufgedeckten Schieferplatten ab. 

Auch muß darauf gesehen werden, daß alle Bretter oder Latten, die 
zur Verwendung kommen, gleichmäßig stark sind, da es sonst Sutten o~er 
erhöhte Stellen geben WÜrde, über welche mit Schiefer schwer zu decken 1st, 

Alle Gattungen Schiefer sind vor ihrer Verarbeitung gründlich zu 
sortieren, welche Arbeit am besten beim Lochen geschieht. 

Die Platten werden so verlegt, daß die stärksten Platten an die Traufe, 
die schwächsten an den First kommen. Dazwischen ist die Plattenstärke 
von der Traufe zum First abnehmend zu wählen. 

Nagellöcher sind im Schiefer so anzubringen, daß der Kopf des Nagels 
in dem durch die Lochung entstehenden Trichter der Aussprengung ver· 
senkt wird und sind daher Schiefer immer auf ihrer Unterseite, also ver· 
kehrt, zu lochen, denn bei Verwendung von Maschinennägeln, wie bei uns 
üblich (im Deutschen Reiche nicht zulässig), kommt es sonst vor, daß der 
Nagelkopf mit der Schieferoberfläche nicht in eine Ebene kommt, so daß der 
darüber liegende Schiefer reitet und bei Begehen des Daches durchgetreten 
wird. 



14 Dachneigung, .Arten der Schieferdeckung, .Altdeutsche Deckung 

Schieferdächer sollten so steil gehalten werden, daß ein freies Begehen 
und Herumsteigen ausgeschlossen ist, denn ein gut gedecktes, von einem 
Fachmann ausgeführtes Schieferdach wird bei Verwendung von erstkl~m 
Material jahrzehntelang keiner Reparatur bedürfen; nur durc~ das so leicht 
möglich gemachte Herumsteigen auf unseren Dächern und die Unkenntnis 
der Behandlungsweise der verschiedenen Schiefersorten durch nicht ver
sierte Dachdecker und Laien wurde diese Deckung in den letzten Jahren 
einigermaßen in Verruf gebracht. Nicht jeder, der einige Zeit beim Dach
deckergewerbe in Verwendung stand, ist schon ein guter Schieferdecker, 
wenn er auch schon so manches Ziegeldach hergestellt hat. Gerade das 
Schiefermaterial und dessen Deckung erfordert tüchtige Technik und 
Kenntnis. 

Es trifft dies auch bei der Verarbeitung von Kunstschiefer zu, obwohl 
zumeist von den Fabriken behauptet und in Broschüren die .Anleitung 
gegeben wird, daß jeder Laie sein Dach-selber eindecken kann, wenn er nur 
das Material nach .Angabe verarbeitet . 

.Als Eindeckungsarten unterscheiden wir: 
1. Die altdeutsche Deckung mit Schuppen. 
2. Die Deckung mit deutschen Schuppenschablonen (einfach und 

doppelt}. 
3. Die Doppeldeckung mit rechteckigem Schiefer. 
4. Die französischen Deckungen. 

1. Die altdeutsche Deckung mit Schuppen (Zentnerschuppen) 
Sie wird mit festen dickeren Schieferplatten verschiedener Größe ausgeführt. 

_Die EinteillJ!lg der Aufschnürung ist bei dieser Deckung nur von 
G~bmde zu Gebmde durchführbar, da die Schiefer niemals die gleiche 
Hohe haben, oder es werden die Platten gleich auf illre Überdeckung im 

Quer- und Längsschnitt 
angerissen, da ja bei diesem 
Schiefer fast alle Größen 
angeliefert werden. Die 
größten Platten werden 
vom .Anfang an so auf
gedeckt, daß die folgenden 
Gebinde bis zur Firstkante 
immer kleiner auslaufen. 

Diese .Art der Deckung 
ist nur auf Schalung aus
zuführen; meist werden 
dabei auch allen Kehlen 
(lchsen), Fensterbacken 

Abb. 12 mit Schiefer ausgedeckt. 
füh d' St · . Je nach ihrer Lage ren 1ese eme verschiedene Namen und Formen. 
R ll Sohha)t man an der Traufe (am Saum) die Trauf- oder Fußsteine (untere o sc ar. 

d .ASmt Fkirste, ~en Ortsbandeln, der sonstigen Einfassungen die First o er rac ortsteme. ' -
.Anset~er~ linke. oder rechte Ausspitzer (Beihauer) . 
.Alle ubrigen smd Decksteine. 
In den K~hlen unterscheiden wir: den Herz- oder 'Vasserstem· , den rechten oder lmken Kelllstein. 



Deutsche Schuppenschablonendeckung, Doppeldeckung 15 

2. Die Deckungen mit deutschen Schuppenschablonen 

. Die Schuppendeckung mit Schablonen ist bedeutend einfacher und 
leichter herzustellen, da ja alle Schiefer im Format gleich sind und einfach 
oder doppelt, so~e horizontal, wie auch diagonal, verlegt werden können. 

Da alle Gebmde in der Höhe immer gleich sind, ist die Einteilung, 
ob zur Aufschnürung auf Schalung oder zum .Abstrich für Lattung, leicht 
zu ermitteln . 

. Bei .~infacher Deckung, diagonal, betr!igt die Einteilung immer die 
Schieferlange nach .Abzug des verlangten Übergriffes. 

Abb. 13. Deckung mit deutschen Schuppenschablonen 

~ei doppelter Deckung immer die Hälfte der Schiefer der nach .Abzug 
der Überdeckung übrig bleibenden Längen. . 

Beispiel bei Format 8 x 16 Zoll oder 41 X 20 cm mit 8 cm Übergriff 
41 - 8 = 33 cm Einteilung beim einfac'hen Dache. 

Hingegen nach .Abzug der 8 cm Überdeckung, die Hälfte von 33 cm = 
16Y2 cm für Doppeldeckung. 

3. Die Doppeldeckung mit rechteckigem Schiefer (englische Deckung) 
Wird nur parallel zum Firste gedeckt und ist mit allen Rechteck

( Quadrat)steinen ausführbar. 

Abb. 14. Englische Doppeldeckung (Doppeldeckung) 

Die Einteilungsweise wird wie oben beschrieben bestimmt. Im all
gemeinen übergreüt jede dritte Schicht die erste. 

4. Die franzlisischen Deckungen 
Womit alle Deckungen mit Normal-, spitzwinkeligen Sechsecke, Litra

(fünfeckige) Schablonen, parallel oder diagonal ausgeführt werden können. 



16 Französische Deckungen 
Bei uns werden diese Schiefer meist nur mit den größeren Formaten verarbeitet und daher fast immer auf Latten verlegt. . _ Die kleineren Forma.te kommen für Zierdeckungen, me Turme, Kuppeln, 

Abb. 15. Französische Deckung mit Normalschablonen 
Fensterwangen, runde oder geschweifte ~lächen. in Frage! die mehr auf das Auge wirken sollen und welche mmstens m verschwdenen Farben gemustert sind. 

Abb. 16. Diagonale Deckung mit Quadratsteinen 
Zeichnungen, ob am glatten Dach oder in geschweiften Flächen, Türmen usw. müssen immer aus dem Mittel heraus gearbeitet werden, um links und rechts in gleicher Figur zu enden. Es muß daher zu diesem Zwecke 

Abb. 17. Diagonale Deckung mit Rechtecksteinen 
·das ~enaue Ausi?aß der Fläche ermittelt, aufgezeichnet und dem zu verarbel~~den _Schu•fer entsprechend eingeteilt und ausgearbeitet werden. Vom asthet1schen Standpunkt wäre wohl an dieser Deckung die allzugroße Regelmäßigkeit auszusetzen. 



Kunstschieferdeckungen, Wandverkleidung, Arten der Pappdächer 17 

B. Kunstschiefer 
Kunstschiefer, welcher unter verschiedenen Namen und von verschie

denen Fabriken hergestellt wird, ist ein Produkt, das aus Portlandzement 
und Asbestfasern, zwei Mate
rialien, deren Feuer- und Wet
terbeständigkeit bekannt ist, 
besteht. Die Platten werden 
auf eigenen Maschinen unter 
sehr hohem Druck im frischen 
Zustande behandelt, erlangen 
hiedurch eine außerordent
liche Zug- und Druckfestigkeit, 
sind vollkommen frost- und 
wetterbeständig, wasserun
durchlässig und besitzen ein 
geringes Wärmeleitungsver
mögen. 

Die Platten werden in 
noch frischem Zustande ge
schnitten, wodurch es möglich 
ist, alle gewünschten Formen 
und Größen jeder Stärke, rund 
oder scharfkantig, abgebogen, 
und in letzterer Zeit sogar in 
Röhrenform, anzufertigen. 

Es lassen sich damit alle 
gewünschten Deckungen her
stellen, die Verarbeitung ge
schieht analog dem Natur
schiefer, nur ist der Kunst
schiefer, vermöge seiner grö
ßeren Elastizität leichter zu 
behandeln. 

Speziell für Wandverklei
dungen ist dieses Material allen 
anderen vorzuziehen und kann 
durch die angewendeten Klam
mern sturmsicher in allen Kli
maten gedeckt werden. 

Der gebräuchlichste Kunst
schiefer bei uns ist das Eter
nit, welches in verschiedenen 
Farben und Formen hergestellt 
wird. Vom ästhetischen Stand
punkte wäre es wün
schenswert, die hellgrauen 
Quadratschablonen mög
lichst zu vermeiden, da 
die Dachfläche zu nackt 
wird. Auch die des öfteren 
am Lande zur Ausführung 
gelangende Deckung in 
rot und grau sieht nicht 
gut au.e. 

Sehr vorteilhaft und 
in architektonischer Hin

Heyer, Dachdecker 2. Anti. 

Abb. 18. Deckung mit stumpfwinkeligen 
Schablonen 

Abb. 19. Deckung mit Wabenschablonen 

Abb. 20. Deckung mit Rhombussteinen 
(vertikal gedacht) 

2 



18 Einfaches Pappdach, Leistenpappdach 
sieht am wirksamsten sind die Deckungen ~it rostb~aunen Rhom~msschiefern, wenn die Gebinde in diagonal ansteigender R~chtung ausge~uhrt werden 6benso auch die sogenannte ( Schweizerdeckung)_midt Re~btckE:n~~· FÜr große Flächen werden die in der letzten Zeit urc e rni -Werke "Hatschek" herges~ellten und_. neu auf den Markt gebrachten gewellten Platten in verschiedener Große verwendet. 

IV. Pappdächer 
Einfaches Pappdach, Doppelpappdach, Leistendach, Holzzementdach, Preßkiesdach. 

1. Einfaches Pappdach (schlicht gedeckt) 
Bei dieser Deckung werden die Pappebahnen parallel zur Traufenkan~e auf Schalung verlegt, jede folgende Bahn muß dw vo!hergebende 1llD: die gewünschte Überdeckung (mindestens 8 cm) übergreüen un~ an dieser festgenagelt werden. Zur Nagelun~ sind in Abständen von 4 bis 6 cm sehr breitköpfige Nägel (Dachpappes~üten) zu verwenden. _ Diese Deckung kommt nur bei untergeordneten Bauten zur Ausführung. 

2. Das Leistenpappdach 
Gewöhnlich wird vorerst eine Pappbahn in der Mitte nach der Länge zerschnitten und dieser Streüen von 50 cm Breite parallel zur Traufenkante verlegt, hernach die zu deckende Fläche mit senkrecht zur Traufe laufenden Dreikantenleisten in Abständen von der Breite der zu verlegenden Dachpappe, normal 98 cm, versehen, d. h. benagelt. Die hiezu verwendeten Leisten müssen aus trockenem, möglichst astfreiem Holz geschnitten sein und bei einer Basis von 65 mm, 32 mm Höhe haben. Bei Verlegung der Leisten auf nicht gespundeter oder gefalzter Schalung ist darauf zu achten, daß der Stoß der Leisten nicht auf eine Fuge zu liegen kommt, da sonst beim Betreten des Daches oder beim Werfen der Bretter die Deckung sehr leicht an die>~er Stelle reißen könnte. An den Enden sind die Leisten etwas abzuschrägen. 
Die zu verlegenden Pappbahnen werden zwischen diesen Leistenfeldern verlegt und geheftet, am Firste möglichst gleich zur anderen Seite hinüber überschlagen; sodann werden Pappstreffen in der Breite von 10 cm, welche zur leichteren Verarbeitung im Mittel abgebogen sind, genau im Mittel auf den Leisten mit Dachpappenstäten in 4 bis 6 cm Abständen so festgenagelt, daß die darunter liegenden Pappbahnen mit befestigt werden. 
Beim Nageln, ebenso aber auch beim Begehen des Daches, ist darauf zu achten, daß die Dachpappe nicht an den Leistenrändern durchgeschlagen oder durc_?getreten "!_ird,. weil .solche Stellen ~terher schwer ausgehesse;t werden konnen, gewohnlich Wieder aufgeschmtten werden müssen und em neues Stück an dieser Stelle eingearbeitet werden müßte. Alle Pappdächer müssen mit heißem Teer oder Asphaltlack überstrichen werden. 
Sol?he ~n~triche d~en nur ~ei sehr trockenem Wetter erfolgen, da sonst eme mmge Verbmdung ZWISchen Dachpappe und Anstrichmasse nicht stattfindet. 

. Bei gut.er und gleichmäßiger Auftragung des Anstriches ist ein Bestreuen mit Sand mcht nur unnötig, sondern direkt schädlich da der Sand mit der Anstri~hma:sse bald eine harte Kruste bildet, welch~ sehr leicht Sprünge und Risse Im Dach erzeugt. 



Pappdachanstrich, Doppelpappdach, Holzzementdach 19 

Die Meinung, daß Pappdächer, welche wasserdurchlässig Rind, durch 
einen neuen Anstrich und starkes Sandeln wieder dicht werden, ist eine 
irrige. Der .Anstrich schließt keine in der Deckung befindlichen Löcher und 
Risse, da er höchstens so durchläuft wie daa Wasser, sondern er soll bloß 
konservierend auf die Dachpappe wirken, indem er die der Einwirkung der 
Sonne, des Regens und Schnees ausgesetzte Pappe geschmeidiger erhält. 
Daher muß ein Pappendach mindestens jedes dritte Jahr gestrichen werden. 

Ein Besteigen von Pappdächern mit Schuhen ist zu vermeiden; 
die»es soll nur mit weicher Beschuhung, wie Kletterschuhen, deutschen 
Telephon- oder Dachdeckerschuhen, mit Fetzen umwickelten Füßen erfolgen. 

Gerüstungen sind mit Strohhausebungen zu unterlegen. 
Materialbedarf beim einfachen Dach: 
1,10 m 2 Dachpappe, 0,60 bis 0,75 kg Steinkohlenteer oder .Asphaltlack, 

40 bis 50 Stück Dachpappenstifte. 
Beim Leistendach: 
1,10 m 2 Dachpappe, 0,10 m2 Kappstreifen, 1,10 lfd. m. Leisten; fünf 

bis sechs Stück 2Y2 bis 3 Zoll Nägel zum Befestigen der Leisten, 60 bis 80 
Dachpappenstifte zum Heften der Dachbahnen und Nageln der Kapp. 
streifen und zirka 0,60 bis 0,80 kg Steinkohlenteer oder Lack. 

3. Das Doppelpappdach 
Diese Deckung besteht aus zwei Lagen Dachpappe. Die erste Lage wird 

genau so verlegt wie beim einfachen Dach, jedoch werden die Ränder meist 
mit Klebmasse gestrichen, und zwar so, daß die Masse nicht auf die Schalung 
kommt, hernach genagelt; die zweite Lage wird mit einer halben Bahn 
begonnen, hierauf die heiße, dünnflüssige Klebmasse mittels eines Teer· 
schrubberB (Teerbürste) gleichmäßig aufgetragen und die weiteren Bahnen 
in ihrer ganzen Breite so geklebt, daß sie sich mit der unteren Schicht gut 
verbinden. 

Bei dieser Deckung ist die untere Lage gewöhnlich immer stärker als 
die obere; es können aber beide Lagen in gleicher Stärke genommen werden. 

4. Däs Holzzementdach 
Die Holzzementdächer sind in ihrer .Ausführung ähnlich den doppel-

lagigen Klebdächern. · 
.Auf die Verschalung kommt eine Lage Dachpappe, auf welche der 

SpängJer seine Einfassung, Kiesleisten, Dunstrohre usw. montiert; hernach 
werden die folgenden Lagen (holzfreies Papier) in vorher aufgetragener 
heißer Klebmasse parallel zur Traufenkante verlegt, wobei man erstmalig 
mit der ganzen Breite des Papieres beginnt, die zweite Lage jedoch mit 
einer halben Breite anfängt, so daß die eine Lage die andere um die Hälfte 
übergreift. Vorteilhaft ist es, wenn noch eine dritte Lage Papier kommt. 

Das Papier muß so aufgeklebt werden, daß sich keine Rillen o.der 
Blasen bilden; diese Blasen sind JJeim Verlegen durch rasches aus der Mitte 
Herausstreichen, solange es die heiße Masse noch zuläßt, zu beseitigen . 

.Auf die letzte Lage wird ebenfalls eine Schicht Holzzementmasse 
aufgetragen und hernach mit einer Schicht lehmigen Sandes, welcher 
nicht leicht abgeschwemmt werden kann, 5 bis 6 cm hoch üherzogen; auf 
diesen Sand kommt eine ebenso hohe Schicht Kieselschotter, um das 
.Abwehen des Sandes zu vermeiden. 

Dachneigung von 2 bis 3 cm pro 1lfm. 
Materialw•rbrauch beim zweilagigen Dach: 
1,10 ml Dachpappe, zirka 20 Stück Nägel, 2,30 m 2 Holzzementrollen

papier, 3,30 bis 3,50 kg Holzzementmasse, 20 bis 25 1 Sand und 50 bis 60 I 
Kies. 

2* 



20 Preßkiesdach, Deckungen auf Beton, Teerfreie Dachpappe 

5. Die Preßkiesdeckung 
Das neuere Holzzementdach wird genau so ausgeführt 1\-ie das vorher 

beschriebene, jedoch verwendet man statt des Papieres eine oder zwei Lagen 
Dachpappe . 

.Auf den letzten Strich mit heißer Holzzementmasse wird eine nur 5 bis 
6 mm hohe Lage gleichmäßigen erbsengroßen Rieselachotters in die noch 
warme Masse eingewalzt, so daß derselbe eine kompakte und gleichmäßig 
hohe Schicht ergibt. 

An der Stelle, wo dieses Dach begangen werden soll, ist es zweckmäßig, 
einen Lattenrost oder Lauftreppen aus Brettern anzubringen, da sonst 
leicht der feinkörnige Riese! durch die Pappe tritt, was zu Undichtheiten führt. 

Der Materialverbrauch ist analog wie beim Holzzementdach anzu
nehmen; Sand und Kies entfällt, dafür kommen 10 l Riesel. 

V. Deckungen auf Beton 
Deckungen auf Beton sind genau so wie auf Schalung durchzuführen, 

nur daß die Nagelung durch Kleben ersetzt wird und daher etwas mehr 
Klebmas"e erforderlich ist. Der Beton muß vollkommen trocken sein und 
soll nicht allzu grob in der Fläche liegen. 

VI. Deckung mit teerfreier Dachpappe 
.Alle Dächer, die mit Dachpappe und Teeranstrich gedeckt werden, 

können auch in teerfreier Dachpappe mit teerfreier Klebmasse gedeckt 
w:erden. Als Kappstreifen kommen Nesselstreifen zur Verwendung; auch 
eme Farbgebung nach Wunsch ist bei dieser Deckung mögllch. 



Selbstkostentabellen für Dachdeckungsmaterialien 
1. Anleitung zur Benutzung der Selbstkostentabellen 
In die Tabellen sind vom Meister die Preise für die benötigten Ziegel 

oder Schiefer entweder ab Werk bzw. Bruch oder franko seiner Bahnstation 
bzw. der Station des Baues einzutragen. Diese Preise werden unter des 
betreffenden Rubrik entweder mit dem Bruttopreis ( d. i. der Preis de
Lieferanten ohne den eventuell gewährten Nachlaß) oder mit dem Netto, 
preis (d. i. der reine Kostenpreis unter Abzug des Nachlasses) ab Werk, 
bzw. wenn der Lieferant den Preis franko Bestimmungsstation offeriert 
unter der Rubrik "franko Bahnhof" eingesetzt. 

Nunmehr ist die Zufuhr vom Bahnhof zum Lagerplatz oder Bauobjekt 
zu ermitteln. Z. B.: unter der Annahme, daß das Ausladen und Zuführen 
eines Waggons (laut Tabelle 5000 Stück) Dachziegeln 20/40 cm groß, 
von seiten des Fuhrmannes S 40,- kostet stellt sich die Zufuhr für 
1000 Stück Ziegel auf den fünften Teil, d. i. 40 : 5 = S 8,- per 1000 Stück, 
welcher Betrag in die Rubrik "Zufuhr" unter der betreffenden Ziegelgröße 
einzusetzen ist. 

Der Preis franko Bahnhof vermehrt um die Zufuhrkosten ergibt den 
Selbstkostenpreis franko Platz oder Bau. 

Das dreimalige Wiederholen derselben Ziegelgrößen in der Tabelle 
hat den Zweck, die Preise für naturfarbige, imprägnierte und glasierte 
Ziegeln einsetzen zu können. 

Für die Kalkulation und Offertlegung hat der Dachdeckermeister 
einen Prozentsatz für Verdienst zuzuschlagen, der sich nach der Kunde 
(Architekten, Baumeister, prompte Zahler usw. richtet). 

Die Stückzahltabellen geb!Jn das Erfordernis an Ziegel oder Schiefer 
pro Quadratmeter an, wobei der Übergriff zu beachten ist. 

Wünscht der Meister z. B. den Preisper Quadratmeter blau englische 
Schieferdeckung 7/14", doppelt, 6 cm Übergriff, zu ermitteln, so hat er 
aus der Stückzahltabelle die Anzahl der auf 1m2 gehenden Steine zu 
entnehmen und mit dem Selbstkostenpreis aus der Selbstkostentabelle zu 
multiplizieren und das ganze durch 1000 zu dividieren. 

In unserem Beisp_iel benötigt 1m2 laut Stückzahltabelle bei 7/14" 
große Schiefer, 6 cm Übergriff, doppelt gedeckt, 37 Stück, daher kostet' 

98 60 X 37 . 
1 m 8 = ' 1000 = S 3,65 (Selbstkosten der Schiefer), wobei der Preis 

mit S 98,60 franko Platz pro 1000 angenommen ist. 



2. Selbstkosten- und Stückzahltabellen 
Tabelle I. Selbstkostentabelle 

für flache Dachziegel (Biberschwanzziegel, Rechteckziegel, Wiener Formatziegel usw.) 

Gewicht Ladung Preise per 1000 Stück 
Größe per per 10t-

ab Werk 

I 
franko I Zufuhr r franko cm 1000 St. Waggon 

kg Stück I 
Bahn- zum Platz Iatz oder 

brutto netto hof oder Bau Bau 

46,5/20 2500 4000 I ! 
I 

" " " I 

" " " I 46,19 
" " 

" " " ! 
" " " ' 45/20 ., 

" ; 
" " " 

I 

" " " I 
40/20 2000 5000 

I " " " 
" " " I 37/17 1700 6000 

I " " " 
" .. " 37/16 

" " I 
I " " " 

" " ! ' 
37/15 " I 

" .. I 
I 

" .. 
" ! " " .. 

36/15 
" " i .. .. " I 

26,5/12 " " ! 
850 12000 I 

I 

" " " 
I 
I 

" " " I 26/12,5 
" " I I 

" " " 
I 
I I 

" " " i 26/12 ! .. 
" I 

" " " I 
" " " 

I 
I 27/10 770 13 000 I 

" 
I I 

" " I 
" " " I I 

23/10 700 14000 .. 
" .. I 

" " " 
I 

18/11 350 30000 I " " " " " " I 18/10 
" " 

I .. .. 
" I 

" " " I I 17/10 ' " .. I 

" " " 
I ' I 

" " 
I I 

15,5/8 150 " i ! I 70000 

I 
I " " " " " 
I 

15/7,5 " I " " " " " i " " " I 

Anmerkung: 



Bedarf pro m 2 : Doppeldeckung ( dopp. ged. Kronendeckung) 23 

Tabelle 2. Ziegelbedarf pro m 2 

für Doppeldeckung 

Größe Stückzahl bei übergreifung in cm 

cm 5 6 7 8 

46,5,20 -24,1 24,7 25,3 26 
46,'19 25,7 26,3 27 27,7 

45i20 25 25,5 26,3 27 

40/20 28,6 29,4 30,3 31,2 

37/17 36,7 37,9 39,2 40,5 

37;16 39 40,3 42,3 43,1 

37.15 41,7 43 44,4 45,9 

36;15 43 44,4 46 47,7 

26,5/12 77,5 81,8 81),5 90,1 

26j12,5 76,2 80 84,2 88,8 

26,12 79,3 83,3 87,7 92~6 

27;10 90,9 95 100 105 

23/10 111,1 117,6 125 133,3 

18/11 139,8 151,5 165,3 181,8 

18/10 153,8 166,6 181,8 200 

17j10 166,6 181,8 200 222,2 

15,5,8 238,1 
15/7,5 266,6 

Tabelle 3. Ziegelbedarf pro mz 

für Ki"onen· und Ritterdachdeckung 

Größe Stückzahl bei einer Übergreüung in cm 

cm 8 9 10 11 12 

46,5/20 26 26,6 27,4 28 28,8 

46/19 27,7 28,4 29,3 30 30,8 

45/20 27 27,8 28,6 29,5 30,3 

40/20 31,2 32,2 33,3 34,5 35,7 

37/17 40,5 42,1 42,4 44,3 47,1 

37/15 45,9 47,6 48,1 51,2 53,2 

36,'15 47,7 48,1 51,2 53,2 55,4 

26,5}12 81,1 95,2 100 107,5 119 

26/12,5 88.8 94 100 108,8 114 

26/12 92,6 98 140 111 118,8 



24 Selbstkosten p. 1000 St. u. Bedarf p. m2 (Mönch- u. N onnendeckung) 

Tabelle 4. Selbstkostentabelle 

~.., -5~ "'"' S::.o QoO 
§!;j, ~liil z 

20/40 

ll/37 

47/14 
47/ll,5 
45/17 
45/12 

für Mönch- und Nonnendeckung 

per 1000 Stück ... el)~ = I I Zu<uh• I .r: s:: ' 0 
.~ til ::; ..... "" I ob W~k franko z. Platz !I'-"' .., ..... "" 

Bahn- oder "' C<l ... "' 
c.!l ...:l ~~ 

I hol Bau brutto netto 

2 4000 I I und 

I 0,8 4000 

Tabelle 5. Selbstkostentabelle 
für Hohlziegel (italienische Deckung) 

1300 
1300 
1300 
1300 

Preise per 1000 Stück 

ah Werk 

brutto I netto 

franko 
Bahn
hof 

Zufuhr 
z. Platz 

oder 
Bau 

Tabelle 6. Ziegelbedarf für Mönch- und Nonnendeckung 1 

Große Mönche, Modell 218, Lattenweite 34 cm, Stück 15 
Nonnen, 219, 34 .. 15 

Kleines Modell für Zier- und Turmdeckungen 
Nr. 224--225 KL, Lattenweite 31 cm, ca. Stück 30 

Tabelle 7. Ziegelbedarf pro m2 
für Hohlziegel (italienische Deckung) 

Größe 
cm 

47/14 
47/ll,5 
45/17 
45/12 

1 Wienerberger Fabrikat. 

Stück bei Übergreifung in cm 

7 

36 
45 
31 
44 

8 

37 
46 
32 
45 

franko 
Platz 
oder 
Bau 

franko 
Platz 
oder 
Bau 



Selbstkosten flacher Dachziegel pro m• (doppelt gedeckt) .25 

Tabelle 8. Selbstkostentabelle per m2 
für flache Dachziegeldeckung (doppelt gedeckt) 

Ziegelformat in cm I Über-\ Gattung 1 griff i---~--~--.---.---,-----
46,5f20 46/19 45/20 40/20 37111 1 37/16 

\-~II-----I---
natur I ! I 1-

+I I I I I im prä-
gniert ! I I I I 1--- ----

5 

I I I I I 6 
glasiert 7 

I 
I 

I I I 8 I _, 
1 37/15 1 36/15 26,5/12 I 26/12,5 I 26/12 I Zl/10 

5 1---1 I I 6 
natur 

I I 
~--~---- ------·-

7 

I 8 

~-1 I I im prä· ---

gniert =~I I I 
1-~ I 

glasiert ~-~---1 - -

1 23/10 1 18/11 1 18/10 1 17/10 1 15,5/8 1 15(1,5 

3 

I I I 
I 

I 4 I 

natur 

I I 5 

I I I 6 I 

im·"·/-: I I I 
I I gniert +I 

,_3_, ______________ _ 
. 4 

glasiert /=---: 
1 

---
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Selbstkosten und Bedarf von Falzziegeln 

Tabelle 11. Selbstkostentabelle 
für Falzziegel 

27 

... bl) 
;g..!tl ... = 

Q) 0 
Preise per 1000 Stück 

Q) Abll.!tl Q) Zufuhr 
<::l 
'f s .... ...: 

.CCil 
bl)~<.l .Q 

§~S 
... 
= ab franko zum 

<.l <.l Werk Bahn-~ -o 'tS'Cil ~ il:o = ... netto hof 4>0 
~ .... ..;lO .... 

41/21,5 2300 4400 Natur 

" " .. impr. 

" " .. glas. 
40/20 2500 4_000 Natur 

" .. " 
impr • .. .. " 
glas. 

39/22 2100 5000 Natur 
,. .. " 

imp.·. 

" .. " 
glas. 

23,5/10 800 12000 Natur 

" " " 
impr. 

" " .. glas. 
i 

Tabelle 12. Ziegelbedarf per m2 

für Falzziegel 

Gattung Größe cm 
cm Über-

griff 

Strang 41/21,5 7-8 
Doppel 40/20 6 

Schuppen 39122 13-15 
Turm 23,5/10 6-7 

Anmerkung: 

Platz 
oder 
Bau 

I 

I 
I 

I 
i 
I 

I 
I 
i 
; 

I 

Stück 
per m 1 

15 
15 
20 

"60-70 

Abb. 22. Flache Dachziegel (Wienerberger Formate) 

Abb, 23. Biberschwanzziegel (Wienerberger Formate) 

franko 
Platz 
oder 
Bau 

I 
I 
I 

I 
I 
I 



28 Formate und Preise der Wienerberger Dachziegeln 

Tabelle 13 
Ziegelmaterial der Wienerberger Ziegelfabriks- und Baugesellschaft, Wien 

I 
Patentfalzziegel I Modell C 
Halbe hiezu I " C 
Strangfalzziegel ! D 
Halbe hiezu / D 

15 Stück per 1 me 

15 1 

1000 Stück S 148,-

1000 " 142,-

1000 
" " 148,-Rautenfalzziegel B 15 1 

Halbe hiezu I 1 I 
Halbe Ziegel zu allen vorstehenden Modellen werden über Verlangen 

mitgeliefert, sind aber im Preise den ganzen Ziegeln gleichgehalten. 
Imprägniertes Material aller Sorten um 30 °/0 teurer 

Firstziegel 
für obige 

Sorten 

Modell~ / 

c I 
e ! 

3 Stück für I Im 
2l/2 " I 
2 I " 
2 I " 

I Stück 
I 
I 
I 

s -,33 
"-,40 
"-,50 
"-,50 

Laut Musterliste Nr. 304 
" 300 
" 30I 
" 308 

Gewölbtes 
Flaches 
Flaches 
Gewölbtes 

} Dach- l 
fenster \ 

s 2,50 
"-,60 

1,-doppeltbreit 
3,50 

Flache Dachziegel 

Nr. Stück I Schilling I 
per 1 m• per 1000 Stück 

.2 28 I I05,-
5 28 I05,-
6 43 95,-
7 75 85,-
9 210 32,-

10 28 I05,-
11 43 95,-
12 75 85,-
13 I35 65,-
20 28 120,-
21 43 llO,-
22 75 90,-
23 135 70,-

Abb. 24. 

Modell Nr. 

50 
55 
65 
69 
7l 
73 
75 
81 
83 

Firstziegel 

Stück 
per lfm 

2,5 
2,5 
2,5 
3,5 
4,0 
4,5 
5,5 
4,0 
3,5 

Schilling 
per Stuck 

-,12 
-,30 
-,40 
-,30 
-,25 
-,20 
-,12 
-,35 
-,40 



Formate und Preise der Wienerbarger Dachziegeln 29 

Wienerberger Mönch- und Nonnendachziegel 
Für größere Dachflächen (Fabriksmodell Nr. 218, 219, H/J) 1000 Paar s 275,-. 
Die passenden Firstziegel hiezu, Modell m (Fabriksnummer 274), 

per Stück S -,55. 
Für kleinere Flächen und für Turmeindeckungen, Modell K/L (Fabriks

nummer 224, 225). 1000 Paar S. 210,-. 
Firstziegel, Modell o (FabriksnummE>r 276), per Stück S -,65. 

Wienerberger holländische Pfannen 
Modell G. Eindeckung geschieht analog der der StrangfalzziegeL Ziegel

größe 40 X 24%cm, Verbrauch 15 Stückper 1m2 , Lattenweite 34%cm. 
1000 Stück S 165,-. Die hiezu passenden Firstziegel 40 cm lang, über
decken zwei Reihen holländische Pfannen. Für den laufenden Meter First 
sind daher 2% Stück erforderlich, per Stück S -,65. 

Sämtliche Nonnen und Mönche oder holländische Pfannenziegel werden 
nur naturfarbig erzeu~, für deren gleichmäßige Farbe die Werke nicht 
haften, selbe können Jedoch auch in anderen Farben hergestellt werden, 
wenn die Fabrik rechtzeitig den Auftrag hiefür erhält. 

Bei solchen Ausnahmsarbeiten empfiehlt es sich, vorerst bei den Werken 
anzufragen. 

Alle Ziegelpreise verstehen sich loko Werk, ohne Warenumsatzs~euer, 
welche gegenwärtig 2,25% beträgt. 

Abb. 25. Doppel-, Strang und Rautenfalzziegl (Wienerberger Formate) 

Abb. 26. First- und Gratziegel zur Falzziegeldeckung (Wienerberger Formata) 

Abb. 27. Formfalzziegel (Dachlucken-, Glasoberlichtziegel) 
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Selbstkosten pro 1000 St. (blau franz. Schiefer), Bedarf pro m 2 35 

Tabelle 19. Selbstkostentabelle 
für blau französische Schiefer 

Umrechnungskurs: 1 M. = S 1,70, 1 Fr.= S -,28 

1:J) 

tl!l~ = Preise per 1000 Stück 
== ;:! == . 0 

== Größe 
;:!0 lll) laut Tarif des 

il 
'"C:I .... l:J) franko Zufuhr franko OS .. OS Bruches ·c;; ..... ~:::: Bahnhof zum Platz Platz ... brutto I netto ., 

i:l Zoll I cm Stück M. IPf. M. IPf. s lg s lg s lg 
24/14 60/36 3600 I I 
24/12 60/30 4300 I 
22/12 56j30 4700 I 22/11 56/28 5200 I 
20/10 50/25 6600 I 

18/10 46/25 7500 I 
18/9 46/23 8400 I 

16/10 40j25 8500 

I 16/8 40/20 11000 
14/10 36/25 10000 
14/8 36/20 12500 

I 1417 36/18 14300 
12/8 30/20 15100 I 
12/6 30/15 21300 ~ 

I 
12/6'/. 30/16 21000 I 

I 11/7 28/18 19000 
I 10/8 25(20 18500 
I 10/6 25/15 25000 

I Quadrate: 

16 40 1 52oo I 14 36 7000 I 

13 33 8200 

I 
12 30 10000 
10 26 14300 
9 22 20000 

I 

Tabelle 20. Materialbedarf per m 2 

Quadrate: einfache Deckung 

OZoJI 16 14 13 12 10 9 

Übergriff cm (40 cm) (36 cm) (33 cm) (30 cm) (26 cm) (22 cm) 

8 9,77 12,76 16,- 20,66 30,86 
7 9,47 12,02 15,39 19,76 29,24 44,44 
6 9,19 11,49 14,27 18,12 28,29 41,67 

s• 
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Selbstkosten pro 1000 Stück (grün [rot] französische Schiefer) 37 

Tabelle 22. Selbstkostentabelle 
für grün (rot) französische Schiefer 

Umrechnungslrurs: 1 M. = S 1,70, 1 Fr.= S -,28 

Größe 

Zoll 

24/14 
24/12 
22/12 
22/ll 
20/10 
18/10 
18/9 

16/10 
16/8 

14/10 
14/8 
14/7 
12/7 
12/6 
10/7 

24/12 
20/10 
18/10 
18/9 

16/10 
16/8 

14/10 
14/8 
14/7 
13/7 
12/6 
10/8 

I cm 

60/36 
60/30 
56/30 
56/28 
50/25 
46/25 
46/23 
40;25 

1140/20 
36/25 
36/20 
36/18 
30/18 
30/15 
25;18 

60/30 
50;25 
46/25 
46/23 
40;25 
40;20 
36/25 
36/20 
36/18 
33/18 
30j15 
25/20 

bll~ = Preise per 1000 Stück = . 0 ;::10 1>f) laut Tarif des '0 ..... 1>f) franko . Zufuhr C<S ... C<S Bruches 
~ 8.::: Bahnhof zum Platz 

brutto I netto 
Stück M. IPf. M. !Pt. s fg s fg 

4000 
4300 
4700 
5500 I 

7000 I 
7600 

I 
I 

I 8500 I 
8700 

llOOO 
10100 
12800 
14600 
16700 
19900 
19900 

für rot französische Schiefer 

4500 
7200 
8000 
9000 
9000 

12000 
10500 
13700 
16000 
17500 
22000 
20000 

franko 
Platz 

s fg 



38 Selbstkosten pro m• (grüne und rote französische Schiefer) 

Übergriff 

8 
7 
6 
5 
4 
3 

8 
7 
6 
5 
4 
3 

8 
7 
6 
5 
4 
3 

8 
7 
6 
5 
4 
3 

8 
7 
6 
5 
4 
3 

Tabelle 23. Selbstkostentabelle per m2 

für grüne und rote französische Schiefer 

1424 1 12'24 12;22 11/22 10/20 

9/18 10/16 8/16 10/14 8/14 

I i 
I 
I 

I 

! 

I I 
! 

7/12 6/12 7/10 

12/24 10/20 10/18 9118 10/16 

I I 
I I 

I 

I 
I 

10/14 8/14 7/14 7/13 6/12 

(VVegen Stückanzahl pro rn• siehe Stückzahltabelle Seite 30) 

10/18 

7/14 

816 

8t10 



Selbstkosten pro 1000 St. u. pro m 2 (franz. spitzw. Schablonen) 39 

Tabelle 24. Selbstkostentabelle 
..'ür französische spitzw. Schablonen 

Umrecbnungskurs: 1M. = S 1,70, 1 Fr. = S -,28 

Oll Größe Preise per 1000 Stück .: 
::l 

= der ..c:; 

" Schiefer "öl 
N 

"' -~~ c:l cm 

I 
V I 

42,7/28,51 VI 38,0/25,0 
VII 35,6/23,8 
VIII 33,2/21,41 
IX 30,8/20,2: 
X 28,5/19,01 
XI 26,2;17,8 
XII 23,8/15,41 

XIII 21,4/13,0j 

I 

Stück . 
Preis 

Ladung 
des Ab- per 10-t- lautTarü des Bruches franko 

schnittes Waggon Bahnhof 
brutto I netto 

M. jPf. M. jPf. -s-rg crn Stück 

10,7 12000 
10,7 15200 
9,5 17600 
7,3 23300 
7,3 26700 
7,3 29000 
7,3 32800 
6,0 42500 
4,8 52600 

Tabelle 25. Stückzahl per m2 

für französische spitzw. Schablonen 

Zufuhr franko 
zum Platz Platz 

-s-rg _s_J_g 

' 

V I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII I XIII 

21,9 29,3 32,2 136,- 42,1 49,6 59,4 72,9 92,6 

I I 



40 Selbstkosten pro 1000 St. u. pro m 2 (deutsche Rechteckschiefer) 

Tabelle 26. Selbstkostentabelle 
für deutsche Rechteckschiefer 
Umrecbnungskurs: 1 M. = S 1,70 

tlD Preise per 1000 Stück 
r:: Ladung :: = Größe per 10-t- IautTarif des Bruches franko Zufuhr franko ..c; 

Waggon zumPlatz Platz -~ 
brutto I netto 

Bahnhof 
N 
0) 

I M. IPt. M. IPf. lg s lg s "' Zoll mm Stück s 

I i 
' 

1 24/14 610/356 2950 
2 24/12 610/305 3750 
3 22/12 559/305 4050 
4 22/11 559/279 4650 
5 20/10 508;254 5700 
6 18/10 457/254 6250 
7 16/10 406/254 7400 
8 18/9 457/229 6850 
9 16/9 406/229 8300 

10 16/8 406/203 9500 
11 14/8 356/203 10500 
12 14/7 356/178 12500 
13 13/7 330/178 14250 
14 12/6 305/152 18150 : 

I 

Tabelle 27. Selbstkostentabelle per m 2 

Übergrüf 'Deckung I 14/24 I 12/24 I 12/22 I 11/22 I 10/20 I 10jl8 1 10:16 

I 

I I 
8 e 

I 
8 d I 7 e 

! 7 d ; 

I 6 e I 6 d I 

I 

1 9/18 1 9/16 1 8!16 1 8/14 1 7/14 7/13 

I 

8 e 
8 d 
7 e 
7 d 
6 e 
6 d 

(Wegen Stückanzahl pro m 2 siehe Stückzahltabelle Seite 30) 
e =einfache Deckung 
d = doppelte ,, 

6/12 

g 



Selbstkosten pro 1000 St. u. pro m2 (deutsche Normalschablonen) 41 

Tabelle 28. Selbstkostentabelle 

-5~ Größe ·- = ~ :::3 
Cl.> = 
~ Diagonalbreite 

NN cm \ Zoll 

I 
1 66,2/55,5118 
2 61,7/51,0' 16,5 
3 56,8/46,1j15 
4 52,1;41,4: 14 
5 47,4/36,7 . 121/2 
6 42,7/32,0 111'/2 
7 38,0/27,3' 10 
8 35,6/24,9 9'/a 
9 33,2/23,7 9 

10 30,8/21,3 8 
ll 28,5/21,5 7'/2 
12 26,2/19,0 7 
13 20,4}16,4 6 

Größe 18 

Stück 6,5 
Preis. 

Größe 

Stück 
Preis . 

9'/. 

32,8 

für deutsche Normalschablonen 
Umrechnungskurs: 1 M. = S 1,70 

Ge- Preise per 1000 Stück 
Ab- wicht ---------

autTarif des Bruches schnitl per franko Zufuhr franko 
Mille 

brutto I netto Bahnhof zumPlatz Platz 

cm kg M. [Pf. M. \Pr. s \g s fg s \g 

10,7 3750 
10,7 3100 
10,7 2550 
10,7 2100 
10,7 1500 
10,7 1200 

I 10,7 1000 
10,7 700 
9,5 600 
9,5 550 
7,2 450 
7,2 350 

I 
I 4,0 200 
I 

Tabelle 29. Stückzahl per m2 

16,5 15 14 121/. 10 

7,8 9,5 11,8 15 19,8 
I 

27,3 

r 
I ' 

9 8 7'/a 7 6 

36,1 44,6 44,6 54,6 75,7 



42 Selbstkosten pro 1000 St. u. pro m• (deutsche spitzw. Schablonen) 

Tabelle 30. SeJbstkostentabeDe 
für deutsche spitzw. Schablonen 

Umrechnungskurs: 1 M. = S 1,70 

' Ge- Preise per 1000 Stück 
-5tlll Größe Ab- wicht 
·~ = IautTarif des Bruches 
" ::s schnitt per franko Zufuhr 
l:l = p:j Diagonalbreite Mille 

brutto I netto 
Bahnhof zum Platz 

-- ------------
M. I Pf. -M. I Pf. lg Nr. cm I Zoll crn kg s s jg 

I 
I 

I 

I I 
0 66,4/45,0 16 10,7 2650 I 

I 
I 61,6/41,5 15 10,7 2250 I 

I II 56,7t37,9 133/, 10,7 2000 I I 

III 52,1/35,5 123/4 10,7 ;1700 I I I I IV 47,4/30,3 1P/2 10,7 1200 I 

I 
V 42,7/28,5 11 10,7 1000 I 

I VI 38/25 9'/2 10,7 :soo I 
VII 35,6/23,8 9 9,5 650 I I I 

VIII 33,2/21,4 8 7,3 500 I I 

I IX 30,8/20,2 71/2 7,3 450 I 
I 

X 28,5/19 7 7,3 400 I I 
I I XI 26,2/17,8 61/2 7,3 300 I XII 23,8/15,4 6 6 250 i I XIII 21,4/13,2 51/. 4,8 200 I 
I I 
! I 

I 

Tabelle 31. Stückzahl per m2 

Größe 16 15 13'/. 12"1. 11 

I 

I 
I ! 

Stück 8 

I 

9,5 11,5 13,6 i 17,7 21,9 
Preis. 

I 
I 

I 
' 

Größe 9 8 7'/. 7 6 

Stück 
Preis. 

32,2 36 42,1 49,7 59,5 72,9 

franko 
Platz 

s ! g 

i 
: 

I 

9'/, 

I 
I 29,3 

I 

92,6 



Selbstkosten pro 1000 St. u. pro m2 (deutsche Litera-Schablonen) 43 

Tabelle 32. Selbstkostentabelle 
für deutsche Litera-Schablonen 

Umrechnungskurs: 1 M. = S 1,70 

.:'OC Ge- Preise per 1000 Stück 

!::~::: Größe wicht 
., ;:3 per IautTarif des Bruches franko Zufuhr franko ~ 1::: 
p:) Diagonalbreite Mille brut~~ netto Bahnhof zum Platz Platz 

I M. \Pf. \Pr. lg lg 
----·-· 

Litera cm Zoll kg M. s s s \g 

AA 66,4/52,1 161 /z 3000 I I I 
A 61,6/48,6 15 2500 

I I B 56,7;45 14 2000 
c 52,1/42,7 121/z 1600 

I 
I 

D 47,4/38 111/z 1250 
E 42,7j35,6 11 1050 

I 
F 38/32 10 800 

I G 35,6/29,81 9 700 

I ! 

Tabelle 33. Stückzahl per m2 

Über· 161/. 15 14 121/. 111/o 11 10 9 
griH 

I 
8 Stück 8,41 9,7 13,2 17,36 20,6 27,7 

Preis 

7 Stück 8,16 9,18 12,3 16 18,88 25 34,9 44,44 
Preis I 

6 Stück 7,71 8,65 11,5 14,8 l'i,36 22,68 30,19 39,04 
Preis 

5 Stück 27,7 34,6 
Preis 

4 Stück 25 30,86 

Preis 



44 Selbstkosten pro 1000 St. u. pro m 2 (Schuppen-Schablonen) 

Größe 
cm 

., Ii ..c:: 
>0 
:r: 

32 25 
30 25 
28 24 
28 23 
28 21 
26 21 
26 17 
24 21 
24 19 
24 17 
23 15 
22 

191 18 15 

Stück 
Preis 

Stück 
Preis 

Tabelle 34. Selbstkostentabelle 
für Schuppen-Schablonen 

Preis per 1000 Stück 
Über- Gewicht 
griff per laut Tarif des Bruches franko Zufuhr franko Mille I Bahnhof zum Platz Platz brutto netto 

cm kg I I I s I g s !g s g 

8/6 1050 I I I I 
8/6 1000 I 
8/6 800 

I 8/6 750 
7/51/2 700 I 
7/51/. 675 i 
7/5 500 I 

I 7/51/. 625 I 
6;5 550 ~ 
6/5 500 I 
6/41/. 375 

I 
6/5 500 
5/31/2 275 

I 
I 

Tabelle 35. Stückzahl per m2 

Bruch I 32/25 I 30/25 j ?i3f24 I ?i3f23 I ?i3f21 I 26/21 I 26/17 
I 

21,9 23,9 27,7 29,4 30,8 34 43,8 

i 
I I 

Bruch 24/21 24/19 24/17 23/15 22/19 18/15 

38 39,7 46,3 56,1 44,6 67 
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Tabelle 36. Selbstkostentabelle 
Quadrate: für mährisch-schleffischen Schiefer 

Größe 

Zoll I cm 

I 
8/8 21 I 

9/9 I 23 
10/lO 

I 
26 

11/ll 29 
12/12 I 32 
13/13 ! 34 
14/14 I 37 
15/15 : 40 
18/18 i 47 

Rechtecke: 

7112 
8/12 
7;14 
8/16 
9 118 

10fl8 

18 32 
21/32 
18/37 
21/42 
23/47 
26/47 

Gewicht 
per 

Mille 

kg 

570 
780 

1000 
1300 
1560 
2000 
2300 
2800 
4300 

600 
925 

1000 
1350 
2000 
2500 

Preise per 1000 Stück 

laut Tarif des Bruches 
franko Zufuhr franko 

Bahnhof zumPlatz Platz 
brutto I netto 

s I g s lg s lg s Jg s lg 
I 

I I I 
I 

I 

I 

Quadrate: 

Tabelle 37. Stückzabltabelle 
für mährisch-schlesischen Schiefer 

Rechtecke: 

Größe Übergreifung in cm 
Zoll 

s I 1 I 6 I 5 

8/8 
919 

10/10 -
lljll -
12/12 
13.13 
14/14 
15/15 
18/18 

18,2 
14,5 
11,9 
10,1 
6,9 

! I 

I I 
- I - ]37,9 
- i - 130,9 
- 124,41. 23,8 

20,7 18,9 17,7 
16,7]15,4,14,3 
13,5 1 12,6 i -
11,2 : 10,4 1 -
9,5 8,9 i -
6,4 6,11-

Übergreifung in cm 
Größe ----,.-,------.--------~-
Zoll bei einfacher Deckun~ I bei doppelter Deckung 

8 I 7 I 6 I 5 8 I 1 I 6 I s 

7/12 - - 132,1 39,9 - - 142,7 41,2 
8/12 - 30,8 27,5 24,7 - 38,1 36,6 35,3 
7/14 32,0 30,3 29,0 26,0 38,3 37,0 35,8 34,7 
8j16 22,7 22,0 21,4 20,9 28,0 27,2 26,7 25,7 
9/18 17,1 16,7 16.3 15,9 22,3 21,7 21,2 20,7 

10(18 14,3 13,9 13,6 13,2 19,7 19,2 18,8 18,3 
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Benennung 

Schablonen . . 

" 
.. 

" 

" 
Quadratsteine 

" 
. . 

" 

" 
R echtecksteine 

" 

" 
. 

" 
s aum- und 
Firststeine . 

s aum- und 
Firststeine . . 

s chuppensteine 

" 

" 
ohlsteine H 

s 
k 
turm-
Iammern 

. 

.. 
ohlklappen-H 

kl ammern .. 

Selbstkosten pro 1000 Stück (Kunstschiefer) 

Tabelle 38. Selbstkostentabelle 
für Kunstschiefer 

Ge- Preise per 1000 Stück 

Größe 
wicht 

p.lOOO ab Werk franko Zufuhr 
Stück netto Bahnhof zum Platz 

-- -~--

cm kg s /g s g s fg 

40/40 1200 

40/40 1200 

30/30 700 

30j30 700 

40/40 1200 

40/40 1200 

30/30 700 

30/30 700 

40/20 650 

40/20 650 

30/15 350 

30/15 350 

40/20 650 

30/15 350 

40/20 435 

40/13 310 

40jl0 245 

40/12 475 

2,9 

11,5 

franko 
Platz 
~--

s g 

' 
' 

' 

' 

' 

i 



Über-
griff 

7 
8 
9 

10 

Über-
griff 

7 
8 
9 

10 

Über-
griff 

6 
7 
8 
9 

Über-
griff 

6 
7 
8 
9 

Stück.v.ahltabelle pro m 2 (Kunstschiefer) 

Tabelle 39. Stückzahltabellen per m 2 

für .Kunstschiefer 

Französische Deckung mit Schablonen 

30/30 cm 40/40 cm 

I I wagrechte Stück wagrechte 
Lattung Lattung 

I cm per m• cm 

15 18,9 22 
14 20,7 21 
14 22,7 21 
13 25 20 

Deutsche Deckung mit Quadratsteinen 

30/30 cm 40/40 cm 

diagonale 

I 
Stück diagonale I Lattung Lattung 

I cm per m• cm 

23 18,9 33 
22 20,7 32 
21 22,7 31 
20 25 30 

Doppeldeckung mit Quadratsteinen 

30/30 cm 40/40 cm 

wagrechte 

I 
Stück wagrechte 

I Lattung Lattung 

cm per m• cm 

12 27,8 17 
11,5 29 16,5 
ll 30,3 16 
10,5 31,8 15,5 

Doppeldeckung mit Rechtecksteinen 

30/15 cm 40/20 cm 

wagrechte 

I 
Stück wagrechte 

I Lattung Lattung 

cm per m• cm 

12 55,6 17 
11,5 58 16,5 
ll 60,6 16 
10,5 63,5 15,5 

Schuppendeckung 

47 

------

Stück 
----

per m• 

9,2 
9,8 

10,4 
11,2 

Stück 

per m' 

9,2 
9,8 

10,4 
11,2 

Stück 

per m 2 

14,7 
15,2 
15,7 
16,2 

Stück 

perm• 

29,4 
30,4 
31,3 
32,3 

40/20 cm 40/13 cm 40{10 cm (5 Zacken) 
(3 Zacken) (5 Zacken) 

Über-
griff 

5 
5 

Stück 

perm• 

33 
33 

Anmerkunrr: 

Über-
griff 

3 
3 

Stück 

perm• 

50 
50 

Über-
griff 

2 
2 

Stück 

perm' 

63 
63 



48 Stückzahltabelle pro m 1 : Lattenteilung (Kunstschiefer) 

Tabelle 40. Deckungen 

I. Deckung mit Normalschablonen 
mit überhängenden Spitzen 

cm 

7 
8 
9 

10 

Lattenteilung 
von Ober- zu Anzahl der 

Oberkante in cm Steine per m• 
mit Steinen 

30 < 30 ! 40 ' 40 30 . 30 I 40 X 40 

15,50 i 
14,80 
14,10 
13,40 

22.60 
22,00 
21,20 
20,50 

18,90 I 
20,70 ,. 
22,65 
25,00 I 

9.18 
9,76 

10,40 
11,11 

III. Doppeldeckung mit Rechteck
steinen 

bll Lattenteilung 
t § von Ober- zu Anzahl der 
,.Q~ Oberkante in cm Steine per m• o., mit Steinen "t:1 

---
cm 30x6oj25x50 30x60 j25x50 

I 
7 26,5 21,5 12,58 18,60 
8 26,0 21,0 12,82 19,00 
9 25,5 20,5 13,24 19,23 

10 25,0 20,0 13,33 20,00 
I 

V. Deckung der Rhombus
schablonen nach französischer Art 

,bll Lattenteilung 
t § von Ober- zu Anzahl der 

,.Q,.';<I Oberkante in cm Steine per m• 08 
"t:1 mit Steinen 

cm 30x33j40x44 30x33j40x44 

7 12,82 18,72 
I 

17,06 
I 

8,28 
8 12,23 18,13 18,66 8,80 
9 11,64 17,54 20,49 

I 
9,38 

10 11,05 16,95 22,59 10,02 

ß. Deutsche Deckung mit Quadrat
oder Rechtecksteinen 

cm 

7 
8 
9 

10 

Lattenteilung 
von Ober- zu Anzahl der 

Oberkante in cm Steine per m• 
mit Steinen 

30 . 30 40 . 40 30 30 [ 40 ' 40 

23 
22 
21 
20 

33 
32 
31 
30 

18.90 
20,70 
22,65 
25,00 

9,18 
9,76 

10,40 
11,11 

IV. Deckung mit rhombusförmigen 
Steinen horizontal verlegt (altdeutsch) 

~----

l.~ Lattenteilung 
., :I von Ober- zu Anzahl der 

,.Q,:.i Oberkante in cm Steine per m• 08 
"t:1 mit Steinen 

-----
cm 30' 33 40 ' 44 30 33 '40 44 

I 
7 23 I 33 117,01 8,26 
8 22 I 32 18,58 8,79 
9 21 I 

31 20,41 9,36 I 
10 20 ! 30 22,50 I 10,00 

I 

VI. Doppeldeckung mit Quadrat
oder Rechtecksteinen 

l.~ Lattenteilung 
., :I von Ober- zu Anzahl der ,.Q,.';<I Oberkante in cm Steine per m• 08 

'tl mit Steinen 
---

cm 3o . 1s 1 40 -< 20 30 ' 15 ! 40 . 20 

5 12,50 
I 17,50 53,32 28,58 

6 12,00 

I 

17,00 55,54! 29,40 
7 ll,50 16,50 57,961 30,34 
8 11,00 16,00 60,60 31,25 

cm 12o, 36 1 120.361 

7 14,50 34,48 
8 14,00 35,70 
9 13,50 37,03 

10 13,00 38,46 
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Vll. Deckung mit Rechtecksteinen auf diagonaler Lattung (einfach) 

•"" Lattenteilung I ,"'l Lattenteilung ... ~ von Ober- zu Anzahl der i;l § von Ober- zu ., ::I Anzahl der 
.Ci~ Oberkante in cm Steine per m• .Ci~ Oberkante in cm Steine per m • ;:l<> ;:Jij 

"' mit Steinen mit Steinen '0 '0 

cm 20 X 36 I 25 X 50 20 X 36 I 25 X 50 cm 30x60 I 30x60 I 

7 29 43 26,52 1.,,. I 7 53 8,00 I 8 28 42 29,76 14,00 8 52 8,74 

I 
9 27 41 33,67 15,72 9 51 9,33 

10 26 40 38,46 16,70 10 50 10,00 

Bei diesen drei einfachen Deckungen ist im Mittel noch eine sogenannte 
Brustlatte einzusetzen, so daß die Teilung auf die Hälfte der angege

benen Maße sich herabsenkt. 

Tabelle 41. Wandverkleidungen 

Verkleidung mit rhombusförmigen Schablonen-Schiefern 
--

Über- Lattenteilung von Ober- zu Ober-
Anzahl der Steine per m 2 

deckung kante in cm mit Steinen 

cm 20x22 I 30x33 I 40x44 20 x22 I 30 X 33 I 40x44 

3 17 31,01 
4 16 26 36 35,01 13,26 6,93 
5 15 25 35 39,80 14,34 7,32 
6 14 24 34 45,64 15,55 7,76 
7 23 33 17,01 8,26 

Wandverkleidungen mit Wabenschablonen 

Über- Lattenteilung von Ober- zu Ober- Anzahl der Steine per m 2 
deckung kante in cm mit Steinen 

cm gest. i 30x30 I 40,40 gest. I 30 x30 I 40 x40 
I 

3 2{1 17,00 13,70 7,30 
4 3/l 15,69 23,30 3;1 14,80 7,70 
5 4/l 14,30 22,30 3j2 16,00 8,10 
6 5/1 13,00 21,50 4/2 17,40 8,65 

Verkleidungen mit Schuppenschiefern 
~~~~--~~ 

Als Unterlage kommt bei diesen Schiefergat~ungt;n n~r eine komp~kte 
Bretterverschalung in Betracht. wobei man siCh dw emzelnen Gebmde 
mittels Aufschnürung bezeichnet. 

Der Schieferverb-rauch ist bei den Größen von 40 X 10 und 40 X 30 cm 
minimal 60 Stück, von der Größe 40 x 20 cm zirka 30 Stück. 

Meyer, Dachdecker 2. Auft. 
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Tabelle 42. Preise und Dimensionen der Kunstschiefer (Eternit, naturgrau) 

ab Lager Wien IX 

Gegenstand 
in cm 

100 Stück 
kosten S 

Schablonen 
15 X 15 7,50 
20 X 20 10,80 
30 X 30 21,70 
40 X 40 37,-

Saumsteine 
20 X 10 5,40 
30 X 15 ll,60 
40 X 20 19,70 

Ansetzer 
30 X 30 19,40 
40 X 40 27,80 

Rhombusschiefer 
16,5 X 15 7,10 
25,5 X 20 ll,90 
33,4 X 30 23,80 
44,5 X 40 40,80 

First und Saumsteine 
16,7 X 7,5 3,80 
22,5 X 10 6,20 
33,4 X 15 13,-
44,5 X 20 21,80 

Ansetzer 
16,7 X 15 7,50 
22,5 X 20 12,40 
33,4 X 30 34,30 
44,5 X 40 41,50 

Hohlkappen 

40 X 12 37,-
30 X 10 I 32,40 

40 X 18 43,50 

Schuppen für Zierdächer 

40 X 13 16,70 
40 X 10 I 12,80 

40 X 20 23,50 
Rechtecke und Quadrate 

20 X 36 20,80 
25 X 50 36,-
30 X 60 51,80 
33 X 33 31,30 
46 X 46 60,80 

Dunkelgraue Schiefer sind 
um 10% teurer 

Rotes Material um 15% der 
vorstehenden Preise 

Eternitstiften per 1 Paket 
in S 

30 mm I Paket 3,30 
35 " 3,50 
40 " 3,80 
45 " " 4,20 

Sturmklammern (Kupfer) s 2,10 
Firstklammern (verz.) 

Große . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. S 2,92 

Kleine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " 3,80 

Eternitrohre mit Muffen, 1200 mm 

Länge 

ll25 
ll05 
1085 
1065 
1050 
1040 
1040 
1030 
1025 

Stücklänge 
2385 
2365 
2350 
2340 
2330 
2325 

Stücklänge 
3685 
3665 
3650 
3640 
3630 
3625 

Durch
messer I Stärke des 

Rohres 

in mm 

50 
75 

100 
125 
150 
175 
200 
250 
300 I 

einschließlich 
100 I 
125 ' 
150 
200 
250 
300 

einschließlich 
100 I 
125 
150 
200 
250 
300 

5 
6 
6 
7 
8 

10 
10 
12 
14 

Muffe 
6 
7 
8 

10 
12 
14 

Muffe 
6 
7 
8 

10 
12 
14 

Preis 
in S 

2,15 
2,65 
3,-
3,60 
5,40 
-,-

7,20 
10,20 
18,-

2500mm 
6,-
7,20 

10,80 
14,40 
20,40. 
36,-

3700 mm 
8,90 

10,60 
16,20 
21,90 
28,40 
52,20 

Sämtliche Preise für nicht imprägnierte 
Rohre ab Fabrik, plus 2,46% Wust 

Für Innenanstrich werden 10%, für beider· 
seitigen Anstrich (innen und außen) 20% 

Aufschlag auf obige Preise berechnet 

Kamin- oder Dunstaufsätze 

1350 100 6 
1550 150 8 
1650 200 10 

6,-
12,-
21,60 
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2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 
13 

14 

Regiepreistabelle 

Tabelle 43. Regiepreistabelle 

Selbstkosten 
Gegenstand 

brutto netto 

1 Geselle per Tag ......................... . 
1 " " Stunde ...................... . 
1 Handlanger männlich per Tag ............ . 
1 " " Stunde ......... . 
1 weiblich per Tag ............ . 
1 " " " Stunde ......... . 
1 Steiger oder Lehrling per Tag ........... . 
1 " " " Stunde ......... . 
I Schaff gewöhnlicher Mörtel ............... . 
I Haarmörtel ...................... . 
I verl. Portlandmörtel ............... . 
1 Kalk ............................ . 
I " Portlandzement .................. . 
1 kg Portlandzement ...................... . 
I Schaff Romanzement .................... . 
1 kg .................... . 
1 Schaff feiner Sand ...................... . 
1 " rescher Sand ..................... . 
1 m 3 Sand für Holzzementd ................ . 
Ziegel: Siehe Selbstkostentabellen .......... . 
Aufschlag für Privatkunden ............... % 

" Baumeister ................. % 
IOOO Stück Mauerziegel .................... . 
Schiefer: Siehe Selbstkostentabellen ......... . 
Aufschlag für Privatkunden ............... % 

" " Baumeister ................. o/o 
1000 Stück Ziegelhafter ................... . 
1000 Schieferhafter .................. . 
1000 verz. Eisennägel ................ . 
IOOO unverz. Eisennägel ............. . 
1000 Kupfernägel ................... . 
1000 " Dachpappestiften ............... . 
I Paket " ........... · · · .. 
1000 Stück Lattennägel .................... . 
I Paket " .................. · .. 
1 Kreuznagel samt Splinte ................. . 
1 Stück Haussenfeder ...................... . 
1000 Stück Sturmklammern (Hatschek) ..... . 
1000 Sturmklammern (ander. Ursprungs) 
1 kg Kupferdraht ................... Stärke 
1m 
1 kg verz. 'Eisendr~ht. : : : : : : : : : : : : : : : 
Im 
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Gegenstand 

15 1 m First blech verzinkt ...................... . 
1 m schwarz gestrichen ............ . 

16 Dachpappe: 
1 Rolle ............................ Dachpappe 
1 m 2 •••••••••••••••••••••••••••••• " 

1 Rolle ........................... . 
1 m 2 •••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " 

1 Rolle Unterlagspappe Nr .................... . 
1 m 2 '' '' e ••••••••••••••••••• 

1 Rolle " " ................... . 
1 m2 " ................... . 
1 / 3 Rolle " " ................... . 
1 m 2 in 1 / 3 Rollenstreifen U nterlagspappe N r. . . 
1 Stück Ziegellatte ..... lang .................. . 
1 m " ........................... . 

I7 

1 Stück Schindellatte ..... lang ................ . 
1 m " ......................... . 
1 Laden ..... lang, ..... breit, ..... stark ........ . 
1 m Laden ................................... . 
1 Laden ..... lang, ..... breit, ..... stark ........ . 
1 m Laden ................................... . 
1 m Deckleisten 6. ........................... . 
1 Sack Brennholz ...........................•. 
1 kg Holzzement ............................. . 
1 m 2 " 1 mal gestrichen ............. . 
1 m2 ,, 4 ,, ,, ............. . 

IS 

1 kg Holzzementpapier ....................... . 
1 m 2 1 mal gelegt ........... . 
1 m 2 ,, 3 ,, ,, ........... . 

I9 

1 kg Teer .................................... . 
1 m 2 Teer 1 mal gestrichen ................... . 

20 

1 kg Engelrot ................................ . 
1 " Minium ................................. . 
I " Ölfarbe ................................. . 
1 " Eisenlack ............................... . 
1 " Dranguß ................................ . 
1 " Ziegelimprägnierungsmasse ............•.. 
1 Dichtungsklebemasse .................... . 

21 

22 

23 1 " Kälberhaare ............................ . 
24 1 

I 
1 

25 1 
1 
I 

' I 

Stück Mauerhaken ......................... . 
Rohrhaken verzinkt .................. . 
Leiterhaken " .................. . 

Glasziegel ..... groß ......................... . 
Glasbiberschwanzziegel ..... groß ............ . 
Glasstrangfalzziegel ......................... . 
Glasdoppelfalzziegel ........................ . 

Selbstkosten 

brutto netto 
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Gegenstand 

1 Schnürlglastafel ..... cm groß 
1 
I 
I Drahtglastafel 
1 
1 

" 

" 
27 1 Pinsel ...................................... . 

1 Besen ...................................... . 
28 Kaminaufsätze: per Stück 

aus Ton ..... cm hoch, ..... cm Durchmesser ... 
Ton ..... cm ..... cm 

" Ton ..... cm " ..... cm " 
" verz. Eisenblech ... cm hoch, ... cm Durchm .. 

... cm ... cm 
, " 4 •• cm " ... cm " 
D~ehb~rer Aufsatz ... cm hoch, ... cm Durchm .. 

... cm ... cm 
" " ... cm " ... cm " 

1 m Verlängerungsrohr ....................... . 
aus Ton .•... cm innere Weite (Durchmesser) .. . 

Ton ..... cm 
Ton ..... cm " " ... , 
verz. Eisenblech .......... cm innere Weite 

(Durchmesser) ............................. . 
verz. Eisenblech .......... cm innere Weite 

(Durchmesser) ............................. . 
verz. Eisenblech .......... cm innere Weite 

(Durchmesser) ............................. . 
29 1 Wasserbottich gefüllt und entleert .......... . 

1 Wasserbottich verrohrt (gerichtet) .......... . 
30 1 Fuhre Schutt (ca. l'/ 2 m3 ) •••••••••••••••••••• 

I Fuhre Material (für 1 Tag) ................. . 
-1 " " (für lj2 ") ••··••· .••..•...•. 

53 

Selbstkosten 

brutto netto 
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Tabelle 44. Normalarbeitsleistungen 

in Neueindeckungen sowie Akkordlohntabelle 

bei Annahme einer normalen Arbeitszeit von 8 Stunden im Tage 

Art der Neueindeckung 

Ziegeleindeckung: 
I. Einfach: 

Spließdach mit Pappespließe.............. 1 1 
" " Holzspließe . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
" bei Türmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 

2. Doppelt: 
Gew. Dachziegel hängen . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1 1 

" " jeden Ziegel 1 mal nageln. 1 1 

" " " " 2 " " 1 I 
" ,, in Mörtel gelegt . . . . . . . . . 1 1 
" " (Türme) 2 mal genagelt.. 2 2 

Biber (ca. 20/25) gehängt................. 1 1 
" jeder Ziegel 1 mal genagelt . . . . . . . . 1 1 
'' ,, '' 2 '' '' .. . . . . . . .. 1 l 
" (ca. 16/37) gehängt................. 1 1 
" jeder Ziegel 1 mal genagelt . . . . . . . . 1 1 
,, ,, ,, 2 ,, ,, . . . • . . . . 1 I 
" ( ca. 12/26) auf Schalung, 2 mal nageln 1 1 
" (ca. 11/18) " " 2 " " 1 1 
" (ca. 75/15) " " 2 " " 1 1 

Kronendach g~~· Fläche.................. 1 1 
" Turme ....................... 2 2 

Strang- und Doppelfalzziegel, jeder dritte 
Ziegel gehaftelt, Säume genagelt . . . . . . 1 I 

Doppelfalzziegel mit Patent "Haussen" . . . 1 1 

Ixenausdeckung (ca. 20/45) pro m . . . . . . . . 1 1 
" (ca. 16/37) " m . . . . .. . . 1 I 
" (ca. 12/26) " m . . . . . . . . 1 1 

Firste und Grate eindecken............... 1 1 
1 mittleres Dachfenster unter 2 m• 1J2 1;. 
I großes " über 2m2 ......... I 1 
Innerer Fugen verstrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Gewöhnliches altes Ziegeldach abtragen . . . 1 1 
Ziegelleisten anziehen pro m. . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Mönch- und Nonnendeckung . . . . . . . . . . . . . . I 1 
Pfannendeckung......................... 1 1 

Schiefereindeckung: 
Einfach diagonal, Rechteck............... 1 1 

" Schablonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Doppelt .................................. 1 1 

1 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
I 

1 
1 
1 

1 
I 

1 

Stellen 
per Tag 
fertig 

m• 

I8-20 
20-22 
10-20 

100-12(1 
25-30 
18-24 
15-18 
10-24 

100 
25 
18 
90 
20 
I6 
6 
4 
2 

25 
IO 

30 
20 

4 
3-4 

1,5-2 
30-40 

50 
70-80 
40-60 
16-20 
16-20 

20-25 
15-20 
15--20 

. = ... ., ..... 
.C<n -o Ji..:.: 

per m• 



Normalarbeitsleistungen 

Art der Neueindeckung 

Wand- und Mansardedeckung mit Dessin .. Pi! 1'/o -
" " " ohne Dessin. . 1 1 · -

Türme und geschweifte bzw. runde Flächen: 
Einfach Diagonal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

" Schablonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
doppelt................................ 1 
K unstschieler, 

1 
1 
1 

Schablonen 40 X 40 cm o. Verstr. . . . . 1 1 
" 30 x 30 cm " " . . . . 1 1 

Verstreichen derselben von innen . . . . . . . . 1 1 
Ixenausdeckung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 
1 Leiterhaken eindecken ................ Yz Yz 
1 Schneefangstütze eindecken . . . . . . . . . . . Yz Yz 
Schutt räumen bei Schieferdach auf 

ca. 70 m2 angenommen 2 m3 • • • • • • • • 1 
1 normales Dachfenster in Ziegel o. Schiefer . 1 
1 Gerüstriegellocher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Dachpappeneindeckungen: 
Einfach................................ 1 
Doppelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

1 
1 
1 

-m 

1 

Stellen 
perTag 

fertig 
m• 

10--14 
10--14 

5-8 
5-8 
3---5 

40--50 
18-22 
60--80 
10-12 

6m3 

5-6 
10--14 

60--80 
25-35 
30--40 Auf Dreikantleisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Zur Unterlage für Deckungen . . . . . . . . . . . 1 

1 
1 
1 
1 - 160-200 

Spezial-Dachpappe Ruberoid, Anduro oder 
dergleichen: 

Schlicht gedeckt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1 
" " die Nähte geklebt und 
mit Plaks genagelt . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Fertige Dachpappendeckungen teeren . . . . 1 
Teeren einer Feuermauer bei gutem Putz . 1 
Holzzementdeckung, mit 2 Lagen und 

Beschüttung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Mit 3 Lagen und Beschüttung . . . . . . . . . . 1 
Preßkies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Anmerkung: 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

35-40 

22-25 
180-250 
100-120 

15-18 
10-12 
20--25 

55 

perm• 

I I 
I I 
I 

Der Akkordlohn betrage nie mehr als höchstens 75% der Selbstkosten 
der Arbeit per ms. 

Die Selbstkosten per m2 werden aus obiger Tabelle derart ermittelt, 
daß die Summe der Taglöhne der betreffenden Arbeiter durch die N or
malleistung per Tag dividiert. wird, z. B. Gewöhnliche Dachziegel hängen, 
im Mittel 110m2, 3 Personen: a 8 Stunden, 
1 Gehilfe (Selbstkosten inkl. soziale Lasten) ........ S 16,9 6 

1 Steiger ,, " . . . • . . . . " 11,44 

1 Handlanger (weibl.) " " ,, ...... ·-· _· -·~· __ 8_, 3_2 
s 36,72 

S 36,72: 110m2= S 0,34 per m2 • 



56 Richtpreise für Löhne und Materialien 

( Sei batkosten preise) 

Preisverzeichnis 
für das Dachdeckergewerbe unter Zugrundelegung der Löhne und 

Marktpreise 

ab 11. Juli 1927 

A. Löhne 
Arbeitszeit: Montag bis Freitag von 7 bis 12 Uhr (% Stunde Früh

stückspause) und von 1 bis 5 Uhr; Samstag von 7 bis 1 Uhr ( Yz Stunde 
Frühstückspause ). 

Stundenlöhne ab 17. Juni 1927: 

Gesellen bzw. Gehilfen 
a) in den ersten zwei Gehilfenjahren ....................... . 
b) welche bereits das zweite Gehilfenjahr zurückgelegt oder die 

Gesellenprüfung mit Erfolg abgelegt haben ............... . 
c) alle übrigen Gesellen oder Gehilfen ...................... . 

Männliche Hilfsarbeiter 
a) unter 16 Jahren ........................................ . 
b) über 16 Jahre bis zum vollendeten 18. Jahre ............. . 
c) 18 22. . ............ . 
d) 22 ......................................... . 

s 1,57 

s 1,61 
s 1,63 

s 0,56 
s 0,72 
s 0,82 
s 1,01 

Bei qualifizierten Arbeiten am Dache verwendbare männliche 
arbeiter erhalten um 5% höhere Stundenlöhne, und zwar: 

Hilfs-

b) S 0,04 c) S 0,04 d) S 0,05 
e) welche zu selbständigen Gehilfenarbeiten verwendet werden, er-

halten für diese Verwendungszeit den Gehilfenlohn a) ..... . 

Weibliche Hilfsarbeiter ............. . 

Dazu an sozialen Lasten ca. 30% l 

B. Material 
1. Ziegel siehe S. 21, 23, 25, 26 bis 28. 
2. Schiefer (Natur) siehe S. 30, 32, 34, 36, 38, 39 bis 44. 
3. Schiefer (Kunst) siehe S. 45 und 49. 

s 1,57 

s 0,78 

4. Sand, grob, per 2m2 ••••••••••••••••••••••••••• S 40,- bis 
" fein, " 2 m 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S 32,- bis 

48,-
40,-

0,80 
6,-
1,10 
5,85 
8,05 

Ei~ Zugschaff Mörtel zu 20 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 
5. Kalk. Weißkalk per 100 kg ....................... S 5 50 bis 

Ein Zugschaff Weißkalk .............................. : . . . S 
6. Roman-Zement (Hydrauer) per 100 kg ..................... S 
7. Portland per 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 
8. Engelrot per 100 kg ............................ S 32,- bis 
9. Teerprodukte: 

40,-

a) Dachpappe Nr. 80 ............................... . 
Nr. 90 ............................... . 
Nr. 100 ............................... . 
Nr. 120 ............................... . 
Nr. 150 ............................... . 
Nr. 200 ............................... . " 

s 9,50 
s 8,60 
s 8,10 
s 6,80 
s 5,60 
s 5,40 
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Kapp-Streifen 15% Zuschlag. 
Dreikantleisten pro 1m ....................... S 0,15 bis 0,25 

Fugleisten pro 1m ........................... S 0,12 bis 0,16 

b) Spezialpappe (Anduro, Ruberoid usw.): 
Nr. 00 ......................................... S 
Nr. I ......................................... S 
Nr. II ......................................... S 
Nr. III ......................................... S 

c) Dachlack pro Faß ............................... . 
d) Karbolineum pro Faß ............................. . 

e) Holzzement pro Faß ............................. . 

s 
s 
s 

15,-
14,-
13,-
12,-
19,80 
26,-
19,80 

8. Kaminaufsätze aus Blech: 
Fabrikate der Firmen J. A. John A. G., sowie "Turban"-Schornstein

aufsätze. 
Preise der gangbarsten Typen: 

Durchm. Rohr 1 / 2 m 
inmm S 

140 18--19 
160 22--23 
180 26--27 
200 29-31 
220 33--35 
240 37-38 
260 44--46 
280 47--50 
300 51--54 

Rohr 1m 
s 

22--25 
27-30 
32--36 
37-41 
42--46 
48--50 
58--62 
62-67 
68--73 

Jeder weitere 1 m Rohr 
s 

9--13 
13--17 
15--19 
17-21 
18--24 
19-26 
29--33 
32--36 
33--38 

Die Preise verstehen sich für die Fabrikate "John" und "Bertrams" 

je nach Ausführung und Qualität. 

Preise der "Turban"-Schornstein- und Ventilationsaufsätze: 

Durchm. 
in cm 

14 
16 
18 
20 
24 
30 

Normale Länge 
rund viereckig 
s s 
22 24 
24 30 
28 35 
32 40 
40 50 
56 56 

Verlängerungsrohr per 1/ 1 m 
rund viereckig 

s s 
6,40 7,20 
7,60 8,-
8,- 9,--
9,-- 14,20 

14,20 16,-
16,- 20,--

9. Schornsteinaufsätze aus Ton: 

17. 

Höhe zirka 1 Lfm. Lichter Rohrdurchmesser: 

100 125 150 175 200 225 250 300 mm 

16,- 18,- 20,-- 24,-- 28,-- 33,- 40,-- 50,-- Schilling 

(Fabrikat der Tonwarenabteilung der Niederösterreichischen Eskompte

Gesellschaft.) 
Schiefernägel: 

per 1 kg unverzinkt: S 1,-- 0,95 0,90 
per 1 kg verzinkt S 1,60 1,60 1,60 

0,88 
1,60 

18. Dachpappestifte: großköpfig 25/25 25/30 

per 1 kg S 0,85 0,80 

19. Drahtstifte 1 kg 22/45 .................................. . 

1 kg Haftendraht verzinkt und geschnitten, 12 cm lang .... . 

1 kg Ziegeldraht, verzinkt und geschnitten, 28 cm lang ....... . 

s 0,45 
s 1,20 
s 1,40 
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Die Berechnung der Dachflächen 
Nach dem reinen Ausmaße 

1. Das Quadrat (gleichseitiges Viereck= Länge mal Breite (Abb. 28). 
2. Das Rechteck =Länge mal Breite (Abb. 29). 
3. Rhombus (verschobenes Quadrat) und Rhomboid (verschobenes 

Rechteck, siehe Abb. 30 und 31) = Grundlänge mal 
Höhe (nicht seitliches Maß der Figur). 

D D /J!'-----1 
Abb. 28. Das Quadrat Abb. 29. Das Rechteck Abh. 30. Rhombus Abh. 31. Rhomboid 

4 D T (Abb 32) _ obere Länge+ untere Länge lH~h . as rapez . - 2 ma o e. 
5. Das Trapezoid (Abb. 33) = man zerlege dasselbe durch eine 

Diagonale in zwei Dreiecke und berechne diese. 

Abb. 32. Das Trapez Abb. 33. Das Trapezoid 

6. Das Dreieck (Abb. 34) = Grundbreite mal halber Höhe. 
7. Das Vieleck (Abb. 35) wird in Dreiecke oder Vierecke zerlegt und diese berechnet. 

Abb. 34. Das Dreieck 

~0~~ 

------------------~~ 
c-------12.00•-~~---~ 

Abb. 36. Ein kegelförmiger Turm 

;---\ / 

: : "__./ 

: l ~//----~ 
' ' ,... ' ' ! .... t '----- "----------------1 

:_ ___________________ : 

Abb. 35. Das Vieleck 

8. Ein kegelförmiger Turm 
(Abb. 36) wird derart berechnet 
indem man das Mittel zwische~ 
dem oberen und dem nnteren Um
fange mit der Seitenlänge multi
pliziert, z. B. 
2,00 + 12,00 

2 X 6,00 == m• 42,00. 
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9. Die Kuppel (Abb. 37) wird derart berechnet, indem man selbe in 
möglichst viele Streüen zerlegt und deren Flächeninhalt addiert. Z. B.: 

I 
I. Umfang der einzelnen Kreise: 

1. 1,20 
2. 3,60 
3. 5,90 
4. 7,85 
5. 9,60 
6. 10,80 
7. 10,80 
8. 8,20 
9. 8,20 

10. 9,40 

11. 10,80 
12. 12,20 

Abb. 37. Die Kuppel1) 

li. Berechnungsformeln- beide Kreislängen(Umfang) des 
Feldes mit der Höhe der einzelnen abgewickelten Streifen. 

1. 
1,20+ 3,60 

X 0,80 = m' 1,92 
2 

2. 
3,60+ 5,90 

X 0,60= m' 2,85 
2 

3. 
5,90+ 7,85 

X 0,50 = m2 3,43 
2 

4. 
7,85+ 9,60 

X 1,10 = m• 9,59 
2 

5. 
9,60+ 10,80 

X 0,80= m• 8,16 __ 2 ___ 

6. 
10,80 + 10,80 

X 1,20 = m2 12,96 
2 

7. 
10,80+ 8,20 

X 1,20 = m' 11,40 ___ 2 ___ 

8. 
8,20+ 8,20 

X 0,90 m' 7,38 
2 

9. 
8,20+ 9,40 

X 0,60 m' 5,28 --2--

10. 
9,40+ 10,80 

X 0,60 mil 6,06 
-~-2--

11. 
10,80 + 12,20 

X 0,60 m2 6,90 --2--

Die Kuppel hat also insgesamt m• 75,93 

1) Die in der Zeichnung angeführten Höhenmaße (0,80m, 0,60m, 0,50m usw.) 

sind längs des Mantels gemessen. 
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Abb. 38. Dachßächenskizze 
einer Villa 

llg. t · !a 

~10---.-l/}0-:----6,20-

fig. 2- ?a 

V .", 

"'' 
I 

' 

fig.J·Ja 

;l~ 

:r·;...-' - - -7-· r/ ; ·· 
- , )J 

Die Berechnung der Dachfläche 
einer Villa 

Die Berechnung der Dachfläche einer 
Villa laut nebenstehender Skizze, Abb. 38, 
nach r e inem Ausmaß, erfolgt derart, 
daß man die einzelnen geometrischen 
Figuren des Daches auf der Berechnungs
skizze fortlaufend numeriert, wobei gleich 
große bzw. in Ausmaß und Form voll
kommen übereinstimmende Flächen die 
gleiche Nummernbezeichnung erhalten 
können und mit dem Beifügen der Buch
staben a, b, c, d usw. gekennzeichnet wer· 
den. In unserer Dachskizze sind dies 
die Flächen Fig. 1, 2 und 3, welche 
doppelt vorkommen. 

Sodann werden die einzelnen Figuren 
berechnet. 

Der Übersichtlichkeit halber sind im 
vorliegenden Beispiel alle Figuren separat 
skizziert und berechnet worden, was aber 
in der Praxis nicht nötig ist. 

Fig. 1 und 1 a, zerlegt in drei Teile 

1= 
2,20 X 6,30 

X2= m> 13,86 2 
2 = 2,00 X 6,30 X 2= " 25,20 

3= 
6,20 X 6,30 

X 2 = "39,06 2 

Fig. 2 und 2 a, zerlegt in zwei Teile 

3,60 X 3,60 
1 = 2 x 2 = m2 12,96 

2 = 3,60; 1,80 X 2 = 
6,48 

Fig. 3 und 3a 

2,30+2,00 3,90+ 3,80 
2 X 2 X 2 = m1 33,11 

Transport m 2 130,67 
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Transport m 2 130,67 

JlO--. 

~------.n.?~----~~ 

Fig. 4 

11,20 + 3,70 
2 

Fig. 5 

X 2,70 = 

22,40 + 11,20 
2 X 6,40 = 

20,11 

m 2 107,52 
------------

.Ausmaß des Villendaches nach vorstehender Berechnung ..... m 2 258,30 

3 20 
(hievon .Abzug des Dreieckes für die Luganel per T X 4,60 = m 2 7,36 

verbleiben reines .Ausmaß für das Villendach ...........•..... m 2 250,94 

Mit Zuschlägen 

Nach den Normen des Wiener städtischen Preistarifes kommen zu 

dem vorstehend ermittelten reinen .Ausmaß folgende Zuschläge: 

Für je 1m Doppelfirst, Grat oder Ixe 1 m 2• 

Für je 1 m Fuß oder Ortsaum, Halbfirst, Halbgrat oder Halbixe V2 m 2 • 

Bei mit Ziegeln oder Schiefer gedeckten Dachfenstern, bis zu 80 cm 

Breite, darf für die Herstellung der Eindeckung nichts in Rechnung gestellt 

werden, dagegen wird für jedes derartiges Dachfenster ein Zuschlag von 

4m2 vergütet. 
Öffnungen bis je 4 m• kommen nicht in .Abzug, dagegen darf auch 

keine Umsäumung gerechnet werden. 
Blechixen sind Öffnungen. 
Runde, kuppelförmige, geschweifte Dachflächen werden mit dem 

1%fachenihrer tatsächlichen lohne Zuschläge) ermittelten Fläche berechnet. 
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Die Lattungseinteilung 
für den Zimmermann 

Da vom Dachdeckermeister bei den meisten Bauten die Lattungen 
nicht selbst hergestellt, sonde;rn nach seinen ~!?-gaben. V?m Z~mmerm3.!1n 
gemacht werden, so führen wu nachfolgend ennge BeiSpiele fur derartige 
Vorschreibungen an den Zimmermann an. 

1. Gewöhnliches Ziegeldach (doppelt), First und Grat mit gewöhnlichen 
Hohlziegeln gedeckt 
Bei Hängerinne 

Einlattung für den Bau .............................•.......... 
Diese hat parallel zum First mit einer Lattenweite von .... cm 

(" = Zoll) von Ober- zu Oberkante gemessen, zu geschehen. Längs_ des 
Fußsaumes ist eine oben etwas abgeschrägte Doppellatte zu befestigen, 
von deren Unterkante .... cm entfernt die nächste Latte mit ihrer Ober
kante anzubringen ist. Die Einteilung erfolgt somit vom Fußsaume auf
wärts und ist die letzte Latte knapp der Firstlinie entlang, ohne Rücksicht 
auf die vorhergehende Latte zu befestigen . 

. . . . . . . . , am ...... 191 .. 

Unterschrift. 
Bei Saumrinne 

Diese hat parallel zum First mit einer Lattenweite von .... cm 
(" = Zoll) zu geschehen, und zwar von Ober- zu Oberkante gemessen. Der 
Lattenabstich erfolgt vom Firste abwärts. Die erste Latte ist knapp 
de:r Firstlinie entlang zu befestigen. 

2. Gewöhnliebes Ziegeldach (doppelt), First und Grat mit Nasenhohlziegeln 
gedeckt 

Für Hänge- sowie Saumrinne dieselbe Lattungseinteilung wie vor, 
jedoch ist bei beiden noch anzusetzen: 

"Auf der Kante der Doppelfirste und -grate ist ein 4" hohes und 2" 
breites, oben etwas abgerundetes Polsterholz anzubringen." 

"Die erste bzw. die letzte Latte ist daher knapp an dieses Polsterholz 
zu befestigen." 

3. Strangfalz- oder Doppelfalzziegeldeckung 
Bei Hängerinne 

Genau wie I, jedoch inkl. Zusatz 2, l. Absatz und: 
"Die letzte Latte ist .... cm (zirka 3 bis 4 cm) vom Polsterholz entfernt, 

ohne Rücksicht auf die vorhergehende Latte zu befestigen." 

Bei Saumrinne 
Genau wie 2, inkl. jedoch inkl. Zusatz 2, l. Absatz und: 
"Die erste Latte ist .... cm (zirka 3 bis 4 cm} vom Polsterholz entfernt zu befestigen." 

4. Diagonale Schieferdeckung 
. Die Lattung geschieht nach der Wetterrichtung entweder von 

h!lks nach rech~s oder umgekehrt mit einer Steigung von zirka 25 bis 3oo, 
diagonal zum Fust von unten nach oben, wobei die Entfernung der zweiten 
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Latte von der Unterkante der ersten, alle übrigen von Ober- zu Oberkante 
gemessen werden. 

o. W agrechte Schieierdeckung 

Die Lattung geschieht parallel zum Firste mit einer Lattenweite von 
cm von Ob~r- zu Ober~a~te gemessen. Der Lattenabstich erfolgt vom 

F~ßsaum aufwarts, wobe1 d1e erste Latte knapp entlang derselben, die 
nachste Latte von der Unterkante der ersten bis zu ihrer Oberkante mit 
obiger Lattenweite, alle übrigen von Ober- zu Oberkante gemessen, zu 
befestigen sind. 

6. 'V andverkleidungen (Feuermauern, Fassaden usw .) 

Die Einlattung von Mauerflächen, Fassaden erfolgt vom Gesimsplattel 
abwärts, und zwar hat die erste Latte, nachdem vorerst schon längs des 
Gesimsplatteis ein Laden von zirka 30 cm Breite quer und knapp an
schließend befestigt wird, mit ihrer Oberkante in der doppelten Entfernung 
der Gebindehöhe befestigt zu werden . 

.Alle weiteren Latten sind von Ober- zu Oberkante gemessen, je nach der 
Eindeckungsart und der Größe der Schiefer, entsprechend der Gebindehöhe 
von oben nach unten abzustechen. 

Nachdem die Mauerkanten und Fenster einer Fassade in der Regel 
mit Saumsteinen eingeiaßt werden, so sind längs der Mauerkanten und rund 
um die betreffenden Fenster ebenfalls Laden von der annähernden Breite 
der Saumsteine anzubringen. . 

Besonders zu berücksichtigen ist noch, ob die einspringenden (kon· 
vexen) Mauerkanten mit Saumscharen gedeckt werden oder nicht, um 
diese dann ebenfalls mit senkrecht anzubringenden Laden zu belegen oder 
nicht. 

Sollte bei den Fenstern eventuell keine Saumschar als Umsäumung 
kommen, sondern glatt ausgedeckt werden, so ist eine Latte senkrecht zu 
beiden Seiten des Fensters zu befestigen, an welche die wagrechten Latten 
anstoßen. 

Die Einlattung von Mauerflächen und Fassaden kann jedoch auch 
diagonal bei einfacher Deckung mit Quadrat- oder Rechtecksteinen 
geschehen. 

Die Oberfläche der Laden und Latten muß eine Ebene bilden. 

Das Pauschalverhältnis 
Unter Pauschale (lnstandhaltungspauschale) versteht der Dachdecker

meister die Übernahme der Instandhaltung von Eindeckungen gegen 
einen gewissen jährlich, eventuell halbjährlich oder auch monatlich zu 
bezahlenden Pauschalbetrag. In der Regel ist derselbe jährlich, und zwar 
im nachhinein fällig. . 

Die Höhe des Betrages richtet sich ganz nach der Beschaffenhmt, 
Ausführung, Alter, Qualität des Materiales der Eindeckung, Lage des 
Gebäudes gegenüber der Witterungseinwirkungen und dem Standorte des 
Meisters. 

Unter Instandhaltung einer Ziegel- oder Schiefereindecku!!g bezei?hnet 
man im allgemeinen die jährlich einmalige, eventuell zwei_malige Uberste1&ung 
der Bedachung, wobei schadhafte oder zerbrochene Zwgel, resp. Schwfer 
ausgewechselt, Rauchfänge und Wetterleisten nachgezogen,_ ~bgefallener 
Verstrich im Dachinnern ergänzt und die Dachrinne gere1mgt werden. 

Bei Dachpappedächern ist die Instandhalt~g d~rart, _daß regen
durchlässige Stellen ausgebessert und der Anstnch m1t Stemkohlenteer 
erneuert wird. 
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Bei Holzzementdächern kann ein Pauschale nie übernommen werden, 

da erstens das Holzzementdach schon bei der Herstellung so ausgeführt 

werden muß, daß Reparaturen jahrzehntelan_g ausg~schlosse~ sind und 

zweitens eine Reparatur im Holzzementdach mmstens erne derartige Kosten

höhe erreicht, welche eine jährliche Pauschalierung ausschließt. 

Um nun das Pauschalverhältnis zwischen dem Hauseigentümer, 

Pächter Administrator einerseits und dem Dachdeckermeister anderer

seits kl~r und deutlich festzulegen, ist es geboten, einen Pauschalvertrag in 

Form eines Briefes, sowie gleichlautenden Gegenbriefes auszustellen und 

beide dem Hauseigentümer mit dem Ersuchen einzusenden, den Gegenbrief 

mit seiner Unterschrift (des Hauseigentümers) versehen, an den }feister zu 

retournieren, wogegen der Hauseigentümer sich den Pauschalbrief, welcher 

vom Meister unterfertigt ist, behält. 
Der Pauschalvertrag enthalte auf Grund des vorhergesagten folgende 

Punkte: l. Den Namen des Hauseigentümers (Pächter, Administrator). 

2. Diegenaue Angabe des Objektes. 3. Die Art der Instandhaltung. 4. Den 

Pauschalpreis (pro Jahr, pro Y2 Jahr, pro Monat) in Ziffern und "\Vorten, 

mit dem Zusatze "zahlbar am .... ", "zahlbar im nachhinein" usw. 5. Die 

Ausnahmebestimmung, daß Arbeiten, welche durch außerordentliche 

Elementarerscheinungen Wtd Unfälle, wie Sturm, Hagel, starker Schnee

fall, Erdbeben, Brand, Uberschwemmungen usw., weiters Arbeiten für 

andere Professionisten, wie Maurer, Spengler, Telephonarbeiter, Rauch

fangkehrer usw., sowie auch Herstellungen und Reparaturen von Rauch

fängen nur von dem das Pauschale innehabenden Dachdeckermeister gegen 

separate Vergütung hergestellt werden dürfen. 6. Den Beginn des 

Pauschales und die Dauer desselben, bzw. Festsetzung einer bestimmten 

Kündigungsfrist für beide Teile gleichlautend. 7. Die Unterschrift des 

Meisters auf dem Pauschal- und jene des Hauseigentümers auf dem Geuen-
~~ 

0 

Es empfiehlt sich, für jedes Objekt einen separaten Pauschalvertrau 

auszufertigen, da ja der Eigentümer eines seiner Objekte verkaufen kann~ 

Wenn nun über alle Objekte nur ein Pauschalbrief existiert, hat der neue 

Besitzer vom Dachdeckermeister nichts mehr in Händen hat daher auch 

k~ine Ve_rpflichtungen dem M_eister gegenüber und dem ~Ieister kann auf 

diese Wmse das betreffende ObJekt als Kunde möglicherweise verloren gehen . 

. Da a~s dem. Punkte ~ des Pauschalvertrages leicht ~Ieinungsver
s?hiedenheiten Z"WI;schen Mmster und Kunde entstehen können, da z. B. 

em. Stur~ von selten ~er Kunde als solcher nicht anerkannt, bzw. der 

Mmster dlßs, falls er diese Separatarbeit nicht sofort verrechnet nicht 

mehr bestimmt zu behaupten imstande ist, so empfiehlt sich die f~looeode 
Wetterliste zu führen. ' " 



Wetterliste 

Die Wetterliste 
für das Jahr .... 

65 

Nachdem es öfter für den Dachdeckermeister speziell bei Instand
haltungsarbeiten von Wichtigkeit ist zu wissen, was für ein Wetter an diesem 
oder jenem Tage herrschte, empfehlen wir die Anlegung einer Liste nach 
folgendem Muster. 

'-,. =Sturm 
X = Schnee 

O =Regen 
:j:j:: =Hagel 

M =Erdbeben 

~ ~~~~M~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: ! i I I I I i I 

---: --~--~--i--1~--~------~----~--- ---
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~,-l-!-1-----~--;--:-------· --l--1-- --- -----.----:-- ---1-----
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-·-1------1--- ---------
__ ( __ --- --- ------ ---!-------- i ---- ----
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--'-----------__ , __ ----1 -- -·-- ----
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--·------------1-------i-------
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-:-l---~--l-1--l-1-!.---------;-[-l-1-1--l-i_l_l_! ___ l ___ _ 
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66 Vormerkblatt 

Vormerkblatt 
Bauherr oder Eigentümer: .............................. ·· ·• ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··· 

Baumeister oder .Architekt: ................................... · ......... ·· ....• 

Administrator: .............•........................ ·. ·. · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Objekt: ...•.........•..............................•. ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··• 

Voranschlag: .....................................................• 

• • 0 •• 0 0 •• 0 0 0 0 0 •• 0 ..... 0 ••••••••••••• 0 ••••••• 0. 0. 0 ••••••• 0 •• 0 ••••• 0 0 

.......... 0 0 ••• 0 ••••• 0 ••• 0 •••• 0 ••••• 0 •••• 0 •••• 0 0. 0 ••••••••••• 0 ...... 

0 •••••• 0 0 ••• 0 •• 0 ••• 0 0 ................... 0 •• 0. 0 •••• 0 ••• 0. 0 0. 0 •• 0 •••• 

• • 0 •••••••••••• 0 ••••••••••••• 0 ••••• 0 •••••••• 0 0 •••• 0 ••••• 0 •• 0. 0 •• 0 .. 

Ausführung (sowie Konditionen): ...............................•.... 

• • • • • • 0 0 0 0 ••• 0 •• 0 •• 0 0 •• 0. 0 •••• 0 0 •••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••• 

0 •••••••• 0 .... 0 0 •• 0. 0 •••••• 0 •••••••••• 0 •••••••••••••• 0 •• 0 •• 0 •••• 0 0 • 

• • • • • 0 0 ... 0 •••••••••• 0 •• 0 •••••••••••• 0 •• 0 ••••••• 0. 0 ............... .. 

Kalkulation: ...................................................... . 

• • • • 0 0 •• 0 ••••••••• 0 ••• 0 ••• 0. 0 0 ••••••••••• 0 ••••••••• 0 ••••• 0 •••••••• 

6 
0 0 ° 0 6 0 • 0 • o e o o e e 0 o o o o o o o o • o o e o & o o o e o e e o o o o e o 0 o o o 0 o o 

0 0 o 
0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 

••••••••• 0 •••••• 0 0 ••• 0. 0. 0. 0 0 ••••••• 0 ••••••••••••••• 0 ••••••• 0 ••••• 

• • 0 0 ° 0 0 o • e o o o • o o 0 • • o • o o • o • o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 0 0 0 
0 

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o e o o o o o 0 o 0 0 o o o 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
• 

••• 0 •••• 0 •• 0 0 ••••• 0. 0 0 ••• 0 ••••••••• 0 0 ........ 0 •••••••••• 0 •• 0 ...... .. 

• 
0 

0 ° 0 0 ° 0 0 ° • • o 0 0 o 0 0 e • • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 o 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 

• 
0 
••• 

0 
••••••••••• 0 0 •••••••• 0 0 0 0. 0 •• 0. 0 0 ••• 0 0 •• 0 ••• 0 0 ••••• 0 •••••••• 

. . · .. ·. ·. · ... · .. ·..... . . . . . . . . . . . . Abgeschlossen, bzw. beauftragt: 

••••••••••••••• o ••••••• o ••••• o.... Mündlich, am.: ... •o •••••• o •••••••••• 

• • • • • • • • • o • • • • • • • • ••• o • • • • • • • • • • • • Telephonisch, am: ... 0 •• 0 .......... . 

.. • • • ••• o •••••• o. 0 
•••••••••• o...... Sch.riftlicb, am: ...... o• ....... •o .. .. 



Zweiter Teil 

Der Dachdecker als Gewerbetreibender 

Meyer, Dachdecker, 2. Auf!. 6 



Jeder Gewerbebetrieb erfordert, um seinen Inhaber jederzeit über die 
Lage seines Geschäftes genau zu informieren, schriftliche .Aufzeichnungen 
sämtlicher Vorgänge. 

Der Gewerbetreibende muß daher zu seinem eigenen Vorteile über 
alle seine .Angebote, Voranschläge, Briefe, Rechnungen usw. Kopien an
fertigen und diese mindestens zehn Jahre aufbewahren. 

Ebenso muß er genaue .Aufzeichnungen über alle Bareinnahmen und 
.Ausgaben machen . .Auch muß er jederzeit wissen, wieviel er anderen schuldet; 
daher eingegangene Rechnungen aufbewahren und vermerken, bzw. muß 
er jederzeit wissen, wieviel andere ihm schulden, daher seine abgesandten 
Rechnungen außer in Kopien noch separat notiert haben, um seine Gesamt
forderungen an die einzelnen Schuldner leicht ermitteln zu können. 

Es ist daher angezeigt, nachstehendes zu beachten. 

1. Von der Buchhaltung 
Die größere~ und mittleren Betriebe unseres Gewerbes werden die 

kaufmännische Ubersicht über das Vermögen ihres Geschäftes in Form 
einer mehr oder minder organisierten Buchhaltung bereits eingerichtet 
haben, nur möchten wir einige Umstände zur Berücksichtigung besonders 
hervorheben. 

Nachdem bei unserem Gewerbe der Hauptverdienst speziell bei Regie
arbeiten, im Lohne und Mörtel, weiters in den Materialien (wie Schiefer, 
Ziegel und Dachpappe, ferner Nägel und Hafter) liegt, so empfehlen wir, 
falls noch nicht eingeführt, von einerneuen Geschäftsperiode an, d. i. nach 
einer Inventur oder Bilanz im Hauptbuche außer den vorhandenen Konti 
noch ein Lohn-, Mörtel-, Schiefer-, Ziegel-, Dachpappe-, Nägel- und Hafter
und ein diverses Materialienkonto (letzteres für sämtliche anderen Materia
lien) zu eröffnen. 

Diese Konti werden auf buchhalterischem Wege aus dem Kassabuch 
und der Primanota durch das Journal monatlich für die ausgezahlten 
Löhne, gekauften Materialien: wie Sand, Kalk, Roman- und Portland
zement (Mörtelkonto), Schiefer (Schieferkonto), Ziegel (Ziegelkonto) usw. 
zum Selbstkostenbetrage (d. h. mit dem Nettobetrage der I,ieferantenrech
nung) belastet, wogegen sie für die verrechneten Löhne und Materialien 
zum verrechneten Betrage erkannt werden. . 

Für die Betriebsunkosten, wie Gehalte an Beamte, Werkführer (mcht 
.Arbeiterlöhne, da selbe keine Unkosten, sondern relativ gewinnbringend 
sind), Steuern, Bureauauslagen, Platz und Kontorzins, Reparaturkos~en 
an Werkzeuge, Fuhrwerk usw., .Auslagen für Pferde, Fahrspesen der .Arbeits
leute usw. könnten wohl in sehr großen Betrieben eigene Konti eröffnet 
werden, es genügt jedoch in den meisten Fällen die Zusammenziehung a.J!er 
dieser Buchungen im Wege der Buchhaltung auf das sogenannte Regie
konto, und zwar wird dasselbe für alle .Ausgaben b e lastet. 

Die .Ausgaben und Einnahmen für die Krankenkasse und die Unfall
versicherung jedoch, empfiehlt es sich auf zwei separate entsprechend be-

6* 
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Kontoabschluß, Eröffnungsinventur 5 

nannte Konti zu verbuchen. Diese beiden Konti werden für die Abzüge 
an den Verdienst der Arbeiter erkannt, für die an die Krankenkasse 
bzw. Unfallversicherung abgeführten Beträge belastet. 

Es sind daher im Kassabuch die Brutto löhne in Ausgang zu stellen, 
wogegen die Ab z ü g e für Krankenkasse und Unfall als Eingang zu ver
zeichnen sind. 

Der Abschluß der ersterwähnten Konti (Lohn-, Mörtel-, Schiefer
Ziegel-, Dachpappe-, Nägel- "!lld Hafter-, diverse Ma~erialienkonti) erfolgt 
durch das Bilanz-, das Gewmn- und Verlustkonto, Jener des Regie-, des 
Krankenkasse- und des Unfallversicherungskontos nur durch Gewinn- und 
Verlustkonto. 

Tabelle 2. )Iuster einer Inventur 
Inventur per 31. Dezember 1926 

s 

I. Aktiva 
l. Bargeld ................................... . 
2. Postsparkassenguthaben (inkl. Stammeinlage) .. 
3. Material; 

100 
500 
250 

a) Ziegel (laut separater Aufstellung) ...... . 
b) Schiefer (laut separater Aufstellung) .... . 
c) Diverses (laut separater Aufstellung) ... . 

lg 
I 

-
-
-----4. Haus, Garten u. Materialplatz (laut Schätzung). 

5. Gerätschaften,Werkzeugeusw.(lautAufstellung) 

i 

s ! g I 
i 

I 
I 

120 I= 370 
i 
I 

I 
850 1-

5630 
150 

I 1360 

18480 i--
6. Schuldner (laut Aufstellung) ......... _. _ .. _._._. ;....· ·-·-+----+----'--

I I 

Summe der Aktiva ... 
----~------~----7-

II. Passiva 

240 1-
I 240 I_ 

1. Gläubiger (laut Aufstellung) ................. . 
-----~~-----+----~Summe der Passiva ... 
·~----+-----~--~-i 

I 
I 

Zusammenstellung 
8480 I= 240 

I. Aktiva .................................. . 
II. Passiva ................................. . 

Reinvermögen per 31.(XII. 1926 .. . 18240 1-
Steyr, den 1. Jänner 1927 Ed. Rottmeier 

Dachdeckermeister 

Zum Zwecke der richtigen und genauen Aufteilung der Buchungen 
laut Ausgangsfakturen auf die entsprechenden Konti ist daher ein Aus~angs
fakturenbuch nötig, dessen Rastrierung aus beigedruckter Musterseite zu 
ersehen ist. Die Bildung der Primanotaposten aus dem Ausgangsfakturen
buch werden am besten monatlich vorgenommen. 

Bauten und pauschalierte Arbeiten werden im Ausgangsfakture~buch 
zum Selbstkostenpreis eingesetzt und erhalten ein separates Konto mit der 
Bezeichnung Bautenkonto bzw. Pauschalkonto. 

Diese beiden letztgenannten Konti werden mit dem Selbstkosten
betrag der betreffenden Arbeiten belastet, dagegen mit den verrech
neten Beträgen erkannt. 
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Soll 

I 
I 

Soll 

29. Jän.l 
I 

! ! 

Soll 

1. Jän. 

3. 
" 

10. 
" 

12. 
" 

22.1 " I 
I 
I 

Soll 

20. Jän. 

Soll 

24. Jän. 

Soll 

1. Jän. 

Hauptbuch 

Tabelle 4. Musterseite des Hauptbuches 

Kapitalkonto 

1. Jän. Per Reinver-
mögen ...... 

I 
Privatkonto 

An Haushalt . 250 - I 
I 

Betriebskonto 

An Material- I I 6. Jän. Per bar an M.l 
la.ger: ...•.••. 8501- Scholz ...... 

An bar von J. 20. 
" 

Per Lohn ..... 
Mayer ..•... 85,40 27. 

" " " An bar von G. 
Renn ...••.. 1651-

An Zgl. ...... 1251-
An bar von A. 
Hausmann •. 921- I I 

Regiekonto 

An Reparatur d. 
Handwagens . 2 60 

I 

Krankenkassen- und Unfallversicherungskonto 
I 

1 05 20.1 Jän. An Bezahlung I Per Lohnabzug 
27.[ " " 

I 

Postsparkassakonto 

An Guthaben. 370 - 23. Jän. p., Entnahm•! 
I 

7 

Haben 

-
8240 

Haben 

Haben 

351-
30 40 
24 40 

I 
Haben 

Haben 

- 70 
- 70 

Haben 

2701-
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Soll Schuldnerkonto Haben 

1. Jän./ AnoffeneRech- 3. Jän.f Per bar von J. I 
nungen ...... 1360 - Mayer ...... 85: 40 

10. Per bar von G. I 18. " 
An Rechng. A. " I 

Hausmann .. 92 70 Renn ....... 165-
30. An Rechng. H. 22. Per bar von A. i 

" " 92 1

-Müller ...... 32 60 Hausmann . . 
31. " 

An Rechnungen 22. " 
PerBarabzugv. 

L. Schönbauer 56 70 A. Hausmann -! 70 

I I I I 
I 

Soll Gläubigerkonto Haben 
I I I I I I 

6. Jän. A. M. Scholz 1. Jän.! Per unbezahlte/ 
2401

-bezahlt ..... 35 1 - 1 Rechnungen .j 

I 
12. 

" I Per gel. Ziegel, I 
v. Ziegelwerki 125:-

I I I [ 

Für kleinere Betriebe und Anfänger empfehlen wir vor allem an einem 
bestimmten Tage, womöglich dem I. eines Monats, ein genaues Verzeichnis 
(Inventur) über allen Besitz -anzulegen, und zwar der Reihe nach über 1. das 
Bargeld, 2. Postsparkassenguthaben, 3. Bankguthaben, 4. das vorhandene 
Material (und zwar genau zum Selbstkostenpreis, wobei jedoch altes 
Material entsprechend dem Alter niedriger anzusetzen ist), 5. Immobilien 
(wie GrundbiiJsitz, Häuser usw.), 6. Mobilien (Möbeln, Einrichtungen, 
Kalkgrube usw.), 7. Utensilien (Werkzeuge, Handwagen, Fuhrwerk, Mörtel
schaff, Leitern, Seile usw.), 8. die offenen Beträge von Schuldnern als 
Gesamtbetrag (wobei jeder einzelne genau mit seinem Schuldbetrag anzu
führen ist und nur die Gesamtsumme in die in Rede stehende Aufstellung 
hineinkommt). 

Die Summe aller dieser Beträge ergibt unseren Besitz, die Aktiva. 
Davon wird nun alles, was wir 1. an die Krankenkasse, 2. an die Unfall

versicherung, 3. an unsere~ Gläubiger schulden, als Gesamtbetrag (Passiva) 
in Abzug gebracht. 

Der übrigbleibende Betrag zeigt das Reinvermögen (siehe MW!ter
beispiel auf umstehender Seite). 

Sodann lege sich der Meister ein Buch an, das die auf der Musterseite 
ersichtliche Rastrierung hat, das Tagebuch. 

In diesem Tagebuch sind alle Bareingänge chronologisch mit genauer 
ausführlicher Benennung in die Kolonne Eingang, dagegen alle Barausgaben, 
e?enfalls unter genauer ausführlicher Benennung, in die Kolonne Ausgang 
emzusetzen. 

Eingegangene Rechnungen von seiten unserer Lieferanten sind unter 
Anführun~ des ~amens desselbe~, de~ gelieferten Materiales (ob Sand, 
Kalk, Schiefer, Zwgel usw.) und ~It _Beifügung des Wortes "Haben" knapp 
vor der unbenannten Kolonne mit Ihrem Betrage in diese einzutragen. 

Ausgangsfakturen, das sind Fakturen, welche wir an unsere Kunden 
leg~~· sind ebenfalls unter ~ührung des Namens, des Objektes und mit 
Beifugung des Wortes "Soll knapp vor der unbenannten Kolonne mit 
ihrem Betrage in diese einzutragen. 

Bezüglich der Barauslagen wäre noch zu bemerken, daß Ausgaben 
für Douceure, Fahrspeseu, Reparaturkosten an Werkzeugen, Wagen usw., 
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Porti, Drucksorten usw., mit einem Worte sogenannte Spesen, mit dem Worte 
"Regie" vor der unbenannten Kolonne zu bezeichnen sind. 

. Als zweites Buch lege sich der Meister ein Hauptbuch, siehe Muster
seite, an. 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

1. 
2. 
3. 

Tabelle 5. Musterbeispiel einer zweiten Inventur 
Inventur per 31. Dezember 1927 

s I g I s g 
' 

I 
i 

I. Aktiva 
Bargeld ................................... I 2101-
Postsparkassenguthaben ..................... I 520:-
Material: i 

a) Ziegel (laut separater Aufstellung) ..... 230145 
i 
I 

b) Schiefer (laut separater Aufstellung) ... 150 60 ' 
' 

c) Diverses (laut separater Aufstellung) ... 4601- 841'05 
Haus, Garten und Materialplatz --, Haus s 4000,-

ab 2% " 
80,-

s 3920,- 3920 -
Garten und Materialplatz s 1630,-

5631 

1

.,0 Hiezu 5% Wertzuwachs " 
81,50 1711 50 

Gerätschaften, Werkzeuge usw. wie im Vorjahre I 150 ~-
Ab 5% Abnützung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 50 142 50 
Schuldner (laut Aufstellung).. . . . . . . . . . . . . . . . --T-- 2125' 10 

Summe der Aktiva ... I I I 9470 15 

r I 
I 

II. Passiva 
Krankenkassen Monat Dezember 1927 ........ 5 i 64 
Unfallversicherung II. Halbjahr 1927 ......... 

I I 145 i 20 
Gläubiger (laut Aufstellung) ................. 403 ·-

Summe der Passiva ... I I I 553j84 

Zusammenstellung I 
I I 9470 115 I. Aktiva ................................. I II. Passiva ............•...........•....... · I I 553 84 

Reinvermögen per 31./XII. 1927 ... I I I 8916131 

Reinvermögen per 31./XII. 1926 ... I I I 8240 ·-

Reingewinn per 1927 ... I I I 676 1 31 

S t eyr, den 1. Jänner 1928 Ed. Rottmeier 
Dachdeckermeister 

Dieses Buch, das wichtigste, da es alle Vermögensbestandteile in richti
ger Zusammenstellung enthalten soll, ist mit besonderer Sorgfalt und 
Genauigkeit zu behandeln. 

Die Eintragungen in das Hauptbuch erfolgen auf Grund der Inventur 
und des Tagebuches. . 

In demselben erhält jeder unserer Kunden sowie auch unsere Gläubiger 
eine separate Seite, welche mit dem Namen desselben und dessen Wohnort 
überschrieben wird. 
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Aber auch für folgende Tite~ werden separ~te Seiten überschrieben: 
Kapitalkonto, Privatkonto, Betnebskonto, Regiekonto, Krankenkassen-
konto, Unfallversicherungskonto, Postsparkassenkonto. . .. 

Kapitalkonto. Auf dieses Konto ist vor allem das Remvermogen 
laut Inventur auf die Habenseite zu verbuchen. 

Privatkonto. Auf dieses Konto sind alle Barauslagen, welche der 
Meister für sich selbst, d. h. für den Haushalt und Privatzwecke aus dem 
Geschäft entniiJ,I.mt, laut Tagebuch, wo diese Buchungen im Ausgange 
erscheinen, auf die Sollseite einzutragen. 

Betriebskonto. Auf dieses Konto ist vor allem der Wert des vor
handenen Materiales laut Inventur, sodann alle Einkäufe an 2\Iaterialien, 
sowie die ausbezahlten Löhne (Bruttolöhne) laut Tagebuch auf die Sollseite 
zu verbuchen, wogegen alle von uns gelegten Rechnungen laut Tagebuch 
auf die Habenseite einzutragen. 

Krankenkassen- und Unfallversicherungskonto. Auf dieses 
Konto sind vor allem die den betreffenden Institutionen schuldigen Beträge 
laut unserer Inventur, sodann alle Abzüge an den Arbeiterlöhnen laut Tage
buch auf die Habenseite, hingegen alle Bezahlungen an diese Institutionen 
auf die Sollseite zu buchen sind. 

Postsparkassenkonto. Auf dieses Konto ist wiederum vor allem 
unser Guthaben laut Inventur, sodann sind alle Zahlungen, die auf unser 
Konto von seiten unserer Schuldner eingegange:q._ sind (laut Auszügen der 
Postsparkasse}, auf die SollReite, dagegen alle Uberweisungen durch uns 
mittels Postsparkasse (sei es durch Scheck, im Clearingverkehr usw.) auf 
die Habenseite zu buchen. 

Nun kommen noch die schon eingangs erwähnten Konti, welche unseren 
Schuldnern und Gläubigern eröffnet werden, die Personenkonti. 

Diese Konti werden auf Grund des Tagebuches für eingegangene 
Rechnungen und eingegangene Zahlungen erkannt, d. h. es sind diese 
Buchungen auf die Habenseite, dagegen für von uns gelegte Rechnungen 
und geleistete Zahlungen belastet, d. h. es sind diese Buchungen auf die 
Sollseite zu machen. 

Die Verbuchungen auf den Personenkonti erscheinen daher durch
wegs zweimal, und zwar einmal auf dem Personenkonto und einmal auf 
einem Sachkonto (Betriebs-, Regie- oder Postsparkassenkonto). 

Zur näheren Erklärung diene: Die Art der Verbuchungen in das Haupt
buch geschieht wie folgt: Alle Rechnungen, die wir legen, sind auf das 
Konto der betreffenden Schuldner mit der Bemerkung ,,für Rechnung .... 
(Objekt) s ..... " auf die Sollseite, jede Rechnung dagegen. welche wir von 
unseren L1eferanten (Gläubiger) erhalten, ist auf die Habenseite mit der 
Bemerkung "für Rechnung .... S .... ''. Zahlungen von uns auf der Soll
seite, a~ uns auf de! fi.~ben.~eite zu buchen. Fü.r erste!e Buchungen ist der An
satz "fur Barbeglewh , "fur Postsparkassenüberwmsung" usw., fü'r letztere 
Buchungen "für Barausgleich", "für Akontozahlung" usw. gebräuchlich. 

per Abschl_uß des Tagebuches erfolgt m~natlich, indem die eingesetzten 
Be~rage atJ! Emga!lg und Ausgang summ1ert werden und die Differenz 
zWischen d1esen be1den Summen auf die kleinere Seite mit dem Ansatze 
.,für Saldo:.' ei.J;tgetr~gen :wJ.r~, so daß nun die beiden Seiten gleich sind. 
Selb~tverstandhch _Wlrd d1e Emgangsseite immer größer sein, was ja natur
gemaß der .Fall sem muß, . da j~ nicht mehr ausgegeben werden kann als 
vorhanden 1st, eventuell w1rd Emgang und Ausgang gleich sein. 

. Der Saldo, ":elcher den Stand des Bargeldes in der Kasse darstellt, 
Wl~d nun am I. J,~de~ Monats auf der Eingangsseite mit dem Bemerken 
"fur s.aldovortrag Wleder eingetragen. 

D1e unbenannte Kolonne wird nicht ab<reschlossen da hier ja Soll-
und Habenposten beisammen sind. "' ' 
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. Der Abschluß des Hauptbuches dagegen erfolgt jährlich nur einmal, 
meiStens am 31. Dezember, und zwar in folgender Weise: 

Die S~chkonti (das Kapital-, Privat-, Betriebs-, Regie-, Krankenkassen
Unfallversicherungs- und das Postsparkassenkonto) bleiben vorderhand 
so wie sie sind. 

Die Personenkonti (die Konti unserer Schuldner und Gläubiger) 
dagegen werden derart abgeschlossen, daß man zuerst auf einem separaten 
Blatt Papier die Summe der Soll- und jene der Habenseite jedes einzelnen 
Konti ermittelt und die Differenz zwischen diesen beiden Summen sodann 
mit Tinte auf die kleinere Seite des Kontos mit dem Ansatze "für Saldo" 
einträgt. 

Ein Saldo auf der Sollseite zeigt uns an, daß der Inhaber des Kontos 
unser Gläubiger, und zwar mit dem Saldobetrage ist, dagegen ein Saldo 
auf der Habenseite kennzeichnet unseren Schuldner. 

Der Saldo der einzelnen Konti wird nun auf der entgegengesetzten 
Seite für das neue Geschäftsjahr vorgetragen. 

Hierauf wird die zweite Inventur, siehe Musterbeispiel, wie bereits 
beschrieben, aufgestellt. 

Zur besseren Orientierung wollen wir die Reihenfolge der einzelnen 
Posten nochmals anführen. 1. Das Bargeld. (Dasselbe muß, wenn die Kassa
ein- und -ausgänge regelmäßig und richtig gebucht wurden, mit dem Saldo 
des Tagebuches übereinstimmen.) (Gleichzeitig bemerken wir noch, daß 
die zweite Inventur bz.w. auch alle weiteren am besten am 1. Jänner des 
Jahres, also in unserer toten Zeit, wo wir verhältnismäßig die meiste Zeit 
hiezu haben, vorgenommen wird, so daß sich das Geschäftsjahr mit dem 
Kalenderjalrr deckt.) 2. Das Postsparkassenguthaben (welches mit dem 
Saldo unseres Kontos im Hauptbuche übereinstimmen muß). 3. Eventuelles 
Bankguthaben. 4. Das vorhandene Material. 5. Immobilien (wobei jedoch 
bei Realbesitz (wie Häuser usw.) mindestens 2% für Entwertung von dem 
bereits in der ersten Inventur angeführten Schätzungswerte abzuschreiben, 
bei Grundbesitz jedoch, da derselbe von Jahr zu Jahr im Werte steigt, der 
zur Zeit der Inventuraufstellung im Orte übliche niedrigste Preis einzusetzen 
ist). 6. Mobilien. Bei diesen sind mindestens 5% für Abnützung abzuziehen. 
7. Utensilien. Bei diesen sind mindestens 10% von dem für Werkzeuge, 
welche bereits bei Aufstellung der ersten Inventur vorhanden, angeführten 
Beträ~en abzuziehen und einzusetzen, während neu hinzugekommenes mit 
dem reinen Anschaffungspreis ohne Abzug miteinbezogen wird. 8. Die 
Gesamtsumme aller offenen Beträge unserer Schuldner laut unserem Haupt
buche. 

Die Summe dieser Beträge ergibt die Aktiva. 
Hievon sind abzuziehen: I. Was wir an die Krankenkasse, 2. an die 

Unfallversicherung und 3. an unsere Gläubiger schulden. Letzteres wird 
aus dem Hauptbuche ausgezogen. 

Diese drei Posten ergeben die Passiva. 
Subtrahiert man nun die Passiva von der Aktiva, so erhält man als 

Differenz das Reinvermögen. . 
Wird nun das Reinvermögen der vorhergegangenen Inventur von Jen~r 

der nächstfolgenden abgezogen, so zeigt die Höhe dieser Differenz den m 
der Zwischenzeit erzielten Reingewinn unseres Betriebes an. 

Sollte aber das Reinvermögen der vorhergegangenen Inventur grö~er 
als jenes der späteren sein, so ist die Differenz zwischen beiden der Rem
verlust in der Zwischenzeit. 

Nach Fertigstellung der Inventur wird sodann der Betrag des Po~t
sparkassenguthabens auf die kleinere Seite des Postsparkassenkontos rm 
Hauptbuche unter dem Datum 31. Dezember mit dem Bemerken "per 
Inventur", ebenso auch das eventuelle Bankguthaben, ferner der B~trag 
der vorhandenen Materialien laut Inventur auf die kleinere Seite des Betnebs-
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kontos (Sollseite), dagegen eine Schuld. an die Kra;nkenkasse laut Inventur 
auf die größere Seite (a~snahmslos ~Ie Habenseite) de~ Krank~nkassen
kontos, eine Schuld an die UnfallversiCherung auf dw großere Seite (eben
falls nur die Habenseite) des Unfallversicherungskontos übertragen. 

Das Postsparkassen-, das Bankkonto wird nun ausgeglichen sein, d. h. 
die Sollseite wird eine gleiche Höhe wie die Habenseite aufweisen. 

Dagegen werden das Privatkonto, das Betriebskonto, das Regiekonto, 
das Krankenkassen- und Unfallversicherungskonto noch mit Gewinn oder 
Verlust ausgeglichen, und zwar wenn die Habenseite größer durch Ein
tragung der Differenz auf die Sollseite mit dem Bemerken "an Gewinn", 
dagegen wenn die Sollseite größer, durch Eintragung der Differenz auf ?Je 
Habenseite mit dem Bemerken "per Verlust". Ersteres wird nun beun 
Betriebskonto, letzteres bei den anderen Konti, wie Privat-, Regie-, 
Krankenkassen- und Unfallversicherungskonto der Fall sein. 

Das Kapitalkonto wird als letztes derart abgeschlossen, daß auf die 
Habenseite der Rein gewinn laut letzter Inventur mit dem .Ansatze "per 
'Reingewinn per 31. Dezember 19 .. " und auf die Sollseite das Rein ver
mögen der letzten Inventur mit dem Ansatze "an Reinvermögenper 31. De
zember 19 .. " eingetragen wird, worauf das Kapitalkonto ausgeglichen ist. 

Die Sachkonti werden nicht wie die Personenkonti vorgetragen, 
sondern sie werden neu eröffnet, d. h. die erste Eintragung erfolgt nur nach 
dem Tagebuche bzw. Inventur in der neuen Geschäftsperiode. 

Damit haben wir alle Konti abgeschlossen. 

Zur Vormerkung der eingegangenen Waren, über die wir noch keine 
Rechnung in Händen haben, bzw. von bereits geleisteten Arbeiten, über die 
wir noch keine Rechnung gelegt haben, empfiehlt es sich, noch ein drittes 
Buch, welches auch ohne Geldkolonne sein kann, anzulegen, die Strazza. 
In dieses Buch sind alle Vorgänge im Betriebe zu notieren, wie z. B. der Ein
gang und Ausgang von Materialien unter dem genauen Datum und Anfüh
rung des Namens jener Person oder Firma, von welcher wir selbe erhalten 
bzw. für welches Objekt, Bau usw. wir geliefert haben, um bei Eingang 
der Rechnungen bzw. Legung unserer Rechnung erstere prüfen, letztere 
ausstellen können. 

Sollte auch der ~eine:r:e Meister verh~ltnismäßig viele Rechnungen zu 
legen haben, ~o empfiehlt swh, ebenfalls em Ausgangsfakturenbuch wie für 
den G;roßbetneb anzulegen, nur muß dasselbe dann einfacher rastriert sein. 

Siehe Musterseite. 

Tabelle 6. Musterseite eines Ausgangsfakturenbuches für kleine Betriebe 
1927 

I~ 
Rech- Lohn und Lohnund 

Rech- nungs- Materi- Regie Materialien-
nungs-

I~ 
Name Objekt betrag allen selbstkosten 

da turn --- ----
s I g s I g sj g s i g 

18. Jän. 12o. A. Haus-
92170 

I I 
Steyr 

i I 
mann 92 f70 _I_ 68 10 

30. 30. H. Müller 32 [60 31 
I 

" " 
,_ 1160 21 80 

31. 
" 31. L. Schön. 

56170 

! I 
hauser 

" 56 170 -I- 45 1-
per Jän.1927 1821-1 180 :4oj 1601 134 90 

I i i 
I 
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2. Von der Korrespondenz 
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Jede schriftliche Anfrage, Auftrag usw., welchen wir erhalten, soll 
sofort erledigt werden, falls nicht im vorhinein die Absicht besteht sie 
unerledigt zu lassen. ' 

Sollte es sich um eine fachmännische Anfrage handeln, so wird die 
rasche Erledigung von dem Können des Meisters zegen, sollte es sich um 
einen Preis handeln, so wird die prompte Bekanntgabe desselben schon 
einen gewissen Vorzug vor den später Kommenden einbringen. 

Die schriftliche Erledigung unserer Angelegenheiten sei einfach und 
klar, unzweideutig und höflich; man vermeide das bekannte Kauf
mannsdeutsch, denn unsere Kunden sind selten Kaufleute, sondern meist 
Privatleute. 

Man vergesse nie das Datum des Briefes an erster Stelle anzusetzen 
z. B.: "Graz, den 25. Mai 1927" in der rechten oberen Ecke des Schreibens. 

Jeder Brief, welcher von uns abgeht, muß kopiert werden mittels 
Kopierpresse oder Durchschreibverfahren, bei der Schreibmaschine mittels 
Durchschlag. 

Jedes Schriftstück versehe man sofort bei Eintreffen mit dem Datum 
dieses Tages, bei Erledigung mit dem Datum der Erledigung. Alle ein- und 
ausgehenden Briefe sind in einer überall erhältlichen Registermappe unter 
dem betreffenden Buchstaben (Name des Schreibers) abzulegen. 

3. Von den Voranschlägen 
Voranschläge über Dachdeckerarbeiten auf Neubauten, Adaptierungen 

usw. werden in der Regel vonseitender Bauunternehmer, Baumeister oder 
Architekten auf von ihnen eingesandten ausführlich beschriebenen An
sätzen abverlangt. Da dies in der Regel nur schablonenmäßig beschriebene 
Ansätze sind, hat sich der Meister vor allem zu überlegen, ob der Ansatz 
auch fachmännisch richtig ist. Ferner wird häufig die Verrechnungsweise 
nicht oder sehr unklar angegeben sein. Weiters soll sich der Meister genau 
informieren, wo und wann der Bau bzw. die Eindeckung zur Ausführung 
kommen wird, dann noch in die Dachpläne Einsicht nehmen, was speziell 
bei Berechnung nach den Normen des Wiener städtischen Preistarifes 
notwendig ist, um äußerst kalkulieren zu können, da die Zuschläge zwischen 
15 bis 100% und auch mehr schwanken. 

Bei Berechnung nach reinem Maße, d. h. von Schiefer- zu Schieferende 
bzw. von Ziegel- zu Ziegelende gemessen, wird sich der Meister in der Regel 
vorbehalten, daß Öffnungen, wie normale Dachfenster, Rauchfänge, Attika
l!lauem usw. als gedeckte Flächen verrechnet werden, eventuell beisetzen, daß 
Öffnungen bis zu einer gewissen Größe (2 bis 4 m') nicht in Abzug gebracht 
werden. Bei letzterem ist jedoch zu bemerken, daß der Ziffer 2, 3 oder 4 
(letztere natürlich für den Meister am günstigsten) das Wörtchen "je" 
vorauszusetzen ist, womit ausdrücklich festgelegt wird, daß jede einzelne 
Öffnung unter diesem Maßstabe zu verstehen st und nicht etwa das Ausmaß 
sämtlicher Öffnungen zusammengenommen. 

Bei Provinzarbeiten erkundige man sich genau, ob man die Zufuhr 
der Materialien vom Bahnhof zum Bauobjekt selbst zu tragen hat oder 
nicht und halte dies schriftlich fest. 

Bei öffentlichen Offertausschreibungen nehme man in die allgemeinen 
und speziellen Bedingungen Einsicht und kalkuliere erst dann die Preise. 

Alle Voranschläge, die wir brieflich legen, werden kopiert, jene dagegen, 
deren Vorschreibung uns von seiten der B.auherren, Ba~meiste.r o.?-~r 
Architekten zugehen, werden, da sie m der Regel mcht kop1erfah1g 
sind, in ein eigenes Buch geschrieben. Sodann wird über die Eintragungen 
in diesem Buch ein Register angelegt. 



14 Preiskalkulation, Kalkulationsschema 

Bei Regievoranschlägen .ver$esse der Meister nicht ~u erwähnen: ~aß 
die Arbeiten auf Grund des wrrklichen Aufwandes an Arbeit und Matenalien 
laut den von der betreffenden Hausinhabung bzw. ihrem Organe (Haus
besorger, Portier usw.) bestätigten Arbeitsbestätigung und Lieferscheinen 
verrechnet werden. 

Bei diesen Voranschlägen nehme man auch die einzelnen Schichten 
und Materialien immer etwas höher an als man selbst voraussetzt, da es 
vorteilhafter ist, wenn die Rechnung eher etwas kleiner wie der Voranschlag 
wird und dadurch die unliebsamen Erörterungen wegen Kostenüberschrei
tung am Ende der Arbeit vermieden werden. 

4. Von der Kalkulation 
Die Kalkulation ist für den Meister die Grundlage für seine Preisabgabe 

in Neueindeckungen. Es ist daher notwendig, daß sie richtig und mit allem 
Vorbedacht gemacht wird. Die ersten Bedingnisse einer richtigen Kalkulation 
sind, daß der Meister genau die Selbstkosten aller Materialien, die Selbst
kosten seiner Arbeitsleute und die Höhe ihrer Leistungen kennt bzw. diese 
in Notiz hat. Die in diesem Buche befindlichen Stückzallltabelli:m, Selbst
kostentabellen, die Regiepreistabelle, die Normalarbeitsleistungen in Neu
eindeckungen und die Akkordlohntabelle, welche der Meister der Gebrauchs
anweisung gemäß, seinen Bezugspreisen, Arbeitslöhnen usw. entsprechend, 
ausgefüllt hat, werden ihm hiebei unentbehrlich und die beste und rich
tigste Stütze sein. 

Zur weiteren Erleichterung der Kalkulation möchten wir noch folgende 
Kalkulationsschablone, nach welcher alle Preise für Neueindeckungen zu 
überprüfen sind, empfehlen: 

Kallmlationsentwurf 
Die Selbstkosten der Deckmaterialien (Ziegel, Schiefer, 

Dachpappe, Holzzement, Holzzementpapier, Sand, Schotter) 
per Quadratmeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 

Die Selbstkosten der Unterdeckungsmaterialien (Unter
lagsdachpappe, Haussenfedern, Latten, Schalbretter) . . . . S 

Die Selbstkosten der Verstrichmaterialien (Kalkmörtel 
Kuhhaarmörtel usw.) ................. : S 

Die Selbstkosten der Befestigungsmaterialien (Nägel 
und Hafter, Sturm;tdammern, Splinten usw.) . . . . . . . . S 

Der J\rbe~tslohn für die reine Deckung (bei Provinzarbei
ten 1st die Landzulage zu berücksichtigen) . . . . . . . . . S 

Der Arbeitslohn für Unterdeckung . . . . . . S 
Der Arbeitslohn für Verstrich. . . . . . . . . . . . s 

Zusammen .. --",S---

Bei Mau.erverkl~idungen und Turmeindeckungen ist weiters zu 
kalkulieren die Gerüstung per Quadratmeter . . . . . S 

Bei Provinzarbeiten: 

Die F;racht und _Zufuhr des Materials vom Lagerplatz bis 
BestimmungsstatiOn per Quadratmeter . . s 

Die Zufuhr. des Materials von der Bestimi~n~n~sstatio~ bi~ 
zum BauobJekt per Quadratmeter ............ s 

Zusammen .. - . ...,S""'--



Regiekostenermittlung, Verdienst, Provisionen 

...... % Regie 1 •• 

Reine Selbstkosten per Quadratmeter 
...... % Verdienst" 
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s 
'' ..... . 
s 

...... % Provision 3 " •••••• 

Offertpreis per Quadratmeter S 

- Die Höhe der Regiekosten richtet sich nach dem Betriebe des Meisters. 
Dieselbe kann perzentuell größer oder kleiner sein und läßt sich am besten 
ermitteln, wenn die Buchführung in der unter dem Artikel "Von der Buch
haltung" beschriebenen Weise durchgeführt wird und nach dem ersten 
Geschäft~jahr der auf dem Regiekonto ersichtliche Saldo (d. i. der Betrag 
der Reg~eau~gaben) gegenüber dem Gesamtumsatze desselben Jahres, 
welcher Betrag aus dem Ausgangsfakturenbuch zu ermitteln ist, in ein 
perzentuelles Verhältnis gebracht wird. Dies geschieht dadurch, daß man 
die Regieausgaben durch den hundertsten Teil des Jahresumsatzes dividiert; 
z. B. der Umsatz beträgt in einem Jahre 25 000 S, die Regieausgaben da-

. 25 000 . 
gegen 3000 S, som1t 3000:100 = 3000:250 = 12% Reg1e. 

Die Höhe der Regie ist aber auch abhängig von der Lage des Baues, 
ob in derNähe des Materialplatzes oder nicht. Bei Provinzarbeiten müssen die 
Fahrspesen der Arbeiter, die Frachten, Transportkosten für die kleineren 
Sendungen, wie Werkzeug, Nägel, Eindeckhaken, Glasziegel oder -platten 
usw. berücksichtigt werden. 

Im allgemeinen schwankt die Regie zwischen 5 bis 20%. 
2 Der Verdienst ist ganz von dem Willen des Meisters abhängig. 

Derselbe wird beispielsweise bei dem Bau für einen Bauherrn, an dessen 
Kundschaft ihm gelegen ist, geringer sein als bei nicht besonders prompten 
Zahlern. 

Weiters wird der Meister bei Berechnung nach reinem Ausmaße einen 
höheren, dagegen bei Berechnung mit Zuschlägen bedeutend geringeren, 
ja sogar, wenn die Formation des Daches zahlreiche Zuschläge zuläßt, 
überhaupt keinen Verdienst auf den Quadratmeter-Preis kalkulieren. 

Je komplizierter das Dach ist, desto mehr Zuschläge kommen in Be
tracht, daher kann eine desto größere Reduktion des Offerte in h e i t s preises 
eintreten. Wenn z. B. die Zuschläge einer voraussichtlichen Berechnung 
nach Einsichtnahme in die diesbezügliche Dachskizze approximativ zirka 
30 bis 40% der reinen Dachflächen ausmacht, so kann ich vielleicht 5 bis 
10% unter den Selbstkostenpreis herabgehen. 

Im allgemeinen wird der Verdienst mit 10 bis 20% kalkuliert. 
Hiebei ist aber noch zu berücksichtigen, ob der betreffende Baumeister 

oder Architekt voraussichtlich einen Nachlaß verlangen wird, was bei 
manchen usuell ist. Einen derartigen Nachlaß hat man gleich bei der Kal
kulation aufzurechnen. 

3 Provisionen an Vertreter oder Vermittler sind gleich bei der Kal
kulierung der Preise in Betracht zu ziehen, indem diese um 1 bis 2% 
höher aufgeschlagen werden. Wenn z. B. jemand von einem Abschlu.ß 
5% Provision zu erhalten hat, so werde ich, da diese 5% vom Bruttopreis 
bzw. Abschlußpreis in Abzug kommen, 6% aufschlagen. 

5. Von den Rechnungen 
Die Rechnungen sollen sofort nach Fertigstellung der Arbeiten .gelegt 

werden, mit Ausnahme von Instandhaltungsrechnungen, welche m der 
Regel erst nach Ablauf des Pauschaltermines zu legen sind. 
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Die .Art der Rechnungen sei bei größeren Betrieben dem .Ausgangs
fakturenbuch, wie in dem Kapitel "Von der Buchhalt~g" beschrieben, 
angepaßt, bei kleineren Betrieben setze man unter den Titel der Rechnung, 
welchen der volle Name des Hausbesitzers bildet, das Objekt und sodann 
kurz, aber deutlich, was geleistet wurde an und verrechne vorerst die 
.Arbeitslöhne, dann die Materialien. 

Bei Baurechnungen besteht der Titel aus dem vollen Namen des .Auf. 
traggebers, meistens des Bauherrn, eventuell. auch _des B_aumeisters oder 
.Architekten, und sollte Bauherr und BaumeiSter rucht eme Person, uns 
jedoch beide bekannt sein, S? ist dem Namen des Bauhe~ noch hinzu
zufügen, zu wessen Randen die Rechnung geht, da selbe meistens erst vom 
Baumeister oder .Architekten revidiert wird, bevor sie dem Bauherrn zum 
Begleiche überwiesen wird. 

Bei Baurechnungen sind die einzelnen Leistungen laut Offert bzw . 
.Ausführung zu beschreiben, sodann das .Ausmaß zu ermitteln, einzusetzen 
und ·mit dem .Abschluß preis auszurechnen. 

Regiearbeiten auf Neubauten sind am Schlusse der Baurechnung 
anzuführen . 

.Auf keiner Rechnung vergesse man die .Angabe des Datums. 
Rechnungen sind bis 30 S stempelfrei, über 30 bis 50 S mit 10 Groschen 

über 50 bis 100 S mit 20 Groschen, über 100 bis 2500 S mit 50 Groschen, 
darüber mit l S zu stempeln. , 

Von sämtlichen Rechnungen sind Kopien zurückzubehalten und in 
einer eigenen Mappe aufzubewahren. 

Offene Rechnungen sollen nach einer gewissen Zeit, die sich nach der 
betreffenden Kunde richtet (ob selbe gut oder schlecht, ein Baumeister 
oder .Architekt ist, der fortwährend bei uns bestellt oder nicht, bestimmte 
Zahltage hat oder nicht, ein Hausbesitzer, der nur bestimmte Zahlungsfristen, 
wie Zinsquartale usw. einhält) zum ersten Male in höflicher Form, sollte 
jedoch der Begleich oder eine Rückäußerung nicht einlangen, nach 8 bis 
14 Tagen ein zweitesmal, und zwar etwas energischer, eventuell mit Stellung 
einer Frist, bis zu welchem Tage die Bezahlung geleistet sein muß, gemalmt 
werden. Sollte auch dies erfolglos sein, dann schreibe man den letzten 
energischen Brief mit .Androhun~ der Klage rekommandiert. Sämtliche 
Mahnbriefe müssen kopiert und die Kopien aufbewahrt werden. 

Quittungen über erhaltene bzw. zu erhaltende Beträge werden, da 
diese il'!- de~ Regeln~ von ~ehörden abverlangt werden, a"!l)' einen Bogen 
Kanzleipapier geschneben. Die Stempelmarken müssen vor Uberschreibung 
aufgeklebt werden (siehe Benützung der Stempelmarken). 

Quittungen sind nach Stempelskala II zu stempeln. 

Musterbeispiel 
Quittung 

über S 900,-, sage Schilling Neunhundert, welchen Betrag 
der Gefertigte (zufolge mündlic:J;ter Verständigung oder Intimation vom 
· · · · 19 · ., Fol. ... , oder ~uschrift der Verwaltung des für an dem Hause 
· ·: · · ·: · · · · · · · · · .. ·. gelmstete Dach~eckerarbeiten, von der Verwaltung 
(Due~twn, Vo~stehung usw.) am heutigen Tage bar und richtig erhalten 
hat (1m Anweisungsverkehre des Postsparkassenamtes erhalten hat). 

Graz, den ...........•...• 
. ........................ . 

(Unterschrift des Meisters.) 
(Stampiglie.) 
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6. Von den Stempelmarken 
Die Stempelmarke muß auf der ersten Seite des Bogens so aufgeklebt 

werden, daß die erste Zeile der Schrift (nicht aber der Titel oder die Über
schrift) über die Marke unter der Stempelwertangabe in gerader Linie weg
läuft. 

Stempelmarken werdenalsnicht vorhanden angesehen und die Stempel
strafe tritt ein, wenn 1. ein Teil der Marke fehlt; 2. wenn Teile der Marke 
getrennt waren und wieder zusammengesetzt werden, einerlei ob von derselben 
Marke oder nicht; 3. wenn die Marke nicht vorschriftsmäßig befestigt ist; 
4. wenn sie nicht vorschriftsmäßig überschrieben ist; 5. wenn sie stampigliert 
statt überschrieben ist; 6. wenn sie durchstrichen ist; 7. wenn sie nachträglich 
über der Schrift aufgeklebt und überschrieben ist; 8. wenn das Papier 
das vorgeschriebene Format 1 von 1750 cm2 (37 cm Höhe und 47cm 
Breite} überschreitet. 

Fakturen-
stempel 

bis 50 
100 

2500 

über 2500 

~~:§ ._"'0""' :t ~ 5 
~.g~= 
Q;j t~Q"'Q 

Stempelgebühren für Österreich 
Gültig ab 4. August 1926 

(Alle Beträge in Schilling) 

Stempelskala I I 
für im Inland ausgestellte Stempel-

Wechsel, dann kaufmännische Stempel- skala Ill 
Anweisungen mit mehr als Skala Il für Kauf-, 

8 tägiger Laufzeit: für Quittungen, Tausch-, 
Schuldscheine, Lieferungs-

Inland Inland über Verträge, verträge, 
3 Monat 3 bis 6 Monat Zessionen usw. Arbeits· 

Ausland Ausland über verträge usw. 

bis 6 Monat 6 bis 12 Monat 

bis 80 bis 40 bis 10 bis 5 

" 
160 " 

80 ,. 20 
" 

10 

" 
240 " 

120 " 
30 

" 
15 

" 
320 " 

160 " 
40 

" 
20 

" 
400 " 

200 " 
50 " 

25 

" 
480 " 

240 " 
60 

" 
30 

,. 560 " 
280 " 

70 " 
35 

" 
640 " 

320 " 
80 " 

40 

" 
720 " 

360 " 
90 

" 
45 

" 
800 " 

400 " 
100 

" 
50 

" 
880 

" 
440 .. llO " 

55 

" 
960 " 

480 " 
120 

" 
60 

" 
1040 

" 
520 " 

130 " 
65 

je weitere, je weitere je weitere je weitere 
s 80,- s 40,- s 10,- s 5,-

Stempel-
gebühr 

0,10 
0,20 
o,so 
0,40 
0,50 
0,60 
0,70 
o,so 
o,oo 
1,-
1,10 
1,20 
1,30 

-,10 

Amtliche Umrechnungskurse für Wechsel in fremder Währung: 

Mark 100 = 169 Schilling, französische Francs 100 = 18 Schil
ling, italienische Lire 100 = 26,50 Sc~g~ tschechoslowa-

kische Kronen 100 = 21 SchJlhng 
Meyer, Dachdecker 2; Auß. 
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Weitere wichtige Stempelgebühren 

Zeugnisse: 
a) für .Arbeiter, Hau.sgehilfen, Gesellen ~w ...•... · .. ·. · · · 
b) ausgestellt von bundesstaatliehen Beborden .... · ...... . 
c) ausgestellt von anderen Ämtern und Privatpersonen (.A.n-

gestelltenzeugnjsse ........................ · · . · ... · · · 
V ollmachten: 

(ohne Lohnzusicherung) pro .Aussteller ........ · .. ········· 
Schecks: · 

zahlbar a) im Inlande= gebührenfrei! 
b) im .Auslande ................................. . 

Eingaben 
an Behörden und Ämter (Gerichte ausgenommen) pro Bogen .. 
Beilagen hiezu ........................................... . 

Bilanzen 
(Kontokorrent, Buchauszüge) der Handels- und Gewerbe- ! 
treibenden .................................... · · · · · · . · · · . 

7. Von dem Wechsel 

s 
-,25 

1,50 

1,-

1,-

-.-
-,20 

1,
-,20 

-,10 

Der Wechsel ist eine .Art Schuldschein; nur bietet sein Besitz größere 
Sicherheit auf Erhalt des ausgewiesenen Betrages, weil die Wechselverpflich
tung auf Grund eines besonderen Gesetzes (der Wechselordnung) äußerst 
strenge ist, d. h. jeder, der seine Unterschrift auf einen Wechsel setzt, haftet 
für die Einlösung desselben. .Außerdem wird eine Wechselklage rascher 
durchgeführt als eine gewöhnliche Klage im Zivilrechtswege. 

Der Wechsel wird meist auf amtlichen Formularien ausgestellt. (Große 
Firmen und Banken dagegen haben ihre eigenen Formularien.) 

Es gibt zwei .Arten von Wechseln; nämlich den eigenen Wechsel, in 
welchem der Aussteller sich verpflichtet zu zahlen, und den gezogenen 
Wechsel (Tratte), worin der .Aussteller erklärt, den Wechselbetrag an einem 
bestimmten Tage durch eine andere Person zu zahlen. 

Musterbeispiel eines eigenen Wechsels 
Linz, den 16. Mai 1927 FürS 150,-

.A.m 8. August 1927 zahle ich gegen diesen Wechsel an Herrn M. Müller 
in Wien die Summe von Schilling Hundertfünfzig .................... . 
Den Wert habe ich in barem erhalten. 

Joh. Meyer (Unterschrift), 
Dachdeckermeister. 

Musterbeispiel eines gezogenen W eehsels 
Wels, den 16. Mai 1927 Für S 222,33 

Drei Monate a dato zahlen Sie gegen diesen Primawechsel an die 
Ordre des Herrn J. Bauer, Ziegelwerksbesitzer in Linz die Summe von 
Schilling Zweihundertzwanzigzwei und 33/100 ...... : . ............... . 
Den Wert in Waren erhalten und stellen ihn auf Rechnung laut Bericht. 

Herrn!--· L?ßm ann Franz F elkl (Unterschrift) 
Baumeister m Wels Dachdeckermeister 

Die ~nahme (Akzeptatio~) ?-es Wechsels bedeutet die Erklärung des 
Bezogenen 1m vorstehenden Be1sp1el Herr L. Loßmann, Baumeister in Wels, 
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den Betrag zur angegebenen Zeit zu bezahlen. Diese Erklärung erfolgt 
durch seine Unterschrift auf der Vorderseite des Wechsels, er kann auch das 
Wort "angenommen", "akzeptiert" seiner Unterschrift voraussetzen. 

Der Akzeptant ist der Hauptschuldner. Der Inhaber des Wechsels muß 
am Zahlungstage sich zuerst an ihn wenden. Die anderen, welche auf dem 
Wechsel unterzeichnet sind, sind zur Zahlung erst dann verpflichtet, wenn 
der Inhaber des Wechsels vom Akzeptanten den Betrag nicht erhalten hat. 

Der Wechsel (und damit die Forderung) ist übertragbar. Es wird dies 
in der Regel durch das Indossament oder Giro vorgenommen, und zwar 
geschieht dies dadurch, daß auf die Rückseite die Worte "Für mich an die 
Ordre des Herrn .......... Wert in Barem" (Waren usw.), sowie das 
Datum und die Unterschrift des Inhabers gesetzt wird oder auch bloß 
die Unterschrift, in welch letzterem Falle ober der Unterschrift etwas 
Raum gelassen wird. (Bianko-Giro.) . 

Wenn auf dem Wechsel jedoch die Worte stehen: "Nicht an die Ordre 
des ... ", so ist der Wechsel unübertragbar. 

Die Zahlung des Wechsels wird dadurch bestätigt, daß der Inhaber 
die Worte "Wert erhalten" sowie seine Unterschrift auf die Rückseite unter 
das letzte Giro setzt. Der Wechsel wird sodann dem Zahler übergeben. 

Der Wechselinhaber ist verpflichtet, den Wechsellängstensam zweiten 
Werktage (Sonn- und Feiertage sind daher nicht zu rechnen) nach dem 
Verfallstage dem Bezogenen zur Zahlung vorzuweisen und darf eine Akonto
zahlung nicht zurückweisen. 

Sollte der Bezogene nicht zahlen, so hat der Inhaber dieselben Rechte 
seinen Vorgängern gegenüber (Regreßrecht). 

Um Regreß zu nehmen, muß der Inhaber des Wechsels vorerst aber 
den Protest erheben, d. i., er muß den Wechsel einem Notar oder dem 
Gerichte übergeben, mit dem Bemerken, daß derselbe nicht eingelöst wurde; 
er erhält dann die Bestätigung von der Wahrheit seiner Angabe durch 
diese Organe, welche Bestätigung eben Protest genannt wird. 

Das Regreßrecht wird nun derart geltend gemacht, daß der Inhaber 
des nicht bezahlten Wechsels den Protest seinem Vormann mit der V erstän
digung (rekommandiert) einschickt, daß der Wechsel nicht eingelöst wurde 
und er daher seine Rechte ihm gegenüber geltend macht. 

8. Von der Krankenkasse 

Im Baugewerbe sind meist die Bezirks- und Genossenschaftskranken
kassen mit ihren Statuten maßgebend. 

Der Krankenversicherungspflicht unterliegen alle gewerblichen Hilfs
arbeiter (Gesellen, Gehilfen, Steiger, Handlanger, Weiber, Lehrlinge) sowie 
auch die Werkführer. 

Die angeführten Arbeiter werden mit dem Tage ihres Eintrittes Mit
glieder der Krankenkasse; der Meister ist verpflichtet, selbe spätest~ns 
am dritten Tage nach Beginn der Beschäftigung bei sonstiger Straffällig
keit (§ 67 des KVG.) anzumelden. Die Anmeldung der in Beschäftigung 
eingetretenen Personen hat auch dann zu erfolgen, wenn die Betreffenden 
nur probeweise aufgenommen wurden oder weniger als einen vollen Tag 
in Arbeit standen. 

Der Meister hat von den Krankenkassenbeiträgen ein Drittel, der 
Arbeiter zwei Drittel zu bezahlen. 

Beiträge für den Lehrling hat der Meister während der ganzen Lehrzeit 
allein zu tragen. Lehrlinge sind im letzten Lehrjahre der Krankenka:sse 
neuerlich zu melden, da von diesem Zeitpunkte an für sie auch die Arb_mts
losenversicherungsbeiträge hinzugerechnet werden. Die Unterl~ss~g dieser 
Meldung würde für den Meister schwere Rechtsfolgen nach siCh ziehen. 

7* 



20 An- und Abmeldung 

Bei Nichtanmeldun.,. eines Arbeiters hat der Meister außer einer Geld
strafe zu erwarten, daß0 er die ganzen Versicherungsbeiträge nachträglich 
und überdies die der Krankenkasse durch Auszahlung V?.n Krankeng~ld, 
Spitalskosten usw. sowie für ~ie etwa ausbez:;thlten Betrage der Arbe~ts
losenversicherung, für den mcht oder verspatet angemeldeten Arbeiter 
erwachsenen Spesen zur Gänze au~ eigenem z_u zahleD;. hat, ~ußerdem. ver
ursacht eine solche Unterlassung VIele Laufereien und Argermsse, daß Jeder 
Meister davor gewarnt wird. 

Für das Wiener Dachdeckergewerbe ist gegenwärtig die Wiener Ge
biets- (früher Bezirks-) Krankenkasse maßgebend, bei der alle bezüglichen 
Drucksorten behoben oder durch die Post bezogen werden können. 

Gültig ab 28. Februar 1927 

Beitragsschema zur Wiener Bezirkskrankenkasse 
Lohnklasse 9 Lohnklasse 10 

d. i, täglicher Arbeitsverdienst 
bis S 4,20 über S 4,20 

Krankenkassenbeiträge 
Arbeitslosenbeiträge 

Arbeit
nehmer 

s 1,20 
. "-,72 

Zusatzbeiträge für die Arbeitslosen-
· fürsorge . . . . "-,41 

Arbeitsvermittlung "-,09 
Arbeiterkammer . "-,05 
Wohn- und Siedlungsfonds . " -,-
Gehilfenumlage . . "-,30 

Für den 
Arbeit- Arbeit- Arbeit-

geber nehmer geber 

S-,60 
"-,72 

"-,41 
"-,09 
-,-

"-,01 
-,-

s 1,40 
"-,84 

"-,47 
"-,09 
"-,05 
-,-

"-,30 

S-,70 
"-,84 

"-,47 
"-,09 
-,-

"-,01 
-,-

s 2,77 s 1,83 s 3,15 s 2,11 

Erkrankte oder aus der Arbeit ausgetretene Arbeiter sind bei der 
Bezirkskrankenkasse sofort abzumelden, da die Krankenkasse spätere 
Reklamationen nicht berücksichtigen wird. 

Betrifft Altersfürsorgeren t e. 
Wien, im September 1927 

Mit Oktober d. J. treten die auf die Zuerkennung der Altersfürsorge
rente bezughabenden Bestimmungen des Gesetzes über . die Arbeiterver
sicherung in Kraft. Dies wird zur Folge haben, daß arbeitslose Arbeiter im 
Alter _von ~ehr als 60 Jahren _unte~ bestimmten Voraussetzungen an Stelle 
der bishengen Notstandsaushilfe eme fortlaufende Rente (Altersfürsorge
rente) erhalten. 

. Zur Deckung des Aufwandes für diese Renten wird gemäß den Be
stimmungen. des § 270 des.Arbeiterversicherungsgesetzes ein Zuschlag zu 
den Arbeitslosenversicherungsbeiträgen in der Höhe von 
20 Prozent des- Normalbeitrages zur Krankenversicherung ein
gehoben. 

Der Zuschlag, welcher je zur Hälfte vom Versicherten und vom 
Ar bei tg~ ber zu e~ trich ten ist - für Lehrlinge, welche der Arbeits
lo~enversiChenl:ngspflicht ll!lterliegen, hat der Arbeitgeber die Beiträge zur 
Ganze zu entriChten - wud in den einzelnen Lohnklassen betragen: 



Altersfürsorge für Arbeiter, Beitragsleistung 

Lohnklasse 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

wöchentlich monatlich 

8 
10 
12 
14 
16 
18 
22 
28 
36 
42 

Groschen 
32 
40 
46 
54 
68 
78 
92 

118 
156 
i82 
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Die Zusatzbeiträge gelangen ab 3. Oktober zur Vorschreibuno-. Der 
erst~ Wo.~h~nbeitrag ist ~emnach S~mstag den _8. Oktober. fällig. Die Zu
schlage fur Jene der ArbeitslosenversiCherungspflicht unterhegenden Heim
~rbeiter, deren Verrechnung monatlich erfolgt, gelangen ab l. Oktober1927 
m der Höhe der oben angeführten monatlichen Beiträge zur Vorschreibung. 

Arbeits- Zusatzbeiträge Zusatz-
Umlagen 

Kranken- bei träge ~ t 
J, 

losen- für Arbeits- für ~~ 
"' Ver- Ver- Iosenfürsorge für die 

Arbeits- :=:s 
Täglicher ~ Alters- ll§ :: :: 

siehe- siehe-
:;3o 

Arbeits- " Nied.- fürsorge- vermitt- ., .... 
:;a rung Wien lung* _;;:". tli 

verdienst :: rung Österr. rente 
in Schillingen .a --

0 .:i I .: .:i I .: 

11 
.: .:il .: ll .: .§ 

I 

= .§ = ...:l 
-~ I ... " ... ... 

-~ I z ... ... z 
I 

., 
-~ I .e " Ql ·:;; "' ·:;; ... .... ..... ..... ..... ... 1:i ... ..... ., = " = = = § ., ., = ;;.. ! ;:J ;;.. ;:J ;:J :>. ;:J ;;.. ;:J ;;.. ;:J 

Bis -,77 1 24 12 14114 8 8 5 5 4 4 2 2 3 1 

" 
1,03 2 30 15 18 18 10 10 6 6 5 5 2 2 3 1 

" 
1,13 3 36 18 22 22 12 12 7 7 6 6 2 2 3 1 

" 
1,39 4 42 21 251 25 14 14 8 8 7 7 2 2 3 1 

" 
1,73 5 52 26 31 31 18 18 10 10 8 8 2 2 3 1 

" 1,87 6 60 30 36 36 20 20 11 11 9 9 2 2 3 l 

" 2,40 7 70 35 42 42 24 24 13 13 11 11 2 2 3 1 

" 
3,- 8 90 45 54 54 30 30 17 17 14 14 2 2 3 1 

" 
4,20 9 120 60 72 72 41 41 23 23 18 18 2 2 5 1 

über 4,20 10 140 70 84 84 47 47 26 26 21 21 2 2 5 1 

* Für das Baugewerbe werden zur Erhaltung der Arbeitsvermittlung 18 g vor
geschrieben, wovon auf den Arbeitgeber und auf den Versicherten je 9 g entfallen. 

Für Versicherte (Lehrlinge ausgenommen!) der genossenschaftsangehörigen Betriebe 
gelangen - wie bisher - auch die allfällig festgesetzten Ge h i I f e n um I a g e n zur 
Vorschreibung. 

Obwohl § 270 des Gesetzes über die Arbeiterversicherung ausdrücklich 
bestimmt, daß die sich aus der Gewährung der Altersfürsorgerente ergebende 
Herabsetzung des .Aufwandes für die Notstandsaushilfen in einer ent
sprechenden Herabsetzung der Beiträge für die Arbeitslosenfürsorge zum 
Ausdruck zu kommen hat, ist eine darauf abzielende Verordnung des Bundes
ministeriums für soziale Verwaltung bis jetzt nicht erschienen. Die oben 
angeführten Beiträge werden daher neben dem Beitrag für die 
Arbeitslosenfürsorge eingehoben. Es ergibt sich somit ab 3. Oktober 
vorstehende Gesamtbeitragsleistung (Wochenbeiträge) für die Sozial
versicherung. 

Im Interesse einer Vereinfachung der Verrechnung wird die Ver
rechnungsperiode September bis inklusive 2. Oktober erstreckt und daher 
fünf Wochenbeiträge erfassen. 
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Den Herren Arbeitgebern wird nochmals in Erinnerung 
gebracht, daß alle Meldung_en (An- UJ?-d Abmeldun~e~, Lohnklassenänderungen) ausschheßhch mittels der h1efur vor
gesehenen Formulare zu erstatten sind. 

9. Von der Arbeiterunfallversicherung 
Sämtliche Arbeiter lind Arbeiterinnen sowie Betriebsbeamte unseres 

Gewerbes unterliegen der Unfallversi~herung. . . . Die Verrechnung des Unfallverswherungsbmtrages mit der Arbeiter
Unfallversicherungsanstalt erfolgt halbjährlich auf dem von der Anstalt 
eingesandten Beitragsberechnun~form~lar (siehe Muste_r). . _ Zu verrechnen ist der Arbeltsverdienst. Zum Arbeitsverdienst gehort nicht nur der Barlohn sondern auch ein Natural- und Nebenbezug (Remunerationen u. dgl.). Maßgebend ist der Bruttoarbeitsverdienst ohne Abzug jedoch nur bis zu der folgenden Höchstgrenze: 

S 1050,- für das ganze Halbjahr, 
" 17 5,- durchschnittlich pro Monat, 
" 40,30 pro Woche, 

und " 7,- " für einzelne Arbeitstage. 
Ein darüber hinausgehender Arbeitsverdienst ist nicht zu verrechnen. 

Der Beitragssatz (das ist der von je 100 Lohnschilling zu rechnende Versicherungsbeitrag) ist über dem Namen des Betriebsunternehmers in Schilling und Groschen in der Mitte des von der Unfall versicherungsaustalt anfangs Jänner und anfangs Juli jeden Jahres zugesandten Formulares aufgedruckt. 
Der zu entrichtende Versicherungsbeitrag ist nach dem vorgeschriebenen Beitragssatze und den auf den Innenseiten der Beitragsberechnungen angeführten Lohnsummen zu berechnen und vom Unternehmer bzw. Aus

fertiger der Berechnung einzusetzen. 
Zur genauen Ausfüllung der eigentlichen Lohnsummenermittlungsrubriken, 2. und 3. Seite des amtlichen Formulares, sind die mit letzterem mitfolgenden Erläuterungen genau zu beachten. 
Insbesondere sei darauf hingewiesen, daß unter Betriebsbeamte alle jene Beamte zu verstehen sind, deren Dienst sich, wenn auch nur zeit- oder fallweise, auf den technischen (fachlichen) Betrieb erstreckt; es genügt dazu sogar schon, daß ihre Anwesenheit bei Tätigkeiten des technischen Betriebes erforderlich ist, daß sie sich bei Ausübung ihres Dienstes technischer Betriebsmittel bedienen oder daß sie dienstlich die Betriebsstätten oder sonstige für den technischen Betrieb verwendete Räume oder Plätze (Dächer) betreten. Ihre Verrechnung hat nicht nur für die Zeit ihrer Tätigkeit im technischen Betriebe, sondern auch für ihre übrige Tätigkeit im g~~amten Geschäftsbetriebe zu erfolgen. 

. Uberläßt_ ein Unternehmer die Ausrechnung des VerSICherungs_beltrages der Anstalt, so kann er Verzugsgebühren nur dann vermmden oder diese verringern, wenn er zeitgerecht eine dem Beitrage entsprechende Anzahlung leistet. 
. Bei Eröffnung eines Betriebes ist die Anmeldung zur Unfallvendcherung mnerhalb 14 Tagen bei der zuständigen Anstalt auf einem von 
ders~lben_ beizustelleJ?-den Formul_~r ?hne Aufforderung zu machen. Jede Betne~semstellung 1st der zustandigen Anstalt innerhalb acht Tagen anzuzeigen. 

Die Arbeiter- Unfallversicherungsanstalt befindet sich für Wien, Niederösterreich, Burgenland in Wien XX Webergasse 2-6. Steiermark, Kärnten in Graz. ' 
Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg in Salzburg. 



Muster einer Beitragsberechnung 

2frllciter~Uufalluttftd}erung~llllftalt für mten, 9'Heberüfterrdd} unb 
~urgcnlanb in mten 
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ieruflltelfJer eerie 4!·0•!5 XX, !lBebetgaffe !Jlt. 2-6 !l!oftfllarraffenrouto 45 861 

<.JMtfenbungen an bte llln• 
ft alt finb ~odopflid)tig J;tifragllbtrt4Jnuug 

für ba~ I. Jfalbja{p: 1927 

Sl'arten 91r. 
233408 

!Betlid)erungß6eih:ag 
fiit S 100,- ßol)n 

6,79 

iBetriebfHJ1t. 
80230 

lRame irirma) 
bet! \Betriebsunterne~mers: N. Schüler 
iBetrieMgegenftanb: Dachdeckerei 
~btefie: Wien XII, Eichenstraße 35 

~itft J;tifrag~bttt4Jnuug Ul bitt fiinglltntt 14. 3fuH 1927 an bit 
Jrnf:hdf dufuftnl:ttn. 

6it ift aud} baun rin~nfenbm, lllenn im abßdnnfenen ,Palbja~n feine ~rbeiter 
befd.liiftiot ober frine uerfid}ernuo~-~Jflid.ltioen &tbtüen an~oefü~rt ltlnrbm, biefet um~ 
ftanb iit aber batllllf ~u uermerfeu. 

(I!Seiteter amtlid)er !Bot:bntcf) 

~it <fdiiuftrungtn fUt J(ugfüUuug l:tttftr J!lttfragtlbtrtl'f):nuug 
fiub au~ l:ttt J;tUagt !U ttft{Jtn . 

.ßu entrid}tenber ~erfid}ernngsbeitrag: 8 737 g 95 
iillerben 2o~nauffd}reibungen gefüf)rt? ~o Hegen fie auf? Ja! Im Bureau. 
~ei roeld}en Sl'ranfenfaffen tuaren bie im \Betriebe l>ejd}äftigten l,ßerfonen tJetfid}ert? 

Bezirkskrankenkasse Wien. 
(hfolgte bie lfutlofptung nad} Si'oUellibberträgen? 9'lad} tueld}en? Ja, Kollektivver

trag der Dachdecker Wiens. 
lillaren g:amilienmitglieber bet! Unterne~mers im }Betriebe befd}äftigt? iilleld}e? Nein. 
'i!Saren bei ber Sl'tnnfenfafie aud} l,ßerfonen gemelbet, bie im j8etriebe nid}t tJettuenbet 

tuurben? iilleld}e? Nein. 
5illaren l,ßerfonen im \Betriebe befdjäftigt, bie bei feiner Si'ranfenfaffe gemelbet finb? 

~eld}e? Nein. 

~it !Rid}tigfrit btt uot~ unb infte~enbtn &ugallen JJeftiitiot: 
Wien, am 10. Juli 1927. 

Unterfd}rlft 
bei! fl!etriebiinntemel)med obet bellen fl!euollmiidjtigten 

(<!ltjd)ältiifiil)et:~) 

N. Schüler, m. p. 

\Bei ber 2lnftalt 
ge1Jrüft am: 

®ebud}t am : 
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Ar beiterunfaJl versicherung (Beitragsberechnung) 

r-- e.)Jalte 1 
~~~däuterung {Jie3u in ber !Beilage) 

~oUentlo~nte mrbeitet 

&in bo llentlo{Jnter !Berjicljerter iit mit feinem 
tatliicfllicf)en 'llrlieit~uerbien[t 0n uenecf)nen, 
aber nicljt mit meflr alß S 40,so burcf)• 

f cf)nittlid) ~ro modje 

~n~wtts bn l'efd)iiftigtrn 
e.)Jaue 2 1 

(Sie{Je ~Iiiuterung {Jie3u in ber j!Jeilage) 1 

Ee{Jrlinge, !Bolontäre, $rattifanten unb II 

anbete $erjonen, b!e wegen nodJ nicf)t tie• 
enbeter 'llnSlliilbung gar nidjt ober nicf)t I 

uoli entlo{Jnt werben 

()bige $etlonen jinb nid)t mit i{Jtem <ngen• 1 

uerbienj'te, jonberu mit bem \l.Jiinbe[tarlieiteo 
uerbienfte IJOn <Me{Jilfen, j!Jeamten ober er< 
wad)jenen .\)il~arlieitem jener 'llrt, ßU bet 
jie aui!gebilbet werben, au uerredmen, ie• 
bodj jebet nicf)t mit me{Jr ali! S 40,50 

burcljjdjnittlicfl ~ro jffiodje I 

1----~----~---1-----,---~----1 
Sa{Jl bet I ..r. I 3a{Jl ber 

'llrbeiti!tage 'llnte"'en• 'llrbeiti!tage 'llnredien• \' 
(®cfl!cljten) barer 'llro (®c!jicf)ten) barer 'llt< 
i iimtlicljer i>eiti!uer• .8al)l jämtlicller lieitsuer• 

bienft in ' b" u 
~~ ~= ~~ =~ I 

(miinnliclj (männlidj • 

männr.l weibl. wJ~~iclj) ~ [ g miinnl.[ Weib!. w~~icf)) ~--S---~-g-1 
l_____!.._l ____!,_I ___:__..__I -+-I -+-----+1--+-1 ---i-1 I I 

-+---l--1-1==1--l==,= ------------1-----1---

4. --------1---------1----l--!-, --------g:----
6. 11/2 -2---1---~6----1-14--2-2 -1----l-----,6,--------11 40 1130 

----------- ---- ---1.--~-
--;;;:- 18/2 _2- 1 __ 6 ____ 1_14 __ 2_2 _1_ ---1---6 __ 1 __ 40_!_3_0 

8. 25/2 3 1 6 154 52 _1_ - 6 ~~~~<?__ 

9. -;iJ3 6 3 6 345 04 2 _ 6 I 80 : 60 

_1_0_. _1_1_13 __ -_9 ___ _ -_-4=·= 11 ~===6===-:~==4_9-9= 56 ==2-=: - 6 8o 11!_~ 11. 18/3 9 4 6 499 56 2 _ 6 

1
, 80 60 

-~-~-: _2_~-;!- --:- --~c---1--_~--~--!-::- ~: : --=----:--~I ~~ I 
14.-s{4_8_ 4 6 459 26 2 - 6 80 160: 

-1-5-. -1-5-14- --9- 4 6 ------w9 56 -2- - 6 8o \16o 1 

-1-6-. -2-2-/4- --9- 4 6 ~ 56 -2- - 6 80 6o i 
!7:- 2914 8 -4- ---6--l--45_9_ -2-6 -2 - - 6 ------ao\60 I 
!s.-(fj5 -8---4- ___ 6 __ 1 __ 45:__:9_ -2-6 -2- --l------:6,--------[ 8(i I 60 I 
19:------wrr;-_8_ ----;-4~-~--~6 __ 1 __ 4_5_9 _2_6 _2 __ -___ 6 __ 1~1~-: 

:~: !~~~ -:- ! ~ ::~ =~=: ==!= -===-=:~===:===-1 ~~ I :~_ 1 
22:--------sj6_6_ 3 6 345 04 2 - 6 ,~!~i 
2a.- 10/6 -6- --3-li--6--l----=-3_:_45::__ -0-4 -2-l---l---6=---~~~~ 

24. 17/6 -6- 3 6 345 04 2 - 6 80 160: 
25. I 24/6 -99-1-~4~~:~~~~6~~~-:~~~4~99: -5-6 -2- ---!---6--l·----so 6o~.~. * _1_/7_1 - 4 6 499 56 2 --~I----;6,-------- 80 160 ! 

enmme I 8246 142\ 1 1571 1 7o! 
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G.paltc 3 
(Siege ~Iäuterung Me0u in ber ~eilnge) 

e.palte 4 

lSettieMlieamte 

:l:ie ~e0üge [inb jür bns gan0e .Oallijnljr nur bis 0um !Betrage bon 
S 1050, jür für,m Seit nur bis 0um ~etrage bou S 175 burcfl~ 

jcf)nittlid) pro \JJlonat (jür ~eile bon \JJlonaten ber entjprec{jenbe 
~eilbetrag bon S 175) anredjenbar 

I im ,Pa!lii afJr 

I mmec!)en· 
im l!letrielie 

SufammenfteUung ber 
2o~nfummen unb fonftigen 
l8e0üge, f owie ber \.natural• 

werte unb \Relienlie1Jüge 

liejdjäftigt bare 
iBor, unb ßuname 

I gelUejen 

I 

i8arbe0üge 

I 
I bon I bis s 

~u:r ~talfJfung! 
)ldriebßb:eamfe (Jlngel!t!lfc ), wdi1Je nai1J bem 
~enfhmtJ1lttfi11Jerung!lgefet,e ber ~crfii1Je~ 

rnngtJpfiii1Jf untertagen, fiir wd11Jc ba!Jtt bic 
)l eifriige bcttih> nai1J bcm JlngcjhfUentJtt~ 
fi~ttungtJgefetc <fU teiflen waren, finb nil1)f 

!U 1lttr.e11Jncn. 

/g 

eilalte 1 ..... s 
" 2 . .. 0 • " 

rr 3 • • · · •" 

8246 g 42 
1571 " 70 
1050"-

\Seite 4 .... .:.'..::."--~"~ 
<!lejamtloljnjumme S 10,868 g 12 

~er uon ber <!lejamtloljn> 
Iumme 0U limd)nenbe iBer[ic!)e• 
mngslieitrag ift uon ber ~etrielis• 
unternel)mung auj ber 1. @Seite 

-----------~-~~---1 ein0ujetJen. 

_F __ ra_n_z_S_w_o_b_od_a ___ ~ __!)__!_I 30/6 /1050 !-=-
__________ ------i-__ 1_1-----------1 

---.---~---,1- ffiaum jür bie Übervrüjung ber 

___________ \l.lnftalt 

~==~·==~~==~= @)palte 1 ..... S .. ··---- g . 
I I " 2 ..... " ....... " .. 

---~-----------1--:,,·-_,1,_-11,= " 3 ••••• ,. .... --- ...... . _ _ Geite 4 . . . . . ". .......... " 

I 1 i <!lefamtloljnfnmme S-- g ..... 

-------

1===:===1===1= etatiftif: 
---------- ---/---[---

1

1- iBom Unternef)mer nidjt aui!&U• 

__________ _- jüilen! == ==~-- •&""'r-.b-eit-ßt-ag·e--1.,... I.,_.I~X~1 
I I_ ~ol)njumme I I I 

---------I~~---- I -~.~= ~eitrag l I I 
~ 1hleWJtage I I I X 

------~- 2Dijnjumme I I I 
----------1-----~- ~eitrag I I I 

---~'======r= I ! , <Sie~e 4. Geite I I I lto5o I 
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I 

~otuttd= unb ~elienfie~üge 
~er 'llrl>eiti!Uetbienft eineß faerjtcf}erten ift nur bii! ;um faetrage uou S 1050 für ba• gan3e .f)alb• 
j~r. S 175 burcflfdjuittnd) 11ro mlonat obet 840,30 burd!fd)nittlid) IJto !ll!od)e ;u uerred!nen; 
infoweit baf)er butdj 'llntedinnng ber 9latntal• unb !Jlebenbe;üge biefe l8ettäge überfd)ritten 

roütben, entfällt jte entroeber gan0 ober 0um barüber {jinaußael)enben steile I 'lln;al)l ber I &efamt• I ~rtlid)er I &efamt• 

'litt ber !Jlatnra!be;üge 
im ®enujj l>e;ngi!aeit ~urdJ• wert 
ftel)enben frf)nitts~~teiß 
'.jlerfonen in ltagen lltO ltaA s I g 

a) ~oft I I I I -~ 
b) @idjlaffteUen 
c) m!ognungen I I 

\ll:n3~l ber I ll8e~ I ~n3agl ber I &ejamt= I :Crttidlet I I mlognungen 'litt ber mlol)nungen !end)• tffel)~::~ . beauge;eit ~Jlietwert 
tung '.llerfonen tn \!Jlonaten 11ro IDlonat 

----1 ~ammer I mit I I I 1-1 ... . . . . of)ne 

----1.8immer ••.. I mit I I I I I .. .. ol)ne 

I ~ammer unb ~d)e . .. I ~~~. 1--1- I 1-1 
----1.8immet unb ~üd)e .•. I ~~~ 1----1----1 1-1 
----lßimmer, ~ammer nnb I mit 1----1----1 

~die .. · ... · · ogue 1-1 
-·---12 .8i~mer, Stammet uub I mit I 

~udie . . . . . . . . oljne I I I I 
d) @ionftige !Jlatnral• unb lllebenbe;üge I I 

\ll:rt bei! l8eaugeil I ®efamtmenge I &efamtwert, 031ll·l \ll:tt beill8eon i> I &ejamtmenge I I (•ausmajj) &ejamtbetrag ge (•ausmaß) 
~ol)!e • ••• 0 \relb unb @arten -
,Polo •. Jtoftgelber . . . • • • 0 

-IDlildi . . . . . Ouattiergelb e1: • 
--- -

-
IDlel)l 0 ••• strinfgelbet . . -
~adoffel .... IDlal)lge!be~: .. -
~iirnerjrüc!)te . l8eilgelber • . . -
l8iet ...... '.jlrämiengelber. -
\!Bein ..... !Remunerationen -

1 
\moft ...... 
\rleifd) ....• 

-

I \rett ...... 
-

@iumme .•. ".. ~ 

Glelamt!umme aller 9latnral• nub Webenbe;ilge ... 1 I 

!Suroeuliinbif d.Je Slleinlietriefie 
\ll:uil;ufüUen, wenn !icli be-c Unternelimer mit ber regelredjten l!Iu!!fiiUung bei! !Beittagibe-ced)nungßo 

ij'otmularei! nidjt 0utedjtfinbet 

mleltf)e '.jletjonen {audl 
3n Weltf)et !~aßen• jffiie uiele stage l)at m!etd)eil war @iö(Jne, stiiditer, anbete oatte er aud) 

faerw~nbte) waren im l8e• fd)nft (&elJilfen, eflr• ber gennnnte \ll:rbetter fein l.lol)n filt 
tneb bejtf)äftigH Iinge, .f>illsatbeltet) im I. ,Palbjal)r 1927im ben stag? bie ~oft unb 

\name betfelben flaben jte gearbeitet? l8ettiebe gentbeltel? s I 
@idjlaffteUe? 

g 

I I 1==1=1 
\!Bddjei llla~ be~ I.Dl!nbeftlogn e!neß ®~~il!en pro ::tag? • . • . . . . • . s ...................... ....... 
jffidd)ei w_ar be~ IDltnbeftlol)n emeil ,Ptljßatbeitet9 11~0 ::tag? . . • . . . s .. . . g 
mlutben bte oben ge~annten \ll:~beitet nur ~u l8etriebilntbeiten ober aud) 

g ........ 

~u anbeten ~tbetten, etwa in bet l:!anbwittjdjaft, uerroenbet? ····· ········· ·····-················ ........... 
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10. Arbeiterausweise 
An Stelle der früheren Arbeitsbücher erhalten die Arbeiter von den 

Behörden Arbeiterkarten mit ihren genauen Personaldaten ausgestellt, 
auf deren Beibringung jeder Meister bei Neuaufnahme eines Arbeiters be
stehen sollte; die Ausweiskarten sind gut zu verwahren, um sie dem Arbeiter 
jederzeit zurückgeben zu können; man vermerke sich genau die Eintritts
daten, lege sich überhaupt ein genaues Verzeichnis der beschäftigten Per
sonen an, welches in allen Daten mit den angelegten Stammblätt('rn überein
stimmt, deren Nummern chronologisch am besten nach der Reihenfolge 
des Eintrittes jedes einzelnen. 

11. Die Lohnlisten 

müssen unbedingt geführt werden, da sie für die Kontrolle der Fürsorge
abgabe, der Krankenkassenbeiträge, der Arbeitslosen- und Unfallversiche
rung sowie der Lohnabzugs- und Warenumsatzsteuer zur Einsicht bereit
zuhalten sind. Es muß aus ihnen der Name jedes Arbeiters, der Tag- ( Stun
den- )lohn für jeden geleisteten Arbeitstag, der Bruttolohn, Spesen für 
Krankenkasse, Umlagen, Steuerabzüge, eventueller Vorschuß und am 
Lohntage ausgezahlte :Betrag in je einer separaten Kolonne ersicht· 
lich sein. 

Ein Musterbeispiel einer Lohnliste umstehend. 

Steuerabzugtabelle 

Taglohn Wochenlohn 
-

zur Auszahlung gelangen- zur Auszahlung gelangen-
der Betrag 

Steuerabzug 
der Betrag 

Steuerabzug 

von S I bis S von S I bisS 

4,22 10,23 I "/o 29,60 71,86 1 "lo 
10,24 15,95 2 "lo 71,87 112,01 2 0 ;. 

15,96 21,67 3 "lo 112,02 152,16 3 0 /o 
21,68 30,71 3,6 "lo 152,16 215,56 3,6°/8 

30,72 u.darüb. 4 "lo 215,57 u. darüb. 4 "lo 

Gültig ab 1. April 1925 
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Stundenlohntabellen 
Tabellen für die Kollektivlöhne ab 17. Juni 1927 

Tabellen für Stundenlöhne: 

50 Groschen bis 68 Groschen 
69 

" " 
87 

" 88 
" " 

106 
" 107 

" " 
125 

" 126 
" " 

129 
" 150 

" " 
164 

" 165 
" " 170 

" 230 
" " 242 

" 243 
" " 

260 
" 
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Achtstundentag, Überstunden, Ausnahmen 

12. Vom achtstündigen Arbeitstag 
(Gesetz vom 17. Dezember 1919, StGBI. Nr. 581) 

39 

In Betrieben, die der Gewerbeordnung unterliegen, darf die Arbeits
zeit des Arbeiters und Angestellten ohne Einrechnung der Arbeitspausen 
nicht mehr als höchstens acht Stunden innerhalb 24 Stunden betragen. 
. Die _Arbeitsz~it weiblic~er Arbeiter und Angestellter und männ

licher JUgendheber Arbmter und Angestellter bis zum vollendeten 
18. Lebensjahre darf nicht mehr als 44 Stunden innerhalb der Arbeits
woche betragen und hat an Samstagen um 12 Uhr mittags zu enden. 

Die Vorschrif~ über den Acht~tundentag fi_ndet keine Anwendung, 
wenn durch einen kollektiven Arbeitsvertrag die auf die 
Arbeitswoche entfallende Arbeitszeit mit höchstens 48 Stun
den bestimmt ist. 

Als kollektive Arbeitsverträge gelten jene Vereinbarungen, die zwischen 
Berufsvereinigungen der Arbeiter oder Angestellten und einem oder mehreren 
Arbeitergebern oder Berufsvereinigungen der letzteren abgeschlossen wurden 
und die gegenseitigen, in dem Arbeits- oder Dienstverhältnisse wur
zelnden Rechte und Pflichten oder sonstige Angelegenheiten regeln, die 
für das Arbeits- oder Dienstverhältnis wirtschaftlich von Bedeutung sind. 
Als kollektive Arbeitsverträge gelten ferner die von der Genossenschafts
versammlung im Einvernehmen mit der Gehilfenversammlung festgestellten 
Bestimm~gen. 

Für Uberstunden, die sich bei einer Verlängerung der Arbeitszeit 
über acht Stunden pro Tag bzw. 48 Stunden pro Woche ergeben, gebührt 
dem Arbeiter oder Angestellten eine besondere Entlohnung, die um minde
stens 50 Prozent höher ist als die für die regelmäßige Arbeitszeit 
vereinbarte. Bei Stück- und Akkordlöhnen gilt als Stundenlohn der im 
Durchschnitt auf eine Arbeitsstunde entfallende Teil des Gesamtwochen
verdienstes des Arbeiters. Erfolgt die Entlohnung eines Angestellten mit 
:Monatsgehalt, so ist der Stundenlohn in der Weise zu berechnen, daß das 
l\lonatsgehalt durch die Zahl der regelmäßigen monatlichen Arbeitsstunden 
geteilt wird, wobei solche Bezüge, die dem Angestellten nicht allmonatlich, 
sondern in anderen Perioden zufließen, mit dem auf einen Monat entfallen
den Bruchteil einzurechnen sind. 

In Betrieben oder Betriebsabteilungen, in denen die Arbeitsleistung 
der weiblichen und jugendlichen Arbeiter oder Angestellten mit jener der 
männlichen derart zusammenhängt, daß die Beobachtung der Vorschriften 
des zweiten Absatzes entweder eine entsprechende Kürzung der Arbeits
zeit der männlichen Arbeiter und Angestellten zur Folge hätte oder die 
Verwendung von weiblichen oder jugendlichen Arbeitern und Angestell~en 
in Frage stellen würde, finden die Bestimmungen des Gesetzes dann keme 
Anwendung, wenn deren Geltung durch Kollektivvertrag o?-er 
mangels eines solchen durch Einzelvertrag ausgeschlossen _Ist. 

Diese Ausnahmebestimmung gilt jedoch nicht für Betn~be 
(Betriebsabteilungen) von Produktionsunternehmungen, wenn we~ug
stens zwei Drittel der Beschäftigten des Betriebes (der Betne_bs
abteilung) Jugendliche unter 16 Jahren und Personen weib
lichen Geschlechtes sind. 

Die Bestimmungen über den achtstündigen Arbeitstag . erscheinen 
für das Dachdeckergewerbe in Wien durch den § 1 des Kollektivvertrages 
vom 16. Juni 1924 geregelt. 

13. Von der Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
Erläuterungen zur Ausfüllung der Arbeitslosenbestätigung und 

Beispiele für dieselbe. 
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§ 82. Gesetz vom 8. März 1865, Nr. 22, RGBl., Punkt a, abgeändert 
durch Art. 32 des Gesetzes vom 21. Juli 1925, Nr. 277 BGBl. 

Auflösung des Arbeitsverhältnisses 

Vor Ablauf der ausdrücklich oder stillschweigend bedungenen Dauer 
des Arbeitsverhältnisses kann ein Hilfsarbeiter ohne Kündigung in folgen
den Fällen sofort entlassen werden, wenn er: 

a) bei Abschluß des Arbeitsvertrages den Gewerbeinhaber durch 
Vorzeigung falscher oder verfälschter Ausweiskarten oder Zeugnisse 
hintergangen oder ihn über das Bestehen eines anderen, den Hilfsarbeiter 
gleichzeitig VerpflichtendenArbeitsverhältnisses in einenirrturn versetzt hat; 

b) zu der mit ihm vereinbarten Arbeit unfähig befunden wird; 
c) der Trunksucht verfällt und wiederholt fruchtlos verwarnt wurde; 
d) sich eines Diebstahls, einer Veruntreuung oder einer sonstigen 

strafbaren Handlung schuldig macht, welche ihn des Vertrauens des Ge
werbeinhabers unwürdig erscheinen läßt; 

e) ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis verrät oder ohne Einwilligung 
des Gewerbeinhabers ein der Verwendung beim Gewerbe abträgliches 
Nebengeschäft betreibt; 

f) die Arbeit unbefugt verlassen hat oder beharrlich seine Pflichten 
vernachlässigt oder die übrigen Hilfsarbeiter oder die Hausgenossen zum 
Ungehorsam, zur Auflehnung gegen den Gewerbeinhaber, zu unordent
lichem Lebenswandel oder zu unsittlichen oder gesetzwidrigen Handlungen 
zu verleiten sucht; 

g) sich einer groben Ehrenbeleidigung, Körperverletzung oder gefähr
lichen Drohung gegen den Gewerbeinhaber oder dessen Hausgenossen oder 
gegen die übrigen Hilfsarbeiter schuldig macht oder ungeachtet vorausge
gangener Warnung mit Feuer und Licht unvorsichtig umgeht; 

h) mit einer abschreckenden Krankheit behaftet ist oder durch eigenes 
Verschulden arbeitsunfähig wird oder wenn die unverschuldete Arbeits
unfähigkeit über vier Wochen dauert; 

i) durch länger als vierzehn Tage gefänglich angehalten wird. 

Ausschnitt des Arbeitslosenzettels, welcher hier in Betracht kommt 

I Rubrik: 1 Kündigung (Austritt) des Arbeitnehmers 
(freiw. Lösung des Arbeits(Dienst)verhält-

nisses) 

2 Kündigung seitens des AlbeiLgebers (Ar-
Art der Lösung beitsmangel, Austausch von Arbeits-

des Arbeits- oder kräften u. dgl.) 
Dienstverhältnisses: 

I 3 Entlassung(§ 82 GewO., § 27 AngG., §§ 202 
und 203 BG., § 1162 ABGB., §§ 25 und 26 

GutsangestG. 

I 4 Betriebsstillstand als Folge einer Arbeits-
einstellung (Aussperrung) 

Einige_ Beispi~le bezüglich der Ausfertigung dieser Bestätigung: 
.. Rubr~k 1. --yvud da~ Arbeitsverhältnis von SeitedesArbeiters freiwillig 

gelost, so s_md die _Rubnken 2, 3 und 4 durchzustreichen. 
Rubnk 2. W_ud derArbeiterinfolge Arbeitsmangel oder wegen nicht 

entspr_echender Leistung entlassen, so sind die Rubriken 1 3 und 4 durch-
zustreiChen. ' 
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. Ru"I?rik 3. Läßt s~ch der Arbeiter Unkorrektheiten jeder Art immer 
wie vor Im § 82 beschneben zu schulden kommen sind die Rubriken I 2 
und 4 durchzustreichen. ' ' 

Rubrik 4. Wenn der Betrieb unter welch immer vorkommenden Um
stände~ stillsteht, ~e Betriebseinstellung von seitendes Unternehmers oder 
von Seite der Arbeiterschaft ~urch Streiks (Aussperrung), so sind die Rubri
ken I, 2 und 3 durchzustreichen. 

Weiters. Sollten Unterlassungen wie in unserer Arbeitsordnung vom 
22. D_ezember 1924 nach § 10 des letzten Absatzes vorkommen, so sind die 
Rubnken I, 3 und 4 durchzustreichen . 

.. Alle obe~ angeführte~ Beispiele fir;tden auf Lehrlinge, Vertrauens
manner soWie auf Betnebsräte keme Anwendung. 

Der. Meister ist· verpflichtet, die Arbeitslosenbestätigungsformularien, 
welche m der Genossenschaftskanzlei erhältlich sind, sei bst zu be
sorgen. 

Bundesgesetz vom 26. März 1926 über die Weiterverwendung von aus
gelernten Lehrlingen (Gewerbeordnungsnovelle 1926, BGBI. Nr. 74) 
Der Nationalrat hat beschlossen: 
Die Gewerbeordnung in der Fassung der Textverordnung vom 16. Au

gust 1907, RGBL Nr. 199, wird in folgender Weise abgeändert. 
Artikel I. Nach § 105 der Gewerbeordnung werden nachfolgende 

Bestimmungen neu eingefügt: 
"§ 105a. Weiterverwendung von ausgelernten Lehrlingen. 
1. Der Gewerbeinhaber ist verpflichtet, den Lehrling nach ordnungs

mäßiger Beendigung der Lehrzeit drei Monate als Gehilfe in seinem Betriebe 
zu beschäftigen. Die Bestimmungen des § 82 der Gewerbeordnung werden 
hiedurch nicht berührt. 

2. Dem Gewerbeinhaber kann über Ansuchen der Genossenschafts
ausschuß im Einverständnisse mit dem Gehilfenausschuß aus wirtschaft
lichen Gründen, insbesondere bei Saisongeschäften, die im Absatz I fest
gesetzte Verpflichtung erlassen oder die Bewilligung zur Kündigung des 
Gehilfen vor Ablauf der im Absatz 1 vorgeschriebenen Beschäftigungsdauer 
erteilen. Der Gewerbeinhaber darf in diesen Fällen vor Ablauf der bezeich
neten Beschäftigungsdauer keinen neuen Lehrling aufnehmen. 

3. Über das Ansuchen des Gewerbeinhabers hat der Genossenschafts
ausschuß mit dem Gehilfenausschuß binnen längstens acht Tagen zu ent
scheiden. Erfolgt die Entscheidung nicht binnen dieser Frist, oder gehört 
der Gewerbeinhaber keiner Genossenschaft an, so entscheidet über das 
Ansuchen die Gewerbebehörde nach Anhörung der in Betracht kommenden 
Berufsvereinigungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Diese Entscheidung 
ist endgültig. . 

4. Die Rechte, die dem Lehrling auf Grund der Bestimmungen d1eses 
Gesetzes zustehen, können durch Vertrag weder aufgehoben noch beschränkt 

. werden. 
Artikel II. Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden auch auf be

stehende Lehrverhältnisse Anwendung. 
Artikel III. Mit der Vollziehung dieses Gesetzes sind der Bundes

minister für Handel und Verkehr und der Bundesminister für soziale Ver
waltung betraut. 

14. Vom Arbeiterurlaub 
(Arbeiterurlaubsgesetz vom 30. Juni 1919) 

Arbeitern in allen Betrieben, die den Vorschriften der Gewerbe
ordnung unterliegen, ist in jedem Jahre ein ununterbrochener Urlaub 
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von einer Woche zu gewähren, wenn ihr Dienstverhältnis ununter

brochen ein Jahr, und von zwei Wochen, wenn es ununterbrochen 

fünf Jahre gedauert h~t. . .. 

Jugendlichen Arbmtern vor dem vollendeten 16. LebensJahre gebührt 

schon nach einjähriger Dauer des Dienstverhältnisses ein Urlaub 

von zwei Wochen. 
Arbeiter im Sinne des Gesetzes sind alle Dienstnehmer mit Einschluß 

der Lehrlinge ohne Unterschied des Geschlechtes, die nicht vorwiegend 

zur Leistung kaufmännischer oder höherer, nichtkaufmännischer Dienste 

verwendet werden. 
Während des Urlaubes hat der Beurlaubte Anspruch auf 

seine Geldbezüge, die bei Akkord-, Stück- oder Gedinglohn, wenn nicht 

durch Kollektivvertrag etwas anderes vereinbart ist, nach dem Durchschnitt 

der letzten zwölf \Vochen, unter Ausscheidung nur ausnahmsweise geleiste

ter Arbeit, zu bemessen sind. Ist die Verpflegung vereinbart und wird sie 

dem Beurlaubten nicht gewährt, so gebührt ihm an ihrer Stelle für jeden 

Uf'laubstag der Betrag seines täglichen Krankengeldes, der ihm bei Antritt 

seines Urlaubes für die ganze Urlaubsdauer im voraus zu bezahlen ist. 

Der Anspruch auf Urlaub erlischt, wenn der Arbeiter gekün

digt hat oder wenn er aus einem wichtigen Grunde entlassen 

wurde. 
In gewerblichen Betrieben mit nicht mehr als fünf Arbeitern kann 

der Urlaub in zwei Teilen gewährt werden. 

15. Vom Personalsteuergesetz 

(In der Fassung der Steuernovelle vom Jahre 1924} 

Die allgemeine Erwerbsteuer 

Der allgemeinen Erwerbsteuer unterliegt, wer im Inland eine Er

werbsunternehmung betreibt oder eine auf Gewinn gerichtete Be

schäftigung ausübt. 
Der allgemeinen Erwerbsteuer unterliegen nicht: 

l. Die Unternehmungen die nach der Körperschaftssteuer besteuert 

werden, z. B. Aktiengesellschaften, Aktienvereine, Kommanditgesell

schaften auf Aktien, Gewerkschaften, wechselseitige Versicherungs

anstalten, registrierte oder nicht registrierte Erwerbs- und Wirtschafts

genossenschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Sparkassen, 

gemeinwirtschaftliche Anstalten usw. 
2. Beschäftigungen, die im Dienstverhältnisse gegen Gehalt oder 

Lohn ausgeübt werden. 
3. Der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft, einschließlich des 

Gartenbaues, der Jagd und Fischerei auf eigenem Grund und Gewässer. 

Steuerpflichtig ist die Person oder Personenvereinigung, auf deren 

R~chnung das Unternehmen betrieben oder die Beschäftigung ausgeübt 

wud (Unternehmer). Der stille Gesellschafter o-ilt nicht als Unternehmer. 

Als __ Personenvereinigungen sind auch Vereinigungen zu einzelnen Ge

schaften zu behandeln, nicht dagegen stille Gesellschaften. Bei ge

pacht~ten Unternehmungen gilt der Pächter als Unternehmer. 

Die Veranlagung erfolgt jeweils für ein Kalenderjahr nach dessen 

Ablauf auf Grund des in diesem Kalenderiahr erzielten Reinertrao-es 

( Geschäftsgewinnes). ' <> 

Der ~einertrag ist. in der Art zu berechnen, daß von den Einnahmen 

alle Betnebsaus~_agen m_ Abz_ug zu bringen sind. Ertragsanteile stiller 

Ges~ll~chafter konnen mcht m Abzug gebracht werden. Bei Personen

vereimgungen umfaßt der Reinertrag die Gewinnanteile aller Teilhaber. 
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Bei Steuerpflichtigen, die ordnungsmäßige Bücher führen, ist der Rein
ertrag nach den Grundsätzen zu berechnen, wie sie für die Inventur und 
Bilanz durch die Handelsgesetzgebung vorgeschrieben sind und dem 
Gebrauch eines ordentlichen Kaufmannes entsprechen. 

Die Einnahmen sind mit jenem Betrage anzusetzen, den sie im maß
gebenden Kalenderjahr (Wirtschaftsperiode) tatsächlich erreicht haben. 

Zu den Einnahmen gehören insbesondere: 
Die für geschäftliche oder gewerbliche Leistungen und Gebrauchs

überlassungen jeder Art gewährten Honorare, Provisionen, Zinsen oder 
sonstigen Gegenleistungen; das erzielte Entgelt für alle gegen Barzahlung 
oder gegen Kredit verkauften Waren und Erzeugnisse. Als Entgelt ist 
alles anzusehen, was der Unternehmer für die verkaufte Ware (Leistung) 
~rhalte"!l hat, so insbesondere auch die dem Käufer angerechneten oder 
1m Pre1se enthaltenen Beträge für Stempel, Zölle, Verbrauchssteuer und 
sonstige Abgaben; 

der Geldwert der zum Gebrauche oder Verbrauche des Steuer
pflichtigen, seiner Angehörigen und der nicht zum Gewerbebetriebe ge
haltenen Dienstboten und sonstigen Hausgenossen aus dem Betriebe ent
nommenen Erzeugnisse und Waren; 

der Geldwert der am Schlusse der Periode vorhandenen Vorräte an 
Rohstoffen, Erzeugnissen und Waren. 

-·Us Betriebsauslagen (Betriebskosten) können insbe· 
sondere in Abzug gebracht werden: 

Die Kosten der Erhaltung und "Wiederherstellung - nicht des 
Neubaues oder der Erweiterung- der dem Betriebe dienenden Gebäude 
und sonstigen Anlagen, sowie die Kosten der Erhaltung und Ergänzung
nicht die Vergrößerung - des lebenden und toten Inventars; 

ein angemessener Prozentsatz des Wertes oder Anschaffungspreises 
für die Abnützung der Gebäude, Maschinen, Gerätschaften, Werkzeuge 
und so weiter; 

die Kosten der Versicherung der Betriebsgebäude usw.; 
der Pacht- und Mietzins für die zum Geschäftsbetriebe gepachteten 

und gemieteten Grundstücke, Gebäude, Gebrauchsgegenstände und 
Rechte; 

die Auslagen für die im Betriebe- nicht in der Wohnung- er
forderliche Heizung und Beleuchtung; 

die Anschaffungskosten für die eingekauften Roh-, Hilfsstoffe und 
Waren, sowie für die sonst im Betriebe erforderlichen Materialien; 

die Gehalte, einschließlich der etwa vom Dienstgeber getragenen 
Einkommensteuer u. dgl., bzw. die Löhnung der im Gewerbebetriebe 
beschäftigten Personen; der Geldwert der etwa gewährten Verköstigung 
und sonstigen Naturalleistungen kann, sofern aus dem Betriebe ent
nommene Erzeugnisse in Frage kommen, nur dann in Ausgabe ge_stellt 
werden, wenn die verabreichten Erzeugnisse oder Waren auch be1 den 
Einnahmen in Anschlag gebracht worden sind; . . .. 

die vom Unternehmer für das Betriebspersonal entrwhteten Bmtrage 
an Kranken- und Versorgungs(Pensions)kassen, sowie die an ehemalige 
Bedienstete dauernd gezahlten Versorgungsgenüsse; 

die allgemeine Erwerbsteuer samt Zuschlägen, die Fürsorgea~gabe 
u. dgl., die von den dem Betriebe dienenden Grundstückel'l:. und Geb~ude_n 
zu entrichtende Grund- und Gebäudesteuer samt Zuschlagen, sowie d1e 
im Geschäftsbetriebe zu entrichtenden indirekten Abgaben (Stempel, 
Umsatzsteuer, Zölle usw.); 

Zinsen von Geschäftsschulden; . 
der Geldwert der aus der vorangegangenen in die gegenwärtige 

Wirtschaftsperiode übernommenen Bestände an Vorräten von Rohstoffen, 
Erzeugnissen und Waren. 
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Zum Abzuge nicht ,geeignet ~ind insbesondert: di~ Zinsen f~r 
das im Betriebe angelegte eigene Kapital des Steuerpfhchtigen und _die 
Auslagen für seinen und seiner Angehörigen Lebens~nterhalt. Der ~flet
wert der im Geschäftsbetriebe verwendeten Gebaude und Gebaude
bestandteile ist keine Abzugspost, wenn ein Einkommen aus diesen nicht 
in Anschlag gebracht wird. . . . . Auch Reinerträge, die d~n emkomme~steuerpfhchtigen Mmdest
betrag nicht übersteigen, soWie Verlus~e smd bei der _E~erb~teuer
veranlagung ziffernmäßig festzustepen. Diese Feststellung 1st fur dte Ver-
anlagung der Einkommensteuer bmdend. .. . 

Die Erwerbsteuer beträgt für Unternehm~ngen "!lnd Beschaf~1gungen, 
bei denen die Verwendung von Kapttal 1m Vergleich zur 
Arbeitskraft eine geringe Bedeutung hat und deren Reinertrag 

wenn er 
wenn er 
wenn er 

S 8400 nicht übersteigt 
" 7200 

6000 
" 4800 

Die Erwerbsteuer für alle übrigen Unternehmungen und Beschäfti
gungen Uiid die der Gewerbeordnung unterliegen, bei welchen auch das 
Kapital eine Rolle spielt, beträgt die Steuer 7Yz% des steuerpflich
tigen Reinertrages. Die Steuer ermäßigt sich, wenn der steuer
pflichtige Reinertrag S 18000 nicht übersteigt, auf 7 Prozent, wenn er 
S 14400 nicht übersteigt, auf 6 Prozent und wenn er S 10800 nicht 
übersteigt, auf 5 Prozent. 

Wenn der Reinertrag den einkommensteuerpflichtigen ßlindest
betrag (S 1400) nicht übersteigt, so ist die allgemeine Erwerbsteuer mit 
S 10 vorzuschreiben; dieser Steuersatz kann für Betriebe mit Anlage
und Betriebsvermögen je nach dessen Bedeutung auf ein Vielfaches, 
jedoch höchstens auf S 80 erhöht werden. Dürftigen Erwerbsteuer
pflichtigen kann dieser Steuersatz von der Steuerbehörde, bzw. Schätzungs
kommission ermäßigt oder zur Gänze nachgelassen werden. 

Die allgemeine Erwerbsteuer für protokollierte Firmen beträgt 
mindestens 1,8 vom Tausend des Reinvermögens des Unter
nehmens, einschließlich des sonstigen dem Unternehmen dienenden 
Vermögens des Inhabers, der Teilhaber und stillen Gesellschafter und 
ihrer im gleichen Haushalte lebenden Familienmitglieder, keinesfalls 
aber weniger als S 420. 

Die Erwerbsteuer ist einheitlich zu veranlagen, auch 
wenn das Unternehmen in mehreren Betriebsstätten betrieben wird oder 
von demselben Unternehmer mehrere selbständige Unternehmungen betrieben werden. 

Die allgemeine Erwerbsteuer ist in derjenigen Gemeinde vor
zuschreiben, in der die Betriebsstätte des Unternehmens gelegen ist. 

Die Veranlagung der allgemeinen Erwerbsteuer erfolgt, wenn der 
Unternehmer eine physische Einzelperson ist, durch die zu seiner Ein
komm~n~teuerveranlagung berufene Steuerbehörde, bzw. SchätzungskommiSSion. 
. Wenn der U~ternehmer eine einkommensteuerpflichtige Einzelperson 
1st, ~o h~t er k~m gesondertes Erwerbsteuerbekenntnis einzubringen; er 
hat m semem Emkommensteuerbekenntnisse die für die Veranlagung der 
Erwerbsteuer maßgebenden Umstände abgesondert für jede getrennt zu 
veranlagende Unternehmung anzugeben. Diese Verpflichtung obliegt 
dem Haushaltungsvorstande, wenn ihm das Einkommen des Unter
neh_~~ns au~ der erwerbsteuerpflichtigen Unternehmung oder Be
schaftigung fur Zwecke der Einkommensteuerbemessung zuzurechnen ist. 
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.. Alle ~brigen U~ter~ehmer haben ~jährl~ch bis längstens Ende 
1\farz bei der zustandigen Steuerbehorde em Erwerbsteuerbekenntnis 
abgesondert für jed~ ge~rennt ~u veranlagende Unternehmung abzugeben. 
Wenn der st~uerpfhcht1ge Remertrag der Unternehmung oder wenn bei 
Vorhandensem. mehrerer Unternehmungen eines Unternehmers die 
Summe der Remer:träge S 4200 nicht üb~rschreitet, so genügt der Unter
nehmer. der Verpfhchtun.g zur Bekenntmslegung, durch die Anzeige, daß 
der Remertrag, bzw. die Summe der Reinerträge diese Grenze nicht 
übersteigt. 

Das Bekenntnis hat insbesondere zu enthalten: 
1. Die nähere Bezeichnung der steuerpflichtigen Unternehmung oder 

Beschäftigung; 
2. bei Personenvereinigungen das Beteiligungsverhältnis; 
3. den Ort der Betriebsausübung; 
4. die Beschaffenheit der Betriebsräume; 
5. Zahl und Art der Hilfsarbeiter; 
6. die für Gehalte, Löhne und Tantiemen verwendeten Betri1ge 

( Lohnsumme); 
7. Art des Anlagevermögens; 
8. Art des Betriebsvermögens; 
9. Höhe des Umsatzes; 

10. den steuerpflichtigen Reinertrag. 
Das Bekenntnis ist wahrheitsgetreu und nach bestem Wissen und 

Gewissen abzugeben. Es kann entweder schriftlich (mittels eines 
amtlichen Formulares) eingebracht oder mündlich zu Protokoll 
gegeben werden. 

Die allgemeine Erwerbsteuer ist in vier gleichen, am 
1. März, 1. Juni, 1. September und 1. Dezember eines jeden 
Kalenderjahres fälligen Raten voreinzuzahlen. 

Wer eine steuerpflichtige Unternehmung oder Beschäftigung beginnt, 
hat dies spätestens gleichzeitig mit dem Betriebsbeginne, beider 
zur Bemessung der Erwerbsteuer zuständigen Steuerbehörde anzumelden. 

Die Anmeldung hat zu enthalten: 
1. die gerraue Bezeichnung der Unternehmung oder Beschäftigung; 
2. wenn der Anmeldende eine physische Einzelperson ist, seinen 

Wohnsitz, sonst den Sitz des Unternehmens; 
3. die Betriebsstätten; 
4. den Zeitpunkt des Betriebsbeginnes; 
5. die Angabe, welche anderweitigen Unternehmungen der An

meldende betreibt und an welchen er als Teilhaber beteiligt ist; 
6. die Angabe, ob und bei welcher Behörde der Anmeldende für das 

abgelaufene Jahr zur Einkommen- und Erwerbsteuer veranlagt w_ar. 
Die Steuerpflicht beginnt mit dem Tage, an welchem der Betneb 

begonnen wird. 
Für die zu Beginn oder im Laufe eines Kalenderjahres neu ent

standenen Unternehmungen oder Beschäftigungen erfolgt die Veranlagung 
der allgemeinen Erwerbsteuer erstmalig nach Ablauf des Jahres. . 

Erlischt während eines Kalenderjahres die Steuerpflicht m~olge 
Zurücklegung des Gewerbes oder dauernder vollständiger Betnebs
einstellung, so kann die Veranlagung schon vor Ablauf des betreffenden 
Kalenderjahres vorgenommen werden. .. 

Der Erwerbsteuerpflichtige hat von den vorerwähnten Y organg;en 
binnen vierzehn Tagen an die zuständige Steuerbehörde die Anzeige 
zu machen. Im Falle der dauernden Betriebseinstellung infolge Ablebens 
des Steuerpflichtigen ist die Anzeige seitens der Erben (Erbenvertreter) 
zu erstatten. Wegen Unterlassung der Anzeige kann eine Ordnungsstrafe 
verhängt werden. 



46 Abmeldung, stille Gesellschafter, Einkommensteuer 

Die Steuer von ruhenden Gewerben kann auf Ansuchen des Steuer
pflichtigen von dem die Betriebseinstellung folge~d~n Tage angefangen 
auf einen ganzjährigen St~uerbetr!lg von S 5 ermaßigt werden, ~en?- es 
sich jedoch um protokollierte Fumen handelt, auf den ganzJahngen 
Steuerbetrag, bei dem die Protokollie:r:ungs_Pflicht begin:r_1t. Das A~su~hen 
ist binnen vierzehn Tagen nach Betnebsemstellung bei der zustandigen 
Steuerbehörde einzubringen. Die Wiederaufnahme des Betriebes ist 
der Neueröffnung einer steuerpflichtigen Unternehmung gleichzuhalten. 

Bei Übergang eines Unternehmens (Verkauf, Pacht, Erbschaft usw.) 
ist sowohl durch den bisherigen Unternehmer als auch durch den Nach
folger binnen vierzehn Tagen nach dem Besitzwechsel die Anzeige an die 
zustä;~dige Steuerbehörde zu erstatten. . . .. 

Ubersiedlungen während des KalenderJahres smd der Steuerbehorde 
anzuzeigen. 

Der stille Gesellschafter einer Unternehmung (Beschäftigung) haftet 
für denjenigen Teil der bemessenen Steuer, der auf seinen Gewinnanteil 
verhältnismäßig entfällt. Dem Unternehmer steht gegenüber dem stillen 
Gesellschafter im Falle der Entrichtung der bemessenen Steuer ein 
Ersatzanspruch in dem im vorigen Satze bezeichneten Umfange zu. 

Der Verpächter eines Gewerbes haftet bis zur Höhe des Pacht
schillings für die dem Pächter bemessene Steuer, der Geschäfts
nachfolger haftet für die Steuer des Vorgängers. 

Die Einkommensteuer 

Der Einkommensteuer unterliegen: 
l. Diejenigen physischen Personen, die in der Republik Österreich 

einen Wohnsitz haben oder sich daselbst länger als ein Jahr aufhalten, 
hinsichtlich des gesamten Einkommens. 

2. Alle physischen Per.~onen, wenn sie 
a) in der Republik Osterreich Realitäten oder auf inländischen 

Realitäten hypotbczierte Forderungen usw. besitzen, oder 
b) hierlands eine Erwerbsunternehmung oder gewinn

bringende Beschäftigung betreiben oder Teilhaber einer 
solchen Beschäftigung oder Unternehmung sind, oder 

c) ein Einkommen an Dienstbezügen und Ruhegenüssen aus einer 
hierlandigen Bundes-, Landes-, Bezirks- oder Gemeindekasse, oder 

d) ein Einkommen an solchen Bezügen, die der besonderen Abgabe 
(Rentensteuer) unterliegen (Tantiemen), von hierlandigen Aktiengesell
schaften oder Kommanditgesellschaften auf Aktien beziehen, 
hinsichtlich des aus diesen Quellen fließenden Einkommens. 

Von der Einkommensteuer sind befreit, Personen, deren gesamtes 
Einkommen in dem maßgebenden Kalenderjahr (Wirtschaftsperiode) den 
Betrag von S 1400 nicht übersteigt. 

Die Veranlagung erf?lgt jeweils für ein Kalenderjahr, nach dessen 
Ablauf auf Grund des m diesem Kalenderjahre tatsächlich erzielten 
steuerpflichtigen Einkommens. 

Behufs Veranlagung der Einkommensteuer ist dem Einkommen des 
Vorstandes der Haushaltung das Einkommen der Angehörigen dieser 
Haushaltung zuzurechnen. 

Eine Ausnahme findet hievon insoweit statt als erwiesen wird daß 
so~ches Einkommen_ der gemeinschaftlichen Hau'shaltung nicht zufließt. 
NICht zuzurec~n~n Ist ~erne~ das von der Ehegattin oder anderen Haus
haltungsange~ori~en mcht m der Wirtschaft des Steuerpflichtige!' er
worbene Arbeitsemkommen, falls das Gesamteinkommen der Haushaltunu 
S 4200 nicht übersteigt. In diesen beiden Fällen hat eine besondere Be': 
steuerung des betreffenden Einkommens Platz zu greifen. 
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Das dem Steuerabzuge dur~_h. den. Dienstgeber unterliegende Ein

kommen von Haushaltungsangehangen Ist dem Haushaltungseinkommen 

in keinem Falle zuzurechnen. 
Als Einkommen gilt die Summe aller in Geld- und 

Goldeswert bestehenden Einnahmen der einzelnen Steuer

p~lichtigen mit Einschluß ~es l\Iie~wertes der Wohnung im 

eigenen Hause oder sonstiger freier Wohnung, sowie des 

"\yertes de_r zum Haushalte yerbrauchten Erzeugnisse der 

eigenen Wutschaft und des eigenen Gewerbebetriebes sowie 

sonstiger dem Steuerpflichtigen allenfalls zukommender 

Naturaleingänge, abzüglich der auf Erlangung. Sicherung 

und. Erlang;ung dieser ~innahmen yerwendeten Ausgaben, 

sow1e etwaiger Schuldzinsen, auch Insofern diese nicht zu 

den soeben bezeichneten Ausgaben gehören. 

Außerordentliche Einnahmen aus Erbschaften, Lebens-, Kapitals

versicherungen, Schenkungen und ähnlichen unentgeltlichen Zuwendungen 

gelten nicht als steuerpflichtiges Einkommen. · 

Gewinne aus der Veräußerung von Vermögensobjekten sind nur 

dann dem Einkommen zuzurechnen, wenn die Veräußerung im 

Betriebe einer Erwerbsunternehmung oder in Ausführung 

eines Spekulationsgeschäftes erfolgt ist. 

Die Ermittlung des steuerpflichtigen Einkommens für 

iie Einkommensteuer erfolgt im allgemeinen so wie für die 

allgemeine Erwerbsteuer (siehe diese). 
Das Einkommen aus Dienst- und Lohnbezügen und Ruhegenüssen 

umfaßt insbesondere: 
1. Die Gehalte, Personalzulagen, Aktivitätszulagen, Remunerationen 

und alle anderen wie immer lautenden, im vorhinein festgesetzten (stehen

den) Bezüge in Geld oder Naturalien der Beamten, Angestellten und 

Diener des Bundes, der Länder, der öffentlichen Körper und Anstalten, 

sowie aller Vereine und Gesellschaften, endlich der Privatbeamten und 

Privatbediensteten aller Art. 
2. Die Bezüge der Weltgeistlichen usw. 

3. Alle anderen den in Punkt 1 und 2 genannten Personen aus ihrem 

Dienstverhältnis oder ihrer Berufstellung oder mit Rücksicht auf dieselbe 

zukommenden Genüsse, wie Tantiemen, Präsenztaxen, Kollegiengelder, 

Prüfungstaxen, Stolgebühren, Akkord- und Stücklöhne, Provi

sionen u. dgl. (veränderliche Bezüge). 
4. Ruhe- und Versorgungsgenüsse aller Art. 

Entlohn:q.ngen, welche in Dienst(Lohn)verhältnissen stehen.de 

Personen für Uberstunden- das ist für eine über das durch Kollektiv

vertrag oder in Ermanglung eines solchen durch das Gesetz festgesetzte 

Höchstausmaß, bzw. wenn ein solches Höchstausmaß nicht besteht, 

über das orts- und berufsübliche Ausmaß hinaus geleistete Arbeit - be

ziehen, sind von der Einkommensteuer befreit, falls das ge

samte steuerpflichtige Jahreseinkommen einschließlich einer solchen 

Entlohnung S 7200 nicht übersteigt. Zulagen für die Leistung von 

Nacht- und Sonntagsarbeit sind steuerfrei, auch sofern diese Arbeiten 

innerhalb der oben bezeichneten Höchstarbeitszeit geleistet werden. 

Sofern das Einkommen aus Dienstbezügen nach seiner Kürzung _um 

die mit ihm unmittelbar im Zusammenhange stehenden Abzüge mcht 

mehr als S 14400 beträgt, ist es bei der Veranlagung lediglic~ in ein~m um 

9% gekürzten Ausmaße in die Besteuerungsgrundlage emzu~ez.~ehen; 

in diesem Falle ist der Abzug der tatsächlichen Auslagen für Bmtrag:e zu 

Kranken-, Unfall-, Alters- und Invalidenversicherungs-, Witwen-, Waisen

und Pensionskassen und derlei Anstalten, nicht zulässig. 
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Im Sinne dieses Gesetzes sind unter Dienstbezügen auch Lohnbezüge 
und Ruhegenüsse, unter Dienstverhältnis auch das Arbeitsverhältnis 
zu verstehen. 

Vergütungen für Dienstauslagen bilden kein steuerpflichtiges Ein. 
kommen. 

Naturalbezüge sind nach den wirklichen Preisen in Anschlag zu 
bringen. 

Zum Einkommen aus dem Kapitalvermögen gehören: 
I. Alle der Rentensteuer unterworfenen Bezüge: 
2. jene Zinsen, Renten und sonstigen Erträge aus Kapitalien oder 

nutzbaren Rechte, welche von der Entrichtung der Rentensteuer befreit 
sind. 

(Durch die Erhöhung des Nennwertes von Aktien, desgleichen durch 
die entgeltliche oder unentgeltliche Ausübung des Rechtes auf den Bezug 
neuer .Aktien, sowie durch die Veräußerung dieses Rechtes entsteht kein 
steuerpflichtiges Einkommen.) 

Bei dem Einkommen aus Wertpapieren ist eine Erhöhung oder Ver
minderung des Kurswertes außer Betracht zu lassen, sofern nicht die 
Papiere zum Betriebskapitale eines kaufmännischen Geschäftes gehören. 

Jedoch sind tatsächlich vereinnahmte Gewinne aus der in Aus
führung von Spekulationsgeschäften unternommenen Veräußerung von 
Wertpapieren, Forderungen, Renten usw. abzüglich etwaiger Verluste 
bei derartigen Geschäften dem Einkommen zuzurechnen. 

Endlich sind die Zinsen, welche in unverzinslichen Kapitalsforde
rungen, bei denen ein höheres als das ursprünglich gegebene Kapital 
zurückgewährt wird, enthalten sind, dem Einkommen desjenigen Jahres 
zuzurechnen, in welchem sie mit der Kapitalsrückzahlung vereinnahmt 
werden. 

Die Einkommensteuer beträgt jährlich bei einem Ein
kommen von mehr als 

S 1 400 bis einschließlich S 3 400 
3400 " 5 300 

" 5 300 " 7 200 
" 7 200 " 10 200 
" 10200 " 14400 

1,1%, 
2,2%, 
3,3%, 
4,0%, 
4,4%. 

Die Steuer ist jedoch mit der Maßgabe zu bemessen, daß von dem Ein
komn;ten einer höheren Stufe nach Abzug der Steuer niemals weniger 
erübngen darf, als von dem höchsten Einkommen der nächst niedrigen 
Stufe na~h Abzug der auf dieses Einkommen entfallenden Steuer er· 
übrigt. Übersteigt das Einkommen den Betrag von S 14400 
pro Jahr, so erhöht sich die Steuer: 

und 

um 6% der nächsten augefangeneu oder vollen S 4800, 
" 8% " " 4800, 

11% " " 6000, 
14% 18% " 6000, 
22% 12000, 
27% " 12000, 
32% " 60000, 
38% " 60 000, 
45 0/0 " " " 60 000 

1c weiteren Beträge. 

Einige Beispiele: 

Einkommen S 14400 
" 18000 

Steuer ~ 633,60 
849,60 
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Einkommen S 19200 
" 21000 
"24000 
"27000 
" 30000 
" 35000 
" 36000 

Steuer S 921,60 
" 1065,60 
" 1305,60 
" 1635,60 
" 1965,60 
" 2665,60 
" 2805,60. 
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Stehen in der Versorgung eines Haushaltungsvorstandes Personen, 
welche der Haushaltung angehören, so hat für Einkommen bis ein
sc~l~eßlich S 10200 jährl.ich für je eine derartige Person eine Er
maßigung der Steuer um Je 5 Prozent (1/ 20 tel) stattzufinden. 

Die Einkommensteuer wird in der Regel dort bemessen und vor
geschrieben, wo die steuerpflichtige Person ihren ordentlichen Wohn
sitz hat. 

Die Steuerpfliehtigen haben ihren Wohnsitz in dem Bekenntnis und 
außerdem jede Veränderung des Wohnsitzes binnen vierzehn Tagen der 
bisher zuständigen Steuerbehörde erster Instanz anzuzeigen. Wegen 
Unterlassung dieser Anzeige kann eine Ordnungsstrafe verhängt werden. 

Jeder Steuerpflichtige ist verpflichtet, alljährlich bis längstens 
Ende ~ärz bei der zuständigen Steuerbehörde ein Bekenntnis über sein 
steuerpflichtiges Einkommen nach einem amtlichen Formular einzu
bringen. Personen, deren steuerpflichtiges Einkommen S 4200 nicht 
übersteigt, genügen jedoch dieser Verpflichtung durch die Anzeige, daß 
ihr Einkommen die genannte Grenv;e nicht übersteigt. 

Das Bekenntnis kann entweder schriftlich eingebracht oder münd
lich zu Protokoll gegeben werden. 

Die Einkommensteuer ist, sofern sie nicht im Abzugs
wege eingehoben wird, in vier gleichen, am l. März, l. Juni, 
I. September und I. Dezember eines jeden Kalenderjahres 
fälligen Raten voreinzuzahlen. 

Diese Voreinzahlung hat ohne vorgängigen Zahlungsauftrag in einem 
jeden Kalenderjahre nach Maßgabe des letzten dem Steuerpflichtigen zur 
Selbstzahlung vorgeschriebenen Jahressteuerbetrages gegen spätere 
Einrechnung in die für dieses Jahr im nachhinein vorzuschreibende Ein
kommensteuer zu erfolgen. 

Bei neu in die Steuerpflicht eintretenden Personen hat die V orein
zahlung der Steuer nach Maßgabe der vorläufigen Veranlagung statt
zufinden. In solchen Fällen sind die bereits fälligen Raten der Steuer 
binnen 30 Tagen nach Zustellung des vorläufigen Zahlungsauftrages 
einzuzahlen. 

Im Falle des Ablebens des Steuerpflichtigen erfolgt die Besteuerung 
des von ihm tatsächlich bezogenen Einkommens gemeinschaftlich mit 
dem etwa der Verlassenschaft verbliebenen Einkommen. 

Irrsolange die zur Nachfolge in den Nachlaß berufenen Personen nic~t 
in dessen Genuß getreten sind, ist die ruhende Erbschaft auch für die 
folgenden Kalenderjahre nach Maßgabe des ihr verbliebenen Einkommens 
zur Steuer heranzuziehen. 

Vom Tage des Eintrittes der Erben in den Genuß des Nachlasses 
ist das hieraus tatsächlich bezogene Einkommen bei ihnen zu besteuern. 

Zum Behufe der Vorschreibung der Einkommensteuer ist von der 
aus der Steuerpflicht tretenden Person binnen .vierzehn 
Tagen und, im Falle des gänzlichen Erlöseheus der Steuerpflicht. durch 
den Tod des Steuerpflichtigen, seitens der Erben (Erbenvertreter~ biD n.en 
dreier Monate nach Eintritt der bezüglichen Er~ignisse an dle.zustan
dige Steuerbehörde die Anzeige unter Anschluß emes Bekenntmsses zu 
überreichen. 

Meyer, Daehaecker 2. Auft. 9 
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16. Von der Personaleinkommensteuer (Abzugsteuer) 

(Aus Dienst-· und Lohnbezngen) 

Stammblätter 

Die Personaleinkommensteuer (Abzugsteuer) ist eine Bundessteuer. 
deren Verrechnung mittels der sogenannten Stammblätter erfolgt. Die 
Stammblätter sind amtliebe Formularien, welche bei jedem Steueramte 
gegen Bezahlung erbältlich sind. . . . . . 

Für jeden Angestellten und Arbeiter bzw. Arbmterm Ist em s~parates 
mit fortlaufender Nummer versebenes Stammblatt anzulegen. Die auf der 
linken Seite des Stammblattes angeführten Personaldaten sind laut Vor
schreibung genauestens anzuführen, und zwar: Geburtsdatum, Stellung 
(Gehilfe, Handlanger, Lehrling usw.), Wobnungsadresse, ob Haushaltungs
vorstand oder"Dicbt; im ersteren Falle: Name und Alter der Gattin (Lebens
gefährtin), minderjährigen eigenen Kinder und Enkel sowie andere in der 
Versorgung des Dienstnehmers stehende Haushaltungsangehörige. Die 
Zahl der Angehörigen ist als Familienstand sehr wichtig für 
die Steuerermäßigung. Die vorerwähnten Angaben sind vom Dienst
nehmer durch seine Unterschrift zu bestätigen. (Musterbeispiel Nr. 1.) 

Die Ausfüllung der eigentlichen Personaleinkommensteuerkolonnen 
erfolgt nach jedem Geld- oder Naturalbezug des Dienstnehmers, was bei 
Angestellten in der Regel ein- oder zweimal monatlich, bei Arbeitern in 
der Regel wöchentlich der Fall ist:. Als ·Beleg für die Richtigkeit dieser An
gaben dient bei steueramtlichen Uberprüfungen das Gehaltsbuch und 
die Lobnliste. Es ist daher unbedingt notwendig, diese beiden Hilfs
bücher ordnungsgemäß zu führen und mindestens zehn Jahre aufzube
wahren. 

In Kolonne 1 des Stammblattes ist der Tag der Auszahlung einzusetzen. 
In Kolonne 2 der steuerpflichtige Nettobezug (d. b. Bruttobezug ein

schließlich Naturalbezüge und ausschließlich Überstundenentlohnung 
und Zulagen für Nacht- und Sonntagsarbeiten sowie Vergütungen für 
Dienstauslagen usw.). 

In Kolonne 3 der Prozentsatz der Steuer und der Steuerbetrag. 

Steuerabzug'Stabelle bei Wochenbezug 

Von S 29,60 bis S 71,86 Steuer 1% 
" 71,87 " " 112,01 2% 
" ll2,02 " " 152,16 3% usw. 

(Siebe Steuerliste bei Stundenlobntabellen.) 
In Kolonne 4 ist die Ermäßigung für anrecbenbare Haushaltungsange

hörige,_ und zwar je 1 / 20 des Steuerbetrages für jeden in der Versorgung 
des Dienstnehmers stehenden Angehörigen (Frau, minderjährige Kinder, 
Eltern usw.) einzusetzen. 

In Kolonne 5 ist der tatsächliche Steuerabzug (welcher sich aus Steuer
betrag Kolonne 3 !lach Abzug ~er Ermäßigung Kolonne 4 ergibt) einzusetzen. 

Kolonne 6 dient dazu, die Nettosteuerbeträge in Kolonne 5 für einen 
Steuerabscbnitt, und zwar monatlieb als Gesamtsumme auszuwerfen. 

Der ~etrag dieser Kol<_mne wird zur monatlichen Verrechnung der 
Personalemkommensteuer mit der Behörde benötigt. (Siebe Musterbeispiel 
Nr. 2.) 

Die Gesamtsumme aller Stammblätterbeträge in Kolonne 6 wird 
allmon;;ttlicb in der Steuerabfuhrliste (amtliches Formular) abgeführt und 
muß b1s 15 .. des folgenden Monates der Steuerbehörde unter Einsendung 
der Abfuhrliste bezahlt werden. (Siehe Musterbeispiel Nr. 3.) 



Jahresabrechnung, Jahresliste, Einkommensteuerschlüssel 51 

. Die Jahresabrechnung der Persopaleinkommensteuer erfolgt ebenfalls 
auf Jedem Stammblatt, so zwar, daß die Kolonnen 2, 5 und 6 addiert werden. 
Die Gesamtsu~m~ der Kolonne 2 wird in die Rubrik Jahresausgleich 
unter steuerpflichtige Nettobezüge eingesetzt. An zweiter Stelle Pauschalien 
(Akkordlöhne), welche in der normalen Lohnverrechnung nicht angeführt 
sind. Beide Beträge ergeben die dem Jahresausgleich zugrunde gelegte 
Summe. Von diesem Betrag kommen 9% Pausehaiabschlag in Abzug, 
sodaß nunmehr der Nettobezug des Dienstnehmers für die Steuerberech
nung pro Steuerjahr verbleibt. 

Von diesem Betrage wird der Prozentsatz für Jahresbezug, 
laut der zum Sehlusse dieses Artikels folgenden Tabelle, und zwar in der 
Regel 1,1 %, 2,2%, 3,3% usw. ermittelt und sodann die entfallende Jahres
steuer eingesetzt. 

Von dl.esem Steuerbetrag kommt die Steuerermäßigung in so vielen 
ZwanzigRteln in Abzug, als der Dienstnehmer am Jahresende in seiner 
Versorgung stehende Angehörige hat. Von dem nun verbleibenden 
Steuerbetrag wird die durch Addition der Kolonne 5 bzw. 6 (Kontrolle: 
beide Kolonnen müssen den gleichen Betrag ergeben) ermittelte, im Laufe 
des Jahres abgezogene und abgeführte .. Steuersumme subtrahiert, wobei 
sich entweder ein Steuerrüekstand oder Uberzahlung ergibt. Diese ,Jahres
ausgleichsdifferenzen werden bei Abfuhr der Steuer für den Monat Dezem
ber berücksichtigt, d. h. es wird der Gesamtbetrag der Steuer laut Kolonne 6 
für Dezember um die Gesamtdifferenz aller Stammblätter erhöht, bei Mehr
zahlung vermindert. (Siehe Musterbeispiel Nr. 1, links unten.) 

Bei Jahresabschluß ist der linke Teil des Stammblattes mit dem Ver
merk "I. Nach Jahresabschluß abzutrennender und der über
wachenden Steuerbehörde einzusendender Abschnitt" abzu
trennen, mit der Unterschrift des Dienstgebers zu versehen (die Unter
schrift des Dienstnehmers hat schon bei Anlage des Stammblattes zu er
folgen) und mit der Jahresliste (amtliches Formular) der Steuerbehörde 
einzusenden. i 

Derrechte Teil der Stammblätter mit dem Vermerk "II. Beim Dienst
geber verbleibender Abschnitt" ist mit einer Abschrift der Jahres
abrechnung gut aufzubewahren, um bei einer Steuerkontrolle jederzeit 
vorgelegt werden zu können. 

Die Jahresabrechnung erfolgt mittels einer Jahresliste (amtlich~s 
Formular) zum Nachweise der Steuerabfuhr für das Kalenderjahr .... mit 
(Anzahl) ... Stammblättern als Beilagen. (Siehe Musterbeispiel Nr. 4;-) 

Die Jahresliste samt den halben Stammblättern ist bis 
Ende Jänner des jeweils folgenden Jahres der überwachenden 
Steuerbehörde vorzulegen. 

Einkommensteuerschlüssel 
Ein Jahreseinkommen bis 1400 Schilling ist steuerfrei. 

Von mehr als S 1400 bis einschließlich S 3400 1,1% 
" " 3400 " " 5 300 2,2% 
" " 5 300 " " 7 200 3,3% 
" " 7200 " "10200 4% 

" " " " 10200 " " " 14400 4,4o/0 

Bis 14400 Schilling Einkommen Ermäßigung von 5% der 
Steuer für jedes versorgte Familienmi~glied (je 1 /.o·) .. 

Anmerkung: Bei zeitweiliger Beschäftigung des Arbmt~e~mers 
während des Steuerjahres bzw. Eintritt oder Austritt aus der Beschaftigung 
während des Jahres ist der Steuerschlüssel durch Berechnung des durch
schnittlichen Jahreseinkommens ( d. h. in der Annahme eines gleichen 
Einkommens während des ganzen Jahres, wie es ta~sächlich während der 
wirklichen Beschäftigungszeit der Fall war) zu ermitteln. 

9* 
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Musterbeispiel Nr. I 
Stammblatt 
(linker Teil) 

I. JlmfJ 31afitti\abflf}Cui ab!nfrtnnenbtr nnb ber übttnmlf}rnbtn ~ftntr6c{Jörlh: tin-
!Uftnb.enbtt J(bflf}nitt 

ftftttttHltfJttt~t IJfenttfttpiit~e: Steueradministration fiir den XII. bis 
XV. Bezirk in Wien. 
illnme bes SDienftgebers unb lllbreffe: N. Schiiller, Dachdeckermeister, Wien XII. 
Eichenstraße 30. 

J)ien~nepmtr : Karl Steiger. 

®eboren nm: 16.fV. 1882 

@)tammblntt mr. 1 

®enaue mJo~nungsnbreffe: 

@)teUung: Gehilfe 

Sfnlenberjn~r 1927 

am Sa~resbeginn (beim ~inttitte): XII, Meidlinger Hauptstraße 12 

am Sn~resenbe (beim lllustritte): 
m3er ift ~nus~nltnngsuorftnnb? Selbst 

'8etttJanbtfcljaftsuer~äftnis: 

lllngererf)net tuerben ~nus~altnngsnnge~örige bes SDienitne~mers (mame unb l}flterl: 
(ltur autljnfülltn, wrnu btr JJitu~m~mn ftlb~ !jnus~altungsuor~nnb i~l 

a) @attin (Bebensgefli~rtin): Marie, 41 Jahre 

b) minberj~rige eigene Sl'inber unb ~nfef: 

Marie, 14 Jahre 

Karl, 10 Jahre 

Anna, 5 Jahre 

c) anbete in ber '8erforgung bes SDienftne~~ 
mers fte~enbe ~nus~nltnngsnnge~örige (wie 
~Hern, ®tieh ~f!ege~, @)cljtuiegereltetn, 

be3tu. ~Huber): 

d) fonftige nur mit be~örblicljer 58etuiUigung 
nnrecljenbnre $erf onen: . ....... .................... . 

meränberter 
6nmifienftanb 

~at ber '1)ienftneljmer noclj ein nnbertueitiges ~infommen? Sn, nein. 
~nben befien ~nus~nltnngsnngeljörige außer einem bem 6teuern63ug unterliegenben 

SDienfteinfommen norf) ein nnberes ~infommen? ,Sn, nein. 

Unterfcljrift bes SDienftneljmers: Karl Steiger m. p. 

SDienfteintritt: 14./X. 1927 SDienftnustritt: 



Saljw3fumme: 

Stammblattmuster (Jahresausgleich) 

Musterbeispiel Nr. I 
Stammblatt 

(Fortsetzung des linken Teiles) 

ber fteueq.Jf!icljtigen ~ettobe0üge .....•......•..•.. 
(ljierunter bcm Steuerab0uge unterltlorfene 2l:bferti~ 
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822 s 64 g 

gungen ................................... . ············-----------·-··· ,, ...... ") 

,, abgefüljrten Steuer (oljne Sal)reilauilgleic!j) ...•... 12 
" 

77 
" 

" QJergütungen für ~ienftesauslagen .........••... .. ". 

" ßulagen für ~acljt~ unb Sonntagsarbeiten ....•.. . ... ,, .............. ,, 

,, iiverftunben~@ntloljnungen (-\jSaufcljalien) ....... . . .... ,, .............. ,, 

~em @:iteuerab0uge nid)t unterttJorfene 2!bfertigungen .... ··---························· II ········--·····ff 

Sonftige bem 6teuerab0uge nicljt unterltlorfene \Be0üge .. 

!Jin{}tttltlUtJgfeiq, I 
6teuerpflicljtige ~ettobe0üge I überftunben~@ntlo!jnungen (~~aufcljalien) 

~em Sai)resausgfeiclje augrunbe gelegte ®umme 

2!v 9" /0 ~aufcljalabfcljlag 

QJerbleibt 

Steuer 2,2°/0 

2Iv 'I '1lil für S)au5Ijaltungsangeljörige 
~etbfei!Jenber ,Sfeuerbefrng 

Sm Eaufe bes Saljres abge0ogene @)teuer 

Sal)re5ausgleicljsbetrag 

Unterfcljrift be5 'Ilienftgeber5: N. Schüller m. p. 
Dachdeckermeister 

... " ,, 

s I g 

822 1--6_4__ 
-

822 64 
---

74 03 
~~-- ------

748 61 
---

16 47 

3 29 
---

13 18 

12 ,~ 
- 41 



Stammblattmuster (Mouatsberechnung) 

Musterbeispiel Nr. TI 
Stammblatt 

(rechter Teil) 

II. ~tim ~itnJigtbtr llttbltibtni:ltt J(bft1Jniff 

~tammblatt Jlt. 1 
:tll:tttf. ltllr. b::tß ~itttllttt{):m:ttß im :J!}tfth~b:t : 

.2aufaeit bes S)auvtfleauges 1927 

, __ 1 __ , ___ 2 ____ ,! ___ 3 __ ~1---4--~1---5 __ ~_6 __ 1 __ 7_ 
!Steuerpflicf)tige %afle1Ien• €tmälji!JUU!J 
~ett•d•etüoe .. ., · f ·· .+. (lllntttobeßüge ein• maptger ur anre ... ,en• 

fd)llefllicf) ber \lMurai• .l5ftnttnb!tt9 flare S',)aueil)al• 
be3üge unb oHl;6- 1-----.----1 tungei• 

rdtHe~liil) bet:Ubet:• I ·~ö . 
jtunbeuentiof)lluugen, ang ... , nge 
3ulagen lüt: \nndit• 

nnb !Sonntagsnrbeiten 
ffrllJie fßet:gütungen ~ 

füt: :!lienftesanßlagen; ~ 
uerminbett um bie E 

@:lteUCl> ._ ";;:: 

fletrag ~ ~ ~etrag 
-~ 
~~ 

i:nf
Tät1J
Ht1Jtt 

:&hutt
nb!ug 

.",d 
1----,----1 s:: B l----c--~l-----:----l------c--ll--

1 g s I g a;$CQ s I g s I g s I g s ig 

0utiiiiigen ~b3üge) ~ ... 
89--s 

21./X. 74 [ 88 2 1 [5o 1 •j20 1- [so 1 j2o I I 
-2-8.-JX-.-I---7-4--'~-8-8-I--2- 1 [so 4/

20 
r--...!~-3-0-l--1--'1~2-0--t----2-'--,' 4-0-l-0--'k-t. 

44 1 24 1 - 144 ·;20 1- t 09 _ ! 35 ~ 
----1----~-----~---~~ -1--1 : I! 

11./Xl. 74 I 88 2 1 1 50 4/ 20 i- i 30 1 i 20 

74 I 88 2 1 i 50 •j20 ~----'~-3-0-I--1--,--i2-0-+-:---I--,-18./XI. 

4./XT 

74 I 88 --; -1-F ~1- I 30 1 120 3/95 -N,-cn;-·. 
1----11----~--1 --~-1--~~-~ 

1_2_.;x __ n_._1 _____ 76_o-[_8o_1 ____ 2 1 [53 •J •• \_-;j_s_1_1 __ 1_,\_2_2-t--[- ~'-
76 [ 80 2 1 j 53 •J •• i - [s1 1 [22 I 1 

-;~ru. ~---;;-,~; -2-l 1 [ss •J •• ~--c-js_1_ 1 __ 1___,_)2-2--t--+-l- --

_2_3_.Jx_n_. _
1 
___ 96_o-1_8_o _

1 
__ 2 1 [9s •J •• ~-----;~-3-9 -l--1----'-15-4-•---'-1-

76 1 80 2 1 1 5.'3 ·; •• 1- 131 

25./XI. 

9.JXII. 

30./XII. 1 ! 22 6 1142 Dez. I 

I I I I I I I I I ! I 



Einkommensteuerabfuhrliste (monatlich) 

MusterbeispieJ Nr. III 
( Steuerabfuhrliste) 

übetttJacf)enbe 6teucrbe~iirbe: Steueradministration XII. Bezirk. 

~fturra(Jfu~di~t I. ~tU 
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mummet: 1 Sfalenberja~r: 1927 

l](rbeitgeber (6irma): N. Schüller, Dachdeckermeister 
l](breffe: Wien XII, Eichenstraße 30 
'llie l](bfuur erfolgt für bie ßeit vom 1 . .August bis 31 . .August 1927 

~efamtbetrag ber aligefü~rten 6teuer in 6cf)iUing (fie~e ffiücffeite) 

s 17,72 

ßa~lung burcf) bie l.ßoftfparfafie I . . 
·o '"'l <. • ""'t t } 91tdjt0U!teffenbe~ [tretdjen. 
0 a.1 ung uetm "'"' eueram J 

~ftutra(Jfu~tlifft II. ~tit 
~cummer: 1 Si'afenberja~r: 1927 

\l(rlieitgeber (6irma): N. Schüller, Dachdeckermeister 
l](brefie: Wien XII, Eichenstraße 30 
~ie \lllifu~t erfolgt für bie ßeit uom 1. August bis 3.1. .August 1927 

2 

~efamtlietrag ber abge0ogenen 6teuer in S 17,72 
N. Schüller m. p. 

jyet!igung bes ~ien[tge!Jets. 

Jl::et obige !Betrag bon .... 

lllutbe f)ietamt!! am . 

. .. s, b. i ... . ................................................ s . 
nutet . .... in 

~mpfaug uetredjnet. 
(\Bon bet @ltaat!!fafje (@lteuetamt) ans0njftUen.) 

6teueralifu~riifte i!Cr. 1. 

€llttplln 
(nadj etlolgtet !Be[tiitignng a!J0nttennen nnb bet ',ßattei au!!;ujolgen). 

\llmtlicf)e \8eftiitigung ülier ben )Betrag von 17,72 s, weid) er von N. Schiiller, 

Dachdecker, Wien XII, aiG bie gemiif; § 234 bes ~erfonafjleuergefe~eß im _l](baugs

itJege er~oliene @intommenfteuer von '1lienftlie0ügen auf @runb ber 6teuerabfu~rhfte i!Cr. 1 

für Oie ßeit vom 1. August biß 31. August beß Sa~reß 1927 ~eute ~ieramt5 erlegt 

unb unter ............................ in @mpfang verrecf)net itJorbeu ift. 

L. S. Untetidjtijt bet !Jeiben Dbet!Jeamten obet beten @lteUuetttetet: 

fßeticf)leillpteis 1 s. etteng uetted)enbate :lltucf\otte. 
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Musterbeispiel Nr. IV 

üocriUadjeni>e @"iteueroel)öri>e: Steuer
administration für den XII. 
bis XV. Bezirk in Wien 

'Ilienftgelier: N. Schüller, Dachdecker
meister 

m:brefie: Wien XII, Eichenstraße 30 

l! afittlltilft * 
!Utu Jln:4Jw::cif:c (l:c:r ~f:cu:c:ra:bfu!J:r 

für ~tut lhdrnbtrja{Jr 1927 
mit 13 $ifammbflitftrn a1ti :Sritagtn 

I bei 1/imtHd)en m:roeitnel)mern raut beiliegenher @"itamm• 
@"iumme Olätter einidJlie)3lid) bei:.i ~al)resaui:.igleid)es aoge< 
her im &ogenen Cl:infommenfteuer ........•............ 
ooen~ ) laut @"itcueraofuf}roctese 

genannten \ an bie lBuni>esfalfc ·;. 
Sfafenbcr- l an bas @"iteueramt · j. 

ja{Jre an bie ftiibtifd)e @"iteueramtsaoteilung für den XII.Bez. 
aogefül)rten Cl:infommenfteuer . . . . . . . . . . . • . . . . . . 212 s 60 g 

'Ilie in bcn \Jorgelegten @"itammOiiittern ausgettJiefenen 'Ilienftneljmer ocrteilen 
fiel) nad) Ortsgemeinben, in 1ue!d)en fie am ~al)re5enbe, oe0iel)ungsweije am Seit~ 
.)mnfte tl)re5 früljmn 'Ilicn)taustritte5 iljren \ffiol)nftj? l)atten, folgenberma)3en: 

m.lol)nfi~gemeinbe 'ocr Wummern ber 'oa3u~ 
mnaalJl ber I 'Ilienftnel)mer gel)örigen @"itammOlätter 'Ilienftne{Jmer, o&lll. 

@"itammo liitter 

I Wien XII Nr. 1, 4, 5, 12 4 

Wien V Nr. 2, 3, 6, 7, 8 5 

Wien XIV Nr. 9, 10 2 
Wien XX Nr. 11 1 
Wien VI Nr. 13 1 

@!hfamtfummt. . . r I 
I 13 

* @"iiel)e umftel)enbe lBeleljrung! 

Unterfd)rift bes 'Ilienftgebers, Ii01tJ. feines jßeoollmiid)tigten: 
N. Schüller m. p., Dachdeckermeister 

JS:cft!J:rung t 
'Iliefes irormular ift für jebes Sfalenberjaljr mit ®d)fu)3 besfelben bem )Borbrucfe 

gemiif3. berart a~soufüUen, baf3 bie jebe m.lol)nfi~gemeinbe oetreffenben 'Ilaten fortiaufenb 
unteremanber emgetragen lt.Jerben. 
"' 'Ilas fJ?, ausgcfüUte irormufar ift fobann bis Cl:nbe ~änner bes jemeils folgenben 
.-saljre~ ber ubertllad)eni>en ®teueroel)örbe (mrtifef 9) oor0ulegen. 
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17. Von der Warenumsatzsteuer 

Verordnung vom 27. Dezember 1923, BGBl. Nr. 640 

Die Warenumsatzsteuer ist eine Bundessteuer, welcher alle Lieferungen 
von W!l'ren. und sonsti~e entgeltlic~e Leistungen (Arbeiten) unterliegen, 
wenn die Lieferung (Leistung) von emem Erwerbsunternehmer im Inlande 
ausgeführt wird und im Rahmen seines Betriebes, wenn auch nur als Hilfs
oder Nebengeschäft, stattfindet. Leistungen (z. B. Reparaturen 
~Iontagekosten einschließlich Reisespesen, Handwerksarbeiten). so: 
ferne sie nicht im Arbeitsverhältnis erfolgen, sind daher gleichfalls steuer
pflichtig. 

Der Steuersatz beträgt grundsätzlich 2% von jedem Umsatz. Praktisch 
aber kommt dieser Satz nur in jenen Fällen zur Anwendung, in denen nicht 
eine Pauschalierung im Verordnungswege verlautbart ist. 

Grundlage für die Berechnung der Steuer bildet der Verkaufspreis 
einschließlich etwaiger Verbrauchsabgaben, Zinsen für Kreditierung, Ver
packung, Rechnungsstempel und Warenumsatzsteuer. Es muß daher die 
Warenumsatzsteuer vom Rechnungsbetrage einschließlich der Waren
umsatzsteuer berechnet werden. 

Nicht einzubeziehen sind die naehweisbaren Transport- und Ver
sicherungskosten. 

Die endgültige Abrechnung mit der Steuerbehörde hat erst nach 
Jahresschluß zu erfolgen, doch sind Abschlagszahlungen spätestens am 
20. Tage nach Ablauf jedes Kalendermonates zu leisten. Für 
den Monat Dezember entfällt die Abschlagszahlung, da der für diesen 
Monat entfallende Steuerbetrag mit der Jahresabrechnung abgeführt wird. 

Die Abfuhr der Steuer erfolgt an die örtlich zuständige Steueradmini· 
stration oder Bezirkssteuerbehörde, in deren Amtsbereich der inländisehe 
Erwerbsunternehmer seiner Betriebsstätte (Wohnsitz, Sitz) hat. . 

Für die Einzahlung sind besondere Erlagscheine zu ver· 
wenden (erhältlich beim zuständigen Steueramte). 

Die Abrechnung der Warenumsatzsteuer kann auf zweierlei Arten 
erfolgen: 

1. Nach den Zahlungseingängen. 
2. Nach den Fakturenausgängen. 
Ob sich die Abrechnung nach den Zahlungseingängen o?-er nach de_n 

Fakturenausgängen empfiehlt, hängt. von de! Art des Betnebes ab. D~e 
Abrechnung nach Fakturen ist zweifellos emfacher, gestattet auch die 
Berücksichtigung von Storni und Rechnungsnachlässen, allerdings nicht 
von uneinbringlichen Außenständen. Der Nachteil_ der Vorauszahlung der 
Steuer wird teilweise dadurch aufgewogen, daß die Abschlagszahlung pro 
Monat erst spätestens am 20. Tage des zweitnächstfolgenden Monats, 
also ein Monat später als nach Abrechnung 1 erfolgen kann. . .. 

Aber auch dort, wo die Warenumsatzsteuer nach Zahlungsemgangen 
abgerechnet wird, dürfte es sich häufig emp:fehlen, von den Fakturen 
auszugehen, mit der verrechneten Steuer ein eigenes Konto zu belasten 
und nach Inkasso auf Steuerkonto umzubuchen. 

Die Fakturenmethode wird in der Regel darin bestehen, daß man im 
Ausgangsfakturenbuch eine eigene Kolonne _mit der entfallenden Steuer 
anführt, bei amerikanischer Buchführung wrrd sofort das W arenumsatz-
steuerkonto für den Steuerbetrag erkannt. . 

Die deutliche Trennung des Warenpreises von der. Steuer empf1~hlt 
sich wegen der Kontrolle durch die Steuerbehörden, soWie '!egen etwa~ger 
Forderungen auf Steuerrückvergütung, Rückbuchungen, w;e Reto~are 
oder Preisnachlässe; es ist daher ratsam, die Wustbeträge mit roten Ziffern 
einzusetzen. 
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Endlich ist noch eine Kombination beider Methoden insofern möglich, 
als in einem neu eingerichteten Billsbuch die Ausgangsfakturen nach dem 
Ausmaße der Steuerpflicht und die auf diese Fakturen einlaufenden Zah
lungen eingetragen werden und nach letzteren das Umsatzsteuerkonto 
erkannt wird. 

In beiden Fällen darf nicht übersehen werden, daß nicht bloß Waren
lieferungen, sondern teilweise auch Warenempfänge steuerpflichtig sind, 
z. B. Alteisen, das beim Bezieher versteuert wird. In diesem Falle hat der 
Empfänger die Steuer abzuführen. 

Die Steuerberechnung wird hier am besten dem Eingangsfakturenbuch 
ang(:lgliedert. 

Wo die tägliche Eintragung zu viel Mühe macht, wird auch eine wöchent
liche oder monatliche Verbuchung genügen, vorausgesetzt, daß die Unter
lagen solcher Aufzeichnungen den Steuerbeamten zugänglich sind. Im all
gemeinen kann gesagt werden, daß jede Art von Buchführung ge
nügt, die es der Steuerbehörde ermöglicht, zu überprüfen, daß der 
betreffende Unternehmer die abzuführende Warenumsatzsteuer richtig 
berechnet. 

Die Jahresabrechnung der Warenumsatzsteuer erfolgt auf amtlichen 
Steuerberechnungsbögen, und zwar ist für jeden Steuersatz ein 
separater Bogen anzulegen. Die einzusetzenden Beträge sind bis 
50 Groschen auf Schillinge abzurunden, über 50 Groschen aufzurunden. 

Die Berechnung setzt sich aus folgenden Posten zusammen: 
A) Rohbetrag der Steuerberechnungsgrundlage: 
l. Gesamtsumme (Gesamtwert) der empfangenen Zahlungen (E n t

gelte), (Zahlungssystem) oder der ausgegangenen Fakturen (abzüglich 
eventueller Stornis, Preisnachlässen usw.) einschließlich der allfälligen 
Warenumsatzsteuec. 

2. Gesamtwert der aus dem eigenen Betriebe entnommenen Gegenstände. 
Von der Gesamtsumme dieser beiden Posten kommen, getrennt für 

den ersten, zweiten, dritten usw. Monat des Steuerzeitraumes die 
B) Abzugsposten laut Vordruck in Abzug. 
Aus dem zuletzt ermittelten Betrag wird nun die 
C) Steuerermittlung durchgeführt. 
Von dem auf- bzw, abgerundeten Reinbetrag der Steuerermittlungs

grundlage wird nun die Bruttosteuer nach dem vorgeschriebenen Steuer
satze in Prozenten ermittelt (Pauschalsteuersatz) und dieser Steuerbetrag 
für jedes Monat ausgeworfen. 

Von diesen Bruttosteuerbeträgen kommen unter 
D) i~ die Steuer einzurechnende Beträge: sechs verschiedene 

P_osten, Wie Ausfuhrvergütungen, .. Rechtsgebühren, irrtümliche oder auf 
e~em Rechtsverstoß beruhende Uberzahlungen usw. in Abzug, so daß 
swh nunmehr der Nettobetrag der Warenumsatzsteuer ergibt. 

_Der Steuerberechnungsbogen ist nunmehr mit Datum und Unter
schrift .. des Unternehmers versehen, mit der dem Vordrucke entsprechend 
ausgefullten Steuererklärung dem zuständigen Steueramte einzusen
den. Der Steuerrest ist mittels Erlagschein (eigene Drucksorte mit Aufdruck 
"Warenumsatzsteuer") zu überweisen. 

Die Warer;tumsatzsteuer ist für das Dachdeckergewerbe durch nach
stehendes Ab~dungsübereinkommen per 1925, verlängert bis 31. De
zember 1927, mit dem Bundesministerium für Finanzen geregelt. 

Warenumsatzsteuerabfindung 
Für das Dachdeckergewerbe in Wien 

Laut Ermächtigung des Bundesministeriums für Finanzen wird das 
Warenumsatzsteuer-Abfindungsübereinkommen per 1925 mit dem unter 
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Punkt 1 bis 4 vorgesehenen Abänderungen und Ergänzungen für die Zeit 
vom I. Jänner bis 31. Dezember 1927 verlängert. 

1. Das Abfindungsübereinkommen ist jederzeit, und zwar auch mit 
Rückwirkung auf den seit I. Jänner 1927 verstrichenen Zeitraum wider
ruflich. Von dem vorbehaltenen Widerrufe wird insbesondere Gebrauch 
gemacht werden, wenn ein abgefundener Betrieb durch mehr als drei 
Monate entweder mit der Entrichtung der Abfindungssumme im Rüekstande 
bleibt oder die Steuer nach allgemeinen statt nach Abfindungsgrundsätzen 
entrichtet. 

2. Die Abfindungsbeiträge für die Zeit vom 1. Jänner bis 30. April 1927 
sind unter Einrechnung der für diese Zeit etwa gezahlten Steuerbeträge 
bis zum 20. Mai 1927 bei der für den Geschäftsbetrieb zuständigen Steuer
einhebungsstelle einzuzahlen. 

3. Von Betrieben, die bis zum 20. Mai 1927 bei ihrer zuständigen Steuer
behörde hinsichtlich der Abfindung keine Erklärung abgeben, wird ange
nommen, daß sie sich dem Abfindungsübereinkommen anschließen. 

4. Denjenigen Betrieben, die sich dem Abfindungsübereinkommen 
anschließen, steht weder ein Anspruch auf eine Vergütung im Sinne des 
§ 12, Absatz 4 der Warenumsatzsteuer-Durchführungsverordnung (Liefe
rung an Ausfuhrhändler, die das Muster Formular K beibringen) und im 
Sinne der Ausführungsverordnung, noch auf eine Einrechnung von Rechts
gebühren im Sinne des § 12 der Warenumsatzsteuerverordnung und des 
§ 16 der Warenumsatzsteuer-Durchführungsverordnung in den Abfindungs
betrag zu. Diese Vergütung (Einrechnung) ist bereits im Abfindungs
betrag berücksichtigt. 

Die vereinbarten Abfindungssummen: 
Die monatliche Abfindungssumme beträgt für jede gemäß Punkt 4 für die 

Ermittlung des Abfindungsbetrages maßgebende Arbeitskraft (mit Aus
nahme der Lehrlinge), wenn im Betriebe außer dem Inhaber und den Lehr
lingen beschäftigt sind: 

I. Keine oder höchstens 3 
2. 4 bis 12 Arbeitskräfte 
3. 13 " 20 
4. Über 20 

Arbeitskräfte s 4 
5 
6 
7 

Für jeden Lehrling im letzten Lehrjahre sind nicht die obigen Sät_ze, 
sondern sofern außer dem Betriebsinhaber und den Lehrlingen kerne 
Arbeitskraft (Punkt 4) im Betriebe tätig ist. ein Schilling, in alle!l anderen 
Fällen zwei Schilling als monatlicher Abfindungsbetrag zu entnchten ... 

(Die für Lehrlinge festgesetzten A~findu~gsbeiträge gelt.en auch fur 
ausgelernte Lehrlinge während der dre1monat1gen BehaltspflJCht.) 

18. Von der Fürsorgeabgabe 
Die Fürsorgeabgabe ist eine Gemeindesteuer, ~el?he .. nur für das 

Gemeindegebiet Wien gilt. Ihre Höhe beträgt gegenwart1g fur G~werbe, 
Industrien und Handel vier Prozent (4o/o), für Banken, Bankiers usw. 
8 Y:::% von allen Lohn- oder Gehaltsbezügen. . 

Als abgabepflichtige Lohnsummen komm~n m Betracht: J?ruttoge
halte Quartiergelder Bruttolöhne Jeder Art (Ze1t-, Tag
Stücklohn usw.), Entlohnungen der Lehrlinge, mit _Ausnahme der 
Naturalbezüge, der vom Dienstgeber ~b~~nom!)J.enen Emkommensteuer 
der Dienstnehmer, der Anschaffungsbmtrage,. Uberstundenentlohnungen, 
Entlohnung für Nachtarbeit, Kostgelder, ~Ilttag~elder usw., U~l.~ubs
gelder, Urlaubsentschädigungen, RemuneratiOnen Jeder Art, Prov1s10nen 
an Angestellte usw. 
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. Für Be_~üge der außerhalb der Betriebsstätte beschäftigten Personen 
~t ab 1. Janner 1926 folgendes: Werden von einem fürsorgeabgabepflich
tigen Unternehmer, der den Standort seines Unternehmens in Wien hat 
Arbeiten außerhalb Wiens verrichtet (Arbeitsstätte außerhalb des Stand: 
ortes), so fließt die Fürsorgeabgabe nur von den Bezügen jener Dienst
nehmer, deren Wohnsitz in Wien gelegen ist, der Gemeinde 
Wien zu. 

Die Abrechnung der Fürsorgeabgabe erfolgt monatlich bis längstens 
14. des folgenden Monats, und zwar mittels amtlichen Formulares 
in doppelter Ausfertigung (Durchschrift) bei der Fachrechnungsabtei
lung des magistratischen Bezirksamtes, in dessen Sprengel der 
Standort des Betriebes gelegen ist. 

Die Fürsorgeabgabe ist bis zum 15. des Monats, welcher auf 
den Lohn(Gehalts-)aus.~ahlungsmonat folgt, bei demselben Be
zirksaip.te einzuzahlen. Bei Uberschreitung obiger Termine werden Verzugs
zinsen bzw. ein 25%iger Verzögerungszuschlag berechnet. 

Die Grundlage für die Berechnung der Fürsorgeabgabe bildet der 
Bruttolohn, das sind alle Bezüg!J. welche der Arbeiter oder Angestellte 
unter welchem Titel immer für die Überlassung seiner Arbeitskraft von dem 
Unternehmer erhält. Die Beiträge der Arbeitgeber und des Arbeitnehmers 
für die sozialen Versicherungsinstitute (Krankenkassen, Arbeitslosen-, Pen
sionsversicherungsbeiträge usw. und die auf die Lohnsummen entfallende 
Einkommensteuer, Arbeiterkammer, Gehilfen- und Betriebsratsumlagen 
usw.) dürfen nicht von d!Jn Brl'lttolöhnen abgezogen werden. Auch ist 
es nicht gestattet, von der Überstundenentlohnung unter irgend welchem 
Titel (Kostzubußen, Fahrtauslagen usw.) Abzüge zu machen. 

Aus vorangeführten Gründen erfolge daher die Berechnung der Für
sorgeabgabe laut .. Gehaltsbuch und Lohnliste vom Bruttolohn (inkl. 
aller Zulagen, Uberstunden usw.) laut nebenstehendem Musterbeispiel. 

19. Von den Forderungsanmeldungen im Ausgleichs- und 
Konkursverfahren 

Schriftliche Forderungsanmeldungen im Ausgleichs- oder Konkurs
verfahren sind in doppelter Ausfertigung bei Gericht zu überreichen. 

In der Anmeldung sind der Betrag der Forderung und die Tatsachen, 
auf die sie sich gründet, sowie die in Anspruch genommene Rangordnung 
(dritte Klasse) anzugeben und die Beweismittel zu bezeichnen, die zum 
Nachweise der behaupteten Forderung beigebracht werden können. Die 
bis zur Ausgleichs- oder Konkurseröffnung entstandenen Nebengebühren 
stehen mit den Forderungen im gleichen Range. 

Die Zinsen (gegenwärtig 9%} sind bis zum Tage der Ausgleichs- oder 
Konkurseröffnung zu berechnen. Die Gesamtsumm_e der angemeldeten 
Forderung samt Nebengebühren (Klagespesen usw.) Ist anzugeben. 

Man benötigt somit zu einer Anmeldung im Ausgleichs- oder Konk~rs
verfahren zwei Ausfertigungen der Forderungsanmeldung und eme 
Rubrik '(welche Rubrik von dem den Ausgleich oder ~onkurs du~ch
führenden Gericht, mit der Empfangsstampiglie versehen, Wieder retourmert 
wird). 

Zur Anmeldung nehme man am besten Formu~are, ~e in vorschrifts
mäßiger Form im Drucksortenverlag Th. Kollm m Wten I, Schuler
straße 21 oder im Sunny- Verlag in Wien IV, Wiedner Haupt-
straße, um geringen Preis erhältlich sind. . 

Die Anmeldung erfolgt beim Bezirks- oder Kre1s- oder Landes
gericht für Zivilrechtssachen, in dessen Sprengel ~er Sch~dner 
seine Betriebsstätte hat, und zwar in der Regel auf Grund emer amtheben 
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Zuschrift des betreffenden Gerichtes, worin die Anmeldefrist, welche 
genau einzuhalten ist, angeführt erscheint. 

In der Anmeldung ist als erstes die Geschäftszahl des Gerichtes 
anzuführen, sodann die Bezeichnung der Ausgleichs- oder Konklllssache, 
nämlich Gläubiger (der Anmeldende): Name, Stand und Adresse, even
tuell Namen und Adresse des Rechtsanwaltes, wenn der Gläubiger sich 
durch einen solchen vertreten läßt, sodann der Gemeinschuldner: Name, 
Stand und Adresse. Weiters ist anzugeben die Gesamtsumme der For
derung. (Forderungsbetrag samt Nebengebühren und Zinsen.) 

Als Tatbestand hat man anzugeben, daß man dem Gemeinschuldner 
auf Bestellung zu vereinbarten und angemessenen Preisen Dachdecker
arbeiten (Instandhaltungs-, Reparaturarbeiten oder Neueindeckungen} 
laut Faktura vom . . . . . . . . . um den Betrag von S . . . . . . ausgeführt hat. 

Weiters ist anzugeben, wann die Bezahlung dieser Schuld fällig war. 
J:)en Beweis für den rechtlichen Bestand dieser Forderung erbringt 

man durch Vorlage der Fakturenabschrift (Kontoauszug, aus den vor
schriftsmäßig geführten und gesetzlich gestempelten Handels· oder Ge
schäftsbüchern), ferner gebe man als Beweis die in eigenen Händen befind
lichen Gegenscheine und die in Händen (Besitz) des Schuldners befindliche 
Originalfaktura an. 

Sollte der Schuldner bereits geklagt worden sein, so ist dieser Umstand 
anzuführen, anderenfalls sind die betreffenden Vordrucke im Anmelde
formular durchzustreichen. 

Nunmehr stellt man den Antrag: Da über das Vermögen des Gemein
schuldners der Konkurs (oder da auf Antrag des Schuldners das Ausgleichs
verfahren) eröffnet wurde, melde ich diese Forderung im Betrage von 
S ..... samt 9% Zinsen seit (Fälligkeitstag der Faktura) ..... bis zum 
..... als dem Tage der Konkurs- (Ausgleichs-)Eröffnung, daher einen Zinsen
betrag von S ..... , demnach einen Gesamtbetrag von S ..... (Gesamt
forderung) an und beantrage die Feststellung dieser Forderung in der dritten 
Klasse der Konkursgläubiger (oder bei Ausgleichsarimeldungen: 
"und beantrage, mir für diese Forderung samt Nebengebühren das Stimm
recht zu erteilen"). 

Nunmehr ist das Datum der Anmeldung, die Anzahl der Beilagen 
(Fakturenabschriften, Kontoauszug) einzusetzen und die Forderungs
anmeldung vom Gläubiger zu unterschreiben. 

Die Rubrik ist im gleichen Sinne entsprechend dem Vordruck auszu
füllen. 

Die doppelt ausgestellte Forderungsanmeldung und Beilagen (eben
falls doppelt) sowie die Rubrik werden nun nach dem tieferstehenden Stem
peita:if gestem~elt ~d sodan~ an das den Ausgleich oder Konkurs aus
schreibende Gerwht mngeschneben (rekommandiert) perPost eingesandt. 

Stempelgebühren bei Forderungsanmeldungen im Konkurs- und 
Ausgleichsverfahren 

Anmeldungsformular 
Bei einer Forderung bis S 100,-

über S 100,- S 500,-
" s 500,- s 1500,-

s 1500,- " s 10000,s 10000,-

20-g-Stempel 
30-g-
50-g-
1-S-
2-S-

für jeden Bogen. 
B eilag~n (Fakturenabschriften, Kontoauszüge usw.) sind bei einer 

Forderung b1s S 100,- mit S -,20, über S 100,- mit S- 50 für jeden 
Bogen zu stempeln. ' 
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Bücher, Broschüren, Situationspläne usw., die nicht Schriften sind, 
als Beilagen mit S -,50. 

Rubriken sind stempelfrei! 

20. Vom Angestelltengesetz 
Bundesgesetz vom 11. Mai 1921, BGBl. Nr. 292 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten für das Dienstverhältnis 

von Personen, die im Geschäftsbetrieb eines Kaufmannes Unternehmun

g.en jeder .Art, . auf welch~ die Gewerbeordnu'ng .Anwendung 

findet usw., vorwiegend zur Leistung kaufmännischer oder höherer nicht

kaufmännischer Dienste oder zu Kanzleiarbeiten im Geschäftsbetriebe 
angestellt sind . 

.Art und Umfang der Dienstleistungen sowie die dafür gebührende 

Entlohnung (Geld- und Naturalbezüge) werden mangels Vereinbarun<T 

durch den für die betreffende .Art des Unternehmens bestehenden Orts':: 
gebrauch bestimmt. 

Ist ein .Angestellter nach .Antritt des Dienstverhältnisses durch Krank

heit oder Unglücksfall an der J_,eistung seiner Dienste verhindert, ohne daß 

er die Verhinderung vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeige

führt hat, so behält er seinen ,.Anspruch auf das Entgelt bis zur Dauer 

von sechs Wochen. Der .Anspruch auf das Entgelt erhöht sich auf die 

Dauer von acht Wochen, wenn das Dienstverhältnis fünf Jahre, von 

zehn Wochen, wenn es fünfzehn Jahre und von zwölf Wochen, wenn 

es fünfundzwanzig Jahre ununterbrochen gedauert hat. Durch je weitere 

vier Wochen behält der .Angestellte den .Anspruch auf das halbe Entgelt. 

Der .Angestellte behält ferner den .Anspruch auf das Entgelt, wenn er 

durch andere wichtige, seine Person oder Familie betreffende Gründe ohne 

sein Verschulden während einer verhältnismäßig kurzen Zeit an der Leistung 

seiner Dienste verhindert wird. 
Weibliche .Angestellte behalten den .Anspruch auf das Entgelt während 

sechs Wochen nach ihrer Niederkunft; während dieser Zeit dürfen sie zur 

.Arbeit nicht zugelassen werden. Erkranken sie, so gelten die Bestimmungen 

über Krankheit vom Zeitpunkte der Niederkunft. Gegen Vorweisung eines 

ärztlichen Zeugnisses, daß ihre Niederkunft voraussichtlich innerhalb sechs 

Wochen stattfinden wird, können weibliche .Angestellte die .Arbeit einstellen. 

Nach der Niederkunft haben sie, wenn sie ihre Kinder selbst stillen, während 

der .Arbeitszeit .Anspruch auf zwei halbstündige Stillpausen täglich. 

Die Zahlung des dem .Angestellten zukommenden fortlaufenden Ge

haltes hat spätestens am Fünfzehnten und am Letzten eines jeden 

Monates in zwei annähernd gleichen Teilen zu erfolgen. Die einmalige 

ganze Zahlung am Schluß eines jeden Kalendermonates kann vereinbart 

werden. 
Falls der .Angestellte .Anspruch auf eine periodische Remuneration 

oder auf eine andere besondere Entlohnung hat, gebührt sie ihm, wenn

gleich das Dienstverhältnis vor Fälligkeit des .Anspruches gelöst wir~, 

in dem Betrage, der dem Verhältnisse zwischen der Di~nstpmj.ode, fü~ d1e 

die Entlohnung gewährt wird, und der zurückgelegten Dienstzeit entspncht. 

Hat das Dienstverhältnis ununterbrochen sechs Monate ge

dauert, so ist dem .Angestellten in jedem Jahre ein ununterbrochener 

Urlaub in der Dauer von mindestens zwei Wochen zu gewähren. Das 

.Ausmaß des Urlaubes erhöht sich nach fünf Jahren auf drei Wochen, 

nach zehn Jahren auf vier Wochen und nach fünfundzwanzig Jahren 

auf fünf Wochen. 
Wenn das Dienstverhältnis wenigstens zwei Jahre ununterbrochen ge

dauert hat, so ist die bei anderen Dienstgebern im Inlande zugebrachte 



64 Probe, Kündigungsfristen, Abfertigung, Entlassungsgründe 

Dienstzeit als Angestellter oder Arbeiter, soferne sie mindestens sechs 
Monate gedauert hat, für di~ Bemessung der Urlau~sdauer b~ z~m Höchst
ausmaße von fünf Jahren emzurechnen. Hat das D1enstverhaltms ununter
brochen sechs Monate gedauert, so ist dem Angestellten, der Hoch
schulstudien zurückgelegt hat, für die Bemessung der Urlaube eine 
der gewöhnlichen Dauer dieser Studien entsprechende Zeit, soweit sie 
fünf Jahre nicht übersteigt, einzuräumen. 

Ein Dienstverhältnis auf Probe kann nur für die Höchst
dauer eines Monates vereinbart werden und während dieser Zeit 
von jedem Vertragsteil jederzeit gelöst werden. 

Ist das Dienstverhältnis ohne Zeitbestimmung eingegangen oder fort
gesetzt worden, so kann es durch Kündigung nach folgenden Bestimmungen 
gelöst werden. . . 

Mangels einer für den Angestellten günst1geren V erembarung kann 
der Dienstgeber das Dienstverhältnis mit Ablauf eines jeden Kalen
dervierteljahres durch vorgängige Kündigung lösen. Die Kündigungs
frist beträgt sechs Wochen und erhöht sich nach dem vollendeten 
zweiten Dienstjahr auf zwei Monate, nach dem vollendeten 
fünften Dienstjahr auf drei, nach dem vollendeten fünfzehnten 
Dienstjahr auf vier und nach dem vollendeten fünfundzwanzig
sten Dienstjahr auf fünf Monate. 

Mangels einer für ihn günstigeren Vereinbarung kann derAugestellte 
das Dienstverhältnis mit dem letzten Tage eines Kalendermonats unter 
Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist lösen. 

Während der Kündigungsfrist sind dem Angestellten auf sein V erlangen 
wöchentlich mindestens acht Arbeitsstunden zum Aufsuchen eines neuen 
Dienstpostens ohne Schmälerung der Bezüge freizugeben. 

Hat das Dienstverhältnis ununterbrochen drei Jahre gedauert, 
so gebührt bei Auflösung des Dienstverhältnisses eine Abfertigung. 
Diese beträgt das Zweifache der dem Angestellten für den letzten Monat 
des Dienstverhältnisses gebührenden Bezüge und erhöht sich nach fünf 
Dienstjahren auf das Dreifache, nach zehn Dienstjahren auf 
das Vierfache, nach fünfzehn Dienstjahren auf das Sechsfache, 
nach zwanzig Dienstjahren auf das Nennfache und nach fünf
undzwanzig Jahren auf das Zwölffache des monatlichen Ge
hai tes. 

Die Abfertigung wird, soweit sie den Betrag des Dreifachen des Monats
entgeltes nicht übersteigt, mit der Auflösung des Dienstverhältnisses fällig; 
der Rest kann vom vierten Monat an in monatlichen, im voraus zahlbaren 
Teilbeträgen abgestattet werden. 

Wird das Dienstverhältnis durch den Tod des AngeBteliten aufgelöst. 
so be~rägt die Abfertigung nur die Hälfte und gebührt nur den 
gesetzheben Erben, zu deren Erhaltung der Angestellte gesetzlich verpflichtet war. 

.. J?er Anspruch auf 1\bfe:tigung besteht nicht, wenn der Ange;!tellte 
k_und1gt, wenn er ohne Wichtigen Grund vorzeiticr austritt oder wenn ihn 
em Versch~den an ~er _vorzeitigen Entlassung trlfft. 

Das D1enstver~altms ~ann, wenn es für bestimmte Zeit eingegangen 
W?rde, vo~ Ablauf ~Ieser Zelt, sonst aber ohne Einhaltung einer Kündigungs-
fnst vo_n Je~em Teile aus wichtigen Gründen gelöst werden. · 

v~_1Cht1ge Gründe sind unter anderem folgende: Fur den Angestellten: 
. Wenn ~er Angestellte zur Fort~etzung seiner Dienstleistung unfähig 

Wird oder diese ohne Schaden für seme Gesundheit oder Sittlichkeit nicht fortsetzen kann. 
"::enn_ der Die~stgeber die dem Angestellten zukommenden Bezüge 

ungebuhrhch schmalert oder vorenthält, ihn bei Naturalbezügen durch 
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Gewährung ungesunder oder unzureichender Kost oder ungesunder Wohnung 
benachteiligt od~r andere wesentliche Vertragsbestimmungen verletzt. 

Wenn der Dienstgeber sich Tätlichkeiten, Verletzungen der Sittlichkeit 
oder erhebliche Ehrverletzungen gegen den Angestellten oder dessen An
gehörige zu schulden kommen läßt oder es verweigert, den Angestellten 
gegen solche Handlungen eines Mitbediensteten oder eines Angehörigen 
des Dienstgebers zu schützen. 

Für den Dienstg eber: 
Wenn der Angestellte im Dienste untreu ist, sich in seiner Tätigkeit ohne 

Wissen oder Willen des Dienstgebers von dritten Personen unberechtigte 
Vorteile zuwenden läßt, insbesondere eine Provision oder sonstige Belohnung 
annimmt, oder wenn er sich einer Handlung schuldig macht, die ihn des 
Vertrauens des Dienstgebers unwürdig erscheinen läßt. 

w· enn der Angestellte unfähig ist, die versprochenen oder die den 
Umständen nach angemessenen Dienste zu leisten. 

\Venn der Angestellte ohne rechtmäßigen Hinderungsgrund während 
einer den Umständen nach erheblichen Zeit die Dienstleistung unterläßt 
oder sich beharrlich weigert, seine Dienste zu leisten oder sich den durch 
den Gegenstand der Dienstleistung gerechtfertigten Anordnungen des 
Dienstgebers zu fügen oder wenn er andere Bedienstete zum Ungehorsam 
gegen den Dienstgeber zu verleiten sucht. 

Wenn der Angestellte durch Krankheit oder Unglücksfall länger als 
gesetzlich festgelegt oder durch eine längere Freiheitsstrafe oder durch 
Abwesenheit während einer den Umständen nach erheblichen Zeit an der 
Verrichtung seiner Dienste gehindert ist. 

Wenn der Angestellte sich Tätlichkeiten, Verletzungen der Sittlichkeit 
oder erhebliche Ehrverletzungen gegen den Dienstgeber, dessen Stellver
treter, deren Angehörige oder gegen Mitbedienstete zu schulden kommen 
läßt. 

Eine Vereinbarung, durch die der Angestellte für die Zeit nach Beendi· 
gung des Dienstverhältnisses in seiner Erwerbstätigkeit beschränkt wird 
(Konkurrenzklausel), ist unwirksam, wenn der Angestellte zur Zeit der 
Vereinbarung minderjährig ist oder der Monatsbezug zur Zeit der Beendi
gung des Dienstverhältnisses den Betrag von S 400,- nicht übersteigt. 

Für Streitigkeiten aus den in diesem Gesetze geregelten 
Dienstverhältnissen sind die Gewerbegerichte zuständig. 

Die obangeführten Rechte der Angestellten können durch den Dienst
vertrag weder aufgehoben noch beschränkt werden. 

21. Vom Angestelltenversicherungsgesetz 
Bundesgesetz vom 31. Dezember 1926, betreffend die Kranken·, Stellenlosen·, 

Unfall· und Pensionsversicherung der Angestellten 
Nach dem Angestelltenversicherungsgesetz sind alle Kanzlei

augest eilte, Buchhaltungs-, Rechnungs-, technische und. sonstige 
Privatangestellte, Werkmeister, Werkführer, Handlungsgehilfen usw. 
versicherungspflichtig. 

Die Versicherungspflicht beginnt ?ei der Kranken_- und Unfall
versicherung mit dem vollendeten vierzehnten LebensJahre. 

bei der Stellenlosenversicherung mit dem vollendeten sech
zehnten Lebensjahre; 

bei der Pensionsversicherung mit ,dem vollendeten siebzehnten 
Lebensjahre. 

Meyer, Dachdecker 2. Auß. 10 
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(Die Versicherungs;Pfli<:ht de~ L_ehrlinge [Praktikanten] blei_bt, so· 
lange das Lehrverhältms mc~t mit emem Ba:;rbezuge verbunden Ist, auf 
die Kranken- und Unfallversicherung beschrankt.) 

Nach dem neuen Angestelltenversicherungsgesetz treten in Kraft: 
Die neuen (höheren) Renten in der Pensions- und Unfall· 

versicherung am I. Februar 1927. 
Die neuen (höheren) Beiträge zur Pensions- und Unfall

versicherung am I. Jänner 1927. 
Die Umgestaltung der Angestellten-Krankenkassen. und die 

neuen Beiträge für die Kranken- und Stellenlosenversicherung 
am 1. Juli 1927. 

Die neuen Barleistungen der Krankenversicherung am 
1. September 1927. 

Die Ausdehnung der Pensionsversicherungspflicht und der 
Unfallversicherung auf das Verka:ufspersonal am 1. Ju_li 1927. 

Die Anmeldungen zur PensiOns- und UnfallversiCherung erfolgen 
bei der Pensionsanstalt für Angestellte in Wien IV, Blechturm
gasse 11 mittels amtlichen Formulares. 

Die Anmeldungen zur Kranken- und Stellenlosenversicherung 
erfolgen in Wien bei einer der zwei Landesversicherungskassen, und zwar: 

I. Versicherungskasse für Handlungsgehilfen in Wien IX, 
Kolingasse 13 (für die Mitglieder des Gremiums der Wiener Kaufmann
schaft) oder 

· 2. Versicherungskasse für Industrie und sonstige An
gestellte in Wien I, Wildpretmarkt 2 (früher "Einigkeit") oder 

3. bei der Wahlkasse "Collegialität" in Wien VII, Andreas
gasse 3 (für alle Angestellte). 

Die neuen Leistungen der Pensionsversicherung umfassen: Invaliditäts
renten, Altersrenten, Witwenrenten, Waisenrenten, Abfertigungen, Aus
stattungsbeiträge, unentgeltliche Krankenversicherung der Renten
empfänger (und ihrer Angehörigen) bei der zuständigen Versicherungs
kasse und schließlich erweiterte Heilbehandlung und Heilfürsorge. 

Invaliditätsrente 
Die Invaliditätsrente gebührt, wenn der versicherte Angestellte wegen 

dauernder oder vorübergehender Invalidität seinen bisherigen Berufs
pflichten oder einer anderen angemessenen Beschäftigung nicht weiter 
zu obliegen vermag. Berufsunfähigkeit ist nicht zu verwechseln mit 
Arbeitsunfähigkeit. Voraussetzung für den Rentenanspruch ist eine 
fünfjährige Versicherungsdauer (60 anrechenbare Beitragsmonate). 
Bei Dienstunfall entfällt dieses Erfordernis. 

_ J?ie Ren.te betr~gt 35% der Bemessungsgrundlage zu
zughch so VIeler weiterer Prozente, als anrechenbare Dienst
jahre erworben wurden. Für Kinder unter achtzehn Jahren erhält 
der Rentner einen Kinderzuschuß. Er beträgt für jedes Kind im~Monat 
6% der Bemessungsgrundlage, mindestens S 7 50 und höchstens 
S 15,-. . Im Falle der Hilflosigkeit gebührt dem Rentner ein Hilflosen
zuschuß Im Ausmaße der halben Invaliditätsrente. 

Altersrente 
Anspruch auf die Altersrente haben ohne Nachweis der Berufsunfähigkeit: 
a) schon .nach zehnjähriger Versicherungsdauer (120 an

rechenbare Beitragsmonaten) für weibliche Angestellte nach 
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Vollendung des 55. Lebensjahres, männliche Augestellte 
nach Y ollendung des 60. Lebensjahres; 

b) 1m Falle kürzerer Versicherungsdauer, jedoch nach zurückgelegter 
"\Yartezeit für weibliche Angestellte nach Vollendung des 60., für männ
hche Angestellte nach Vollendung des 65. Lebensjahres. 

D.er f1nspruch. auf Altersrente besteht nicht, solange 
man In einem versicherungspflichtigen Dienst- oder Arbeits
verhältnisse steht. 

Die Altersrente beträgt ebenso wie die Invaliditätsrente 35% der 
Bemessungsgrundlage zuzüglich so vieler weiterer Prozente, als an
rechenbare Dienstjahre erworben wurden. Kinderzuschüsse und Hilflosen
zuschuß gebühren in dem gleichen Ausmaße wie bei der Invaliditätsrente. 
Für jene Zeit, für welche auf Grund gesetzlicher Be
stimmungen Gehalt oder Abfertigung gebührt, ruht der 
Rentenanspruch. 

Witwenrente 
Die Witwenrente gebührt der Witwe, wenn der versicherte An

gestellte im Zeitpunkt seines Ablebens eine Rente bezog oder die An
wartschaft auf eine solche hatte. Die Witwenrente beträgt die 
Hälfte der Rente des Versicherten. Ist die Witwe hilflos oder hat 
sie das 55. Lebensjahr überschritten, so beträgt die Witwenrente min
destens 30% der Bemessungsgrundlage. 

Waisenrenten 
Anspruch auf Waisenrenten haben die Kinder unmittelbar Ver

l'!icberter bis zum vollendeten achtzehnten Lebensjahr, unter 
bestimmten Voraussetzungen auch länger. Die Waisenrente beträgt für 
jedes einfach verwaiste Kind 12%, für jedes doppelt verwaiste 
Kind 24% der Bemessungsgrundlage des Versicherten, mindestens 
jedoch S 10,-, bzw. S 20,- im Monat. (Bei einer Bemessungs
grundlage von S 400,- beträgt beispielsweise die Waisenrente in dem 
einen Falle S 48,-, im anderen Falle S 96,- pro Kind und Monat.) 

Witwen- und Waisenrenten zusammen dürfen weder die Invaliditäts
rente (Altersrente) samt allfälligen Kinderzuschüssen, auf die der Ver
sicherte bei seinem Ableben Anspruch oder Anwartschaft hatte, noch im 
allgemeinen 85% seiner Bemessungsgrundlage übersteigen. 

Einmalige Abfertigung 
Die einmalige Abfertigung gebührt: 
a) im Ausmaße von 720% der Bemessungsgrundlage:. der 

Witwe (Witwer) und, wenn keine (keiner) vorbanden ist, zu gleichen 
Teilen Kindern unter achtzehn Jahren, wenn nur mangels Voll
endung der Wartezeit kein Anspruch auf Witwen- bzw. 
Waisenrenten besteht. (Bei einer Bemessungsgrundlage von S 400,
beträgt daher die Abfertigung S 2880,-.) 

b) im Jahresausmaße der Witwenrente: der \Virtschaftsführerin, die 
bei Eintritt des Versicherungsfalles mindestens seit acht Monaten ununter
brochen in der Hausgemeinschaft der unmittelbar versicherten P_erson 
lebte und unentgeltlich die Hauswirtschaft führte, (Die Abfe!t1gung 
gebührt, wenn ein Anspruch auf Witwenrente bestünde, aber keme an
spruchsberechtigte Witwe zurückblieb), und 

c) im Ausmaße von 360% der Bemessungsgrundlage, _und 
zwar ohne Rücksicht darauf, ob die Wartezeit vollendet ist oder mcht, 
der Reihe nach: unversorgten Kindern über achtzehn Jahre, der Mutter, 

10* 
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zu deren Unterhalt derVersicherte wesentlich beigetragen hat, ferner dem 
Vater den Großeltern und den elternlosen Geschwistern (in den letzten 
drei 'Fällen aber nur dann, wenn die betreffenden Personen 
erwerbsunfähig sind, mit dem Versicherten im gemeinsamen 
Haushalt lebten und ausschließlich durch ihn erhalten 
wurden). 

Bei einer Versicherungsdauer von weniger als sechs Monaten ge
bühren, soferne der Tod des Versicherten nicht die Folge eines Unfalles 
war, nur so viele Sechstel der Abfertigung, als Beitragsmonate anzu
rechnen sind. 

Das aus der Krankenversicherung gebührende Begräbnisgeld be
wirkt keine Kürzung der Abfertigung. 

Ausstattungsbeitrag 
Anspruch darauf haben weibliche Versicherte nach mindestens 

fünfjähriger Versicherungsdauer (60 aareehenbaren Beitrags
monaten), wenn sie innerhalb zweier Jahre nach Verehelichung aus der 
versicherungspflichtigen Dienststellung austreten oder innerhalb zweier 
Jahre nach Dienstaustritt heiraten. Der Ausstattungsbeitrag beträgt in 
den ersten 120 Beitragsmonaten für jeden Monat 5% der Bemessungs
grundlage, für jeden weiteren aareehenbaren Beitragsmonat 2% der 
Bemessungsgrundlage. (Bei einer Versicherungsdauer von beispielsweise 
zehn Jahren und einer Bemessungsgrundlage von S 250,- beträgt der 
Ausstattungsbeitrag S 1500,-.) 

Mit dem Anfall des Ausstattungsbeitrages erlischt jeder 
weitere Anspruch aus der Versicherung. 

Entfertigung 
Auf die Entfertigung hat man Anspruch, wenn die Beitragszeiten 

ihre Anreehenbarkeit verloren haben, d. h. wenn die Versicherung durch 
mehr als sechs Jahre unterbrochen war. Der Anspruch, der nur vom 
unmittelbar Versicherten geltend gemacht werden kann, erlischt binnen 
Jahresfrist nach seiner Entstehung. Die Entfertigung beträgt 2% der 
Bemessungsgrundlage für jeden anrechenbaren Beitragsmonat. 

Rentenberechnung 
Beitragsgrundlage: Darunter ist das aareehenbare Dienst

einko~m~n bis zu S 400,- im Monat zu verstehen. Für die Bemessung 
der Beitrage werden Bezüge unter S 80,- mit S 80,- und Bezüge über 
S 400,- mit S 400,- angenommen. 

Der Beitrag für die Pensions- und Unfallversicherung 
beträgt derzeit 6% der Beitragsgrundlage. 

Bemessungsgrundlage: Sie ist der Durchschnitt jener Dienst
bezüge in jenem Zeitraum, die der Beitragsbemessung zugrundegelegt 
wurden. Fü! die Pensionsversicherung wird in der Regel der 
Dur~hschmtt der letzten 36 Beitragsmonate vor Eintritt des 
VersiCherungsfalles genommen, wobei aber Gehaltssteigerungen in den 
letzte.n achtzehn .M~naten unberücksichtigt bleiben. Für die Unfall
versicherung gilt 1m allgemeinen der Durchschnitt der letzten 
zwölf B eitragsmonate. 

Die Berechnung: der Invaliditäts-( Alters- )Renten erfolgt folgender
maß~n:. ~at man ~Ie .Bemessungsgrundlage (siehe vorher) ermittelt., so 
multiphzlert.man sie emfach mit der Anzahl der in Betracht kommenden 
Prozente. ~e Anzahl der Prozente ist aber nichts anderes als die für jedes 
Jahr um 1 vermehrte Zahl 35. Man erhält daher für eine Versicherungs-
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dauer von fünf Jahren 40, zehn Jahren 45, fünfzehn Jahren 50, zwanzig 
Jahren 55% der Bemessungsgrundlage usw. Bei Bruchteilen eines Jahres 
(z. B. 1 / 4 Jahr, "72 Jahr) setzt man für jeden Monat 1/ 12% ein. Beträgt 
beispielsweise eine Versicherungsdauer neunzehn Jahre, 
sieben Monate, so erhält man als Anzahl der Prozente: 35 plus 19 plus 
'/12, d. i. 54' /12%. 

Beispiel: Wie hoch ist die Invaliditäts- (Alters-) Rente nach 
25 Jahren bei einer Bemessungsgrundlage von S 380,-'l 

Lösung: Die Anzahl der Prozente beträgt 35 plus 25, d. i. 60. Nun 
multipliziert man 380 mit 60 °10 und bekommt 380 X 60 d 1· 2'>8 /( 100 , . . - . 
Die Rente beträgt daher S 228,- im Monat. 

Um daraus die Witwenrente zu berechnen, braucht man bloß durch 
zwei zu dividieren. Die Waisenrenten richten sich nicht nach der 
Versicherungsdauer, sondern lediglich nach der Bemessungs
grundlage (siehe Waisenrenten). Sie sind also noch einfacher zu be
rechnen. 

Nachstehend noch einige Beispiele: 
Die Invaliditäts- (Alters-) Rente beträgt in Schillingen: 

Bemessungs-
Grundlage 
s 200,-

" 
250,-

" 
300,-

" 
350,-

" 
400,-

s 200,
" 250,
" 300,
" 350,
" 400,-

nach 
5 Jahren 10 Jahren 20 Jahren 

80,- 90,- llO,-
100,- 112,50 137,50 
120,- 135,- 165,-
140,- 157,50 192,50 
160,- 180,- 220,-

Bei Hilflosigkeit des Rentners 
(mindestens 75% der Bemessungsgrundlage) 

150,- 150,- 165,-
187,50 187,50 206,25 
225,- 225,- 247,50 
262,50 262,50 288,75 
300,- 300,- 330,-

30 Jahren 
130,-
162,50 
195,-
227,50 
260,-

195,-
243,75 
292,50 
341,25 
390,-

Für jedes Kind gebührt ein Kinderzuschuß von 6% der Be
messungsgrundlage, mindestens S 7,50, höchstens S 15,- im Monat. 
Invaliditäts- (Alters-) Rente, Hilflosenzuschuß und Kinderzuschüsse zu
sammen dürfen die Bemessungsgrundlage nicht übersteigen. 

Mindestrenten: Da bei geringen Dienstbezügen und kurzer. Ve!
sicherungsdauer die Invaliditäts- (Alters-) Rente~ ebe~falls sehr .. medng 
sein würden, hat das Gesetz für solche Fälle gewisse Mmdestbetrage fest
gesetzt. Es gebühren daher bei einer Bemessungsgrundlage bis zu 
S 120,- 50% der Bemessungsgrundlage, mindestens aber S 50,-, 
von mehr als S 120,- bis S 175,- 40% der Bemessungsgrundlage, 
mindestens aber S 60,-, und von mehr als S 175,- mindestens 
S 70,- im Monat. 

Die neuen Leistungen der Unfallversicherung 
Die Unfallversicherung bietet: Verletztenrenten, Heilver

fahren und Hinterbliebenenrenten: Witwen-, Waisenrenten 
und Renten für sonstige Hinterbliebene. 
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Dienstzeitanreebnung 
Unter den gesetzlichen Bestimmungen, welche diesen Punkt be

treffen, sind folgende von Wichtigkeit: 
Vor dem 1. Jänner I 9 0 9 liegende Dienstzeiten werden, soweit sie 

bereits nach dem Pensionsversicherungsgesetz ab I909 versicherungs
pflichtig waren, im Ausmaß eines Drittels angerechnet. Fallen 
diese Dienstzeiten aber in die Zeit nach dem 31. Dezember I908 (also in 
die Zeit ab I. Jänner 1909) und unterblieb damals die Anmeldung, so 
werden sie nicht eingerechnet, weil sie versicherungspflichtig waren und 
deshalb hätten angemeldet werden müssen. Das Gesetz will eben die 
Anrechenbarkeit nur in solchen Fällen gewähren, wo die betreffenden 
Dienstzeiten noch keiner Zwangsversicherung unterworfen waren. 

Seinerzeit eingekaufte, tatsächlich zurückgelegte Dienstzeiten 
werden bis zu fünf Jahren voll, darüber hinaus (aber nur inländische 
Dienstzeiten) zur Hälfte eingerechnet. Zeiten, für welche Prämien
rückerstattung geleistet wurde, werden entsprechend ge
kürzt. Dienstzeiten, die bisher nicht versicherungspflichtig waren, es 
aber nach dem neuen Gesetz ab I. Jnli I927 sind (betrifft Angestellte in 
öffentlichen und ähnlichen Diensten mit bisher normalmäßigen Pensions
ansprüchen), werden bis I. Jänner I904 zurück voll, weiter zurück im 
halben Ausmaß angerechnet. 

Schließlich werden Österreichischen und deutschen Staatsbürgern 
die Kriegsdienstzeiten im vollen Ausmaße bis zu fünf Jahren an
gerechnet, wenn die Versicherung mindestens 60 Beitragsmonate umfaßt, 
mindestens einer von diesen Beitragsmonaten innerhalb der letzten drei 
Jahre ( 36 Kalendermonate) vor der Kriegsdienstleistung erworben wurde 
und zwischen der Kriegsdienstleistung und einer sonstigen anrechenbaren 
nachfolgenden Dienstzeit nicht mehr als drei Jahre ( 36 Kalendermonate) 
liegen. 

Renteneinheit: Darunter ist I% der Bemessungsgrundlage zu 
verstehen. 

Versicherte: Das Gesetz unterscheidet zwischen unmittelbar und 
mittelbar Versicherten. Die unmittelbar Versicherten sind die Ange
stellten, die mittelbar Versicherten ihre Angehörigen. 

Das Erlöschen der Pensionsversicherungspflicht ist nicht identisch 
mit dem Verfall der Beitragszeiten. Die Versicherung erlischt mit dem 
Austritt aus der versicherungspflichtigen Dienststellung. Der Verfall der 
Beitragszeiten tritt ein, wenn die Versicherung durch mehr als sechs 
Jahre unterbr,qchen war. (Für Beitragszeiten vor dem 1. Jänner 1927 
wurde in den Ubergangsbestimmungen des neuen Gesetzes diese Frist um 
zwei Jahre verlängert.) 

D~r Beitrag für die Krankenversicherung beträgt 4Y2 % 
der Beitragsgrundlage. 

Der Beitrag für die Stellenlosenversicherung beträgt 
32 / 10 % der Beitragsgrundlage. 

_!)er ~eitra~ für __ die Pensions- und Unf.allversicherung 
betragt, Wie bereits erwahnt, 6% der Beitragsgrundlage. 

Die Beitragsgrundlage wird ermittelt, indem man den Jahres
gehalt (Mon~tsgehalt mal I2) ermittelt, hiezu sämtliche Znlagen, An
schaffungsbeiträge, Remunerationen, Neujahrsremuneration usw. addiert 
und den Gesamtbetrag durch I2 dividiert. 

Die_ Anmeldefrist fü_r die Einrechnung der Hälfte bezw. 
des Dnttels der Vordienstzeiten beträgt zwei Jahre ab 
l. Jänner I927. 
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Nachtrag zum Angestelltenversicherungsgesetz 

X ach den Durchführungsverordnungen zum Angestelltenversicherungs
gesetz vom 25. Juni 1927 ist folgendes zu beachten: 

Anmeldung 

1. Eine Verpflichtung zur Anmeldung besteht nicht für die der An
gest~lltenver~icherungspflicht unterliegenden Personen, die schon bisher 
penswnsverswhert waren und bei einer der nachstehenden Kranken
kassen krankenversichert sind: 

a} in Wien: bei der Krankenkasse "Einigkeit" oder bei der Krankeu
unterstützungskasse "Collegialität" oder bei der Krankenkasse der Hand
lungsgehilfen oder bei der Lehrlingskrankenkasse des Gremiums der Wiener 
Kaufmannschaft; 

b) ~n Oberösterre_ich beim Handlungs~rankenverein in Linz; 
c) ~n Salz_burg bei de~ Handlungsgremialkrankenkasse in Salzburg; 
d) In Steiermark beim kaufmännischen Versorgungsverein oder 

beim Ersten steirischen Privatbeamtenverein in Graz; 
e) in Kärnten bei der Krankenkasse des Handelsgremiums in Klagen

furt; 
f) in Tirol bei der Krankenkasse des Handelsgremiums in Innsbruck. 
Für die bei einer der vorstehenden Krankenkassen und bei der Pensions

anstalt bisher versichert gewesenen Personen ist, wie eingangs erwähnt, 
eine Verpfliq'jltung zu einer neuerlichen Anmeldung derzeit nicht gegeben; 
soweit eine Uberführung solcher Versicherter von einer Versicherungskasse 
zur anderen (z. B. in Wien von der Gremialkasse zur Industriekasse od. dgl.) 
erfolgt, werden die Daten über die Versicherten von den Versicherungs
trägern selbst ausgetauscht. 

Soviel uns bekannt ist, ersuchen allerdings die Versicherungskassen 
die Dienstgeber, auch für die jetzt bei ihnen versicherten Angestellten 
eine Anmeldung (wenigstens in den wichtigsten Rubriken) auszufüllen und 
einzusenden. Näheres hierüber enthalten die von den Versicherungskassen 
herausgegebenen Merkblätter fürdie Dienstgeber; wenn es auchempfehlen s
wert ist, diesem Wunsche der Krankenkassen womöglich nachzukommen, 
besteht doch eine Verpflichtung hiezu nicht. 

2. a} Anzumelden sind - bis spätestens 3. Juli d. J. - bei der zu
ständigen Versicherungskasse jene der Angestelltenversicherungspflicht 
unterliegenden Personen, die bisher zwar bei der Pensionsanstalt gemeldet 
waren, aber bei einer anderen als den vorstehenden Krankenkassen, 
z. B. bei einer Bezirkskrankenkasse, Betriebskrankenkasse, Genossenschafts
oder Allgemeinen Arbeiterkrankenkasse od. dgl. versichert sind. 

b) Angemeldet müssen ferner- und zwar bis spätestens 3. Juli 1927-
bei der zuständigen Versicherungskasse jene Personen werden, welche 
neu in die Angestelltenversicherungspflicht fallen, d~e al:So 
bisher noch nicht bei der Pensionsanstalt angemeldet Wal-:en. Dies gilt 
insbesondere für alle jene Gruppen, die eine Aufsichts- oder Uberwachungs
tätigkeit überhaben (Werkmeister, Werkführer). 

Als zuständig gilt in jedem Bundesland die dort errichtete Angestellten
Versicherungskasse. Diese wird in den Bundesländern ~ärnten, O_ber
österreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg mit dem Sitze 
in der Landeshauptstadt errichtet, für die Bundesländer Burgenland 
und Niederösterreich mit dem Sitze in Wien. Die Versicherungskasse 
für Niederösterreich hat vorläufig ihren Sitz im Gebäude der Pensions-
anstalt, Wien V, Blechturmgasse 7. . 

In Wien ist zuständig die Versicherungskasse für IJ?-dustneange
stellte "Einigkeit", Wien I, Wildpretmarkt 2, oder die Wahlkasse 
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( Versicherungskasse für Angestellte "Collegialität", Wien VII, Andreas
gasse 3); letztere dann, wenn der Unternehmer mit ihr einen Vertrag ge
schlossen hat, in dem er sich verpflichtet, alle Angestellten des Betriebes 
bei ihr versichert zu halten. Dieser Vertrag ist gemäß § 60 AngVG. nur gültig, 
wenn die im Betriebe beschäftigtenAngestellten vom beabsichtigten Vertrags
abschluß ordnungsmäßig verständigt und aufgefordert wurden, ihre Stellung
nahme innerhalb sechs Wochen dem Dienstgeber bekanntzugeben und nicht 
mehr als die Hälfte der Angestellten den Kassenwechsel ablehnt, oder wenn 
innerhalb der angegebenen Frist eine Stellungnahme nicht erfolgt. 

Ein Wechsel zwischen Industriekasse und Wahlkasse wird auch künftig 
möglich sein, und zwar nach vorangegangener dreimonatiger Kündigung 
mit Schluß des Kalenderhalbjahres. 

Für die Anmeldung sind offizielle Drucksorten aufgelegt, die bei 
der zuständigen Versicherungskasse erhältlich sind. 

3. Abzumelden bei den vorgenannten Angestelltenkrankenkassen 
sind jene Personen, die bisher dort zugleich mit den übrigen Angestellten 
des Betriebes versichert waren, aber der Versicherungspflicht nach dem 
Angestelltenversicherungsgesetz nicht unterliegen, z. B. Diener, Lager
hilfsarbeiter, Chauffeure u. dgl. Die Abmeldung hat mit dem bisher bei der 
betreffenden Krankenkasse üblichen Abmeldungsformular oder brieflich zu 
geschehen. Diese Personen sind gleichzeitig, d. h. auch bis spätestens 
3. Juli 1927 bei der für die Arbeiterversicherung zuständigen Krankenkasse 
(Gebietskrankenkasse, Betriebskrankenkasse od. dgl.) anzumelden. 

4. Die Verpflichtung zur Anmeldung obliegt dem Dienstgeber; die 
Unterlassung der Anmeldung oder die verspätete Einsendung wird mit Geld 
bis zu S 100, bzw. mit Arrest bis zu zwei Wochen bestraft. 

Erstattet der Dienstgeber die Anmeldung nicht innerhalb der ange
gebenen Frist, so steht es dem Dienstnehmer frei, die Anmeldung selbst 
durchzuführen. 

Abgesehen von der Straffälligkeit ist aber eine Unterlassung der An
meldung oder deren verspätete Einsendung insbesondere deshalb gefährlich, 
weil damit bei Eintritt des Versicherungsfalles Regreßfolgen sowie eine 
zivilrechtliche Schadenersatzpflicht verbunden sein können. 

Die in die Beschäftigung nach dem I. Juli 1927 neu eintretenden 
versicherungspflichtigen Personen sind jeweils binnen drei Tagen nach dem 
Eintritt in die Beschäftigung bei der zuständigen Versicherungskasse an
zumelden, ebenso hat bei einem Austritt jeweils binnen drei Tagen die 
Abmeldung bei der zuständigen Versicherungskasse zu erfolgen. 

Gehaltslisten und Beitragszahlung 

Die D~enstgeber h!lbeJ?- für alle nach dem Angestelltenversicherungs
g~setz versiCherungspflichtigen Personen Gehaltslisten zu führen. Für 
d~ese Gehaltslisten s!nd offizie~le Drucksorten aufgelegt (Gehaltsliste für 
die -:1ngestelltenversiChe:ung), die den Dienstgebern von den zuständigen 
VersiCherungskassen .. IJ?-It den erforderlichen Erläuterungen rechtzeitig 

ugesendet werden. N otigenfalls hat deren Anforderung bei den Versicherungs
assen zu erfolgen. 
. Diest; Gehal~slisten sind ähnlich wie die im ersten Halbjahr 1927 für 

die PensiOnsversiCherung geltenden Gehaltslisten abgefaßt und zu verwenden . 
.. Die neuen Gehaltslisten sind erstmalig für den Monat Juli bis 

spatestens ~0. A_u~u~t 19~7 an_die zuständige Versicherungskasse ein
zusenden. GleiChzeitig smd die Bmträge für den Monat Juli bis längstens 
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10. :tugust 1927 einz~ahlen. Die Beiträge sind für alle vier Versicherungs
zweige (Krankenver.siCherung, . U~al!-versiche~ung, Pensionsv_ersicherung 
und StellenlosenversiCherung) emhelthch an eme Stelle nämhch die zu-
ständige Versicherungskasse zu bezahlen. ' 

Die Beiträge sind gesetzlich einheitlich geregelt und werden von allen 
Versicherungskassen in dieser Höhe eingehoben. Eine Verschiedenheit in 
den Beiträ~en entsteht nur dadurch, daß der Zusatzbeitrag für die Not
standsaushilfen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz und der Arbeits
ve~mittlungs?eitrag be.ka_nntlich für ~ie verschiedenen Sprengel der Indu
striellen Bezrrkskommisswnen verschieden hoch festgesetzt sind. 

Für ganz Österreich beträgt künftig der Beitrag für die 

Krankenversicherung ......................... 4,5% 
Pensions- und Unfallversicherung .............. 6 % 
Stellenlosenversicherung ...................... 3,2% 

der Beitragsgrundlage. 

Der Zusatzbetrag für die Notstandsaushilfen be-
trägt für Wien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8%, 

so daß der Gesamtbeitrag für Wien ................... 15,5% 

ausmacht. 
Zu dem vorerwähnten Angestelltenversicherungsbeitrag kommt noch 

der Beitrag für den Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds (vom Dienstgeber 
zu tragen), für die Angestelltenkammer (vom Dienstnehmer zu tragen) und 
für die Arbeitsvermittlung (vom Dienstgeber und Dienstnehmer je zur 
Hälfte zu tragen). Letztere drei Beiträge in Wien gegenwärtig 44 Groschen 
pro Angestellten. 

Abzuführen ist jedoch der gesamte Betrag vom Dienstgeber, dem das 
Recht zusteht, die auf den Angestellten entfallende Quote bei sonstigem 
Erlöschen innerhalb Monatsfrist nach der ersten auf die Fälligkeit des Bei
trages (d. i. immer der Letzte jedes Monats) folgenden Gehaltszahlung 
abzuziehen. Der Beitrag für die Kranken-, Pensions-, Unfall- und Stelleu
losenversicherung sowie der Zusatzbeitrag für die Notstandsaushilfen ist 
geteilt zur Hälfte vom Dienstgeber und vom Dienstnehmer zu tragen. 

22. Haftpflichtversicherung 
Es steht außer Zweüel, daß jeder Dachdeckermeister bzw. Inhaber 

eines solchen Betriebes sich von gewissen Ereignissen, die ihm Schaden 
bringen können, nur durch den Abschluß von zweckentsprechenden Ver
sicherungen schützen kann. Einerseits verpflichten die b~reits bestehenden 
Sozialversicherungsgesetze, wie Arbeiter-Unfall-, Arl;Jelter-Kran.kenkasse 
und Angestelltenversicherung den Unternehmer zu bestrmmten Leistungen, 
die jedoch nur einen Schutz für den Arbeiter oder Angestellten J?ede~ten, 
während sich anderseits der Unternehmer gegen andere aus oder m semelll 
Betriebe entstehenden Unfälle und daraus folgenden Schadenersatzanspru
chen Dritter selbst sicherstellen muß. Es ist daher für die Ausübung des 
Dachdeckerbetriebes der Abschluß einer Haftpflichtversicherung von 
ganz besonderer Wichtigkeit. . 

Die Stellung von Ansprüchen sind durch das Allgemeine Bürgerhebe 
Gesetz begründet, welche<~ im 30. Hauptstück vol! dem ~echt~ de~ Schaden
ersatzes und der Genugtuung ausführlich spncht. Die wiChtigsten Be
stimmungen werden im folgenden wörtlich angeführt: 
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Schade 

§ 1293. Schade heißt jeder Nachteil, welcher jemandem an Vermögen, 
Rechten oder seiner Person zugefügt worden ist. 

Quellen der Beschädigung 

§ 1294. Der Schade entspringt entweder aus einer widerrechtlichen 
Handlung oder Unterla.ssung e!nes anderen ~der_ a~ einem Zu!all: J?ie 
widerrechtliche Beschädigung wud entweder willkürlich oder unwillkurlich 
zugefügt. Die willkürliche Beschädi~g _aber gründe~ sich ~ils. in ~iner 
bösen Absicht, wenn der Schade m1t WISsen und Willen, teils m emem 
Versehen, wenn er aus schuldbarer Unwissenheit oder aus Mangel an der 
gehörigen Aufmerksamkeit oder des gehörigen Fleißes verursacht worden 
ist. Beides wird ein Verschulden genannt. 

Von der Verbindlichkeit zum Schadenersatze 
Von dem Schaden aus Verschulden 

§ 1295. Jedermann ist berechtigt, von dem Beschädiger den Ersatz 
des Schadens, welchen ihrq., dieser aus Verschulden zuge~t hat, zu fordern; 
der Schaden mag durch Ubertretung einer VertragspfliCht oder ohne Be
ziehung auf einen Vertrag verursacht worden sein. 

§ 1297. Es wird aber auch vermutet, daß jeder, welcher den Verstandes
gebrauch besitzt, eines solchen Grades des Fleißes und der Aufmerksamkeit 
fähig sei, welcher bei gewöhnlichen Fähigkeiten angewendet werden kann. 
Wer bei Handlungen, woraus eine Verkürzung der Rechte eines anderen 
entsteht, diesen Grad des Fleißes oder der Aufmerksamkeit unterläßt, 
macht sich eines Versehens schuldig. 

Durch Zufall 

§ 1311. Der bloße Zufall trifft denjenigen, in dessen Vermögen oder 
Person er sich ereignet. Hat aber jemand den Zufall durch ein Verschulden 
veranlaßt, hat er ein Gesetz, das den zufälligen Beschädigungen vorzubeugen 
sucht, üb~rtreten; oder sich ohne Not in fremde Geschäfte gemengt, so 
haftet er für allen Nachteil, welcher außerdem nicht erfolgt wäre. 

Durch fremde Handlungen (Dienstpersonen) 

§ 1314. Wenn jemand eine Dienstperson ohne Zeugnis aufnimmt oder 
eine durch ihre Leibes- oder Gemütsbeschaffenheit gefährliche Person im 
Dienste wissentlich behält oder einem bekannten Verbrecher Aufenthalt 
gibt; so haftet er dem Hausherrn und den Hausgenossen für den Ersatz 
des durch die gefährliche Beschaffenheit dieser Personen verursachten 
Schadens. 

.. ~ 1315. Ebenso haftet derjenige, welcher wissentlich eine solche ge
f~hrhche oder wer zu einem Geschäfte eine untüchtige Person bestellt hat, 
fur den Schaden, welchen ein Dritter hiedurch erlitten hat. 

§ 1318. Wird jemand durch das Herabfallen einer gefährlich aufgehäng
ten o~er gestellten Sache; oder, durch Herauswerfen oder Herausgießen 
aus emer Wohnung beschädigt, so haftet derjenige, aus dessen Wohnung 
geworfen oder gegossen wurde, oder die Sache herabgefallen ist, für den 
Schaden. . 

Durch ein Tier 

§ 1320. W~d jemand. durch ein Tier beschädigt, so ist derjenige, der 
es dazu angetneben, gere1zt oder zu verwahren vernachlässigt hat, dafür 
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verantwortlich. Kann niemand eines Verschuldeus dieser Art überweisen 
werden, so wird die Beschädigung für einen Zufall gehalten. 

ßei Verletzungen an dem Körper 

§ 1325. Wer jemanden an seinem Körper verletzt, bestreitet die Hei
lungskosten des Verletztt>n, ersetzt ihm den entgangenen oder wenn der 
B.eschädigte zum ~rwerb unfähig wird, aU<?h d~n künftig entgehenden Ver
dienst und bezahlt ihm aufVerlangen überdiesem den erhobenen Umständen 
angemessenes Schmerzensgeld. 

§ 1327. Erfolgt aus einer körperlichen Verletzung der Tod, so müssen 
nicht nur alle Kosten, sondern auch der hinterlassenen Frau und den Kindern 
des Getöteten das, was ihnen dadurch entgangen ist, ersetzt werden. 

An dem Vermögen 

§ 1331. Wird jemand an seinem Vermögen vorsätzlich oder durch 
auffallende Sorglosigkeit eines anderen beschädigt, so ist er auch den ent. 
gangenen Gewinn und wenn der Schade vermittelst einer durch das Straf
gesetz verbotenen Handlung oder aus Mutwillen und Schadenfreude ver
ursacht worden ist, den Wert der besonderen Vorliebe zu fordern be
rechtigt. 

§ 1332. Der Schade, welcher aus einem minderen Grade des Versehens 
oder der Nachlässigkeit verursacht worden ist, wird nach dem gemeinen 
1Verte, den die Sache zur Zeit der Beschädigung hatte, ersetzt. 

Die obgenannten Bestimmungen über den Schadenersatz haben die 
Versicherungsgesellschaft veranlaßt, allen jenen Personen, Unternehmern 
oder Firmen in Form der Haftpflichtversicherung Schutz zu gewähren für 
den Fall, daß an sie durch den Eintritt eines derartigen Ereignisses Forde
rungen von Schadenersatz gestellt werden. 

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht nur auf die Bezahlung 
einer vom Gerichte oder im Vergleichswege zu zahlenden Summe, sondern 
auch auf die Bezahlung der Prozeßkosten, die nicht selten bedeutend sind. 

Es ist wohl überflüssig, den Fachkollegen alle jene Gefahren, die der 
Betrieb mit sich bringt, aufzuzählen, aber es kann nicht oft genug betont 
werden, es nicht zu verabsäumen, gleich bei Anmeldung des Gewerbes 
auch eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, da nur diese allein 
vor Geldausgaben schützt und eine gewisse Sicherheit in der Aus
übung des Gewerbes bietet. Wird ein Meister von einem Unglücksfall 
betroffen, oder werden an ihn diesbezügliche gerichtliche oder außergericht
liche Forderungen gestellt, so hat der Unternehmer, wenn er haftpflicht
versichert ist, sogleich die Versicherungsanstalt zu verständigen. 

Die zweite wichtige Frage betrifft die Höhe der Haftpflichtversicherung. 
In allen anderen Versicherungszweigen ist der Wert der zu versichernden 
Gegenstände zu ermitteln. Will zum Beispiel ein Meister seinen Lagerp~atz 
gegen Feuerschäden versichern, so weiß er ganz genau den Wert semer 
Materialien, der Werkzeuge und der sonstigen Utensilien und kann daher 
eine bestimmte Summe festsetzen, die er zur Versicherung beantragt und 
welche ihm im Schadensfalle auch ersetzt wird. Nicht so bei der Haftpflicht
versicherung! Der in einem Schadensfalle erlittene Grad der Verletzung 
läßt sich im vorhinein nicht bestimmen; während die ~ine Verletzun,g 
eine kurze Berufstörung verursachen kann, bei der weder Arzte noch Hei
lungskosten in Betracht kommen, können ein anderes Mal ~erl~tzungen 
vorkommen, die eine lange Krankheit verursachen und für die nwht nur 
allein der Ersatz der Heilungskosten, sondern noch Schmerzensgel~, Ve::
dienstentgang, Prozeßkosten, Advokatenspesen usw. z':l .z~hlen smd, Ja 
bei Verletzungen, die eine teilweise oder gänzliche Invahditat hervorrufen, 
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noch höhere Kosten verursachen. Dabei ist noch der Beruf des Beschädigten 
zu berücksichtigen. Es ist nicht gleichgültig, ob sich ein und derselbe 
Schadensfall bei einem Arbeiter, Angestellten, Kaufmann, Arzt, Advokaten 
oder Künstler ereignet. Würde zum Beispiel anläßlich einer Reparatur 
durch das Herabfallen eines Ziegels der rechte Arm eines Kaufmanns oder 
eines Chirurgen verletzt und amputiert werden müssen, so ist es klar, 
daß der Chirurge andere Forderungen stellen würde als der Kaufmann. 
Nicht zu vergessen ist, daß durch dasselbe Schadenereignis. auch mehrere 
Personen betroffen werden können, daß aber auch durch emen Schaden
fall an Gegenständen Beschädigungen hervorgerufen werden können.. Es 
soll als Beispiel folgender Fall dienen: Einem Gehilfen entgle1tete 
anläßlich einer Dachreparatur ein Werkzeug, durchschlägt das Glasdach 
eines Photographen, fällt auf einen Apparat, der umfällt und in Trümmer 
geht. Natürlich wird d~r Photograph seinen Schaden V?m Da:chdecker
meister verlangen und d1eser kann siCh eben, wenn er versiChert ISt, an der 
Versicherungsgesellschaft regressieren. 

Bisher waren zumeist auf Summen von 

S 10000,- für die Verletzung oder Tötung einer Person, 
"40000,- " mehrerer Personen 

und " 2 000,- " S~chbesc'hädigung' 

als Grundlage für die Versicherung üblich, jedoch hat die Praxis gezeigt, 
daß diese Beträge nicht ausreichen, weshalb im allgemeinen von jetzt ab 
die Beträge von 

S 20000,- für die Verletzung oder Tötung einer Person, 
" 80000,- " " " " " mehrerer Personen 

und" 4000,- " Sachbeschädigungen 

aogeschlossen werden. 
Die Prämienberechnung erfolgt zumeist auf Grundlage der Beiträge 

der Unternehmer zur gesetzlichen Unfallversicherungsanstalt, perzentuell 
aufgeteilt, ist aber im Verhältnisse zum Risiko fast nicht in Betracht zu 
ziehen. 

Für jene Meister, welche im Betriebe selbst mitarbeiten oder auf ilirem 
Betriebe die Aufsicht führen, das heißt, welche selbst illre Arbeiten aufneh
men und daher auf das Dach zu steigen gezwungen sind, ist der Abschluß 
einer Unfallversicherung für die eigene Person unbedingt notwendig, denn 
während der Gehilfe im Betriebe für alle Gefahren versichert sein muß, ist 
für den Unternehmer in keiner Weise vorgesorgt und er muß sich daher 
im eigenen Interesse selbst schützen. 

Jeder bedenke die Gefährlichkeit seines Berufes und das Risiko, dem 
er sich durch Unterlassung des Abschlusses einer Haftpflichtversicherung 
aussetzt! 

Da; der Abschluß einer Feuer-, Einbruchs-, Diebstahlsversicherung 
h~ute m un~erem Gewerbe allgemein üblich ist, will ich mich darüber 
mcht verbrmtern. Ich begnüge mich darauf hinzuweisen daß die Unter
lassung einer solc?en Versicherung ein schwerer Fehler wäre. 

In allen VersiCherungsangelege:r;theiten wird jedem Mitglied oder dessen 
Angestellten V?m Verfasser oder m der Genossenschaftskanzlei jederzeit 
Aufschluß erteilt und das Verhalten bei eingetretenen Schäden erläutert. 
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Dritter Teil: 

Der Dachdecker als Genossenschafter 



A. Kollektivvertrag 
vom 16. Juni 1924 

§ 1. Arbeitszeit und Pausen 

1. Regelmäßige Arbeitszeit. Die Bestimmungen des § 1, Absatz 2, dAs 
Gesetzes vom 17. Dezember 1919 über den achtstündigen Arbeitstag (Nr. 581, 
StGBl. 205. Stück), betreffend die kürzere Arbeitszeit von männlichen 
Arbeitnehmern bis zum vollendeten I8. Lebensjahre und weiblichen Arbeit
nehmern finden keine Anwendung, da deren Geltung nach § I, Absatz I, der 
ersten Ausnahmenverordnung zum Achtstundentaggesetz vom 28. Juli I920 
(Nr. 349, StGBl. IOI. Stück), durch diesen Vertrag ausgeschlossen wird. 

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt daher für alle im Dachdecker
gewerbe beschäftigten Arbeitnehmer 48 Stunden die Woche. Sie ist eingeteilt 
wie folgt: 

Montag bis einschließlich Freitag von 7 Uhr früh bis 12 Uhr 
mittags und von I Uhr bis 5 Uhr nachmittags. Vormittags ist die Arbeits
zeit durch eine Frühstückpause von 9 bis Y:!IO Uhr unterbrochen. Samstag 
sowie an den Vortagen vor Weihnachten und Neujahr von 
7 Uhr früh bis I Uhr nachmittags, unterbrochen durch eine Frühstückpause 
von %10 bis 10 Uhr vormittags. 

Bei Arbeiten mit Material- oder Zeugbeförderung mit Bandwa~en oder 
Fuhrwerk, gleichgültig ob die Arbeitnehmer früh oder nachmittags 
vom bzw. zum Werkplatze zu fahren und daselbst auf- oder abzuladen 
haben, beginnt die tägliche Arbeitszeit für alle Arbeitnehmer um 7 Uhr 
früh am Werkplatz und endigt um 5 Uhr bzw. I Uhr nachmittags am 
Werkplatze, und zwar haben die Arbeitnehmer für jeden Kilometer Luft
linie Entfernung der Arbeitsstelle vom Werkplatz die Arbeiten an der 
Arbeitsstelle um je 20 Minuten später zu beginnen bzw. früher zu beende!l. 
An den Beförderungs- und Ladearbeiten haben sich sämtliche Arbeitsteil
nehmer einschließlich der Gesellen bzw. Gehilfen zu beteili~en. 

Bei Arbeiten ohne Material- und Zeugbeförderung m1t Handwagen 
oder Fuhrwerk bzw. wenn die Arbeitnehmer am Werkplatze nicht auf- oder 
abzuladen haben und sich die Arbeitnehmer nach Anordnung des Arbeit
gebers von illren Wohnungen unmittelbar zur Arbeitsstelle bzw. von der
selben in ilire Wohnung begeben, beginnt bzw. endigt die Arbeit an der 
Arbeitsstelle bei einer Luftlinie - Kilometer- Entfernung vom Werk
platze, und zwar: 

bis 3 km 
über 3 km " 5 " 

5" "7" 
über 7 " 

Uhr 

" 

Der Arbeitgeber kann jedoch auch anordnen, daß bei yorerwähnten 
Arbeiten die Arbeit an der Arbeitsstelle um 7 Uhr früh zu begmnen und um 

Meyer, Dachdecker 2. Auf!. 11 
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5 Uhr bzw. 1 Uhr nachmittags an der Arbeitsstelle zu beenden ist; in diesem 
Falle hat er den Arbeitnehmern den Zeitunterschied zu bezahlen. Die Arbeit-
nehmer sind verpflichtet, diese Anordnungen zu befo~gen. . . . 

Bei Arbeiten, für welche die Landzulage zu entnchten Ist, beg:I?nt die 
Arbeitszeit für sämtliche Arbeitnehmer um 7 Uhr früh an der Arbeitsstelle 
und endigt um 17 Uhr bzw. 13 Uhr daselbst. 

Wenn wegen ungünstiger Witterung die regelmäßige Arbeitszeit, d. i. 
von 7 Uhr früh bis 17 Uhr bzw. 13 Uhr nachmittags, nicht eingehalten werden 
kann werden Beginn und Beendigung derselben von seiten des Arbeit· 
gebe;s oder dessen Beauftragten fallweise bestimmt; im Winter kann die 
regelmäßige Arbeitszeit verkürzt werden. 

Werden Arbeiten in einem Industrieunternehmen ausgeführt, so kann 
durch Sondervereinbarung festgelegt werden, daß die Einteilung _der 
Arbeitszeit derjenigen des betreffenden Unternehmens augepaßt wrrd, 
jedoch muß sie unbeschadet der im Lohn- und Arbeitsvertrag selbst vor
gesehenen Ausnahmen 48 Stunden in der Woche betragen. 

2. Überstunden sind tunliehst zu vermeiden und dürfen nur in dringenden 
Fällen nach Einschiebung einer ha19.stündigen Pause nach der regelmäßigen 
Arbeitszeit geleistet werden. Die Uberstundenarbeit soll für e~p.e Person 
und Tag zwei St~nden nicht übersteigen. Jede begonnene halbe Uberstunde 
wird als halbe Uberstunde entlohnt. 

Für das Abliefern der vom Unternehmer beigestellten Ha:Ifdwerkzeuge 
und Arbeitsbelege steht eine besondere Entlohnung als "Überstunde·· 
nicht zu. 

Sonntag sowie an den hohen Feiertagen, das sind Neujahr, Ostermontag, 
Pfingstmontag, beide Weilmachtsfeiertage (Christfest und Stephanstag) 
und den Staatsfeiertagen (1. Mai und 12. November) werden nur die ge
setzlich zulässigen sowie unaufschiebbaren Arbeiten vorübergehender 
Natur ausgeführt, welche aus öffentlichen, insbesondere Sicherheitspolizei· 
liehen Rücksichten vorgenommen werden müssen. Alle übrigen Feiertage 
gelten als Werktage. 

. Sollte sich die Notwendigkeit ergeben, daß an Sonntagen und hohen 
Feiertagen, am Vortage vor \Veilmachten und vor Neujahr sowie an 
Samstagen wie an den ersten fünf Tagen der Kalenrlerwoche gearbeitet 
werden muß, so sind die Pausen dieser Arbeitstage einzuhalten. 

3. Nachtzeit ist die Zeit von 8 Uhr abends bis 5 Uhr früh. 

§ 2. Löhne 

.. Gezahlt wird au~er. den in diesem Vertrage besonders angeführten 
Fallen und auch an die rm Staatsgesetze Nr. 283 vom 15. Mai 1919 vor
gesehenen Betriebsräte und Vertrauensmänner nur die tatsächlich ge
leistete Arbeitszeit. 

. Bei Betrie?.s- _oder teil:veiser Arbeitseinstellung infolge ungünstiger 
N'Itterungsver~altmsse, ~rbe1t~mangel usw. haben die Arbeitnehmer gegen
tber dem Arbeitgeber kemerlei Anspruch für nicht ausgenützte Arbeitszeit. 

I. Stundenlöhne ab 17. Juni 1927 
Gesellen bzw. Gehilfen: 

,) in den erst~n zwei Gehilfenjahren. . . . . . . . . . . . 
•) welche bere1ts das zweite Gehilfenjahr zurückgelegt oder die 
selle~p~ung mit Erfolg abgelegt haben 

c) alle ubrigen Gesellen und Gehilfen . . 
Männliche Hilfsarbeiter: 

a) unter 16 Jahren . . . . . . . . 
b) ~ber 16 Jahre bis zum vollendeten 18. Jahre 
c) uber 18 Jahre bis zum vollendeten 22. Jahre 

. . s 1,57 
Ge-

" 1,61 
" 1,63 

"0.56 
"0,72 
"0,82 
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d) .über ~? .Jahre . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 1,01 
Bei qualifiZierten Arbmten am Dache verwendbare männliche Hilfs

arbeitererhalten um 5% höhere Stundenlöhne, und zwar: b) S 0,04, 
c) S 0,04, d) S 0,05 

e) welche zu selbständigen Gehilfenarbeiten verwendet werden er
halten für diese Verwendungsarbeit den Gehilfenlohn a) .. ' .. " 1,57 

·weibliche Hilfsarbeiter ................ "0,78 

.. I:aut Brn.tdesges~tz vom 11. Juli 1922 über die Einführung einer Ent
schadigung fur Lehrlmge (Gewerbenovelle 1922) wurde mit dem Gehilfen
ausschuß vereinbart: Der Lohn eines Lehrlings muß 

im I. Lehrjahre 5 Prozent 
" 2. 15 

~ 25 

mehr betragen als der Kollektivvertragslohn eines männlichen Hilfsarbeiters 
gleicher Altersklasse samt Steigerzulage. 

Selbständige Gehilfenarbeiten sind nur Eindeckungs- und Überstei
gungsarbeiten, die der betreffende Arbeitnehmer als Partieführer im Vereine 
mit anderen Hilfsarbeitern ohne Leitung bzw. Anwesenheit von Gesellen 
bzw. Gehilfen ausführt. 

Zuhängen und Zustecken von Windschäden, Rinnenreinigung sowie 
Aufdecken und Zuhängen (-stecken) für Spengler, Gerüste usw., Verstreich-, 
Schutträumungs- und Transportarbeiten zählen nicht zu selbständigen 
Gehilfenarbeiten. 

Die Stundenlöhne erhöhen oder vermindern sich um den von der Abbaukom
mission nach der Indexliste des Abbaugesetzes vom 15. jeden Monates verlautbarten 
Prozentsatz der Verteuerung oder Verbilligung der Lebenshaltung, und zwar selbsttätig 
ohne Verhandlungen. Steigerungen und Senkungen der Indexziffer bis einschließlich 
3°/0 bleiben bei der monatlichen Lohnverrechnung mit Wirkung vom 20. Juni 1924 
außer Betracht. Längstens zwei Monate nach der letzten Lohnänderung ist auf jeden 
Fall eine neue Berechnung der Löhne vorzunehmen. Die Durchrechnung hat so zu er
folgen, als ob eine Vernachlässigung des Indexes nicht erfolgt wäre. Die erste Durch
rechnung erfolgt für den Lohnabschnitt ab 18. Juli 1924. Ab 19. September 1924 und 
17. Oktober 1924 tritt - wie im Baugewerbe - je eine außerordentliche 2°/0ige Lohn
erhöhung in Wirksamkeit. Im übrigen ist für die Entwicklung nur der Index maß
gebend. Die neuen Löhne treten immer mit dem auf den 15. eines Monates folgenden 
Freitag in Kraft. 

Für den Fall, als die Veränderungen in den Kosten der Lebenshaltung auf Grund 
des Abbaugesetzes nicht mehr errechnet werden, vereinbaren die vertragschließenden 
Teile schon jetzt, die Indexliste des Bundesamtes für Statistik anzunehmen, und 
sollte auch diese nicht verlautbart werden, rechtzeitig zu Verhandlungen wegen Fest
setzung einer neuen Methode zur Errechnung der Teuerungszulage zusammenzutreten. 

Den Dachdeckergesellen bzw. -gehilfen wird ein Lohn von 110°/0 des Maurer
stundenlohnes gleicher Klasse zugesichert. 

2. Akkordlöhne sind nur schriftlich und im Sinne der Vollzugsanweisun
gen des Staatsamtes für soziale Verwaltung vom 11. Juli 1919 (Nr. 356 
und 366, StGBl. 132. Stück) zu vereinbaren. Glei~hzeitig is~ auc? ?-ie 
Aufteilung des Mehrverdienstes an alle Akkordteilnehmer emschheßbch 
der Hilfsarbeiter zu regeln. 

3. Landzulage. Bei Arbeiten außerhalb des Wiener Gemeindegebietes, 
sobald die Arbeitnehmer verhindert sind, in ihrem Heim übernachten 
zu können, erhalten dieselben nur für die regelmäßige Arbeitszeit, d .. i. 
an Werktagen von 7 Uhr früh bis 5 Uhr bzw. I Uhr nachmittags, auf dw 
Stundenlöhne § 2, Punkt l eine Aufzahlung von 30% als Landzulage. 
Für Überstunden wird die Landzulage nicht bezahlt. 

Für Kurorte unterliegt die Zulage der freien Vereinbarung_. 
Die Landzulage wird auch für die regelmäßige Arbeitszeit, d. 1. an Wer~

tagen von 7 Uhr früh bis 5 Uhr bzw. 1 Uhr nachmittags bezahlt, wenn dw 
11* 
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Arbeit infolge widriger Witterungsverhältnisse oder sonstiger ohne Ver
schulden der Arbeitnehmer entstandenen Ursachen unterbrochen werden 
muß und der Arbeitnehmer den Arbeitsort nicht verlassen hat. 

Bei Landarbeiten in der Republik Österreich erhä~t der Arbeitne~er 
für in die Ausführungszeit fallende Sonntage oder Feiertage, wenn mcht 
gearbeitet wird und ders~be den Arbeitsort n~cht verläßt, eine Vergütung 
in der Höhe von vier Arbeitsstunden nach dem Im § 2, Punkt 1 festgesetzten 
Stundenlohn zuzüglich 30% Aufzahlung. Dem Ermessen des Arbeitgebers 
steht es jedoch frei, wenn das Fahrgeld nach Wien und zurück geringer 
als diese Vergütung ist, dem Arbeitnehmer nur die Fahrtauslagen nach 
und von Wien zu bezahlen und findet in diesem Falle eine Entlohnung der 
Fahrzeit nicht statt. 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, für reine und gesunde Schlafgelegen
heit zu sorgen oder das Schlafgeld je nach. Q.en örtlichen Verhältnissen 
zu bezahlen. 

4. Überstunden, Sonntags- und hohe Feiertagsarbeit wird mit 50%, 
Nachtarbeit mit 100% Aufzahlung nur auf den im § 2, Punkt 1 festgesetzten 
Stundenlohn entlohnt. Die gewöhnlichen Feiertage gelten als Werktage 
und werden als solche entlohnt. 

5. Reise- und Fahrtauslagen. Als Reisezeit (Tag oder Nacht) gilt die 
Zeit vom Abgang des Zuges bis zum Eintreffen am Reiseziele und wird zu 
dem im § 2, Punkt 1 festgesetzten Stundenlohn ohne jedwede Aufzahlung 
vergütet; jede begonnene Stunde wird für voll gerechnet. 

Die Arbeiterschaft ist verpflichtet, die erhaltenen Reise- oder Fahr
vorschriften genauestens einzuhalten. In Ermanglung solcher ist die billigste 
Reisegelegenheit (Fahrtauslagen zuzüglich der in diesem Vertrage fest
gelegten Reisezeitvergütung) zu benützen und werden die berechtigten 
Kosten vergütet. 

Die Rückreise (Fahrtauslagen, zuzüglich der in diesem Vertrage fest
gelegten Reisezeitvergütung) wird nur nach ordnungsmäßiger Vollendung 
der Arbeit oder bei einer durch den Arbeitgeber erfolgten Abberufung 
vergütet. Eine Ausnahme bilden nur glaubwürdig nachgewiesene Krank
heits- oder Todesfälle in der Familie des Arbeitnehmers. 

Bei Arbeiten im Ausland unterliegt die Reisezeitvergütung der freien 
Vereinbarung. 

a) Bei Landarbeiten, welche bis 150 km vom Gemeindegebiete 
Wien entfernt sind, wird mit Ausnahme der nach § 2, Punkt 3, angeord
neten allwöchentlichen Heimfahrten den Arbeitnehmern nach je drei 
Wochen eine Heimreise mit einem Aufenthalt bis zu zwei Tagen in Wien 
gewährt und werden die billigsten Fahrtauslagen sowie die Hälfte der 
tatsächlich verwendeten Reisezeit zu dem im § 2, Punkt 1, festgesetzten 
Stundenlohn ohne jede Aufzahlung vergütet. Eine Entlohnung dieser 
Aufenthaltszeit im Wohnsitze des Arbeitnehmers findet nicht statt. Bei 
Arbeiten, wo mehr als ein Gehilfe bzw. Geselle beschäfti!!t ist, dürfen solche 
Heimreisen nur abwechselnd gemacht werden. "' 

. b) Bei Arbeiten im Gemeindegebiete Wien und Umgebung, welche 
w~Iter als 4_km Luftlinie vom Werkplatze entfernt sind und bei welchem 
~eme _Matenal- oder Zeugebeförderung mit Handwagen oder Fuhre nötig 
Ist, wnd das tägliche Fahrgeld für die Hin- und Rückfahrt vergütet. 

Wenn der Arbeitgeber bei Arbeiten von über 3 km Luftlinie Entfernung 
vo~ Werkplatz anordnet, daß die Arbeiten an der Arbeitsstelle zu anderen 
Zeitpu~kten, z. B. um 7 Uhr früh zu beginnen und um 5 Uhr bzw. 1 Uhr 
na?hmitt.ags zu been~en sind, wird den Arbeitnehmern der Zeitunterschied 
bei ~!bmten von ~ b!s 5 km mit 1/ 4 Stunde, von 5 bis 7 km mit % Stunde 
und uber 7 km mi~ /4 Stunden, und zwar Früh bzw. Nachmittag genau 
gerechnet zu dem Im § 2, Punkt 1, festgesetzten Stundenlohn ohne Auf· 
zahlung vergütet. 
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c) Bei A!b~iten außerhalb des Gemeindegebietes Wien, welche mehr 

a~s 4 km Lufthme vom v':'"erkplatze entfernt sind, werden den Arbeitnehmern 

die Fahrtauslagen und die vor 7 Uhr früh und nach .5 Uhr bzw. 1 Uhr nach

mittags tatsächlich verwendete Fahrzeit zu dem im § 2, Punkt 1, festge

setzten Stundenlohn ohne jede Aufzahlung vergütet. 

. 6. Abre.chnung. Die bei auswärtigen Arbeiten oder im Akkord beschäf

tigten Arbe.Itnehmer .. erhalten wä~ren~ der Ar?eit wöchentliche Abschlags

zahlungen lll der Hohe des gewohnhchen Wien er Wochenverdienstes zu

z~lich etwaigen Schlafgeld~s .und erfol.gt die Lohnabrechnung nach ihrer 

Ruckkunft bz~. ordnungsmaß1gen Fertigstellung der Akkordarbeit, späte
stens am zweiten darauffolgenden Lohntage. 

Um eine geordnete Abrechnung und rasche Lohnauszahlung an Lohn

zahltagen dem Unternehmer zu ermöglichen, kann derselbe die Lohnwoche 

unabhängig von der Kalenderwoche festsetzen. 

An 1:--ohn.zahltagen erfolgt die. Loh~aus.zahlung sofort nach Beendigung 

der Arbeitszmt und hat nach Tunliehkelt mittels Lohnsäckchen, auf welchen 

die Verrechnung ersichtlich gemacht ist, zu geschehen. 

Fällt der Lohnzahltag auf einen Feiertag, so erfolgt die Auszahlung 
am vorhergehenden Wochentage. 

Die Auszahlung hat für jene Arbeitnehmer, deren Arbeitsbelege zeit

gerecht und richtig ausgefertigt abgegeben wurden, ein~.halbe Stunde nach 

Beendigung der Arbeitszeit vollendet zu sein und ist ein Uberschreiten dieser 

Frist als Überstundenlohn zu bezahlen. Jedoch sind die Arbeitnehmer 

verpflichtet, behufs rechtzeitiger Abrechnung die Arbeitsbelege nach den 

\Yeisungen des Arbeitgebers rechtzeitig abzuführen. 

§ 5. Handhabung des § 1154 b, Novelle zum ABGB. 

1. Kranken- und Unfallsentgelt. Voraussetzung 

Nach vierwöchiger ununterbrochener Dauer des Arbeitsverhältnisses 

hat der Arbeiter, sofern er durch Krankheit oder Unfall an der Dienst

leistung verhindert wird, ohne dies vorsätzlich oder durch grobe ]'ahrlässig

keit verschuldet zu haben, Anspruch auf Entgelt vom ersten Tage der Er

krankung bzw. vom Tage des Unfalles ~n gerechnet. auf die H?chstdauer 

der Betriebstage (-stunden) der ersten vwr Krankhmtswochen, Jedoch nur 

einmal innerhalb sechs Wochen vom Tage der Erkrankung an gerechnet. 

Krankheitsfälle bis bloß zweitägiger Verhinderung fallen nicht unter den 

Anspruch auf Entgelt. Die Erkrankung ist durch eine Bescheinigung der 

Krankenkasse nachzuweisen. Wird nach Eintritt des Entgeltanspruches 

allenfalls die Entlassung des Arbeitnehmers ausgesprochen, so wird dieser 

Anspruch hiedurch nicht gesch!fiälert. . . 
Für die infolge ambulatonscher Behandlung notwendigerweise ver

säumten Arbeitsstunden erhält der Arbeiter das halbe Entgelt. Werden auf 

diese Weise innerhalb sechs Monaten mehr als 48 Arbeitsstunden versäumt, 

so wird für die diese Zahl übersteigenden Stunden keine Entschädigung 

geleistet. 
Höhe der Krankenentschädigung 

Als Kranken- und Unfallsentschädigung gebührt für die versäumten 

Arbeitsstunden in der ersten Woche das halbe Entgelt abzüglich des halben 

Krankengeldes, in der zweiten, dritten und vierten Woche ein V~ertel des 

Entgeltes ohne Abzug des Krankengelde_s. Da~ Entgelt gebührt be1 an:;tbul~

torischer Behandlung nur dann, wenn d1ese mcht außerhalb der Arbmtsze~t 

erfolgen konnte bzw. wenn hiefür nicht ein Krankenkassenarzt, der sie 

ohne oder mit geringerer Arbeitsversäumnis vornehmen konnte, zur Ver

fügung stand. 
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Unter Entgelt ist zu verstehen: 
a) Bei Arbeitnehmern, die in Stundenlohn stehen, falls ein Tarifvertrag 

besteht, der Tarifstundenlohn einschließlich Tarifteuerungszulage, ange
rechnet auf die vertragsmäßige Arbeitszeit (im Winter verkürzte Arbeits
zeit), wenn kein Vertrag besteht, der tatsächlich zuletzt bezahlte Stunden
lohn, angerechnet auf die übliche Arbeitszeit; 

b) bei Arbeitnehmern, die im Taglohn stehen, der Taglohn; 
c) bei Arbeitnehmern, die im Wochenlohn stehen, der auf einen Arbeits

tag entfallende Teil des festen Wochenlohnes. 
Das Entgelt wird an dem dem Tage der Verhinderung folgenden ersten 

bzw. weiteren Zahltag ausbezahlt. 
Grundsätzlich gebührt das Kranken- und Unfallsentgelt nur für jene 

Arbeitsstunden, die der Arbeiter versäumt hat, das heißt, es ist für die 
Zahlung des Entgeltes Voraussetzung, daß während der Versäumnisstunden 
auf der Arbeitsstätte des betreffenden Arbeiters gearbeitet wurde. Betriebs
einstellungen wegen Regenwetter oder Frost bleiben jedoch bei solchen, 
welche vor Eintritt einer derartigen Arbeitsverhinderung erkrankten (ver
unglückten) unberücksichtigt. Erfolgt die Erkrankung erst während der 
vorbesagten Arbeitsverhinderung, so besteht der Anspruch auf das ent
fallende Krankengeld bloß bis zur Höchstdauer von drei Tagen; bei ·Wieder
aufnahme der Arbeit auf der betreffenden Arbeitsstelle lebt bei Fortdauer 
der Erkrankung der Anspruch auf den Rest des Entgeltes wieder auf. 

2. Andere Entgeltsfälle. - Voraussetzung 
Nach vierwöchiger ununterbrochener Dauer des Arbeitsverhält

nisses hat der Arbeiter, wenn er durch wichtige, seine Person betreffende 
Grüude ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird, 
Anspruch auf ein Entgelt auf die Höchstdauer der Betriebstage (-stunden) 
einer Woche; solch wichtige Verhinderungsgründe sind im folgenden bei
spielsweise angeführt. Desgleichen sind auch jene Fälle beispielsweise ange
führt, bei welchen ein Entgelt nicht gebührt. 

a) Als wichtige Verhinderungsgründe sind der Hauptsache nach an
zusehen: 

Vorladungen zu Gerichten, Behörden und öffentlichen Ämtern, wenn 
es sich nicht um selbstverschuldete Angelegenheiten handelt und sich der 
Dienstnehmer mit der gerichtlichen Vorladung ausweisen kann. 

Ausübung des gesetzlichen Wahlrechtes in den Nationalrat, Landta"" 
und Gemeinderat, wenn dasselbe außerhalb der Arbeitszeit nicht ausgeübt 
werden kann. 

Klagen bei ordentlichen Gerichten, wenn dem Klagebegehren ent
sprochen wurde, insoferne die beklagte Partei nicht zum Ersatz der Prozeß
kosten und demnach auch des Verdienstentganges verurteilt wurde. 

Todesfall des Ehegatten (Ehegattin) bzw. des Lebens{J'efährten oder 
der Geschwister, Eltern (Schwiegereltern und Großeltern)'"' sowie Kinder 
(Ziehkinder). 

Eigene Trauung. 
b) Nicht anzuerken~ende Verhinderungsgrtpde: 
Vorladungen zn Genchten,. Behörden und Amtern, wenn es sich um 

sel_bstverschuldete Angelegenhet~en handelt, zu Gerichtsverhandlungen, 
bei denen de~ Klagebegebr~n mcht entsprochen wurde; in beiden Fällen 
steht auch semen Zeugen em ~nspruch auf Entgelt nicht zu. 

Vorladungen zu Steuerbeborden wegen rückständiger Steuern für den 
Fall, daß der Steuerrückstand tatsächlich besteht. 

~rrest-. oder sonstige Freilieitsstrafen. 
Übe:re~chen vo~ Klagen oder Eingaben bei Gerichten und Behörden 

die schriftheb erledigt werden können. ' 
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An~tellen beim Einkauf von Lebensmitteln und sonstigen Bedarfs
gegenstanden. 

Verhandlungen bei Gerichten, Behörden und Ämtern aus selbstver
schuldeten Ursachen. 

Behinderungsgründe, die mit häuslichen Verrichtungen im Zusammen. 
hange stehen . 

. . Tätigkeit als ~eschwore_ne!, Schöffe,. Beisitzer beim Gewerbegericht, 

Enn~un~samt, Bezukskommission, Gernemderat und anderen öffentlichen 
InstitutiOnen. 

. Ein Entgelt gebührt überhaupt grundsätzlich nicht, wenn die Ver

hmderung auf eine ehrenamtliche Funktion zurückzuführen oder durch 

Gesetz •.. Y erordnung, Statut oder privatrechtliehen Vertrag eine volle 

Entschadigung anderwärts vorgesehen ist. 

Höhe des Entgelts bei anderen Entgeltsfällen 

.. Als En_~gelt für die unter 2. anerkannten wichtigen Verhinderungs

grunde gebührt das halbe Entgelt für die versäumten Arbeitsstunden im 

Höchstausmaß einer Arbeitswoche. 
Grundsätzlich gebührt die Entschädigung nur für jene Stunden, die 

der Arbeiter versäumt hat. 
Der Zeitraum des Entgeltanspruches ist in folgenden Fällen in der 

Dauer besonders beschränkt: 
Bei Teilnahme an der Beerdigung der im Abschnitt 2, Punkt a), 5. Ab

satz, genannten Angehörigen wird, wenn selbe im gemeinsamen Haushalte 

standen, ein ganzer Tag, wenn diese außerhalb des gemeinsamen Haushaltes 

sich befanden, ein halber Tag vergütet. Beim Todesfall der Eltern, wenn 

sie sich außerhalb "\Viens befinden, wird das Entgelt nach Maßgabe der 

Entfernung und unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse 

geregelt. 
§ 4. Arbeiterurlaube 

Außer dem Arbeiterurlaubsgesetz vom 30. Juni 1919 (Nr. 395, StGBl. 

142. Stück) gelten noch folgende Begünstigungen und Bestimmungen. 

Bei Betriebs- oder teilweiser Arbeitseinstellung infolge ungünstiger 

"\Vitterungsverhältnisse, Arbeitsmangel usw. in den Wintermonaten De

zember, Jänner und Februar, in der Dauer von höchstens 13 Wochen, 

verliert. der Arbeitnelmler, wenn er keine Arbeitslosenunterstützung für 

diese Zeit bezogen hat, nicht den Urlaubsanspruch. Der im Arbeiterurlaubs

gesetz § 1, Absatz 2, jugendlichen Arbeitern vor dem vollendeten 16. Lebens

jahre gewährte Anspruch eines Urlaubes von zwei Wochen schon nach ein

jähriger Dauer des Dienstverhältnisses wird jedoch durch vorangeführte 

BegÜI1stigung nicht berührt und erfordert unbedingt, daß das Dienstver

hältnis ununterbrochen schon ein Jahr gedauert hat. 
Wird der Arbeitnehmer aus keinem wichtigen Grunde entlassen und 

sind zur Zeit der Entlassung seit Antritt der Dienstzeit oder seit Beginn 

des zweiten oder eines folgenden Dienstjahres noch keine zehn Monate, 

aber mindestens 13 Wochen Dienstzeit zu je mindestens 30 Arbeitsstunden 

verstrichen, so erhält der Arbeitnehmer für diese Zeit eine Urlaubsabferti

gung, und zwar für jede Lohnwoche, in welcher der Arbeitnehmer minde

stens 30 Arbeitsstunden geleistet hat, den Lohn einer Stunde, und z'Yar 

nach dem im § 2, Punkt 1, festgesetzten Stundenlohn des letzten Ar~eits

tages ohne jedwede Aufzahlung. Der Anspry.ch auf Urlaubsabfert1~ung 

erlischt, wenn der Arbeitnehmer selbst austntt oder wenn er aus emem 

wichtigen Grunde (§ 1162 ABGB. § 82 GO. usw.) entlassen wird. . 

Bei Eintritt eines Elementarereignisses haben die auf Urlaub be!md

lichen Arbeitnehmer der Einberufung zur Arbeitaufnahme durch Ihren 
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Arbeitgeber Folge zu leisten, wod:urch eine. Unt~rbr~chung der Urlaube 
bis zur Fertigstellung der notwendigen Arbeiten emtntt. 

§ 5. Auflösung des Arbeitsverhältnisses 

Das Arbeitsverhältnis kann von jeder Seite sofort ohne Kündigung 
gelöst werden jedoch sind bei Entlassungen der im Staatsgesetz Nr. 283 
vom 15. Mai '1919 genannten Vertrauensmänner und Betriebsräte die in 
diesem Gesetze angeführten Ausnahmsbestimmungen gültig. 

Akkordarbeiter sind erst nach ordnungsmäßiger Vollendung der über
nommenen Arbeit berechtigt, auszutreten. 

Die Ausführung von Dacharbeiten für Rechnung des Arbeitnehmers 
oder einer dritten Person, gleichgültig ob solche Arbeiten während der 
Arbeitszeit, freien Zeit oder des Urlaubes erfolgen, sind verboten und bilden 
einen weiteren wichtigen Entlassungsgrund für jeden Arbeitnehmer, somit 
auch für die im Staatsgesetz Nr. 283 vom 15. Mai 1919 genannten Vertrauens
männer und Betriebsräte. 

Entlassungen während der regelmäßigen Arbeitszeit sind nach Möglich
keit zu vermeiden. 

Wenn ein Arbeitnehmer drei Tage unentschuldigt vom Werkplatz 
oder der Arbeitsstelle fernbleibt, ist der Arbeitgeber berechtigt anzunehmen, 
daß der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis freiwillig gelöst hat. 

§ 6. Sonstiges 

Zur Überstunden-, Sonn- und Feiertagsarbeit darf kein Arbeitnehmer 
gezwungen werden, doch darf auch kein Arbeitnehmer solche Arbeiten, 
insbesondere bei Landarbeiten, ohne Bewilligung seines Arbeitgebers leisten. 

Die Verwendung von männlichen Hilfsarbeitern zuArbeiten auf Dächern 
hat tunliehst unter Aufsicht von Gehilfen oder Gesellen zu erfolgen. 

Beide Vertragsteile übernehmen die Verpflichtung zur genauen Ein
haltung dieses Lohn- und Arbeitsvertrages, sowie während der Dauer des
selben weder Ausstand, Arbeitsverweigerung, absichtliche Arbeitsver
zögerung oder Aussperrung zu veranstalten. Keinesfalls darf Arbeits
verweigerung oder absichtliche Arbeitsverzögerung, in welcher Form immer, 
geübt und von den Arbeitnehmern bzw. deren Vertretern gedeckt werden. 

§ 7. Schlichtung von Streitigkeiten 

Die Vertreter der beiden Vertragsteile, das ist der Lohnausschuß, 
bestehend aus fünf Arbeitnehmern und fünf Arbeitgebern, bilden für die 
Dauer des Vertrages das Schiedsgericht. 

Vo~kom.me~de Streitigk~iten, ~elche aus diesem Vertrage entsp~gen, 
haben die Mitglieder des Schiedsgenchtes nach besten Kräften zu schlichten. 
Ist dies nicht möglich, so sind sie verpflichtet, derartige Fälle sofort zu 
melden, worauf daR Schiedsgericht dieselben innerhalb vier Tagen zur V er
handlung bringen muß . 

. In F~~en, wo die Mitglieder des Schiedsgerichtes eine Einigung nicht 
e~ZI~len konnen, unterweifen sich die Streitteile dem Schiedsspruche des 
E1mgll?gsamtes bzw. Obereinigungsamtes. 

Bis zur e:folgten _Eini~ng bezw. bis zum endgültig gefällten Schieds
spru~he _darf Im Bet;1ebe mchts geändert werden. Insbesondere ist eine 
Arbeitsemstellung seitens der Arbeitnehmer oder Maßregelung eines Arbeit
neh~ers. ausges?hlossen: Als Arbeitseinstellung ist auch ein Verlassen der 
Arbmt ~me~ Teiles der 1m Betriebe beschäftigten Arbeitnehmer in Verbin
dung m1t emer dem Vertrage widersprechenden Forderung an den Arbeit
geber anzusehen. 
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§ 8. Vertragsdauer 

Dieser Vertrag gilt für alle wo immer befindlichen Arbeitsorte und tritt, 
da der Lohnausschuß durch die Gehilfenversammlung vom 9. März 1924 
und Genossenschaftsversammlung vom 16. März 1924 Vollmacht zum 
.Abschluß dieses Vertrages besitzt, nach Fertigung desselben am 20. Juni 1924 
in Kraft. 

Gleichzeitig wird der Lohn- und .Arbeitsvertrag vom 21. Juni 1921 
mit Einverständnis beider Vertragsteile ohne vorhergegangene Kündigung 
außer Wirksamkeit gesetzt. 

Durch diesen neuen Vertrag sind Sondervereinbarungen ausgeschlossen 
und ist die Satzungserhebung von beiden Vertragsteilen zu unterstützen. 

Derselbe kann immer am 31. Dezember auf drei Monate gekündigt 
werden. Erfolgt keine Kündigung, so verlängert sich dieser Vertrag still
schweigend um ein Jahr. 

Innerhalb acht Tagen nach erfolgter Kündigung haben die beider
seitigen Vertreter behufs Erneuerung des Vertrages in Verhandlung zu 
retten. 

Wien, am 16. Juni 1924 

Gehilfenausschuß 
der Genossenschaft der 
Dachdecker in Wien 

Genossenschaft 
der Dachdecker in Wien 

Registriert unter K 393-24 wird in allen seinen Bestimmungen gemäß 
§ 16 des Gesetzes vom 18. Dezember 1919, Nr. 16, StGBl., als Satzung 
erklärt. · 

A 1299-24 
-~3-

18. Oktober 1924 

:J\f. Abt. 49-7722-24 

Einigungsamt Wien 

Wien, am 18. November 1924 

Wird auf Grund des § 114 b GO. genehmigt. Vom Wiener Magistrate 
als politische Landesbehörde. 

Siegel 

B. Besondere Bestimmungen 
Lohn- und Arbeitsordnung 

§ 1. Aufnahme 

Gräf e. h. 
Senatsrat. 

Jeder Arbeitnehmer hat sich vor der .Aufnahme mit der gesetzlich 
vorgeschriebenen Arbeitskarte dem Arbeitgeber oder dessen Beauftragten 
auszuweisen. 

Lehrlinge werden nur auf Grund eines besonderen Vertrages aufge-
nommen. 

Sämtliche .Arbeitnehmer haben ihren gerrauen Wohnort anzugeben 
und jeden Wohnungswechsel zu melden. . .. 

.Arbeitnehmer unter vollendetem 16. LebensJahre mussen den N~men 
sowie den Wohnort ihrer Eltern bzw. Vormünder angeben und Jeden 
Wohnungswechsel derselben melden. . . 

Kinder vor vollendetem 14. LebensJahre werden mcht aufgenommen. 
Zur .Aufnahme und Entlassung sind außer dem Arbeitgeber oder dessen 

Stellvertreter nur die. Werkführer berechtigt. 
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§ 2. Verwendung der Arbeitnehmer 
Die beschäftigten Arbeiterklassen sind: G_esellen, Gehilfen, männliche, 

weibliche, jugendliche Hilfsarbeiter und Lehrlmge. 
Die Einreihung in eine dieser Arbeiterklassen enthebt den Betreffenden 

nicht von der Verpflichtung, sich vorkommendenfalls auch zu einer. a~deren, 
seinen Fähigkeiten und physischen Kräften ~ntsprechend~n Arb~1t. rm Be
triebe unter Aufrechterhaltung der Lohnverembarungen, msowmt rm Kol
lektivvertrag nichts Gegensätzliches vorgesehen ist, verwenden zu las_sen. 

Jugendliche Hilfsarbeiter, das sind solche, welche das 16. LebensJahr 
nochnicht vollendet haben, werden nur zu leichteren, ihren physischen Kräften 
entsprechenden Arbeiten, und zwar Auf- und Ab~a~earbeiten, Sandführen, 
Mörtelmachen,. Kalklöschen, Zutragen von Matenalien, Werkzeugen u. dgl. 
sowie zu Reinigungsarbeiten verwendet. Hochschwangere Frauen dürfen 
zu keiner Arbeit verwendet werden. 

Wöchnerinnen werden erst nach Verlauf von sechs Wochen nach ihrer 
Niederkunft zu regelmäßiger Arbeit zugelassen. 

Zur Nachtarbeit, das ist zwischen 8 Uhr abends und 5 Uhr morgens, 
werden weibliche Hilfsarbeiter ohne Unterschied des Alters und männliche 
Hilfsarbeiter bis zum vollendeten 18. Lebensjahre nur insoweit verwendet, 
als diese nach den gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist. Die Nachtruhe 
hat für diese eben bezeichneten Hilfsarbeiter mindestens elf aufeinander
folgende Stunden zu betragen. 

§ 3. Schulunterricht der Lehrlinge und der jugendlichen Hillsarbeiter 
Lehrlinge bis zum vollendeten 18. Lebensjahre werden zum Besuche 

der ihrer Vor.bildung entsprechenden gewerblichen Lehranstalt verhalten. 
Behufs Uberwachung des Schulbesuches kann der Arbeitgeber oder 

dessen Beauftragter jederzeit den Nachweis des Schulbesuches verlangen. 
Die infolge Verschulden des Lehrlings versäumten Schulstunden, welche 
in die regelmäßige Arbeitszeit, d. i. an den ersten fünf Werktagen von 
7 bis 12 Uhr und von 1 bis 5 Uhr, sowie an Samstagen von 7 bis 1 Uhr fallen, 
gelten nicht als Arbeitszeit und werden daher nicht bezahlt. 

Den Hilfsarbeitern bis zum vollendeten 18. Lebensjahre wird gestattet, 
an Schultagen die Arbeitszeit früher zu beenden, jedoch ist dies früher 
dem Arbeitgeber oder dessen Beauftragten zu melden. 

§ 4. Überstunden und Sonntagsarbeit 
Zur Behebung einer Betriebsstörung, wenn Menschen gefährdet oder 

Güter in ihre:n Be;stan~e bedroht sind (worunter auch geleistete Arbeit 
zu verstehe~ 1st), smd Uberstunden ohne Einschränkung gegen bloße An
meldung be1m Gewerbeinspektorate für die Bauarbeiten in Wien, I., Hof
gartenstraße ~. gestattet. Diese Anmeldung hat innerhalb 24 Stunden 
nach dem Begmn der Verlängerung der Arbeitszeit zu erfolgen. Die Aufgabe 
der Anze~ge bei der Post gilt als Erstattung der Anmeldung. 

f\rbmt~ehmern, welche an einem Sonntag länger als drei Stunden 
arbmten, wud am darauffolgenden Sonntag eine mindestens 24stündige 
Ruhezeit gewährt. 

§ 5. Löhne der Lehrlinge 
.. ~aut Bu_?-desges~tz vom 11. Juli 1922 über die Einführung einer Ent

chadlgung fur _Lehrhnge (Gewerbenovelle 1922) wurde mit dem Gehilfen
,usschusse verembart: 

Der Mindestlohn eines Lehrlings muß im 
1. Lehrjahre . . . 5% 
2. 15o/0 

3. " . . . 25% mehr betragen als der Kollektiv-
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vertragslohn eines männlichen Hilfsarbeiters gleicher Altersklasse samt 
S teigerzulage. 

§ 6. Auszahlung der Löhne 
Die Lohnwoche beginnt .................... und endet ........... . 

. Als Lohnzahltag gilt der ..................... , fällt dieser an einen 
Feiertag, an welchem nicht gearbeitet wird, erfolgt die Auszahlung am vor
hergehenden Arbeitstage. 

Die Auszahlung der Löhne erfolgt stets in barem Gelde nach Abzuo
der Vorschüsse, der K_rankenkass~nbeiträge, Gehilfenumlagen, Arbeiter~ 
kammermnlagen, Arbeitslosenversicherungsbeiträge 1 }, Einkommensteuer 
und allfälliger weiterer gesetzlich bestimmter, durch den Arbeitgeber ein
zuhebenden Leistungen der Arbeitnehmer. 

Die Auszahlung der Löhne in Wirtshäusern und Schanklokalitäten ist 
nntersagt. 

Gastwirte und Kantineure, welche an die Arbeiter Forderungen haben, 
dürfen bei den Lohnauszahlungen weder selbst gegenwärtig, noch durch 
andere Personen vertreten sein. 

Vom Arbeitgeber entlassene Arbeiter haben Anspruch auf sofortige 
Ausbezahlung ihres verdienten Arbeitslohnes. Selbstaustretende Arbeiter 
haben den gleichen Anspruch, sofern sie ihren Austritt dem Arbeitgeber 
oder einem berufenen Vertreter mindestens 24 Stunden vorher anzeigen. 
Anderenfalls erfolgt die Auszahlung an dem ihrem Austritte folgenden 
Werktage. Jede Auszahlung erfolgt nur während der Kanzleistunden am 
Werkplatz. 

Einwendung wegen unrichtiger Zuzählung ist sofort, solche gegen 
Abrechnung innerhalb dreier Tage vorzubringen, widrigenfalls sie nicht 
berücksichtigt werden. 

Jeder Arbeitnehmer, der einen Lohnvorschuß erhält, verpflichtet sich 
jedoch unbeschadet der im § 82a der GO. vorgesehenen Fällen, bis zur 
Tilgung dieser Schuld im Dienste der Firma zu bleiben und erklärt sich damit 
einverstanden, daß die Firma, falls sie das Arbeitsverhältnis früher löst 
oder in eine frühere Lösung einwilligt, den noch aushaftenden Vorschuß 
vom Lohne bei der Lösung des Arbeitsverhältnisses zur Gänze in Abzug 
bringt. 

§ 7. Kranken- und Unfallversicherung 
Sämtliche Arbeiter sind verpflichtet, einer gesetzlich anerkannten, 

durch Gesetz oder von der Genossenschaft bestimmten Krankenkasse 
beizutreten, an welche der Arbeitgeber die statutenmäßigen Beiträge ab
zuführen hat. 

Derzeit sind die Lehrlinge bei der Wiener Bezirkskr~nkenk~sse un?
alle übrigen Arbeitnehmer bei der Krankenkasse der gewerblichen Hilfsarbei
ter der Genossenschaften der Zimmerer und Dachdecker kranken versichert. 

Die zu leistenden Beiträge sind aus den Kundmacbungen der Kranken
kassen ersichtlich. 

Sämtliche versicherungspflichtigen Aufsichtspersonen und Arbeiter 
sind bei der Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt in Wien versichert. 

§ 8. Instandhaltung der Requisiten usw., Sicherheitsvorschriften 
Jeder Arbeitnehmer ist verpflichtet, die ihm anvertrauten Werkzeuge 

und Gerätschaften rein und in gutem Zustande zu erhalten und alle~ Schad
hafte und Reparaturbedürftige sofort seinen Vorgesetzten anzuzeigen. 

Für mutwillig verdorbene oder durch Nachlässigkeit in Verlust geratene 
Werkzeuge und Gerätschaften haben die Arbei~nehmer nach Maßgabe der 
Bestimmungen des ABGB. Schadenersatz zu lmsten. 

1) Beitragsschema siehe Seite 21, 
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Den bei schwierigen Arbeiten oder infolge Partienvergrößerung sich 
einstellenden Mehrbedarf an Sicherheitsgerätschaften usw. haben die Par!ie
führer von dem Arbeitgeber oder dessen Beauftragten zu verlangen und smd 
die Gerätschaften usw. auch ordnungsgemäß wieder zurückzustellen. 

Jeder Arbeitnehmer ist ferner verpflichtet, die zur Sicherung gegen 
Gefahren angebrachten oder angeordneten Schutzvorkehrungen zu beachten, 
bzw. zu benützen und die hierauf bezüglichen Vorschriften, insbesonders 
die Verordnung des k. k. Handelsministeriums vom 7. Februar 1907, RGBl. 
Nr. 24, deren wichtigste Punkte nachstehend angeführt sind, genau zu 
befolgen: 

l. Kalkgruben und andere den Verkehr gefährdende Vertiefungen 
sind durchbruchsicher zu bedecken oder genügend fest zu umwehren. 

2. Leitern, Gerüstpfosten usw. sind vor ihrer Verwendung auf ihre 
Sicherheit zu untersuchen. Vorgefundene Mängel sind sofort zu beseitigen. 
Das Ersetzen fehlender Sprossen durch aufgenagelte Latten ist nicht statthaft. 

3. Seile müssen biegsam sein und sind schadhafte oder nicht genügend 
tragfähige von der Verwendung auszuschließen. 

Zur Materialbeförderung mittels Fördergefäßen dürfen Seile mit ein
fachem Haken nicht verwendet werden. 

4. Die Benützung von Materialaufzügen zum Auf- und Abfahren von 
Personen ist unzulässig. 

Unter freischwebenden Lasten ist der Verkehr auf das unbedingt 
erforderliche Maß einzuschränken. 

5. Behufs Verhinderung belästigender Staubentwicklung ist der Schutt 
wiederholt zu bespritzen. 

6. Arbeiten in der Nähe von Starkstromleitungen sind früher der be
treffenden Werkstättenleitung zu melden und mit den gebotenen Vorsichts
maßregeln auszuführen. 

7. Rauchen auf Lagerplätzen und in Gebäuden, wo Rauchverbot herrscht, 
sowie auf den Dachböden und Dächern ist unbedingt verboten und wird 
polizeilich, eventuell gerichtlich geahndet. 

8. Wo Materialien in größerer Menge übereinander geschlichtet werden, 
ist durch geeignete Vorkehrungen Vorsorge zu treffen, daß ein Zusammen
bruch des gelagerten Gutes hintangehalten wird. 

9. Personen, welche an Fallsucht, Krämpfen, zeitweiligen Ohnmachts
anfällen, Schwindel, Schwerhörigkeit oder an anderen körperlichen Gebre
chen in dem Maße leiden, daß sie dadurch bei gewissen Arbeiten einer außer
gewöhnlichen Gefahr ausgesetzt wären, dürfen zu diesen Arbeiten nicht 
verwendet werden. 

Betrunkene sind sofort, eventuell mit Polizeigewalt von der Arbeit 
zu entfernen. 

10. Es ist untersagt, Werkzeuge, Hölzer, Ziegel, Steine und sonstige 
schwere Gegenstände von Gerüsten oder sonst vom Baue hinabzuwerfen. 

11. Das Lockern der Klammern hat derart zu erfolgen, daß sie weder 
abspringen noch fortgeschleudert werden. 

. 12. Jede eigenmächtige Entfernung von Gerüstteilen, Leitern, Pfosten, 
R1e$."eln, Klammern, Böcken, Belagen usw., wie überhaupt jede eigenmächtige 
Veranderun~ an den_Betriebseinrichtungen ist untersagt. 

. 13. Be~ Aufziehen und Herablassen von Hängegerüsten sind die 
Wmdenvorrwhtungen derart gleichmäßig zu handhaben, daß jede Schief· 
Stellung des Gerüstes vermieden wird. Die Kurbeln der Winden sind außer 
der Zeit ihrer Verwendung festzustellen oder abzunehmen. 

14. Der Aufenthalt auf den Gerüsten - mit Ausnahme von hohen 
Turm- und Essengerüsten- während der Mittagspause ist unzulässicr. 
. 1.?· Unterhalb der für di~ Materialaufzüge bestimmten Gerüstöffn~gen. 
Ist wahrend des Aufzugbetriebes der Aufenthalt von Personen unzulässig 
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Während der Zeit, als ein solcher .Aufzug außer Betrieb steht muß der 
Schacht vollständig geschlossen sein. ' 

16. Bei der Bedienung von Hebezeugen ist die Last sorgfältig und 
verläßlich zu befestigen bzw. derart zu lagern, daß das Ladegut nicht 
herabfallen kann. 

Förderg:~fäße dürfen nicht so voll gefüllt werden, daß bei Schwankungen 
derselben Fordergut herabfallen oder überfließen kann. 

17. Das Einschütten von Kalk, Mörtel usw. in die Gefäße hat derart 
zu geschehen, daß das Spritzen möglichst vermieden wird. 

18. Beim Herablassen einer Last mittels Kranen oder Winden darf 
die Brems~ ers~ gelös~. w:erd~n, n~chdem. die Kurbeln abgezogen wurden 
oder, wo dies rucht moghch Ist, d1e .Arbeiter zur Seite getreten sind. 

Das .Auffangen in Bewegung befindlicher Windenkurbeln ist un
zulässig. 

Beim .Aufwinden der Last soll die Sperrklinke stets im Sperrade 
liegen. 

19. Bei Verschiebung von Eisenbahnwagen haben sich die .Arbeiter 
der beigestellten Bremsknüttel, Bremsschuhe, Unterlagskeile und dergleichen 
zu bedienen. 

Bei Verschiebung mittels Menschenkraft dürfen die Verschieber nie 
vorne schieben und nie auf den Schienen gehen. Wenn auf demselben Geleise 
gleichzeitig noch andere Wagen bewegt werden, dürfen die Verschieber 
nur an der Längsseite der Wagen schieben und nicht zwischen dieselben 
treten. 

Bei Verschiebung mittels Zugtieren sollen diese stets mit der Hand und 
tunliehst außerhalb des Geleises geführt werden. 

20. Drehscheiben und Schiebebühnen sind, bevor darüber gefahren 
wird, in ilirer richtigen Lage zu sichern. 

21. .Auf Geleisen befindliche Eisenbahnwagen sind bei Stillstand so 
festzustellen, daß sie nicht von selbst in Bewegung geraten können. 

22. Beim Transport schwerer Lasten auf Geleisen im Gefälle und 
innerhalb der Bauplätze ist besondere Vorsicht anzuwenden. 

23. Die Arbeiter sind gehalten, sich bei Dachdecker- und 
Schneeabräumarbeiten der ihnen beigestellten Sicherheits
gurte und Seile zu bedienen. Solche Seile müssen, wenn nicht 
besondere Einrichtungen am Dache deren Befestigung er
möglichen, in sicherer Weise an den gewerbsüblichen Leiter
gerüsten befestigt werden. 

24. Das Betreten unbeleuchteter Bauobjekte ist unzulässig. 
25. Lampen für leichtflüchtigte Brennstoffe mit unterhalb des Leucht

stoffbehälters angebrachten Brennern sind derart aufzuhängen und zu 
tragen, daß eine stärkere Erhitzung dieses Behälters vermieden wird. Die 
zur .Aufbewahrung solcher Lampen sowie des für dieselben v:erwendeten 
Brennstoffes dienenden Räume dürfen nur für kurze Zeit betreten 
werden. 

26. Räume, die mittels Heizvorrichtung ohne Rauchabzug ausgetrocknet 
werden, dürfen nur bei offenen Türen oder Fenstern und nur für ganz kurze 
Zeit betreten werden. 

27. Bei Arbeiten, die für die betreffenden .Arbeiter die Möglichkeit 
einer Gefährdung der .Augen in sich schließen, haben sich die .Arbeiter der 
beigestellten Schutzbrillen, Schutzschirme oder Gesichtsmasken zu be-
dienen. . 

28. Jede Beschädigung oder auffällige Erscheinung an. den Betriebs
einrichtungen ist dem von dem Unternehmer mit der .Aufsteht betrauten 
Organe sofort anzuzeigen. . 

29. Die Benützung der .Arbeits- und Schutzvorrwhtung~n zu anderen 
Zwecken als zu jenen, für die sie bestimmt sind, ist unzulässtg. 
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30. Es ist den Arbeitern untersagt, sich an Arbeitsge~äten, masc~ellen Einrichtungen, elektrischen Leitungen u. dgl., deren Bedienung, Benutzung oder Instandhaltung ihnen nicht obliegt, zu schaffen zu machen und durch den Zwecken des Baubetriebes zuwiderlaufende Beschäftigungen, durch Spielereien, Neckereien, Zänkereien und sonstige mutwillige Handlungen 
sich oder andere zu gefährden. . . . 31. Von jedem Betriebsunfalle 1st seitens des h1evon Betroffenen oder wenn dieser hiezu außerstande wäre, von den Zeugen des Un'falles sofort dem vorgesetzten Aufsichtsorgane 
Meldung zu erstatten. _ . Etwaige noch von den Behörden erlassene Verfügung uber "Sicherheitsvorschriften und Arbeiterschutz" werden am Werkplatze angeschlagen 
und gelten dann als verlautbart. 

§ 9. Befugnisse, Obliegenheiten des Aufsichtspersonals 
Die Aufseher (Werkführer, Partieführer) haben die Arbeitnehmer in der Ausführung der diesen übertragenen Arbeiten zu unterweisen und darauf zu sehen, daß die verschiedenen Arbeiten unter Beaehtung der gebotenen Vorsichten sowie der behördlichen Vorschriften richtig ausgeführt, ferner, daß die Bestimmungen dieser Arbeitsordnung pün~tlieh eingehalten werden. Sie haben das Recht, Arbeitnehmer, welche nach der einen oder anderen Richtung hin sich Fehler zu schulden kommen lassen, zu rügen. 
Schimpfworte zu gebrauchen, ist untersagt. 
Beschwerden von seiten der Arbeitnehmer sind bei dem Arbeitgeber 

bzw. dessen Stellvertreter vorzubringen. 

§ 10. Allgemeine Verhaltungsmaßregeln 
Die Arbeitnehmer sind zur Ausführung aller ihnen aufgetragenen Arbeiten, zu denen sie bisher üblicherweise verwendet wurden und zu einer bei Aufstellung der Arbeitslöhne vorausgesetzten angemessenen Gegenleistung verpflichtet. Sie haben daher die Arbeitszeit pünktlich einzuhalten und die ihnen obliegenden Arbeiten ordnungsmäßig, mit anhaltendem Eifer und mit der zu Brauchbarkeit erforderlichen Geschicklichkeit und Genauigkeit zu verrichten. 
Sämtliche Arbeitnehmer haben sich eines ordentlichen, anständigen, unpolitischen Betragens, besonders Kunden und deren Vertreter gegenüber, zu befleißigen. Zänkereien sowie Raufereien untereinander zu vermeiden und den Anordnungen ihrer Vorgesetzten pünktlich Folge zu leisten. 
Es ist jedem Arbeitnehmer untersagt, ohne Erlaubnis fremde Personen in die Arbeitsstelle einzuführen und ebenso ist es ihm verboten, ohne Erlaubnis Besuche zu empfangen. 
Wer durch nachgewiesene Unachtsamkeit oder leichtsinnig schlechte Arbeit leistet, ist verpflichtet, diese dem Wiederherstellungswert nach Maßgabe der Bestimmungen des ABGB. zu ersetzen. 
Der Genuß geistiger Getränke während der Arbeitszeit ist untersagt. 
Das Einnehmen von Mahlzeiten ist nur in den hiefür bestimmten Arbeitspausen gestattet. 

. Jeder Arbeitnehmer ist verpflichtet, alles, was dem Unternehmer, semen Angestellten oder der Arbeit bzw. Gebäude Nachteil oder Gefahr bringen könnte, nach Kräften abzuwenden und alle hierauf Bezug habenden Wahrnehmungen unverweilt seinem Vorgesetzten mitzuteilen. 
Weiters dürfen die Arbeiter nicht auf ihre Arbeitsgenossen behufs A.ussetzung. oder Verlangsamung der Arbeit Einfluß nehmen sowie aueh mcht Arbe1~er: welche keiner oder einer anderen Organisation angehören, deshalb belast1gen oder auf deren Entlassung dringen Dawiderhandelnde können ohneweiters sofort entlassen werden. · 
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§ 11. Verpflichtung zur Einhaltung der Arbeitsordnung 

Die Lohn- und Arbeitsordnung tritt nach Genehmigung durch die 
G;ewe:bebehörde und erfolgtem Anschlag in Kraft. Durch den Anschlag 
gilt d1eselbe als verlautbart und ist für den Arbeitgeber und seine Arbeit
nehmer rechtsverbindlich. Dieselbe bleibt für beide Teile auch dann ver
bindlich, wenn der Arbeitnehmer während der Dauer der Gültigkeit dieser 
Ordnung n~.ch einer Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses verwendet wird. 

J ed~ Anderung der Arbeitsordnung unterliegt der vorhergehenden 
Genehmigung des Gewerbeinspektorates für Bauarbeiten in Wien. 

Genossenschaft .der Dachdecker 
in Wien 

Zahl: 2354 

Gehilfenausschuß der 
Genossenschaft der Dachdecker 

in Wien 

Wien, am 22. Dezember 1924 

"Im Zusammenhange mit den im Lohn- und Arbeitsvertrage gemäß 
§ 114 b, GO. enthaltenen und vom Wiener Magistrate als politische Landes
behörde unter ZMA. 49/772/24 genehmigten Bestimmungen zur Kenntnis 
genommen." 

Siegel 

Gewerbeinspektorat für die Bauarbeiten 

Der Amtsvorstand: 
Neudeck e. h. 

Firmenstempel und Unterschrift: 

Merkblatt 
für die Ablegung der Meisterprüfung der Genossenschaft 

der Dachdecker in Wien 
1. Anmeldung zur Prüfung 

Das Gesuch um Zulassung zur Prüfung ist an die Genossenschafts· 
vorstehung zu richten, welche es an den Vorsitzenden der Prüfungskom
mission weitergibt. 

Das Gesuch ist stempelfrei; demselben sind beizufügen: 
l. ein kurzer, eigenhändig geschriebener Lebenslauf des Prüfungswerbers; 
2. Tauf- oder Geburtsschein; 
3. der Nachweis der ordnungsmäßigen Beendigung des Lehrverhält-

nisses, das ist: 
a) Lehrzeugnisse, 
b) Zeugnis über die bestandene Gesellenprüfung, 
c) Lehrbrief oder Gesellenbrief. 
4. die vorschriftsmäßig bestätigten Arbeitszeugnisse über eine minde· 

stens dreijährige Verwendung als Geselle (Gehilfe); 
5. die Zeugnisse der besuchten gewerblichen Unterrichtsanstalten; 
6. der Nachweis über den Erlag der Prüfungstaxe von S 60,-. 
Selbständige Gewerbetreibende, welche sich zur Ablegung der _Meister-

prüfung melden, haben an Stelle der unter Punkt 3 und 4 bezew~neten 
Nachweise den Gewerbeschein, Stellvertreter (Geschäftsführer) und Pächter 
das behördliche Dekret, mit welchem ihre Bestellung zur Kenntnis genom
men wurde, beizubringen. 

Im Gesuche ist auch die Gewerbegenossenschaft anzugeben, deren 
Mitglied oder Angehöriger der Prüfungswerber etwa ist, ferner de: Prüfungs
termin, zu welchem der Prüfungswerber die Prüfung ablegen Wlll. 
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Die Prüfung kann belie~ig oft, aber stets erst nach ~blauf eines Zeit
raumes von mindestens drei Monaten und nach neuerlichem Erlag der 
Prüfungsgebühr wiederholt werden. Ergibt sich bei Wiederholung der P~
fung vor derselben Kommission aus dem Protokolle über die vorhenge 
Prüfung, daß das bei der früheren Prüfung ausgeführte Meisterstüc~ als 
genügend erachtet wurde, so ist der Prüfungswerber von der neuerlichen 
Anfertigung eines Meisterstückes befreit. 

Die 60 Schilling betragende Prüfungsgebühr ist _vor der Einbringung 
des Gesuches um Zulassung zur Prüfung oder zur Wiederholung derselben 
bei der Genossenschaft der Dachdecker in Wien zu erlegen. 

2. Gegenstand der Prüfung 
a) Praktischer Teil: 
l. Regelrechte Ziegeldeckung bzw. Teilarbeiten derselben (Fußsaum 

für Hängerinne oder Saumrinne, Bei~ecken an ~lechixen, DachfeJ?.stern, 
Rauchfängen, senkrechte oder verschnittene Ortsaume, letztere drei ohne 
oder mit Blecheinfassnng). 

2. Einfache Deckung mit Rechteck- oder Quadratsteinen von Natur:.oder 
Kunstschiefer auf Latten oder Schalung ( dies~alls bei vorzuschreibender Uber
greifung), Teilarbeiten solcher Eindeckungen wie bei der Ziegeldeckung. Bei 
Deckung auf Schalung mit genauer Abschnürung der oberen Schiefer kanten. 

3. Deckung mit N ormalschablonen- oder Spitzwinkelschablonenschiefer 
auf Schalung mit wagrechter Abschnürung für die oberen Schieferspitzen. 

4. Doppelte Eindeckung mit Rechteck- oder Quadratschiefer auf 
Schalung mit wagrechter Abschnürung für die oberen Scbieferkanten. 

5. Wie 3 und 4, jedoch auch mit senkrechter Abschnürung für Dessin
deckung. 

6. Deutsche Schuppendeckung in schrägen Gebinden mit Gleich- oder 
Spitzort, ohne oder mit über die Traufkante vorspringendem Fußgebinde. 

7. Zurichten kleiner Rechteck-, Quadrat- oder Schablonenschiefer vor
geschriebener Größe und Nation aus vorhandenen neuen oder alten Bruch
stücken von Naturschiefer verschiedener Art, bei Schabionschiefer für die 
vorgeschriebene Übergreifung. 

8. Ausmessen und Berechnen selbstgezeichneter Skizzen nach Modell 
oder nach der Natur in reinem Ausmaß oder nach den Wiener städtischen 
Normen. 

9. Bedarfsermittlung für bestimmte Deckmateriale für nach vorigem 
vorhandene oder vorzulegende Dachskizzen oder Pläne. 

Allgemein: Innerhalb der für die Herstellung der Arbeitsprobe fest
gesetzten Frist, nebst einem selbstgeschriebenen Bericht über die zur Ver
wendung gelangenden Rohstoffe und deren Verarbeitung, Bedarfs- und 
Kos~en):lerec~:mung f:ür ein bestimmtes Ausmaß. Gleichzeitig hat der Prüfling 
sch~IftliCh die VersiCherung abzugeben, daß er die Probearbeit und den 
Bencht ohne fremde Hilfe gemacht hat. Ist ihm Hilfe geleistet worden, so 
hat er anzugeben, worin sie bestanden hat. 

F~r. die !"ertigstellung des Meisterstückes kann von der Prüfungs
kommission eme angemessene Nachfrist bewilligt werden. Einem dahin
gehen~_en. Ansuchen hat de~ Vo!sitzende auf jeden Fall stattzugeben, wenn 
der Pruflmg durch Krankheit, mcht vorhergesehene Störungen bei der Arbeit 
o~e~ andere 1! mstände, die zu beseitigen außer seiner Macht lag, an der recht
~eitigen Fertigstellung des Meisterstückes gehindert worden ist. Vorschläge 
m Betreff der Prüfungsarbeit und der Arbeitsstelle wo und wann selbe 
auszuführen ist, können ':"!)m Prüfungswerber bei der hmeldung zur Prüfung 
ausg~sproc~en werden. Uber die Annahme eines solchen Vorschlages ent-
1scheidet die Prüfungskommission. 

b) Theoretischer Teil: 
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_I. Fac.hkenntnis über wichtigste und gebräuchliste Rohstoffe und Halb
fabnkate, uber deren Bezugsquellen und Preise die Arbeitsverfahren Werk
zeuge und Vorrichtungen s?wie deren Handha'bung, dem mit dem Arbeits
verfahrell verbundenen Zmt- und Kostenaufwand, fachtechnische Fragen 
des Gewerbes. 

2. Anle~ung und Führung von Arbeiterverzeichnis, Lohnliste. 
3. Au~fertigung von Unfallsanzeigen, An- und Abmeldung der Arbeit

nehmer be~ Krank<:nkasse, Genossenschaft, gewerblicher Fortbildungsschule, 
dann Arb~ltszeugms, ~ehrzeugnis, ~estätigung für Arbeitslosenversicherung. 

4. Emfacher Bnefwechsel, Wie Anbot, Mahnbrief, Bestellschreiben. 
5. Allgemeine Regeln des Postsparkassenwesens. 
6. Allgemeine Regeln des Wechselverkehres. 
7. Einfache Grundkenntnis über Gewerbewesen, Arbeiterschutz. 
8. Kenntnis des jeweiligen Kollektiv-, Lohn- und Arbeitsvertrages, der 

Arbeitsordnung. · 
9. Verhalten der Meist.er bei Verletzung der kollektiven Vereinbarungen 

durch Arbeitnehmer. 

Statut 
des Bundesfachverbandes der Verbände und Genossenschaften der 

Dachdecker Österreichs 

§ l. Name, Umfang und Sitz des Verbandes 

Der Verba11d ist auf Grund des§ 130 c des Gesetzes vom 5. Februar 1907, 
RGBl. Nr. 26 errichtet, umfaßt die Verbände und Genossenschaften der 
Dachdecker und führt den Namen "Bundesfachverband der Verbände und 
Genossenschaften der Dachdecker Österreichs". Der Verband hat seinen 
Sitz am Wohnort des jeweiligen Verbandsvorstehers. 

§ 2. Zweck des Verbandes 

Zweck des Verbandes ist die Wahrung der gemeinsamen Interessen 
der demselben angehörenden Verbände und Genossen~chaften bzw. der 
in denselben vertretenen Gewerbe. 

Insbesondere bezweckt der Verband: 
a) Förderung der Organisation der Verbände und Genossenschaften; 
b) Unterstützung der dem Verbande angehörigen Verbände und Ge

nossenschaften in Bezug auf die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben; 
c) Förderung der gewerblichen Ausbildung der I.ehrlinge und der 

Fürsorge für dieselben; 
d) Förderung der Fortbildung der Angehörigen und der Mitglieder der 

V er bandsgenossenschaften; 
e) Förderung des gewerblichen Unterrichtswesens; 
f) Förderung der Arbeitsvermittlung und des Herbergswesens bezüg 

lieh der dem Verbande angehörenden Verbände und Genossenschaften; 
g) Förderung des Krankenversicherungs- und Unterstützungswesens 

für Mitglieder und Angehörige der Verbandsgenossenschaften ; .. . 
h) Förderung der Invaliditätsunterstützung für erwerbsunfah1g ge

wordene Mitglieder und Angehörige der V erbandsgenossenscha.ften ; 
i) Förderung des Arbeitsvermittlungswesens für die im Verbande ver

tretenen Gewerbe; 
k) Förderung der ökonomischen Beschaffung der Rohstoffe, cler: Er· 

leichterung des Kredites und der technischen Vervollk~~mnung des Betnebes 
bezüglich der den Verbandsgenossenschl;lfte~ angehongen Gewerbe; 

·I) Förderung des Absatzes der Erzeugmsse der den Verbandsgenossen
schaften angehörigen Gewerbe; 
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m) Erstattung von Auskünften und Gutachten an die Behörden und 
deren Organe gemäß den Bestimmungen der Gewerbeordnung. 

§ 3. Mittel 
Die Erreichung des Zweckes des Verbandes wird angestrebt: 
a) Durch Eingaben, Vorschläge und _Gut~chten ~n die Beh_örden und 

Vertretungskörper, und zwar entweder fur siCh allem oder m1t anderen 
V er bänden oder auch mit nicht zum Verbande gjilhörigen Genossenschaften 
in Bezug auf die Gewerbegesetzgebung im allgemeinen und _auf die gesetz
liche Regelung der Verhältnisse der Gewerbegenossenschaften rm besonderen; 

b) durch regelmäßigen V er kehr der V er bände und Genossenschaften 
untereinander; 

c) durch Inspizierung der dem Verbande angehörigen Genossenschaften, 
in11besondere bezüglich der von den letzteren getroffenen Vorsorge für ein 
geordnetes Lehr11ngswesen, für eine geregelte Arbeitsvermittlung und für 
das gewerbliche Bildungswesen; 

d) durch gemeinsame Beratungen über die Interessen des Gewerbe
standes als solchen oder der Gewerbegenossenschaften; 

e) durch Anbahnung eines gleichartigen Vorgehens der Genossen
schaften in allen genossenschaftlichen Angelegenheiten, insbesondere in 
Bezug auf das Lehrlingswesen, die Arbeitsvermittlung, die genossenschaft
lichen Krankenkassen und die Errichtung gewerblicher Fortbildungsschulen; 

f) durch Einführung einer gleichartigen genossensehaftlichen Amtierung, 
durch Benützung gleichartiger Behelfe, Drucksorten usw.; 

g) durch Errichtung oder Subventionierung von gewerblichen Fach
und Fortbildungsschulen, Fachkursen und andere.a gewerblichen Bildungs
anstalten; 

h) durch Abhaltung von Wauderversammlungen mit Vorträgen über 
gewerbliche und volkswirtsehaftliche Fragen an verschiedenen Orten des 
Verbandssprengels; 

i) durch Führung von statistischen Nachweisungen über die dem Ver
bande angehörigen Verbände und Genossenschaften und Gewerbebetriebe, 
Veröffentlichung und Verbreitung von Fachschriften und Herausgabe von 
Fachzeitschriften; , 

k) durch Veranstaltung von Ausstellungen von kleingewerblichen Er
zeugnissen, von Motoren und Arbeitsbehelfen für das Kleingewerbe und von 
Lehrlingsarbeiten; 

I) durch Errichtung besonderer Anstalten für die Arbeitsvermittlung 
oder durch sonstige Maßregeln zur Herstellung eines geregelten Arbeits
nachweises; 

m) durch Anregung und Begründung von wirtschaftlichen Yerbin
dungen, insbesondere von Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften zur 
Besc~affung v:on Rohstoff~n, zur E~leichterung des Kredites, zur Einführung 
gememsrhafthchen Maschmenbetnebe11, zur Erhaltung gemeinschaftlicher 
Verk~ufsstellen, ~ur Förderung anderer gemeinschaftlicher Unternehmungen, 
zu Lieferungen, msbesondere für Staatsbedarf u. dgl. 

§ 4. Mitgliedschart 
Mit~lied des V:~:r:bandes kann jeder Yerband und jede einem Fachver

~and~ m~ht angeho~1ge Fa?hgenossenschaft werden, die örtlich oder fach
hch m d1e Kategone der rm § I erwähnten Genossenschaften und Yerbände fällt. 

Die Anmeldung des Beitrittes eines Yerbandes oder einer Genossen
~cha~t erfolgt auf Grund des Beschlusses der Verbandsversammlung und 
1st Jedesmal vom Verbandsvorsteher der Aufsichtsbehörde schriftlich bekann tzuge ben. 
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§ 5. Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Die dem Verbande angehörigen V er bände und Genossenschaften 

g~nießen ?ie den Mitgliedern nach diesem Statute zustehenden Rechte. 

S1e haben msbesondere auch das Reeht, durch schriftlichen oder mündlichen 

Antrag beim Verbandsvorsteher gewerbliche Fragen zur Verhandlung des 

Verba~dsa'!'sse_husses, bzw. der Ver~andsversammlung zu bringen. 
D1e M1tgheder des Verbandes smd verpflichtet, das Statut des Ver

bandes genau zu beobachten und den Bestimmungen über di.e Beiträge zum 
Verbande nachzukommen. 

§ 6. Vertretung des Verbandes 

Der Verband wird vertreten durch: 
a) Die Verbandsversammlung; 
b) den V er bandsausschuß; 
c) den Verbandsvorsteher. 

§ 7. Verbandsversammlung 

Die Verbandsversammlung wird durch die Vertreter der zugehörigen 
Verbände und Genossenschaften gebildet. 

Die einzelnen Genossenschaften bzw. Verbände entsenden bis 50 Mit

glieder 2, für je weitere 50 Mitglieder je 1 Vertreter in die Verbandsver

sammlung, doch wird die Höchstzahl der von einer Körperschaft zu ent

sendenden Vertreter mit 5 bestimmt. Die von den betreffenden Verbands

( Genossenschafts-) Versammlungen gewählten Vertreter sind innerhalb 

dreierTage nach erfolgter Wahl dem Verbandsvorsteher namhaft zu machen. 

Eine Stimmenübertragung ist nicht zulässig. Die Vertreter haben sich bei 

der Verbandsversammlung durch die von ihrer Genossenschaft ausgefertigte 
Legitimation auszuweisen. 

§ 8. Einberufung der Verbandsversammlung 

Die Verbandsversammlung, welche vom Verbandsvorsteher einberufen 

wird, tritt jährlich wenigstens einmal zusammen. Sie ist auch dann ein

zuberufen, wenn der Verbandsvorsteher oder der Verbandsausschuß es 

für notwendig erachten sowie wenn der dritte Teil der Mitglieder es verlangt. 

Die Einberufung der Verbandsversammlung hat mindestens drei 

Wochen vor ihrer Abhaltung durch Verständigung der einzelnen GenosRen

schaften zu erfolgen sowie Ort und Zeit der Abhaltung zu enthalten. 
Die Tagesordnung ist den Verbänden und Genossenschaften spätestens 

acht Tage vor der Versammlung bekanntzugeben. 
Von der Einberufung ist auch die Aufsichtsbehörde unter Mitteilung 

der Tagesordnung wenigstens acht Tage vor der Versammlung zu ver

ständigen. Derselben steht das Recht zu, die Versammlung zu untersagen, 

wenn die Tagesordnung Gegenstände umfaßt, welche nicht mit den Ver

bandszwecken in Beziehung stehen. 

§ 9. Beschlußfähigkeit der Verbandsversammlung 

Zur Beschlußfähigkeit der Verbandsversammlung ist die Anwesenheit 

des dritten Teiles der Vertreter der zugehörigen Genossenschaften erfor

derlich. 
Wenn die einberufene Verbandsversammlung beschlußunfähig geblieben 

ist, sind die zu derselben erschienenen Mitglieder nach Ablauf einer 'Varte

stunde berechtigt, über die vorliegende Tagesordnung gültig zu beraten 

und zu beschließen, insofern nicht zur Beschlußfassung über besondere 
12* 
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Angelegenheiten durch das Gese~z ?der dieses Statu~ die Anwesenheit 
einer bestimmten Anzahl von Mitgliedern festgesetzt 1st. 

§ 10. Geschäftsordnung der Verbandsversammlung 

Für die Geschäftsbehandlung bei der Verbandsversammlung gelten 
folgende Grundsätze: 

a) Der Verbandsvorsteher oder dessen Stellvertreter leiten die V er
handlungen; 

b) auf die Tagesordnung sind nur jene Anträge zu bringen, welche sich 
14 Tage vor der Verbandsversammlung in den Händen des Verbands
vorstehers befinden; 

c) Anträge, welche später eingebracht wurden oder erst in der Verbands
versammlung gestellt werden, sind zuzulassen, wenn ein Drittel der anwesen
den Vertreter die Dringlichkeit anerkennt; 

d) Änderungen der Statuten können nur dann zur Beratung und Be
schlußfassung kommen, wenn dieselben auf der Tagesordnung stehen; 

e) für die Wahlen ist die absolute Stimmenmehrheit erforderlich. 
Wird diese Majorität nicht erzielt, so haben sich die Wähler bei der engeren 
Wahl auf jene zwei Personen zu beschränken, welche die relativ meisten 
Stimmen erhalten haben. In Fällen von Stimmengleichheit entscheidet 
das vom Vorsitzenden zu ziehende Los, wer in die engere Wahl einzubeziehen, 
bzw. in derselben als gewählt zu betrachten ist; 

f) die Beschlüsse werden, soweit in der Gewerbeordnung, bzw. im 
Statute keine abweichenden Bestimmungen enthalten sind, mit absoluter 
Stimmenmehrheit gefaßt; 

g) die von der Verbandsversammlung gefaßten Beschlüsse sind für 
alle dem Verband angehörigen Verbände und Genossenschaften bindend; 

h) über die Verhandlungen ist ein Protokoll zu führen, welches von 
dem Vorsitzenden und einem vom Vorsitzenden zu bestimmenden Aus
schußmitgliede zu unterzeichnen ist. 

§ 11. Wirkungskreis der Verbandsversammlung 

In den Wirkungskreis der Verbandsversammlung gehört: 
a) Die Beratung und Beschlußfassung über das Verbandsstatut; 
b) die Wahl des Verbandsausschusses; 
c) die Prüfung und Genehmigung des Rechnungsabschlusses und des 

Jahresvoranschlages sowie die Verfügung über das V er bandsvermögen: 
d) die Bestimmung der Höhe der zur Deckung der Erfordernisse des 

Verbandes auf die einzelnen Genossenschaften aufzuteilenden Beträge; 
e) die Beschlußfassung über die Errichtung einer Verbandskasse für 

die Mitglieder aller oder mehrerer der zugehörigen Genossenschaften als 
Trägerin eines Versicherungszwanges. Die Errichtung einer solchen Yer
baudskasse ist jedoch von der im § 115 h, Alinea 2, des Gesetzes vom 
5. Februar 1907, RGBL Nr. 26, vorgesehenen übereinstimmenden Beschluß
fasstrog ( § 115 c des bezogenen Gesetzes) der betreffen den Genossenschaften 
abhängig; 

f) Die Beschlußfassung über die Errichtung der im § 114, Alinea 2, 
des bezogene.?- Gesetzes erwähntell:, auf Fre~willigkeit beruhenden Kranken
Uf!-d Unters~utzungska.~sen und wutschaftheben Unternehmungen für Mit
g~Ieder s?~e Unterstutzung~fonds, ferner über die materielle Förderung 
dieser Emnchtungen aus Mitteln des Verbandes und die Geschäftsteil
nahme d~s letzteren an wirtschaftlichen Unternehmungen; 

g) W.e ~es?hlußfassung übl:'r die Errichtung von Arbeitsvermittlungs-
stellen fur die Im Verbande vertretenen Gewerbe· ~ 

h) die Beschlußfassung über die allfällige Errichtung von Fachsektionen 
und Aufstellung der Geschäftsordnung für dieselben; 
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i) di_e Systemisierung des besoldeten Hilfspersonals; 
k) d1e Beschlußfassung über den Beitritt zu einem Verbande höherer 

Ordnung, bez\\. über den Austritt aus demselben· 
l) die Ausschließung von Verbänden und Ge~ossemmhaften aus dem 

Verbande nach Maßgabe der in diesem Statute enthaltenen Bestimmun<>"en· 
m) die Beschlußfassung über die Auflösung des Verband(ls. "' ' 

§ 12. Errichtung und materielle Förderung der auf Freiwilligkeit beruhenden 
Kranken- und Unterstützungskassen und wirtschaftlichen Unternehmungen 
für Jlitglieder der dem Verbande angehörenden Genossenschaften sowie 

Unterstützungsfonds 

Die Errichtung der im § 11, lit. f ( §§ 115 x und 130 d des Gesetzes vom 
5. Februar 1907, RGBl. Nr. 26) erwähn"ten, auf Freiwilligkeit beruhenden 
Kranken- und Unterstützungskassen und wirtschaftlichen Unternehmungen 
für ~Iitglieder der dem Verbande angehörenden Genossenschaften sowie 
Unterstützungsfonds kann von der Verbandsversammlung nur, nachdem 
der Gegenstand in der Tagesordnung dieser Versammlung genau angegeben 
und mit der Tagesordnung vorher gehörig verlautbart worden ist, mit einer 
Majorität von drei Vierteln sämtlicher anwesenden Vertreter der zugehörigen 
Genossenschaften beschlossen werden. 

Die materielle Förderung dieser Einrichtungen aus den Mitteln des 
Verbandes sowie die Geschäftsteilnahme des letzteren an wirtschaftlichen 
Unternehmungen kann die Verbandsversammlung mit der im Absatze l 
angegebenen Majorität nur dann beschließen, wenn die Anwesenheit 
wenigstens der Hälfte der Vertreter der zugehörigen Genossenschaften 
konstatiert ist. 

Für die vorstehende Bestimmung ist die Zahl der Vertreter der zu
gehörigen Genossenschaften am Tage der Einberufung der Versammlung 
maßgebend. 

Kommt zu einer solchen Versammlung des Verbandes die beschluß
fähige Anzahl der Vertreter der zugehörigen Genossenschaften nicht zu
sammen, so ist innerhalb des Zeitraumes von vier Wochen eine neue Ver
sammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen, welche gleichfalls 
nur unter den vorstehenden Modalitäten gültige Beschlüsse fassen kann. 
Auf diese Bestimmungen muß bei dieser neuen Einberufung ausdrücklich 
hingewiesen werden. 

Die Beschlußfassung des Verbandes über die im Absatz 2 bezeichneten 
Gegenstände unterliegt der Genehmigung der politischen Landesbehörde. 

Zur aktiven Beteiligung an den im Absatz 1 erwähnten wirtschaft
lichen Unternehmungen kann, außer in Fällen wo derlei Anlagen aus öffent
lichen Rücksichten errichtet oder angeordnet werden, kein Mitglied oder 
Angehöriger der zugehörigen Genossenschaften wider seinen Willen heran
gezogen werden. 

Die im Absatz 1 erwähnten Kranken- und Unterstützungskassen werden 
nach den Vorschriften des Vereinspatentes vom 26. November 1852, RGBL 
Nr. 253 und der MinV. vom 7. März 1921 BGBl. Nr. 141 (Versicherungs
regulative) errichtet. 

§ 13. Verbandsausschuß 

Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte auf die Dauer von 
drei Jahren einen Verbandsausschuß. 

Dieser besteht aus sechs Mitgliedern und ebensoviel Ersatzmitgliedern 
und wird in der Art zusammengesetzt, daß sämtliche dem Verb.ande an
gehörenden Genossenschaften ange~essen "~?e_rücksichtif)t erscheme~. . 

Die Ersatzmänner haben für die vorzmt1g ausscheidenden soWie d1e 
zeitweilig oder dauernd verhinderten Ausschußmitglieder einzutreten. 
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Wer in einem solchen FaJle als Ersatzmann einzutreten hat, bestimmt der 
Verbandsausschuß durch das Los. 

Die Funktion der Ausschußmitglieder ist ein Ehrenamt. J edo<:h können 
denselben die im Interesse des Verbandes gemachten notwendigen Bar
auslagen sowie längere Zeitversäumnisse vergütet werden. 

Von der Zusammensetzung des Ausschusses sowie von den in demst-lbe~o 
eintretenden Veränderungen ist der Aufsichtsbehörde die Anzeige zu er
statten. 

§ 14. Geschäftsführung des Verbandsausschusses 
Der Verbandsausschuß wählt aus seiner Mitte auf die Dauer vo'l drei 

Jahren einen Vorsteher und dessen Stellvertreter, für deren Wahl die 
Bestimmungen des § 10, lit. e, sinngemäße Anwendung finden. . 

Zu den Sitzungen des V erbandsausschusses, weiche nach Erforderrus 
veranlaßt werden, sind sämtliche Mitglieder desselben von dem Verbands
vorsteher e>inzuberufen. 

Zu einer gültigen Beschlußfassung ist mindestens die Anwesenheit 
von drei Ausschußmitgliedern und außerdem des Verbandsvorstehers oder 
dessen Stellvertreters erforderlich. 

Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

Über die Verhandlungen. ist ein Protokoll zu führen, welches von dem 
Vor~'<itzenden und einem vom Vorsitzenden zu bestimmenden Ausschuß
mitgliede zu unterzeichnen ist. 

§ 15. Wirkungskreis des Verbandsausschusses 
Der Verbandsausschuß führt die von der VerbandsverRammlung 

gefaßten Beschlüsse aus und besorgt die Geschäfte des Verbandes; in seinen 
Wirkungskreis gehören alle Angelegenheiten, welche nicht der Verbands
versammlung vorbehalten sind. 

Insbesondere obliegt ihm: 
a) Die Verwaltung des Verbandsvermögens gemäß den Beschlüssen der 

Verbandsversammlung; 
b) die Emhebung und Verwaltung der Beiträge der Yerbandsgenossen

whaften; 
c) die Erstattung von Auskünften 1md Gutachten über die im "Wirkungs

kreise des Verbandes liegenden Verhältnisse an die Behörde sowie deren 
Organe, an die Handels- und Gewerbekammern und anderen hiezu berufenen 
Körperschaften; 

di die jährliche Zusammenstellung einer Statü•tik; 
e) die Unterstützung der Verbarulsgenossenschaften bei Errichtung 

gemeinnütziger Unternehmungen; 
f) die Aufstellung der Tagesordnung für die Verbandsversammlung 

und die Ausarbeitung der der Versammlung zu machenden Vorlagen und 
Anträge; 

g) die Veröffentlichung von Beschlüssen der. Verbandsversammlung 
und sonstiger Mitteilungen an die Verbandsgenossenschaften · 

h). ~ie BesteJ!ung und Entlassung des von der Verband~versammlung 
system1s1erten Hilfspersonals sowie die Hinausgabe von Instruktionen an dasselbe; 

i) die Erstattung der Anzeige an die Aufsichtsbehörde von der Zu
sam~ensetzung des Ausschusses und vo~ den dem Verbande angehörigen Y erb.a~de und. Genossensch~ften. zu Begmn des Geschäftsjahres, dann die 
Jeweilige Anze1ge von den m diesen Verhältnissen eintretenden Veränderungen; 

k) die jeweilige Erstattlmg der Anzeige von der Verlegung des Ver-
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bandssitzes sowohl an die bisherige Aufsichtsbehörde als auch an die 
Aufsichtsbehörde des neuen Verbandssitzes: 

l) die alljährliche Vorlage des Jahresberichtes und der Schlußrechnung 
an die Aufsichtsbehörde. 

. Der Ausschuß ist berechtigt, im Voranschlage nicht vorgesehene Beträge 
b1s S 50,- gegen nachträgliche Genehmigung der Verbandsversammlung 
zu verausgaben. 

§ 16. Verbandsvorsteher 

Der Verbandsvorsteher bzw. sein Stellvertreter vertritt den Verband 
n31ch -~uße~, beruft die Ausschu~sitzungen und Ver?andsversammlungen 
em, fuhrt m denselben den Vors1tz und sorgt für d1e Durchführung der 
Beschlüsse des Ausschusses und der Verbandsversammlung. 

Er übernimmt alle an den Verband oder an den Ausschuß gerichteten 
behördlichen Erlässe und sonstigen Einläufe, erledigt alle Angelegenheiten, 
die nicht eine Beschlußfassung des Ausschusses oder der Verbandsver
sammlung erheischen, besorgt die in den §§ 4 und 25 vorgesehene schrift
liche Anzeige an die Aufsichtsbehörde und unterschreibt alle Ausfertigungen. 

Er besorgt ferner die Verteilung der Geschäfte an die Mitglieder des 
Verbandsausschusses und ist berechtigt, die Kassen zu skontrieren, sowie 
dringende Auslagen bis zum Betrage von S 50,- gegen nachträgliche 
Genehmigung des Ausschusses zu bewilligen. 

§ 17. Schiedsgerichtliche Institution 

Bei allen aus dem Verbandsverhältnisse entstehenden Streitigkeiten 
entscheidet ein Schiedsgericht, welches in der Weise gebildet wird, daß jede 
der streitenden Parteien aus der Mitte der dem Verbande angehörenden 
Genossenschaftsmitglieder zwei Schiedsrichter bestimmt und letztere ihrer
seits mit absoluter Stimmenmehrheit ein fünftes zum Obmanne wählen. 
Kommt die absolute Majorität nicht zustande, so benennt der Verbands
vorsteher den Obmann. Das so gebildete Schiedsgericht entscheidet mit 
einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Obmannes den Ausschlag. 

§ 18. Besoldetes Billspersonal 

Die Bestellung und Entlassung des von der Verbandsversammlung 
systemisierten Hilfspersonales erfolgt unter Bedachtnahme auf die tin
sichtlich der einzelnen Dienstverhältnisse geltenden Bestimmungen, bzw. 
Vereinbarungen durch den Verbandsausschuß (§ 15, lit. h). .. 

Zur Leitung der Kanzleigeschäfte und zur Führung der Kassengesch~fte 
dürfen nur vertrauenswürdige Personen von entsprechender allgememer 
Bildung und sachlicher Erfahrung bestellt werden. 

§ 19. Einnahmen des Verbandes 

In die Verbandskasse fließen: 
a) Die Jahresbeiträge der Verbandsmitglieder; 
b) die Erträgnisse des Verbandsvermögens; 
c) sonstige außerordentliche Einnahmen und Zuwendungen. 

§ 20. Jahresbeiträge der Verbandsgenossenschalten 

Die Kosten des Verbandes werden auf die dem Verbande angehörenden 
Verbände und Genossenschaften nach Maßgabe der Zahl der ihnen mittelbar 
oder unmittelbar angehörenden Gewerbeinhaber umgelegt. 
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Über die Höhe der durch Umlagen zu bedeckenden Kosten wird all
jährlich für das kommende Jahr in jener Verba~dsve~sammlung Beschluß 
gefaßt, in welcher der Jahresvoranschlag genehmigt wud. 

§ 2 L Verwaltung des Verbandsvermögens 

Über das gesamte Vermögen des Verbandes ist ein Inventar zu errichten 
und vom Verbandsvorsteher stets in Ordnung zu halten. 

Bei der Verwaltung des Vermögens und Einkommens des Verbandes 
hat sich der Verbandsausschuß, bzw. der Verbandsvorsteher an den von der 
Verbandsversammlung genehmigten Voranschlag zu halten. 

Das vorhandene Vermögen ist mit .Ausnahme einer dem Verbands
vorsteher zu belassenden Handkasse bis S 400,-;- pupillarsicher anzulegen; 
die Einlagebücher bzw. "Wertpapiere sowie die Barbestände sind vom Ver
bandsvono;teher und einem :Mitgliede des Verbandsausschusses unter Gegen
sperre in Verwahrung zu nehmen. 

Die Verbandsrechnung ist für jedes Jahr, d. i. für die Zeit vom L Jänner 
bis Ende Dezember je!-J.es Jahres abzuschließen, vom Verbandsvorsteher 
zu fertigen und nach Uberprüfung durch den Verbandsausschuß der auf 
den Rechnungsabschluß zunächst folgenden Verbandsversammlung vor-
zulegen. . . 

Nach Richtigstellung allfälliger :Mängel ist der .Abschluß zur EmsiCht
nahme beim Verbandsvorsteher durch 14 Tage vor der Verbandsversamm
lung aufzulegen. 

§ 22. Jahresbericht und Schlußrechnung des Verbandes 

.Alljährlich sind der Gewerbebehörde ein Bericht über die Jahresver
sammlung sowie eine Schlußrechnung über die Einnahmen und .Ausgaben 
des Verbandes vorzulegen, welche vom Verbandsvorsteher und zwei .Ans
schüssen gefertigt sein muß. 

§ 23. Beaufsichtigung 

Die .Aufsicht über den Verband wird von der Gewerbebehörde, in deren 
Bezirk sich der Sitz de~. Verbandes befindet, ausgeübt. 

Dieselbe kann zur Uberwachung eines gesetzmäßigen Vorganges beim 
Verbande einen eigenen Kommissär bestellen und hat über Beschwerden 
gegen Beschlüsse der Verbandsversammlung oder des .Ausschusses, welche 
binnen 14 Tagen einzubringen sind, nach Einvernehmung beider Teile die 
Entscheidung zu treffen. 

§ 24. Austritt und Ausschluß aus dem Verbande 

Der .Austrit~ aus dem. Verbande steht jedem Verbande und jeder Ge
nossenschaft frei; doch 1st dem Verbandsausschusse davon schriftlich 
M:i~teilung zu _machen und ~uglei?h ?-er. etwa noch rückständige Jahres
beitrag zu entnchten. Der Wwderemtntt m den Verband steht jederzeit frei. 

. Der Aussc_hluß ein~s Verbandes oder einer Genossenschaft kann wegen 
Nichtzahlung Ihres Beitrages durch einfachen Mehrheitsbeschluß der Ver
bandsversammlung, aus anderen Gründen aber nur mit Zwe drittel Stimmen
mehrheit der letzteren erfolgen. 

Jeder .Au_stritt sowie jeder Ausschluß eines Verbandes oder einer Ge
nossenschaft Ist vom Verbandsvorsteher der .A ufsichtsbehörde schriftlich 
bekanntzugeben. 
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§ 25. Änderung des Statutes 
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Änderungen des Statutes beschließt die Verbandsversammlung mit 
Zweidrittelmehrheit, jedoch nur, wenn der betreffende Antrag ordnungs
mäßig a~ die Tagesordnung gebracht wurde. 

Die Anderungen des Verbandsstatutes unterliegen der Genehmigung 
des Bundesministeriums für Handel und Verkehr. 

§ 26. Auflösung 
Die Auflösung des Verbandes kann von der Verbandsversammlung 

jederzeit mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. 
Die Verbandsversammlung, welche die Auflösung des Verbandes 

beschließt, hat zugleich auch über die Verwendung des nach Erfüllung aller 
Verpflichtungen verbleibenden Verbandsvermögens zu verfügen; doch muß 
dieses Vermögen einem Zwecke zugeführt werden, welcher den Gewerbe
treibenden des Verbandssprengels oder ihren Hilfsarbeitern zu gute kommt. 
Eine Verteilung des Vermögens unter die Verbandsgenossenschaften ist 
unstatthaft. 

Bei wiederholt vorgekommenen Gesetzwidrigkeiten kann die Auf
lösung des Verbandes von der politischen Landesbehörde verfügt werden. 

Gegen den Auflösungsbescheid steht dem Verbandsvorsteher binnen 
der Frist von 14 Tagen der Rekurs an das Bundesministerium für Handel 
und Y er kehr zu. 

Siegel 
der 

Genossen
schaft 

Bundesministerium für Handel und Verkehr. 

z. 66055- 12. 27. 

Wird im Grunde des § 190 I GewO. genehmigt. 

19. Februar 1927. 

Maringer 
in Linz 

Vorsteher 

Siegel 
des 

Handels
ministeriums 

Für den Bundesminister: 
Unterschrift unleserlich. 

Meyer, Dachdecker 2. Anfi. 13 
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GEGRÜNDET 1852 GEGRÜNDET 1852 

Fabrik: ENNS, 0. Ö. I Tel. 23 
Filiale: WIEN XX/2 , Dresdnerstraße 90 I Tel. 40.106 .. 

Asphalt-Dachpappen 
jeglicher Art, besandet, einseitig besandet u. unbesandet 

Bitumen-Dachpappe 
"BARUSIN" 

die in vielen Millionen Quadratmetern bewährte Dauer
Dachpappe. Hergestellt aus importiertem Mexiko-Bitumen, 

bedarf sie 10 Jahre keines Unterhaltungsanstriches 

lsolierplatten 
jeglicher Art 

Dachlack 

Holzzement 

Karbolineum 

Hart- und Weichpech .. 
Muster und Offerte kostenlos 



-II-

POSNANSKY & STRELITZ 
Zentralbüro: 

Wien 1, Nibelungengasse 8 
Fabriken: 

Wien XXI, Floridsdorf 
Wilkowilz i. M. 

Budapesl, Pesi·Erzsebel 

Natur 
schiefer 
wetterbeständiges, 
edles Produkt 
aus Deutschland, in allen Formaten 
(sowie sonsti~e. Natursteine) 

Fa. Dr. W. Schöppe 
Wien VI 
Gumpendorferstraße 8 
Telephon 6502 
Muster auf Wunsch 

Prima Asphalt-Dachpappe, behördlich ge
prüft und als feuersicher anerkannt 

Strelit-Dachpappe, teerfrei, geruchlos 
Permanit-Daehpappe, Spezialpappe von 

größter Dauerhaftigkeit, bedarf keines 
Konservierungsanstriches 

Holzzement, Daehlack, schwarz und rot 
Holzzementpapier und alles Zubehör für 

Eindeckungen mit Dachpappe 

Verlag von Julius Springer in Wien I 

Die Preisermittlung der Zim• 
marerarbellen und ihre tech
nisch-kaufmännischen Grundlagen. 
Von Ing. Hugo Bronneck, beh. aut. 
Zivilingenieur für das Bauwese?l. 
Mit zahlreichen Tabellen, Abbil
dungen und Zahle~beispielen a:w; 
der Praxis. IV, 88 Selten+ 16 Notiz
blättern. 1927. S 8,-, RM 4,80 

Der Bau• und Maurermeister 
in der Praxis. Ein Hilfs- und 
Nachschlagebuch für den täglichen 
Gebrauch. Von Architekt Edmund 
Schönaner. Empfohlen von der Ge
nossenschaft der Bau- und Stein
metzmeister in Wien und vom V er
band der Baumeister Österreichs. 
Zweite, vollständig umgearbeitete 
und wesentlich erweiterte Auflage. 
In Taschenformat. Mit 21 Abbil
dungen im Text. 115 Seiten. 1927. 
Teil I: Tab eilen. 60 Seiten. 
Teil II: Preisanalysen. 55 Seiten. 

S 10,-, RM 6,-

Verlag von Julius Springer in Wien I 

Material• und Zellaufwand bei Bauarbeilen. 127 Tabellen zur Er
mittlung der Kosten von Erd-,. Maurer-, Putz-, Estrich- und Fliesen-, Asphalt-, Dich
tungs- (Isolierungs-), Beton- und Eisenbeton-, Zimmerer-, Dachdecker-, Spengler
(Klempner-), Tischler- (Schreiner-), Beschlag-, Glaser-, Maler-, Anstreicher-, Klebe
Hafner- (Ofen- und Herdsetzer-), Entwässerungs-, Brunnenmacher-Arbeiten. Von 
Arnold llkow, Zivilingenieur für das Bauwesen und Baumeister. Dritte, verbesserte 
und vermehrte Auflage. 72 Seiten. 1927. Preis: S 7,50, RM 4,40 
Der erweiterte Umfang der neuen Auflage ergibt sich aus der Aufnahme neuer Arbeits

kategorien und aus dem Ausbau aller Abschnitte der früheren Auflagen. Das Wesentliche 
der neuen Auflage liegt in der Revision der Preise, die den veränderten Verhältnissen 
entsprechend herabgesetzt wurden. Die angegebenen Ziffern für Arbeitszeiten, Baustoff
mengen und Arbeitsleistungen sind Mittelwerte. Der Satz der Tabellen und die Beigabe 
von leeren Blättern ermöglichen dem Benützer die Eintragung abweichender Ziffern und 
die Anlage eines Kalkulationsbuches auf Grund der eigenen Erfahrung. 
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~ 
NEUE KUPFER
BEDACHUNe 
LÖTEN UNNÖTIG, DAHER KEINE REPARATUREN! 
FEUER- UND HAGELSCHLAGSICHER! 
GERINGES GEWICHT, EINFACHSTE DECKUNG! 

UNBEGRENZTE HALTBARKEIT BEl GEDIEGENEM AUSSEHEN! 

BERNDORFER METALLWARENFABRIK 
ART H UR KRUPP A. 0. 
B E R N 0 0 R F, N I E 0 E R 0 E S T E R R E I C H 
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Buchhaltung 
Einrichtung und Führung einer 
fachgewerblichen Buchhaltung. 
Aufstellung und Oberprüfungen 
von Inventuren und Bilanzen. 
Fakturenausstellungen. Lohn
verrechnungen etc. übernimmt 
gegen mäßige Honorierung. 
bei strengster Diskretion. lang
jähriger Fachmann. bilanz
sicherer Buchhalter. Verfasser 
des kaufmännischen Teiles 
dieses Buches 

Auskünfte werden aus Gefälli~keit durch Herrn 

Johann Meyer, Dachdeckermeister, Wien XVI, Neulerchen

felderstraße 18, Telephon A 25-5-71, erteilt 
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ETERNIT:::WERKE . 
LUDWIG HA TSCHEK 

VÖCKLABRUCK I OBER=ÖSTERREICH 
WIEN IX/1, MARIA THERESIENSTRASSE 15 

erzeugen alle in diesem Buche besmriebenen F or~ 
mate von Ashest~Zement-=Schiefer mit der Marke 
Eternit geprägt, worauf besonders zu amten ist, 
um sicher zu sein, daß der seit 30 Jahren bewährte 
Original Hatsmeksme Eternitsmiefer 

~eliefert wird 

W agre<hte (Smweizer).,Deckung 

NEUHEITEN: 

Eternit= 
Rec:hte<ksteine in 

größerer 
als der normalen 

Stärke für W ag= 
echte <Smweizer>~ 

De<kung 
und 

Eternit= 
WeHplatten 

Ersatz für W ellblem I Eternit" Weilplatten rosten nimt 
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Asphaltröhren- und Dachpappen
Fabrik Hallein • lnh.: Max Wieland 

Hallein (land Salzburg) 
Fernsprecher Nr. 23 1 Drahtanschrift: Asphaltwerk Hallein 

empfiehlt ihre erstklassigen Erzeugnisse in 

Asphalt-Dachpappen 
teerfreien Spezialpappen 

u. sämtlichen Teerprodukten 

GRUBER&CO. 

FABRIK UND BUREAU: 

Wien XI, 
Simmeringer 
Hauptstraße 178 
Telephon Nr. 99-3-56 

NIEDERLAGE: 

Wien XX, 
Jägerstraße 58 e 
Telephon Nr. 48-4-36 

M. B. H. 

ERZEUGNISSE: 
STEINKOHLENTEERPRODUKTE: Dach teer, Dachlack, 
Holzzement, Weich- und Hartpech, Rohnaphthalin, Teer
öl-Karbolimmm, Heiz- und Dieselmotoröl 

Ia HADERNDACHPAPPEN, mit reinem Steinkohlenteer
destillat, imprägniert, fein und grob besandet 

Ia ISOLIERPLATTEN, mit Kies-, Kork und Sägespäne
bestreuung 

SPEZIAL-DACHPAPPEN, TEERFREI,Marke Anduro 

"GRUBERITKITT" Spezialdachabdichtungsmaterial 

ASPHALTPRODUKTE: Kunst- u. Naturasphalte, Wand
u?d Vergußasphalt, Gruberitlack, kalt verstreichbar, 
Eisenlacke usw. 
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Aktien-Gesellschaft für Glasindustrie 
vorm. Friedr. Siemens 

N e u s a t t 1 b e i E 1 b o g e n (C. S. R.) 

Drahtglas 
für Oberlichte, Seitenfenster und Fußbodenkonstruktionen aller Art 

Glasziegel 
glatt und gefalzt, für alle Gebäude mit Ziegeldach 

Glasfußbodenplatten 
für alle begeh- und fahrbaren Fußbodenkonstruktionen 

jeder Ausführung 

Glasbausteine 
geblasen und gepreßt, für Fenster, Wände und Gewölbeeindeckungen 

Glasbuchstaben 
für Firmenschilder und Aufschriften aller Art 

S DeZ I. a •.• I a·· I. Draht,.laspi~Hen in Eternit· und 
• sonst1gen ähnlichen Formaten 

John's Schornstein-Aufsatz 

Ober 1 Million 
dieser Aufsätzt zum Schutze vor Rauchbelästigungen 
in Wohnräumen und Küchen wurden in unserem 
Gesamtunternehmen bereits verkauft. Kein Kon
kurrenzfabrikat vermag einen ähnlichen Erfolg auf
zuweisen, und die Überlegenheit des J ohnschen 
Aufsatzes über jedes Konkurrenzfabrikat ist damit 
deutlich erbracht. Wenn Sie in Ihrem Berufe bei 
Ratschlägen zum Schutze vor Rauchbelästigungen 
unseren johnschen Aufsatz empfehlen, wissen Sie 
gewiß, daß Sie Ihren Kunden da• beste raten, daß 
Sie sicher Erfolge erzielen und sich Ehre einlegen. · 

Verlangen Sie unseren neuesten Prospekt. 

J. A. JOHN, A.•G. 
Bureau: Wien XX/2~, Engelsplatz 6 

Fernsprecher 41-2-30 

Niederlage: Wien VIII, Langeg. 63 
Fernsprecher 61-4-98 
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WIEHERBERGER 
Ziegelfabriks· und Baugesellschaft 

Wien I, Karlsplatz Nr.1 
Fernsprech-Nummern: 51-2-71, 51-2-72, 51-2-73 
Telegramm-Adresse: Tonziegel Wien 

Erzeugnisse: 
Strangfalzziegel 1 Doppelfalzziegel I 
Flache Dachziegel 1 Biberschwanz
Dachziegel I Holländische Dachpfan
nen 1 Mönch- u. Nonnen-Dachziegel, 
naturfärbig, naturfärbig imprägniert, 
schwarz imprägniert, rot und braun 
engobiert, glasiert in allen Farben 1 
Mauerziegel/ Hourdisziegel 1 Klinker
ziegel 1 Drainageröhren 1 Keramit
Straßenpflastersteine 1 Ziegel und 
Tonwaren aller Art 

Anbote mit Frachtangaben kostenlos 
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